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Rechtsprechung
Zivilrecht

Bürgerliches Gesetzbuch
§ 278 BGB. Nach den allgemeinen Bedin

gungen, die den Verträgen zwischen den 
Reichsautobahnen und den für sie Arbeiten 
ausführenden Unternehmern zugrunde ge
legt werden, bestehen keine Vertragspflich
ten zwischen den Reichsautobahnen und 
den von den Unternehmern beschäftigten 
Arbeitern. RO.: DR. 1941, 433 Nr. 1

§ 313 BGB. Die Beurkundung eines Pro
zeßvergleichs im Beschwerdeverfahren 
einer Zwangsversteigerung genügt der 
Formvorschrift.

In einem der Formvorschrift genügenden 
Grundstücksveräußerungsvertrag kann die 
Bestimmung des zu übertragenden Grund
stücks einem oder mehreren Dritten über
lassen werden (§ 317 BGB.). RG.: DR. 1941, 
434 Nr. 2 (Fraeb)

§§ 581, 556, 242 BGB. Die im Urteil 
RGZ. 158, 180 =  JW. 1938, 305434 entwik- 
kelten Grundsätze gelten auch dann, wenn 
der Pächter gewerblicher Räume in dem 
auf lange Frist geschlossenen Pachtvertrag 
das bisher vom Verpächter betriebene Ge
schäft käuflich übernommen hat. Der Ge
schäftskauf allein gibt dem Pächter nicht 
das Recht, bei oder kurz vor Ablauf des 
Pachtverhältnisses das Geschäft in ein 
Nachbarhaus zu verlegen, wenn im Laufe 
der Pachtzeit ergangene gesetzliche Be
stimmungen es ausschließen, daß der Ver
pächter nach Beendigung des Pachtverhält
nisses in den früheren Pachträumen ein 
gleichartiges Geschäft wieder in Betrieb 
nimmt. RO.: DR. 1941, 437 Nr. 3

§§ 556, 581 BGB. Ist das Pachtverhältnis 
beendet, so kann der Verpächter nach § 556 
Abs. 3 mit § 581 BGB. ohne weiteres die 
Herausgabe der Pachtgegenstände von 
einem Unterpächter verlangen, selbst wenn 
der Unterpachtvertrag noch besteht, und 
wenn der Hauptverpächter die Erlaubnis 
zur Überlassung des Pachtgegenstandes an 
einen Unterpächter gegeben hatte. RG.: 
DR. 1941, 439 Nr. 4

§ 823 BGB. In den Straßen kleiner länd
licher Gemeinden muß damit gerechnet 
werden, daß auf den Gehwegen sich Hin
dernisse befinden, wie Treppen, vorstehende 
Hausecken und auch plötzlich in die Geh
bahn hineinragende Vorgärten. Die Be
nutzer der Gehwege müssen sich, insbes. 
bei Dunkelheit und wenn sie ortsunkundig 
sind, mit entsprechender Vorsicht auf der 
Gehbahn bewegen. RG.: DR. 1941, 439 
Nr. 5

§ 839 BGB.; Art. 131 WeimV^irf« 
Ges. v. 22. Mai 1910. Liegt einem ;  ^l cii*'" « ye'.i
während einer Übung die P fh^ j?^
zu sorgen, daß ein Maschinengew J 
in einer Weise verwendet „M ti.  
dienstlichen Zwecken nichts zu WO |# 
durch die andere zu Schaden kom r f jtc  z.u J tn a u v ..  pfpß
nen, so ist er auch dienstlich
sich selbst jeder unzulässigen v 
der Waffe zu enthalten. Führt er j f
einer Zivilperson die Waffe vor
letzt er diese dabei, so hat er
allgemein jedem „
Dienstpflicht i. S. der Ämtsha»1“^ ) ,  
mungen verstoßen. RG.: D*'1
Nr. 6 (Ronneburger) ¡sef

§§ 2320, 2321 BGB. Hat ein 
wei eheliche und drei uneheü 0zwei eheliche und drei u i i» -  1 

zu je */o und die beiden Kinder____ ____ ________  Frbel1
ehelichen Kindes zu je Vi* zU ,r¡tteö
gesetzt, dem nicht bedaditen^^j
liehen Kinde aber ein * -....h na »-■ ts
wendet, das dieses unter Berdhiagt, ŝ jie
nen Pflichtteilsanspruch aussen ¡¡j 
nach Hpr RpctpI Hps 8 2320 ,nach der Regel des § 2320 BO ;.jsias| VJ 
anzunehmen daß diese PBich««: ß g lanzunehmen, daß diese ^
von den miterbenden uneheb 441 ^vuii ueii rriiierueiiucii tQA\
mitzutragen ist. RG.: DR----------- „ —  ----- —

Verfahren, Gebühren- und
§ 13 GVG.; VO. über die 

Schiedsgerichten für die lanu Wv|clr 
Marktregelung v. 26. Febr- j  tsChen
Hon 7MCnmmonQrhlllß der deUtf • p i .

menschluß bei der Schließung ^ ’¡A
eines Mitglieds und bei de ^  s IW'W 

1 „-nnioM  in  e lfl anu jje  l ' j f f

n /.usammensemun uu -  . eln "  r
rtschaft v. 17. April 1936- H»* ß Ä

dessen Lieferanten an einucsbcii L ic ic ia u i t i i  «*• - ft gs V'f
mit diesem vereinbart, da . ßjete c|i
preisschuldQp des ersten ati^g e rl>ĉ /fst,*1h-rei
bezahle, so ist das ein , ¿et 0ß 1̂ 
licher Vertrag (Auftrag), Mitglif.^Je^l 
tungsanspruch des zweite biirgerllC .pd1' 
den Zusammenschluß ist bW  ^  | 
I I A Z /Alninhor ATI - Ilicher Art. Gleicher Art gegen
des Zusammenschlusses
Mitglied auf Befreiung vp° ^ ürcb ^  $----- p-- Qu**' pfl,
tungsanspruch, auch ist 1 entzoSe 
Stimmung dem Rechtsw g 
DR. 1941, 443 Nr. 8 ¿¡e j

§§ 104, 576 ZPO. % zeß g^J träg f
rung entscheidende 1 , ejt nagelte*1 
nicht bei dieser Gelegew}*ts<ttzurt

t r a g e n  O ie  Q fy 6 £,i* lt, r
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bisher nicht geltend gemachte Kosten einer 
Partei festsetzen. Gegen eine derartige Ent
scheidung ist die einfache, keiner Be
schwerdesumme unterliegende Beschwerde 
gegeben. KG.: DR. 1941, 445 Nr. 9 

§ 124 ZPO. Gründe für den Verlust des 
Beitreibungsrechts des sich passiv verhal
tenden Arm Anw., insbes. Gefahr der Ver
wirkung seines Rechts, wenn er dessen Gel
tendmachung (z. B. infolge Versehens) 
jahrelang unterläßt. LG. Berlin: DR. 1941, 
445 Nr. 10 (Gaedeke)

§ 233 ZPO. Die Versäumung der Beru
fungsfrist ist unverschuldet, wenn auf das 
eine Woche vor Ablauf der Berufungsfrist 
eingereichte Armenrechtsgesuch des Beru
fungsklägers nicht innerhalb dieser Frist 
entschieden wird. Ein Armenrechtsgesuch 
braucht nicht notwendig eine Begründung 
zu enthalten; die Bezugnahme auf die frü
heren Ausführungen muß genügen. RG.: 
DR. 1941, 447 Nr. 11 (Lindemann)

§ 751 ZPO. Bei der Vollstreckung von 
Rentenansprüchen ist die Pfändung wegen 
der erst nach Zustellung des Pfändungsbe
schlusses fällig werdenden wiederkehren
den Leistungen jedenfalls dann unzulässig, 
wenn es sich um andere Forderungen des 
Schuldners als Arbeitsentgelt handelt. LG. 
Konstanz: DR. 1941, 447 Nr. 12 (Merten)

§§ 1041, 1027, 1048, 99 ZPO.
Der Aufhebungsklage nach § 1041 ZPO. 

steht nicht entgegen, daß der Schiedsspruch 
den Kl. nur im Kostenpunkte belastet. Die 
Vorschrift des § 99 Abs. 1 ZPO. ist nicht 
anwendbar.

Das Formerfordernis des § 1027 Abs. 1 
ZPO. gilt nicht für Schiedsklauseln in 
Satzungen nicht rechtsfähiger Vereine. RG.: 
DR. 1941, 448 Nr. 13 (Schönke) 

Zwangsvollstreckung. Die VO. v. 7. April 
1938 (RGBl. I, 378) ist auf Juden unan
wendbar. AG. Hamburg: DR. 1941, 450 
Nr. 14 (Merten)

§§ 41, 13 Ziff. 1 und 3, 52 RAGebO.
Bei Vergleich in der Beschwlnst., der 

über den Gegenstand der Beschw. hinaus
geht und so nicht nur die Vio-Beschwerde- 
vergleichsgebühr, sondern die volle Regel
gebühr des § 13 Ziff. 3 RAGebO. erwach
sen läßt, entsteht auch die Prozeßgebühr 
über die s/io-Beschwerdeprozeßgebühr hin

aus in Höhe von Vio nach dem vollen Ver
gleichsstreitwert, der sich jedoch um den 
Unterschiedsbetrag zwischen der 3/io-Be- 
schwerdeprozeßgebühr und der 5/io-Prozeß- 
gebühr nach dem Beschwerdestreitwert
mindert. , , ,

Dabei tritt eine Gebührenerhohung nach 
§ 52 RAGebO. nicht ein. KG.: DR. 1941, 
452 Nr. 15

Recht der Ostmark
8 76 Abs. 1 DurchfVO. z. EheG. v. 27. Juli 

1938; §614 ZPO.; §§482, 483 ÖstZPO. Das 
RG. sieht die Geltendmachung anderer als 
der in der Klage geltend gemachten Klage
gründe im Eheverfahren auch im Bereich 
der österreichischen Prozeßgesetze, wie 
auch die verteidigungsweise Einwendung 
der Schuld oder Mitschuld der klagenden 
Partei nach § 60 Abs. 3 und § 61 Abs. 2 
EheG., auch noch im zweiten Rechtsgang 
bis zum Schluß der mündlichen Berufungs
verhandlung als zulässig an..RG.: DR. 1941, 
453 Nr. 16

ss 1295, 1304 ABGB. (§§ 254, 823 BGB.). 
In einem dreistöckigen Miethaus muß die 
Treppe während der Dunkelheit, solange 
das Haus offen und damit dem allgemeinen 
Verkehr geöffnet ist, dauernd beleuchtet 
sein. RG.: DR. 1941, 454 Nr. 17 

§ 4 VO. über die deutsche Staatsange
hörigkeit v. 5. Febr. 1934. Wenn ein Reichs
deutscher seinen letzten Wohnsitz im 
Reichsgau Sudetenland gehabt hat, so sind 
für seine Beerbung nach § 4 VO. über die 
deutsche Staatsangehörigkeit v. 5. Febr. 
1934 mit § 1 unter a der VO. über die deut
sche Staatsangehörigkeit in den sudeten
deutschen Gebieten v. 12. Febr. 1939 das 
ABGB. und die in § 798 ABGB. in Bezug 
genommenen Verfahrensbestimmungen an
zuwenden. RG.: DR. 1941, 454 Nr. 18 

§ 407 ÖsterrZPO. Die Auswanderung 
eines jüdischen Schuldners in feindliches 
Ausland gefährdet die Vollstreckung einer 
gegen ihn bestehenden Forderung auf Ren
tenzahlung und rechtfertigt den Anspruch 
auf Sicherstellung. Die Veränderung der 
Vermögensverhältnisse, mit der ein Sicher
stellungsantrag nach § 407 ÖsterrZPO. be
gründet wird, darf nicht vor dem Schlüsse 
der mündlichen Verhandlung in dem den 
Rentenanspruch betreffenden Rechtsstreit 
eingetreten sein. RG.: DR. 1941, 455 Nr. 19

§§ 3, 4 Tschech. Anfechtungsordnung v°
27. März 1931. , f tol

Zur Frage der Anfechtbarkeit aei 
„gemischten Schenkung“ . n2 i»*'

Zur Anfechtung einer Veräußerung,  ̂
gen Vermögensverschleuderung g i Ä
daß der Anfechtungsgegner erkenne n
daß das von ihm zu entrichtend ^
unangemessen niedrig und deshai ^
gäbe des Vermögensstücks I
Entgelt geeignet war, etwaige pK
des Veräußerers zu schädigen, k 
1941, 455 Nr. 20

Reichsarbeitsgericht ^

§ 2 öff ArbOG. Der Angestellte 
liehen Dienst hat unmittelbaren je»'
auf besondere Vergütung für »U eflt9W 
liehe Mehrarbeit nur au* .? r“ „ der % 
ehender Anordnung des Fuhr„  ArbO-:  ̂
waltung oder des Betriebes.
1941, 456 Nr. 21 (Nikisch) q il̂ (

§ 13 ArbZO. v. 30. April 1938;
—  Jeamten v- n jenst J 

Die Angestellten im öffentlichen^^# 
ben im gleichen Umfang wie■ 
regelmäßige Mehrarbeit ohne be 0 für# 
gütung zu leisten. Das gib o TaWiil, 
jenigen Angestellten, .d h f l •

rief*459 Nr. 22 (Nikisch) .
Lohnansprüche aus nichtigeres#,, 

trag. Auch ohne Bestehen,.ein ssich bei# i' 
samen Arbeitsvertrags wurde s 
sächlichen Arbeitsleistungen Ü\,W
spruch in Höhe des Tarifs o tarjilic#K  
Lohns ergeben können. Der ^  qef 
spruch setzt aber voraus, 1 ‘„„führt 
mann eben die Arbeiten au g _ pR. 
der Tarif voraussetzt. RAr ••
461 Nr. 23 „  pioes fl{

§ 2 ArbOG. Die
gehalts ist nach heutiger R ^  ÎfiicÜ1, 
nicht Gegenleistung Sur„ Fürsori6̂  
sondern ein Ausfluß der
RArbG.: DR. 1941, 462 N r#  }c|t(

Preußisches Obervervvaiwä p Ä
§§ 14, 44, 55 PolVerwG.

recht. Baurecht. Po lize ilic i ^  N •'> 
Ausführung durch einei„¿¿rech*- f 
liehe Verhältnisse im Bam 
DR. 1941, 462 Nr. 25

3  X * ^  *
Eine w i c h t i g e  Ne ue rsc he inu ng  fü r  S t u d i u m  und P r

Das Recht her Arbeit
Systematische Zusammenstellung der wichtigsten arbeitsrechtlichen Vorschriften von rsität ^  

P p o f. Dp. W olfgang S iebert, Direktor des Instituts für Arbeitsrecht an der l

Die Vorzüge dieser Sammlung :
Klare systematische Gliederung des Gesetzesstoffes.

dt r
Klare systematisene uneaerung ues ucsi-u o m ^..«. ten des.A ^V 5'
Zuverlässige Wiedergabe der wirklich wichtigen Bestimmungen aus allen J e il?®beitsverhä'tnis’ 
rechts: Recht der DAF., Arbeitsorduungsgesetze, Arbeitseinsatz, Arbeitsschutz, s
erziehungsverhältnis, Arbeitsgerichtsbarkeit usw. i t  „ #d de»
Daher-gegenüber der wirrenden Fülle der Einzelbestimmungen -  größte Ü b e n M M bUdc 
Zurechtfinden beim täglichen Gebrauch; bei allen Einzelfragen zugleich muheloser 
ganzen Bereich und seine Zusammenhänge.
Im ganzen also geradezu ein kleines „Gesetzbuch der deutschen Arbeit“ . ...reCht soWe
Hervorragend geeignet für jeden Rechtsunterricht und jede Rechtsschulung im r C1 s 
täglichen Gebrauch in der Praxis.

200 Seiten. Kartoniert RM. 3.30
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In  V o r b e r e i t u n g  b e f i n d e t  s i c h :

DAS

S eu f|ii)e

SCHIFFSREGISTERRECHT
E I N  H A N D B Ü C H  F Ü R  D I E  P R A X I S

V o n

DR. W A L T E R  HETNERTCI P A U L  G I L G A N
a M T S G K R I C 1 I T S R A T  J U S T I Z O B E R I N S P E K T O R

R H C I I T S W A H R E R  B E I M  S C H I F E S R E G I S T E R G E R I C H T  B E R L I N

as Werk bringt eine systematische Darstellung des teils neu geschaffenen, teils wesentlich um-
ßefbr;

mten Stoffes des gesamten Schiffsregisterrechts und behandelt — den praktischen Bedürfnissen

Prechend — die Verfahrensvorschriften der neuen Schiffsregisterordnung. Die Darstellung w ird

zahlreiche Beispiele und Muster fü r Anmeldungen und Verfügungen veranschaulicht und 
durch p ’ v

^beziehung des Kosten- und Urkundensteuerrechtes vervollständigt. Der Inhalt des neuen 

j  *st'hen Handbuches setzt sich im  wesentlichen aus folgenden Hauptabschnitten zusammen: Die Be- 

n8 des Schiffsregisters / Öffentlichkeit des Registers / Die Aufgaben des Schiffsregistergerichts 

gemeinen / Die Einrichtung des Registergerichts / Das Verfahren im  allgemeinen /  Das Ein- 

gsverfahren / Der Erwerb des Eigentums am Schiffe / Die Auflassungsvormerkung / Die Ver- 

Ung und Veräußerung des Schiffes / Verzicht / Nießbrauch /  Die Hypothek / Die Verfügungs- 

igUng des Pfandrechtregisters an Schiffsbauwerken. — Interessentenkreis: Registergerichte,

dei

l l« all

tragun
ánden

Derecbti

Kicht
g jj. ^ ^ ec^ tsanwähe, Notare, Rechtspfleger, Reeder und Schiffseigner, Hypothekenbanken. Das 

registerrecht g ilt im ganzen Gioßdeutschen Reich, also sowohl in der Ostmark und im Sudeten- 

auch in  den Ostgebieten! Das Werk, welches erstmalig auch das materielle Schiffspfandrecht 

behandelt, wird 500 Seiten umfassen und etwa RM 9.60 kosten.

Z u  b e z i e h e n  d u r c h  d e n  B u c h h a n d e l  o d e r  d i r e k t  v o m  V e r l a g
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M itte  M ärz erscheint:

©er

STAATSANWALT
und sein Arbeitsgebiet m it Beispielen

Von

D R . K A R L  B U R C H A R D I unter Mitwirkung von D R . G E R II .  K L E M P A IlN
Oberstaatsanwalt in Berlin Staatsanwalt in Berlin

Das neue Werk führt in  den Aufgabenbereich des Staatsanwalts beim Landgericht ein und gibt Ra1' 

Schläge und Anleitungen für die sachliche und formelle Erledigung seiner Amtsgeschäfte. Dem er

fahrenen Staatsanwalt erleichtert es seine Arbeit durch Wiedergabe der Vorschriften, die sonst an vielen 

Stellen verstreut sind, und h ilft bei der Ausbildung der Referendare, dem Referendar aber h ilft es m 

seiner kurzen Ausbildungszeit bei der Staatsanwaltschaft, die formalen Schwierigkeiten des staats 

anwaltschaftlichen Dienstes zu überwinden und zu dem sachlichen Kern seiner Aufgaben vorzudringe 

Aufbau und Gliederung der Staatsanwaltschaft werden geschildert und die Folgerungen aus dem A«f 

sichts- und Weisungsrecht der Vorgesetzten Dienststellen. Bei Darstellung des Geschäftsganges werde

Grundsätze für den Schriftverkehr und den Umgang m it dem Publikum wiedergegeben. Das ErmiR
1 Be-

lungsverfahren ist besprochen, die Fahndungsmaßnahmen, das Recht der Untersuchungshaft, er 

schlagnahme und Akteneinsicht. Das Verhältnis zum Verteidiger wird erörtert. Beispiele für Emst 

lungsbescheide und Anklageschriften zeigen deren zweckmäßige Gestaltung. Hauptverfahren und Haup 

Verhandlung werden besprochen und Ratschläge für den Schlußvortrag erteilt. Es folgen Ausführung 

über Rechtsmittel, außerordentliche Rechtsbehelfc und Wiederaufnahmeverfahren, die Aufgaben
üJjgf

Staatsanwalts nach der Rechtskraft, insbesondere in Strafvollstreckung und Gnadenverfahren, 

Straflöschungssachen und Berichterstattung in Entschädigungssachen. Ein Überblick über die sonstig  

Aufgaben des landgerichtlichen Staatsanwalts bildet den Schluß.

260 Seiten Di nA5 • Kart. ca. 7.50 RM

Zu b e z i eh e n  d u r c h  den B u c h h a n d e l  ode r  d i r e k t  vom V e r l a g

. w i e n i
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S c h r i f t e n  311m  f l r b c i t s r e c h t

Buditolhi, htrausgegeben oon
Öiof-Dt. löolfgnng Sichert, Direktor Des Jnftituts füt Rrbeitsrccht an Der Untoerfitnt Berlin

Die „Schriften zum Arbeitsrecht“  gehen aus von der notwendigen und fruchtbaren 
Verbindung von Arbeitspolitik und Arbeitsrecht. Sie wollen auf dieser Grundlage der 
Wissenschaft und der Praxis des Arbeitsrechts dienen. Die einzelnen Bände erörtern mit 
wissenschaftlicher Gründlichkeit praktische Fragen, über die man in der gängigen Litera
tur oft nicht den nötigen zuverlässigen Aufschluß finden wird. Die „Reihe A“  befaßt sich 
mit deutschem Arbeitsrecht, die „Reihe B“ m it ausländischem Arbeitsrecht. Die Persönlich
keit des Herausgebers bürgt dafür, daß sich die Schriftenreihe zu einer Sammlung wertvoller 
arbeitsrechtlicherStudien entwickelt und damit sowohl der Wissenschaft wie auch den inter
essierten Kreisen der Praxis eine willkommene Quelle weiterer Unterrichtungen sein wird.

B i s h e r  s i n d  e r s c h i e n e n :

Band 1 A : H o f r i c h t e r

Das mittelbare Arbeitsoerhältnis
Zwischenpersonen und Gruppen im Arbeitsrecht. Umfang 228 Seiten, kart. RM 8.40

Band 2 A : N a g e l

5o3iate unb ftänDifche Ehrengorichtsbarhoit
Ein Beitrag zum Deutschen Ehrenrecht. Umfang 158 Seiten, kart. RM 7.20

Band 3 A : L e h m a n n

tntiuichlung unb Inhalt bet fürforgepfüdit bes Unternehmers
Umfang 115 Seiten, kart. RM 4.40 

Band 4A : Jagusch

Die Rerhtsberatungsftellen ber Deutfdien Arbeitsfront 
ihre Aufgaben, ihr IDefen unb ihre Rechtsoerhültniffe

Umfang 151 Seiten, kart. RM 4.80 

Band 5 A : B u l l a

brbeitsrechtliche Stellung bes rüthgeführten Gefolgfchaftsmitgliebes
(nach dem Stande der Regelung vom 1. 8. 1940). Umfang 124 Seiten, kart. RM 4.80

Band 1 B: C ü n y

Der Tarifocrtrag in ber fafchiftifchen Arbeitsoerfaffung
im Vergleich m it dem deutschen Tarifrecht. Umfang 168 Seiten, kart. RM 6.60

Band 2B : H i l g e r

Die RcbeitsbeDingungen im fmnjöfifthcn flrbeitsredit
ln Beitrag Zllm System der französischen Arbeilsverfassung. Umfang 224 Seiten, kart. RM 8.40 

Zu b e z i e h e n  d u r c h  den B u c h h a n d e l  o d e r  d i r e k t  vom V e r l a g
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KN a c h tle b e n  B a rb e tr ie b
t  D a n n  n u r

omgin
K u rfü rs te n d a m m  2 3 5

Briefmarken
Preisliste über Grund itocksammlungen, 

Sätze und Deursche Neuheiten usw. 
Hopfner, Schönefeld ü. Berlin -  Grünau R.

E I
B r ie f 

m a r k e n
Sabelt-Post
Jret. 500 versch-

15.BG lüg.
..Österreich" nur 

Sabell Wien IJ/Il 00.

W erdet M itg lie d  
der N S V .

W i c h t  i g e r R e f e r e n t e n k o m m e n t a r !

Dos Be3ugiflie im uefeii 
der €rnährungsu>irtfchaft
von Oberregerungsrat Dr. Dommaschk

im Reichsministerium für Ernährung und Landwirtschaft

...........Durch die systematische Einleitung und die kommentarartig ge
haltenen Texterläuterungen w ird von berufenster Sei e dafür geborgt, 
daß Sinn und Zweck der einzelnen Bestimmungen d s Erlasses allen 
Lesern deutlich wird und daß Mißverständnisse in der Handhabung der 
Vorschriften möglichst vermieden werden, L ie  Schrift muß als ein außer
ordentlich wertvolles H ilfsmittel f i ir  alle an dt r ö f’entlichen Ernährungs- 
Wirtschaft. beteilig'en Stellen (Ernährungsäm'er, Gemeindebehörden, 
Karten- und Abrechnungsstellen, Kreisbauernschaften, W irtsch ftsver- 
bände, Hauptvereinigungen), wie auch für die in der Praxis der Ernäh
rungswirtschaft stehenden Wirtschaftsweise, vor allem Groß- und Klein
verteiler, bezeichnet werden. M inisterialrat Dr. Gebhard,

Leiter des Haupternährungsamts Berlin (Die Landware).

Umfang 128 Seiten, geheftet 1.50 RM

Deutsche Verlagsgesellschaft m. b. H., Berlin SW 11

6cö ©tofftcutfdjcn (gtbfyofccrifttö
(unter ©criidiitfittguttg *>cr öifcrrctrfmrficit, 

mcmcIlciuPüdtnt, fuDctcnbcutfcbcn Uut>
S a i t j i g c r  B e s tim m u n g e n )

oon 9c. 9Wo i'mimcttcc
81ecf)täantoa(t am DberfanboSgeridit .(jamm (StSeftf.) unb Slotar 
fDiitßUcb b t i  ®rh^ofretitiniiijtl)uffeä bei Stfabentie für ®eutfd)c$ Utecht

unter S0tftarbett »on $ r .  S B o l f  ® o m f c  fHedjtSanfp. in »erlin

S ie f g r i i n t i i g i c i t  unb erfd)opfenbe (Darftdlung iinb bas imerfmal ber 
®auinedet[d)en (Erläuterungen, bie beu fragen unb »ebürfniffen ber 
ipraris in  allen Seilen gered)t roerben. 3u leber grage l[t felbftänbtci 
unter oerantroodunasb'rouijter roijienjd)aftiid)er Üluseittanberieftung m it 
Schrifttum unb itied)tfprediung Stellung genommen. Die (Erläuterungen 
«t jebem 'Paragraphen fiub niefjt tp lllfilr lid ) aneinanbergereiht, [onbern 
jero ¡1* in  einen grbjeren (oltcmatlidien 3uionimenl)an'i gerürtl, b"r aus 
einer jebem (Paragraphen beigegebenen 3nl)altsübei(id)t erfennbat ift.

' t tu ö f i t l j rU r f )  fe r l ia n b c lt  roerben alle einfdtlägigen ülebengeblete, rolc 
®erfahreitsred)t. Soilftrerfnngsredjt, ftoftenreefit, Steuerred)!, ®cificherunns- 
redjt, ebenlo rote bas Sebulbredit, ®runbjtüctsrcd)t, (Erbrecht. (Ein reidp 

balliges edtriftlumsocrsetdinis oor allem auch au beu einjelnett 
Stejiimnnmgen ermäglid)! bem Senußer eine (Iber ben illabmen 
eines Sanbbucbes binaitsgeljenbe roiHen(d)afthd)e SBeiterarbelt.

Umfang 1104 Seiten (Srojioftao. ffijl. geb. » re is  313)1. 25.50

! Sejlcbbar burdj gutgefübrte Sudibanblungen ober unmittelbar 
oon bem

Sücrlao 9c. £>ttc 6cftmi6t Ä1©., $löln,0attMau8

' i  *

oua

f u u 0 t it * ß ig
muß ein S t e t s -B  e r e l t - Ve  r b a n d sein, wenn er eine Wunde nicht nur 
schützen und heilen, sondern auch — tarnen soll. Diese besondere Eignung 
der Argleichung an die Hautfarbe kennt die Öffentlichkeit seit Jahren bei 
VULNOPLAST „hautfarbig“ . Der Vorzug dieser fast unsichtbaren ästhe
tischen Tarnfarbe ist für VULNOPLAST „hautfarbig" zu einem Begriff 
und zu einem Kennzeichen geworden.
Die älteste Bonner Kautschukpflasterfabrik VULNOPLAST LAKEMEIER K.G. 
schuf Ihn vor längerer Zeit als Neuerung und stellt ihn allein her. Bei Ver
letzungen an Gesicht und Händen gilt daher für jeden stets die selbstver
ständliche Frage nach dem unauffälligen S t e t s - B e r e i t - V e r b a n d

YULNO
■>
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402 Aufsätze

A . Einleitung
Die wachsende wirtschaftliche Bedeu

tung der Tilgungshypothek
Die Tilgungshypothek ist die Kreditform, die es 

dem Schuldner ermöglicht, ein aufgenommenes Ka
pital durch jährlich geringe Tilgungsbeträge all
mählich abzutragen. Dem Gläubiger bietet sie in
folge der ständigen Kapitalverringerung den Vor
teil einer laufenden Verminderung seines Risikos. 
Durch diese Eigenart wohnt ihr von Anfang an die 
Eigenschaft der Langfristigkeit inne, so daß in der 
Regel eine Fälligstellung, besonders von seiten des 
Gläubigers, nicht vorgesehen ist. Sie ist demnach 
vor allem dort geeignet, wo der verpfändete Grund
besitz lange Zeit in der Hand desselben Eigentümers 
zu bleiben pflegt, und wo die Kapitaltilgung aus 
dem laufenden Ertrage des Grundstücks erbracht 
wird.

Die Anwendung und Wertschätzung der Tilgungs
hypothek hat in den Jahren nach dem Weltkriege 
eine starke Wandlung zu ihren Gunsten erfahren. 
Früher war es vor allem der landwirtschaftliche 
und der kleinstädtische Grundbesitz, der Tilgungs
darlehen auf nahm1). Die großstädtischen Haus
grundstücke waren infolge der ständigen Steigerung 
des Bodenwertes durch das Bauunternehmertum 
größtenteils zu Spekulationsobjekten geworden. H ier
für eignete sich die Tilgungshypothek nicht. Der 
Bauunternehmer wollte das von ihm errichtete Haus 
möglichst bald mit Nutzen losschlagen. Er hatte 
daher an einer allmählichen Abtragung der auf
genommenen Darlehen meist ebensowenig Interesse 
wie der Käufer, dem nur daran lag, aus den M iet
einnahmen eine möglichst hohe Rente für sein an
gelegtes Kapital herauszuholen. Die nach dem W elt
kriege eingetretene Kapitalverknappung brachte eine 
Änderung dieser Verhältnisse mit sich. Zur Beseiti
gung der Wohnungsnot ging man nun auch für den 
Häuserbau in der Großstadt, insbesondere zur Er
richtung von Kleinwohnungen, Kleinsiedlungen und 
Volkswohnungen, zur Tilgungshypothek über, durch 
die ein kapitalarmer Schuldner allein in der Lage ist, 
Bauschulden aus seinen Einkünften allmählich zu
rückzuzahlen. Die Vorschriften hierfür sind u. a. in 
der VO. über das Erbbaurecht v. 15. Jan. 1919 (RG
Bl. I, 72) § § 1 8 ff., dem RHeimstG. i. d. Fass, vom 
25. Nov. 1937 (RGBl. I, 1291) §17, und in dem 
Rundschreiben des Reichswirtschaftsministers betr. 
Reichsbürgschaften für den Kleinwohnungsbau vom 
24. Okt. 1934 (DRAnz. 1934 Nr. 260) Z iff. 5 ent
halten.

Eine Wendung von großer Tragweite hat kürzlich 
der E r l a ß  des F ü h r e r s  z u r  V o r b e r e i t u n g  
des d e u t s c h e n  W o h n u n g s b a u e s  nach  dem 
K r i e g e  v. 15. Nov. 1940 (RGBl. I , - 1495) gebracht. 
Hierdurch w ird in Zukunft der deutsche soziale 
Wohnungsbau Aufgabe des Reichs sein. Bei der 
Finanzierung sind soweit möglich die Einrichtungen 
der Wirtschaft heranzuziehen. Die Größe der Auf
gabe w ird es erfordern, daß alle Finanzierungs
quellen hierfür erschlossen werden. Insbesondere 
w ird in hervorragendem Maße der organisierte Real
kredit zur M itw irkung berufen sein. Im Rahmen der 
Vorbereitung hierauf ist die vor kurzem erfolgte 
Bildung einer „Arbeitsgemeinschaft Deutscher Hy
potheken- und Gemischter Banken“  zu nennen. Daß 
bei der zu erwartenden großen Kreditaktion die T il-

Siehe Begründung z. HypBG. v.3. Febr. 1899, Druck
sachen d. Reichstags Sess. 1898/99 Nr. 106 S. 27 §6 Abs. 5.

[Deutsches Recht, Wochenausgat>e

gungshypothek eine ausschlaggebende Rolle spie' 
len wird, dürfte außer allem Zweifel liegen.

Aber auch für den landwirtschaftlichen Grund
besitz ist die Tilgungshypothek in entscheidend« 
Weise in den Vordergrund getreten. Auf Grund de 
Ges. zur Regelung der landwirtschaftlichen Schuld' 
Verhältnisse v. 1. Juni 1933 (RGBl. I, 331) soll da 
Entschuldungsverfahren die Voraussetzungen »u 
eine allmähliche Zurückführung der Verschuldu«! 
bis auf die Grenze der Mündelsicherheit schaffe • 
Dies w ird in der Weise angestrebt, daß alle schW' 
benden ungeregelten Schulden des einzelnen » ' 
triebes in unkündbare Tilgungshypotheken umg ' 
wandelt werden, und daß Neubeleihungen nur }nnC
halb der Mündelsicherheitsgrenze und nur mit tj 
kündbaren Tilgungshypotheken zulässig sind (§§.*,’ 
15, 19, 84, 85 u. 91). Hierdurch sind jetzt auch vR 
Privatgläubiger zu Inhabern von Tilgungshypot*1 
ken geworden. e

Obgleich schon vor dem Weltkriege mehr.e 
Milliarden Mark in Gestalt von TilgungshypotheK 
ausgegeben waren, und obgleich nachher ihre w1 
schaftliche Bedeutung ständig im Steigen war, hau 
,sich Rechtsprechung und Rechtslehre verhältnisma £ 
selten und meist nur in Einzelfragen mit der 
gungshypothek beschäftigt, obwohl sie eine gr0 u 
Anzahl von Problemen bietet. Die Ursache liegt vv 
in der Hauptsache darin, daß die Gläubiger, bis i  
Erlaß des SchuIdReglG. fast ausschließlich sen
kenbanken, Versicherungsgesellschaften, Sparka- 
oder sonstige Glieder des organisierten Realkre« 
durch Vertrauenswürdigkeit, Sachkunde und jelJ 
sicht zur gerichtlichen Austragung von Streitta 
keinen Anlaß gaben. ü.

Da sich jetzt aber das SchuIdReglG. voll aus^ 
wirken beginnt, steht zu befürchten, daß schon 
mangelnde Sachkenntnis der großen Zahl von * 
vatgläubigern bei der Handhabung mit Tngwjj’gi, 
hypotheken zu gerichtlichen Auseinandersetzu 1 
führen wird. Aus diesem Grunde und V0I\  P-neti 
auch im Hinblick auf die großen Zukunftsaujc, ^ 
erscheint es angebracht, einmal alle Rechts« i ens 
die die Tilgungshypothek im Laufe ihres Bes 
aufwirft, im Zusammenhang darzustellen. gfj.

Dabei ist es notwendig, zunächst den rec ^

teils, die gelegentlich durch Beispiele näher • 
läutern sind, soll versucht werden, aus den 
nissen der Untersuchung Erkenntnisse tu p0- 
künftige gesetzliche Gestaltung der Tilgung 
thek zu gewinnen.

B. H auptteil
Die Tilgungshypothek

I .  Begriff der Tilgungshypothek
und Tilgungsplan . ¿e{

Die Tilgungshypothek ist eine HyP°*he^ . E  &  
das Hypothekenkapital allmählich in der ^  ¿e 
rückgezahlt wird, daß regelmäßig ^usch & \VfL 
Zinsen erhoben werden. Zuschlag und . bleJ\, 
den in einer Summe, die immer die g .g n y 1 
und in einem bestimmten Prozentvertian ^  y s  
Anfangskapital steht, so lange entricn , ,£[ y  
Kapital getilgt ist. Da das Kapital rru J alJCb d 
gungsrate geringer w ird, vermindern s hsen s‘a 
Zinsen, und die so ersparten Zinsen w ach* (vgl- 
d ig dem zur T ilgung bestimmten Zuscnw»
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§20 Abs. 2 HypBG.). In der gleichbleibenden Jahres
leistung einer Tilgungshypothek gleitet also der An- 
leil, der für die Verzinsung erforderlich ist, ständig 

während sich in gleichem Maße der Anteil an 
. “ gung vergrößert. Die Höhe des Tilgungssatzes 
lst auf die Eigenschaft einer Hypothek als Tilgungs- 
“Tpothek ohne Einfluß. Es sind also Tilgungshypo- 
p e, ? mit 10 und inehr Prozent T ilgung denkbar2).

1 aktisch kommen solche Tilgungshypotheken aber 
in^'P v >r’ da Oeren wirtschaftlicher Grund gerade 
“  der Geringprozentigkeit des Tilgungssatzes liegt, 

von der Tilgungshypothek zu unterscheiden ist 
^ . ■ ^ b z a h l u n g s h y p o t h e k .  Bei dieser w ird eine 

s eichbleibende Jahresleistung, bestehend aus Zin- 
Ah- \'?d Tilgung, nicht erhoben. Die vereinbarten 

Schlagzahlungen werden vom Hypothekenkapital 
lat^eSê zt ,Und nur der Restbetrag verzinst. Eine Re
st L,n zwischen Abschlagszahlung und Zinsen be- 
t  1 .n'cht, mögen sie vielleicht auch an gleichen
, nilinen fällirr orkl*-» ß a i e n i p I iiir  pitlP

T i l g u n g s p l a n  f ü r  ein K a p i t a l  von 100000 JUL

hi«“ ‘¡“ en fällig0 sein. B e i s p i e l  für eine Abzah-
'dngshypothek:
mit ?„Kapital von 10000 9Ut ist vom 1. Jan. 1930 an 
ab-.,, nachträglich zu verzinsen und jährlich 10o/o 
400 Am 31 • Dez. 1930 sind also zu zahlen:

Am oi ms*“n und 1° 00 3Ui Kapitalabtrag.
360 1931 sind zu zahlen:
pitaiabtragnSen ^ ° /o auf 9000 ^  und 1000 Ka'

320 ® 1032 sind zu zahlen:
Pitahm Zlnsen (4°/o auf 8000 3Ut) und 1000 9tM Ka- 
3i ¿p. raS usf. Auf diese Weise ist die Schuld am 
Weist i '  ^ 3? beglichen. Die Abzahlungshypothek 
VerkpUu dsätzliche Unterschiede zu einer sonstigen 
ihrer rf, y.P°thek nicht auf und bietet hinsichtlich 
besonuLaktlschen und rechtlichen Behandlung keine 
den fn iren Schwierigkeiten. Sie scheidet daher aus 

Um ¡^enden Betrachtungen aus3), 
gungsbv d£r Uage zu sein, die sich aus der T il- 
Sen, isv  ergebenden Probleme richtig zu lö- 
einer c,ueu nolwendig, sich zunächst den Ablauf 
das n e h 1Cn Hypothek klarzumachen. Dazu dient 
planem cStehende B e i s p i e l  e i ne s  T i l g u n g s -  
zum q  ’ Us hat ein tilgbares Darlehn von 100000 StJl 
^ dgUnp-^f/ns ân.d- Hie Verzinsung beträgt 4«/o, die 
also 4i7 „ / 3°/o jährlich, die gesamte Jahresleistung

>  ers 1 n  4500tiie 'f i i  en Jahre betragen die Zinsen 4000 ZJIM und 
V e r m i n .5f)0 ,JiM- Durch diesen Tilgungsbetrag 
lahr„„ '■rt Sich rlne Wat-Ulnl Kol Rnrrinn Hpc 7wei-ten
, rmindert • , J£*w- 1Jurcn uiesen 1ugungsueudg 
Jahres das Kapital bei Beginn des zweiten
"ür tinph on99500^ .  4o/o Zinsen hierauf erfordern

a J080 ¡au ~ ~  m  I  |
cRh 3980 SL 
Betrag Vc
ni>n bei B

_... ^ 4% dav _
S lo ^ J e ib e n  450Ö'i}Tabzüglich“ 3959,20 s u i 

■ Dadurch ermäßigt sich das Kanital :

nchrt sjc> _ l l l gung von ursprünglich 500 StM ver- 
o°M %  auf3!?0 l.edes Jahr um die ersparten Zinsen 
Setü-vi uen bei Abi„..e jgg Vorjahres insgesamt

Aufteilung jeder Jahres 
-lgung steht demnach vor 

kann, ebenso wie die jeweilige

£ 1 Anfangs- I Jahres
ßo.2, | kapital
P

leistung

?iesen ß 3C)80 3tM =  520 3tM zur Verfügung. Um 
al, das n i,ra^  .Verm‘ndert sich wiederum das Kapi- 

Ueträgt 4m j  Beginn des dritten Jahres 98980 52.« 
§tong Verbi-udavon ergeben 3959,20 StM. Zur T il- 
540|n LcrD1eiben 4500/1« 9h?firri.Vh '4050 90 /5?.« =  
AnfarpHng1 : Dadurch ermäßigt sich das Kapital am
rn1(i iährlicbl T e,rten Jahres auf 98 439,20 StM usf. 
rtlebrt s b r e, T ilgung von ursprünglich 500 ¿Wi ver-

1 100000,- 
99500,- 
98980,— I 
98439,20

5 97876,77
6 l 97291,84 

96683,51
8 I 96050,85
9 95392,88

10 94708,60

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

93996,94
93256,82
92487,09
91686,57
90854,03
89988,19
89087,72
88151,231
87177,28
86164,37

21 85110,94
22 84015,38
23 82876,-
24 81691,04
25 80458,681
26 79 177,03
27 77844,11
28 76457,871
29 75016,18
30 73516,83

31 71957,50
32 70335,80
33 68649,28
34 66 895,20
35 65071,01 

63173,85
37 I 61200,80
38 59148.83 

57014,78 
54795,37

39
40

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

55
56

52487,18
50086,67
47590,14
44993,75
42293,50
39485.24 
36564,65
33527.24 
30368 33 
27083,06

4500,-
4500,-
4500,-
4500,-
4500,-
4500,-
4500,-
4500,-
4500,-
4500,-

4500,-
4500,-
4500,-
4500,-
4500,-
4500,-
4500,-
4500,-
4500,-
4500,-

4500,-
4500,-
4500,-
4500,-
4500,-
4500,-
4500,-
4500,-
4500,-
4500,-

4500,
4500,
4500,
4500,
4500,
4500,
4500,
4500,
4500,-
4500,

4500, 
4500, 
4500, 
4500, 
4500, 
4500,

v tUn8: narb v - lDeTrag- Die Aufteilung jeder Jalires- 
b?.rilherein f1 ~.lnsen und T ilgung steht demnach von 
a, he der n  , Vnd kann. ebenso wie die jeweilige 
rn:So?em T:i ar e insschuld, auf den Pfennig genau 

aßiger 7 SUngsplan abgelesen werden. Bei regel- 
^  __ Un£ der Jahresleistung von 4500 3UL

Ah/ ?"ardem im e ' P,aet20 ld , 2.Aufl. 1936, §83 Anm.6. 
Zttr /hluno-cv,..„ni?rs.chied zwischen Tileunsishypothek und
Nr

4500,

I Zinsen 4% 1 Tilgung I 
54% h

4000,— 500,— 9<
3980,— 520,— | 9i
3959,20 540,801 9i
3937,57 562,43 9’
3915,07 584,93 9'
3891,67 608,33| 9i
3867,34 632,66 9'

■ 3842,03 657,971 9
3815,72 684,28 9

- 3788,34 711,66 9

- 3759,88 740,12 9
- 3730,27 769,73 9
- 3699,48 800,521 9
- 3667,46 832,541 9
- 3634,16 865,84 8
- 3599,53 900,47 £
- 3563,51 936,491 £
- 3526,05 973,95 j i
- 3487,09 1012,91 £
- 3446,57 1053,43 i

-  3404,44 1095,56 i
-  3360,62 1139,38 i
-  3315,04 1184,96 !
-  3267,64 1232,36 i
-  3218,35 1281,65 '
-  3167,08 j 1332,92 1
-  3113,76 1386,24
-  3058,31 1441,69
-  3000,65 1499,351
-  2940,67 1559,33

-  2878,30 1621,70
-  2813,43 1686,57
-  2745,97 1754,03
-  2675,81 1824,19
-  2602,84 1897,16
-  2526,95 1973,05
-  2448,03 2051,97
-  2365,95 2134,05
-  2280,59 2219,41
— 2191,81 2308,19

— 2099,49 2400,51
— 2003,47 2496,53
— 1903,61 | 259f>,39|
— 1799,75i| 2700,251
— 1691,74i\ 2808,26
— 1579,41 2920,59
— I 1462,5?) 3037,41
,— 1341,0?)| 315 ,̂911
— 1214,7/i|  3285,271
,— 1083,31) 3416,68

946,6<i|  3 553,341
804,5121 3 695,481
656,71j |  3843,301
502,97 3997,03

— 343,0'9 4156,91
.13 176,811

75016,18
73516,83
71957,50

68649,28
66895,20
65071,01
63173,85
61200,80
59148,83
57014,78
54795.37 
52487,18

50086,67 
47590,14 
44993,75 
42293,50 
39485 24 
36564,65 
33527,24 
30368,33 
27083,06
23666.38

20113,04
16417,56
12574,26
8577,23
4420.32
4420.32

ist das Darlehn von 100000 9tM nach 56 Jahren voll 
getilgt. Die letzte Jahresleistung beträgt als Ab
schlußzahlung 4597,13 3tJH. Der Schuldner hat im 
Laufe der Zeit außer dem Kapital an Zinsen ins
gesamt 152097,13 31M gezahlt.

Die Tilgungsbeträge sind begrifflich streng von 
den Zinsen zu unterscheiden, obwohl sie durch die

" 51*
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A rt der Errechnung in enger Beziehung zu ihnen 
stehen. Dies w ird klar, wenn man sich vor Augen 
hält, daß Zinsen ein Entgelt für die Gewährung 
eines Kapitals darstellen, das sich nach der Dauer 
dieser Gewährung richtet. Die T ilgung hat begriff- 
lieh m it der Dauer nichts zu tun, sondern ist als Ab
trag auf das Kapital nur abgestellt auf bestimmte 
Termine.

Der Tilgungsplan gehört zu dem wesentlichen 
Inhalt des Vertrages über ein Tilgungsdarlehn. Er 
w ird entweder der Schuldurkunde beigefügt oder 
kommt zumindest dadurch in ihr zum Ausdruck, 
daß dort gesagt ist, in wieviel Jahren bei Zahlung 
der vereinbarten Zinsen und T ilgung das Darlehn 
getilgt ist. Aber auch schon die bloße Angabe des 
Zins- und Tilgungssatzes genügt zur Bestimmung 
des Tilgungsplanes, der von jedem daraufhin er
rechnet werden kann. Auf Anforderung muß dem 
Schuldner in jedem Falle ein Tilgungsplan ausge
händigt werden. Der Tilgungsplan ist auch die 
Grundlage für die Buchungen, die der Gläubiger bei 
Eingang der einzelnen Jahreszahlungen oder deren 
Raten, getrennt nach Zinsen und Tilgung, vorzu
nehmen hat (vgl. auch § 21 Abs. 1 Satz 2 HypBG .;
§ 21 Osthilfe-AbwicklungsVO. v. 21. Dez. 1934 (RG
Bl. 1, 1280).

Der zum Beispiel genommene Tilgungsplan sieht 
für Verzinsung und T ilgung  bestimmte J a h r e s 
leistungen vor. Es gibt auch Tilgungspläne, wo die 
T ilgung nicht jährlich, sondern h a l b j ä h r l i c h  oder 
sogar v i e r t e l j ä h r l i c h  abgesetzt w ird  und die 
Zinsen dann von dem jeweils halb- oder viertel
jährlichverminderten Kapital berechnet werden. Prak
tisch kommt die Halbjahrestilgung bei manchen 
Hypothekenbanken sogar häufiger vor als die Jah
restilgung. Auch verschiedene aus Mitteln der Deut
schen Rentenbank-Kredit-Anstalt gewährte Darlehen 
der Amerika-Anleihen sind m it Halbjahrestilgung 
ausgestattet. Für sie g ilt natürlich Entsprechendes 
wie für Darlehen m it Jahrestilgung.

Die so geartete Tilgungsforderung ist Grundlage 
der Tilgungshypothek. Das BGB., die GBO. und 
das ZwVerstG. kennen, von einzelnen noch zu er
örternden Ausnahmen abgesehen, keine besonderen 
Vorschriften für die Tilgungshypothek, sondern es 
finden dieselben Bestimmungen wie für gewöhnliche 
Verkehrshypotheken Anwendung. Daraus ergeben 
sich erhebliche Schwierigkeiten.

I I .  E intragung im  Grundbuch, § 1115 BGB.
Die A rt und Weise der Eintragung der T ilgungs

hypothek im Grundbuch richtet sich nach §1115 
BGB. Danach müssen der Gläubiger, der Geld
betrag der Forderung und der Zinssatz im Grund
buch angegeben werden. Ferner, wenn andere Ne
benleistungen zu entrichten sind, z. B. Verzugszin
sen, deren Geldbetrag. Zu diesen Nebenleistungen 
gehören nicht die Tilgungsbeträge1), denn sie wer
den nicht n e b e n  der Hauptforderung, sondern a u f 
die Hauptforderung zu deren ständiger Verminde
rung gezahlt5). Daß es sich um eine Tilgungsfor
derung handelt, braucht also nicht in das Grund
buch aufgenommen zu werden, sondern w ird durch 
die Bezugnahme auf die Eintragungsbewilligung 
gedeckt6). Es w ird sich aber empfehlen, zur Kenn
zeichnung der Rechtsnatur der Hypothek auf ihren

4) Siehe Schluß S. 422.
6) ROZ. 104,72; P l an c k  § 1115 Erl. 4b, dort weitere 

Angaben.
«) RGZ. 54,88ff.; RGRKomm. §1115 Anm.6; P l anck

§ 1115 Erl. 4b.

Tilgungscharakter hinzuweisen7). Hierbei rsto it 
mißverständliche Formulierung gewählt ..women, 
wohl auch der Ausdruck einer nicht genügend kia 
Auffassung vom Wesen der Tilgungshypothek g 
wesen sein mag. So lautete die Eintragung in ei „ 
Falle, den das KG.8) entschieden hat, dahin, 
das ganze Kapital in seinem vollen ursprungim 
Betrage von 148500 5Wf ohne Rücksicht aut u 
allmähliche Amortisation bis zu deren .Beendig“  » 
m it dem festgesetzten Zinsfuß verzinst we u 
sollte“ . Verzinst w ird aber, wie ausgeführt, mem “  e 
ganze Kapital in seinem ursprünglichen Betraiy 
sondern nur der jeweils valutierende Betrag. *  
andere ist Tilgung. Die Eintragung einer Dlgmjs 
hypothek mit den obigen Bedingungen wird 
etwa wie fo lgt lauten: ~ aS

„100000 Ji.M Darlehnshypothek der X.-Bank.^ 
Darlehn ist v. 1. Jan. 1925 an mit jährlich / 
verzinsen und 1 % unter Zuwachs der ersp pjn. 
Zinsen zu tilgen. Unter Bezugnahme auf a«; 
tragungsbewilligung v. 20. Dez. 1924 euiget » 
am 28. Dez. 1924.“
Für Schuldenregelungshypotheken ist durch 

9. VO. zur Durchführung der DndwutscnaiV. VG. ¿Ul L/UlUHUlliuug .«..v....- --
Schuldenregelung v. 24. Nov. 1937 (RGBl. »> .1“ die 
§ 3 Abs. 5 bei der Eintragung in das G ru n d b u  ^
Angabe des Tilgungssatzes sogar zwingen

I I I .  Die Jahresleistungen 
1. Verrechnung der Jahresleistungen

a) V e r r e c h n u n g  b e i  Z a h l u n g  auf
R ü c k s t ä n d e  flaCh

W ie dargetan, w ird die Tilgungshypothe ^¡j. 
Maßgabe eines von vornherein bestimmt zW>' 
gungsplanes allmählich getilgt. Grundlage cchuHh 
sehen Gläubiger und Schuldner vereinbarten -yjl- 
verhältnisses ist also die Einhaltung ^¡gef*
gungsplanes. Ohne Zustimmung des L j erung 
kann der Schuldner daran einseitig keine er(jen, 
vornehmen. Dies kann vor allem praktisci jgt er 
wenn der Schuldner säumig geworden i»;• rück-

n *1 c. n  l Q I „U^oloieflinP4  ̂ ltVVEIUI U.V.1 GUiuiuuv.1 Ö , . , r e  1tl ix1 ■ .
z. B. mit der 6., 7. und 8. Jahresleistung 7 ag in 
stand gekommen und zahlt dann einen . j  be' 
Höhe einer Jahresleistung, dann kann er de» 
stimmen, daß diese Zahlung zur Abgei ___ aiis 
8. Jahresleistung bestimmt sei, und o ^ j ahreS' 
irgendwelchen Gründen — die 6. unu _.f vve*' 
leistung offenbleiben und später abg uf de 
den sollten. Jede Zahlung ist immer (jlaU* 
ältesten Rückstand zu verrechnen, darrn ^ag 
biger auch bei verspäteter Zahlung»* spian • 
ist, die Eingänge nach Maßgabe des » .¡nunuo?^ 
zu verwenden und zu verbuchen. Das o  ¿(jB- ■ 
recht des Schuldners nach § 366 Abs. 7 h 
mithin durch die Vereinbarung ein 3rücku ’ 
stimmten Tilgungsplanes, wenn nicht 
so doch stillschweigend ausgeschloss •  ̂^ f

b) V e r r e c h n u n g  b e i  T e i 1 z a h 1 u 1 °
e i ne  J a h r e s l e i s t u n g  ßgebellsj

Die gleichen Erwägungen sind auc Jahfe
wenn der Schuldner Teilzahlungen a , rerreclu1h {C 
leistung entrichtet. Flier erfolgt die ah -
zuerst auf Zinsen, dann auf 1 llgung- j jeStinirn 
Anrechnung kann der Schuldner nie ^5

7) G ü t h e - T  r i e b e l  S. 1734;
Anm.27d; Sachs:  IheringsJ. (1911)22, 3
1007.

s) KGJ. 46, 233.
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^ ut er es dennoch, dann ist der Gläubiger nicht 
genötigt, zur Vermeidung anderweitiger Anrech
nung d'e Annahme der Leistung abzulehnen (§ 367 
Abs. 2 BGB.). Die Betrachtung des Tilgungsplancs 
nat gezeigt, daß Zinsen und T ilgung innerhalb 
jeder einzelnen Jahresleistung in bestimmter Relation 
^einander stehen: Der innerhalb der stets gleich- 
bleibenden Jahresleistung zur T ilgung verfügbare 
~etTag ist von der Höhe der Zinsen für die je- 
ve!hge Kapitalforderung abhängig. Erst nach Ab- 
eckung der Zinsen ist Raum für einen neuen 

Aapitalabtrag. Durch diese Vereinbarung bei Be- 
sfundung des Schuldverhältnisses ist die Anvven- 

ung der dispositiven Vorschrift des § 367 Abs. 2 
V J“ . im voraus ausgeschlossen. Eine anderweitige 
füT^hnungsbestimmung des Schuldners ist also 

den Gläubiger unbeachtlich, 
vot T-he Hypothekenbanken haben sich gegen ein 
lann Tilgungsplan abweichendes Verrechnungsver- 
S . ^ i1 des Schuldners durch einen entsprechenden 
u‘ z ln der Schuldurkunde geschützt. Es kommen 
be ' folgende Bestimmungen vor: „G läubigerin ist 
Zahl “ g*> d‘e auf die Darlehnsschuld eingehenden 
Bqr ngen im Sinne der §§ 366 Abs. 2, 367 Abs. 1 
and/ / u verrechnen, ohne daß Schuldner eine,
jeweil- e? e.chnung vorschreiben darf.“  Oder: „D er 
j ige

: C
f c _______ _ _______

A B s T i^ - ^ s s e n  Tm'sinne'deT §§ 366 Abs. 2,367

tot d lg^ ^ .c^u'dner oder Eigentümer ist verpflich
t e  ai*f H'äubigerin unwiderruflich zu ermächtigen, 
eippnn Darlehn eingehenden Zahlungen nach 
Abs i mR^ rmcssen im Sinne der §§ 366 A ds. 2,367 
Verr'eci “ DB. auf die geschuldeten Leistungen zu 
run, enlnen-“  Angesichts der vorgehenden Ausfüh- 
Schnlr!, ?rscheinen derartige Erldärungen in der 

luldurkunde entbehrlich.
c) y
leiste„r r e c h n u n g Bei  Z a h l u n g  d e r  J a h r e s 

agen  i n  H a l b -  o d e r  V i e r t e l j a h r e s -
Eiue R r a t e n

Schuir... “ esonderheit Begt vor, wenn die mit dem 
Art derei' ve!/inbarten Zahlungstermine von der 
aB'Veick„Ini Dlgungsplan vorgesehenen Leistungen 

' nämlich enj  r äufig oder sogar die Regel ist es 
Summe’ d‘e Jahresleistungen nicht in einer 
Raten z„ SonJ?,ern in halb- oder vierteljährlichen 
soll den. zahlen sind. Durch diese Vereinbarung 

igon ‘ Schuldner die Erfüllung seiner Verpflich-Ulngen '■'r,‘*ulu,ier aie crru iiung seiner verprncn- 
“ eisPie! u"*.er er'eichtert werden. Nach unserem 
a>h 3t) i.,a-en dann bei Halbjahresraten je 2250 3L% 
raten i? iiI»eUnd 31. Dez. oder bei Vierteljahres- 
Tn? 3 l. De f — £ am 31 • März, 30. Juni, 30. Sept. 
, ¡lzah],,n Z‘ W ie werden nun diese einzelnen
etl Jahrpcr-ni au  ̂ Zinsen und T ilgung der gesam- 
^ E n ts p ^ 'fJ a n g  verrechnet? 
juß nian Hpnd dem Schema des Tilgungsplanes 

/atizes nnc'u Z ’nsforderung eines jeden Jahres als 
!iechmm„ „n, woraus sich ergibt, daß die Ver
e i n  Bcp-jl’a ^b s t nur auf Zinsen und erst nach 
f",s. gilt a iL  ‘/ . H g  auf T ilgung vorzunehmen ist.

eiile j . Hier das gleiche wie bei Teilzahlungen 
^ ner T i m i i n k  istung (111 b). Der Privatgläubiger 
i? ,anseljen ^  ,yP°^hek w ird  dies regelmäßig auch 
„ a*bjailre ’ Unterstellt man im obigen Beispiel 
ai.ce Rate Ho VOn 2230 so w ird demnach die 
?; ZitiSe. „s 5rsji->n Tilgungsjahres in voller Höhe 
rPnLSen und h ¿‘e zweite Rate mit 1750 X «  auf 
?pu net. y  . em Rest von 500 31M auf T ilgung ver-

b so J°rt während der ganzen Tilgungs-

HRn 'w ird  J,p0thekenbanken und ähnlichen In-
tlp«ers Verfai, ~  s.°weit ersichtlich -  allgemein 

n " 'rd  .^ us buchungstechnischen Grün-
eits jede Rate entsprechend den Be

standteilen der Jahresleistung in Zinsen und T il
gung aufgeteilt und verrechnet. Von der ersten Rate 
fallen mithin 2000 3UL auf Zinsen und 250 iRM auf 
Tilgung. Ebenso bei der zweiten Rate und ent
sprechend in den folgenden Jahren. Es w ird also 
der T ilgung mit jeder ersten Halbjahresleistung 
bereits etwas zugeführt, obwohl hierfür Beträge 
erst verwendbar werden, wenn die Zinsen für das 
Restkapital voll erbracht sind. Die vorherige Ver
rechnung auf T ilgung kann bei diesem Verfahren 
daher nur eine vorläufige sein. Da der Tilgungs
plan von der vollen Entrichtung der einzelnen ge
samten Jahresleistungen abhängig ist, steht auch 
diese Aufteilung und Verrechnung unter der glei
chen Abhängigkeit, d. h. sie w ird erst endgültig, 
wenn die in Raten zu entrichtende Jahresleistung 
voll bezahlt ist. Die in der ersten Halbjahreszahlung 
enthaltene T ilgung w ird nicht eher wirksam und 
vom Kapital e n d g ü l t i g  abgesetzt, als alle Raten 
und damit die Zinsen voll abgedeckt sind, also, wie 
der Tilgungsplan vorsieht, am Schluß des Jahres9). 
Die Teilverrechnung auf T ilgung ist mit anderen 
Worten durch die Entrichtung der vollen Jahres
leistung auf schiebend bedingt10). Der Schuldner 
kann aus dieser im inneren Geschäftsbetrieb des 
Gläubigers begründeten Verrechnung nicht irgend
welche Ansprüche herleiten etwa der Art, daß durch 
die halb- oder vierteljährlich erfolgende Verrech
nung auf T ilgung weitere Zinsen erspart würden. 
Wäre dies richtig, dann käme man in einen T il
gungsplan mit halb- oder vierteljährlicher Tilgung 
hinein, was den Abmachungen, denen ein Jahres- 
tilgungsplan zugrunde liegt, widerspräche. Da die 
T ilgung erst am Schluß des Jahres voll wirksam 
wird, werden durch die Ratenzahlungen weder Zin
sen erspart noch, was das gleiche ist, gebühren dem 
Schuldner Zinsen auf die zwischenjährigen T il
gungsraten.

2. Verjährung von Rückständen an Zinsen 
und Tilgungsbeträgen

§ 107 BGB. bestimmt: „ In  vier Jahren verjähren 
die Ansprüche auf Rückstände von Zinsen mit 
Einschluß der als Zuschlag zu den Zinsen zum 
Zwecke allmählicher T ilgung des Kapitals zu ent
richtenden Beträge, ..........“ . Soweit die p e r s ö n 
l i c h e  F o r d e r u n g  in Rede steht, ist dies eine 
klare Regelung sowohl für Zinsen wie für Tilgung.

Für die d i n g l i c h e  Z i n s  rückstandsforderung 
verbleibt es unzweifelhaft gemäß §§ 223 Abs. 3, 
902 Abs. 1 Satz 2 BGB. gleichfalls bei der vier
jährigen Verjährung. Nicht ohne weiteres aus dem 
W ortlaut dieser Bestimmungen ersichtlich ist es 
aber, ob dasselbe auch für den d i n g l i c h e n  
Anspruch auf Rückstände an T i l g u n g s  betragen 
gibt. Die Antwort ist davon abhängig, ob T il
gungsrückstände „andere wiederkehrende 
wen“  C8 223 Abs 3) bzw. „wiederkehrende Leistun- 
| tn “  ( |  902 Abs.l Satz 2 BGB.) sind. Dies ist zu 
verneinen. Die Tilgungsbeträge sind, obwohl sie 
als Zuschlag zu den Zinsen berechnet und erhoben 
werden, Abzahlungen auf das Kapital. (Zu dem Be
g riff „wiederkehrende Leistungen“  in der Zwangs
versteigerung s. unten XV 2.)

s) vgl §20 Abs. 2 HypBG. und hierzu G ö p p e r t -  
Seidel ,  Textausgabe m. Anm. zu HypBG., 1911, 2. Aufl., 
Anm. 4 Abs. 2.

io\ RGZ. 143, 70 ff. Dieser ausschlaggebende Gesichts
punkt ist bei einem gleichliegenden Falle in der Ent
scheidung des KG.: HRR.1940 Nr. 1197 =  DR. 1940,1574 
außer acht gelassen worden.
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Die vierjährige Verjährungsfrist für Zinsen und 
andere wiederkehrende Leistungen rechtfeitigt 

sich einmal aus den allgemeinen Verjährungsgrun- 
den: Die längere Nichtausübung eines Anspruchs 
läßt ihn als nicht mehr bestehend erscheinen, die 
Beweismittel für sein Bestehen oder Nichtbestehen 
entschwinden dem Gedächtnis, und der durch die 
Nichtausübung entstandene Zustand, auf den man 
sich im Verkehr verläßt, soll nicht plötzlich er
schüttert werden. Ferner soll im besonderen durch 
das Anwachsen unbegrenzter Rückstände an Zinsen 
und wiederkehrenden Leistungen eine zu große Be
nachteiligung der im Range folgenden dinglichen 
Gläubiger vermieden werden. W ie stark eine solche 
Rangverschlechterung ohne Verjährung werden 
könnte, ergibt sich aus dem obigen Tilgungsplan, 
wonach die insgesamt zu zahlenden Zinsen mit 
152097,13 iRM wesentlich höher sind als das Ka
pital von 100000 3tM selbst. Alle diese Gründe sind 
für die Tilgungsraten ohne Bedeutung. Diese sind 
Teilbeträge des Hauptanspruchs, fü r den eine Hypo
thek eingetragen ist, und haben als solche, solange 
diese Eintragung besteht, Teil an der Publizität des 
Grundbuches. Ihre Nichtzahlung beeinträchtigt auch 
die im Range nachfolgenden Berechtigten nicht. Das 
Hypothekenkapital erhöht sich nicht und von der 
T ilgung haben sie keinen Vorteil, da insofern eine 
Eigentümergrundschuld entsteht. Die dingliche 1 11- 
gungsforderung ist also Bestandteil der Haupt- 
forderung aus der eingetragenen Hypothek und 
unterliegt mit dieser nach §§ 223, 902 BGB. nicht 
der Verjährung11)- Es ist also auch unrichtig, wenn 
die Meinung vertreten wird, infolge der Verjäh
rung der Tilgungsbeträge nach vier Jahren falle 
die Hypothek ins Leere»), und der Eigentümer 
könne verlangen, daß der Gläubiger insoweit auf 
die Hypothek verzichte (§1169 BGB.).wodurch eine 
Eigentümergrundschuld entstehe (§1168 BGB.)13).

Auf einem anderen Gebiet, in der Zwangsver
steigerung, ist die Verschiedenartigkeit in der Be
handlung von Rückständen an Zinsen und Tilgungs
beträgen neuerdings gesetzlich geregelt worden. 
Das Gesetz v. 31. März 1936 (RGBl. I, 363) be
stimmt nämlich, daß im Gegensatz zu den Zinsen 
die Tilgungsrückstände den Rang des § 10 Znh 4 
ZwVerstG. nach zwei Jahren nicht verlieren. Ob
wohl über die Verjährung hier nichts gesagt ist, 
liegt diese Regelung doch im Grundgedanken aut 
der oben vertretenen L in ie11).

3. Abtretung der Forderung aus Rückständen 
von Jahresleistungen

Es kommt vor, daß die durch Säumnis des Schuld
ners entstandenen Rückstände von einem Dritten 
gezahlt werden in der Absicht, nicht zu tilgen, son
dern die Forderung zu erwerben. Es hegt dann ein 
Kauf der Forderung vor, die der Schuldner nicht 
verhindern kann. Für die Abtretung der Forderung

ii)  Ebenso PaTandt ,  „Komm. z. BOB “ , 1939 § 223 
Anm. 2, § 902 Anm. 1 b; P l anck  § 902 Anm. 3; Sachs 
a a O. S. 349 ff.; v. St au d l n g e r - R l e z 1 e r §223 Anm.7. 
And. Ans.: J a ecke 1 - 0 üt  h e § 10 Anm. 18, v. Stau-  
d i n g e r - K o b e r  § 902 Anm. 3, RORKomm. Anm. 2; 
sämtlich ohne Begründung und meist unter Berufung auf 
RGZ 54 93, wo diese Frage nur am Rande gestreift und 
gleichfalls nicht näher begründet ist.

» ) K o r i n t e n b e r g - W e n z  Anhang Kap. 22 Ziff. 3 
S. 134.

is) J a e c k e l - O ü t h e  § 10 Anm. 18 S.75.
n) Vgl. hierzu und im Sinne der hier eingenommenen 

Ansicht: L in k : JW. 1938,1298; Schel lenbauer:  DNotZ. 
1936, 842.

ist folgende Unterscheidung w ichtig: Soweit die 
Forderung auf Rückstände an Z i n s e n  oder an
deren Nebenleistungen gerichtet ist, bestimmt sic 
die Übertragung gemäß §1159 BGB. nach den 1 
die Übertragung von Forderungen geltenden au 
gemeinen Vorschriften. Sie bedarf also keiner 
sonderen Form (§ 398 BGB.). Anders bei den . 
den Rückständen enthaltenen T  i 1 g u n g s b e t  r a g e "• 
Sie sind, wie oben (S. 404) dargetan keine Neben 
leistungen, sondern Teile der Hauptforderung. 1J 
sofern findet demnach § 1154 BGB. Anwendung 
Die Abtretung muß schriftlich unter Übergabe a 
Hypothekenbriefes bzw. hier eines Teil-HypotheKe 
bnefes erfolgen (vgl. hierzu des näheren unten a 
S. 416). Man muß also die Ruckstandsforderung 
ihre einzelnen Teile zerlegen»). Wegen der Lnve 
zinslichkeit der übertragenen 1 llgungsteile s. un 
IV  6 S. 409.

IV . Rechtsfolgen der Zahlung 
der Jahresleistungen

1. Entstehung einer Eigentümer grundschuld
Da die Tilgungsbeträge keine Nebenlejstungjj 

sondern Abschlagszahlungen aut das Kapital si 
erlischt also insoweit die Hypothek nicht etwa n 
8 1178 BGB.«), sondern es entsteht nach §§ ‘ 
1177 BGB. eine Eigentümergrundschuld )• K 176 
hat den Rang hinter der Resthypothek (J ¿. 
BGB.). Die Entstehung einer Eigentu mergru

.I...1 J j-i. „11 0 0  aiirh hier, nurUKJU.f. ---- 7 -0 . ~
schuld ist, wie allgemein so auch hier, nur .g, 
ausgeschlossen, wenn und soweit die U S  die 
hypothek auf einem Entschuldungsbetrieb Uber 
Mündelsicherheitsgrenze hinaus eingetragen 
(§ 92 Abs. 2 SchuldReglG.). Einzelne Sonderar.^ 
von Tilgungshypotheken, bei denen ausnahm 0, 
mit dem Erlöschen der Forderung auch die r  n  
thek erlischt, sind am Schluß S.422 aufgeza Lei 

Eine Eigentümergrundschuld entsteht meW $ 
den Tilgungshypotheken der L a n d s c h a f t  1 n 
u n d  R i t t e r s c h a f t l i c h e n  K r e d i t a n s  
Diesen ist durch Art. 167 EGBGB.
AGGBO. das Recht Vorbehalten, die Tilg« 0 ¿eO 
träge einem Tilgungsfonds gutzuschreiben, ud gat. 
der Schuldner nur nach Maßgabe besonderer g 
zungsbestimmungen zum Zwecke der a  diese 
der Hauptschuld verfügen da rf18). Man pe" n dalier
L a n d s c h a f t l i c h e n  Tilgungshypotheken ^ [ei. 
auch T i l g u n g s f o n d s - H y p o t h e k e n .  s» defl 
scheiden sich dadurch natürlich wesent beft 
eigentlichen Tilgungshypotheken und jeg 
außerhalb des Rahmens dieser Betrachtung^ jd 

Die Entstehung einer Eigentümergrun kafln 
durch die Entrichtung von Tilgungsbetrag Sachefl 
auf Grund der zwingenden Vorschriften ae v0fatfs 
rechts durch Parteivereinbarung 
ausgeschlossen werden19). Eine Lige ereiiibaf 
schuld entsteht zwar dann nicht, wenn ^  zu 
w ird, daß eine oder mehrere Zahlungen 
T ilgung der Hypothek, sondern zur A n ^  qgj. 
eines der Sicherung des Kapitals d keine 
habens erfolgen sollen. Dann hegt aoei

«)  Sachs S.358; O ü t h e - T r i e b e l  S.1734- 
«) Vgl. hierzu Schluß S. 422. RGRKoffV
») ROZ. 104,72; P l anck  § U63 Erl.ög^ R Anin- 

8 1163 Anm. 1; v. S t a u d i n g e r  §1163 
Sachs S.363ff. „  . . , R(1 p S.I581

») Näheres siehe O ü t h e - T r i e b e  p •
P l anck  § 1163 Erl.6g, dort werte e Hm ^

1») G ü t h e -T  r 1 e b e I S. 1736, PI a n ck  Sr(jZ> 10*.
RGRKomm. §1177Anm.3S.635; KGJ.53,1» ,



'L  Jahrgang 1941 H eft 8] Aufsätze 407

gungsvereinbarung vor. Ein solches Abkommen ent
e h rt auch der dinglichen W irkung und ist nicht 
e'ntragungsfähig20).
,.Pje Eigentümergrundschuld erwirbt der Grund

stückseigentümer, der zugleich als persönlicher 
Schuldner die Tilgungsbeträge entrichtet. Ist der 
^'gentümer nicht der persönliche Schuldner, so 
sellt, soweit er den Gläubiger befriedigt, die For- 
c ^ L1.ng und damit die Hypothek auf ihn über 
np ‘J 43’ .,153 BGB.). Zahlt der persönliche Schuld- 
a3  ?}er nicht Eigentümer ist, so geht die Hypothek 
2? lhn (§1164 BGB.), zahlt ein Dritter, so geht 

e aut diesen (§§ 1150, 268 BGB.) über.

2. Grundbuchberichtigungsanspruch 
des Eigentümers

„•Pj* der Gläubiger durch die Zahlung der T il- 
2a. pucträge teilweise befriedigt w ird, kann der die 
derißUl̂  'e‘stende Eigentümer die Aushändigung 
gUl1„  J?en Urkunden verlangen, die zur Berichti
nder - S Grundbuchs (löschungsfähige Quittung) 
HVD ,?,Ur Löschung des getilgten Teilbetrages der 
(§ l l 4 4 DriVAsc*l(lnSsBewilligung) erforderlich sind 
tet, d 
merk

Q ß f d?s Grundbuchs oder der Löschung dem 
Bypoti, ier ZUm Zwecke der Herstellung eines Teil- 
digen oy^fbr iefes für den Eigentümer der zustän- 
legen is , , rt*e 0<le r einem zuständigen Notar vorzu- 
Sc'ueibt s , 3 BGB.). Für die Hypothekenbanken 
lieh vor • * rv  Abs. 2 HypBG. sogar noch ausdrück- 
in Anseh”  ^*e -^ank darf s‘cb von der Verpflichtung

tet afp.PGB.). Der Gläubiger ist ferner verpflich- 
me’riip 'cl‘Weise Befriedigung auf dem Brief zu ver- 
gUn„  n. Und den Brief zum Zwecke der Berichti- 
GBa Grundbuchs oder der Lös 
Hvnrai? i ZUm Zwecke der Herstellun 
digen g uenbriefes {ür den Eigentümer 
legen °der einem zuständigen
schreibt s BGB.). Für die HypotL-------------------
üch vor • “  rv  Abs. 2 HypBG. sogar noch ausdrück- 
in Anseb” 1̂ 6 Bank darf s‘cb von der Verpflichtung 
hufs bpnu,2L£ des amortisierten Betrags die ihr be
s ch u l j  Berichtigung des Grundbuchs, der Lö- 

i i  Hypothek oder der Herstellung eines 
^ g e r lip p , B r ie fe s  nach den Vorschriften des 
Zu'iehnici 6-1 ^ ecbts obliegenden Handlungen vor

ist ■ h 1ITI voraus n'cbt befreien.“  
eigenen °h ' ^gunsten des Gläubigers bei seiner 
§U79 BnRPOt-1 iek ein Löschungsvermerk nach 
jümer der r e n?e*ra^ en’ dann kann der Bigen- 
ar9ergri1n i Gläubiger gegenüber über die Eigen- 
and hat sir-i • ^  nur durch Löschung verfügen 
P.er Qm , P Jeder anderen Maßnahme zu enthalten. 
r schuno ’^Pr. ' s  ̂ dann nur zur Bewilligung der 
, erichti(?,’,nn ,c , aber zur Aushändigung der zur 
kl,nden V» ®c,.^es Grundbuchs erforderlichen Ur- 

Die / R i c h t e t 24).
Sl«d nacnhP7 Cn e des Schuldners aus §§ 1144, 1145 
Reben. gs f “ "h ing einer jeden Tilgungsrate ge- 
p r.axis aber allgemeine Übung, sie in der
chuiH„„. zu stellen. Würden sie von allen

l e?lacht w p 'ner Tilgungshypothek jeweils geltend 
fj8, 1 an T ilr /en’ so würde dies bei der sehr großen 
ka ,stung .PUnSshypotheken zu einer untragbaren 
ii«j ehi Sm-i" ( | BÄ., aber auch der Hypotheken- 
Pnd Son^rarkassen. Versirhprnncrqnntprnphniuncren« Ä p - Ä r r s i E
(iivi? ZUr Verf- le ^ osten der Hypothekenverwal- 

Werden konnt^ s*eber,dcn Beträgen nicht ge-

h'.^cnn .|  ̂ Klarstellungsvermerk
Qm*^üngs',eL m e Undstdckseigentümer mittels einer 
türn n§ über i? UnS °der einer löschungsfähigen 
\ erSrundqpu„rje au  ̂ ihn übergegangene Eigen- 

_ d verfügt, so muß auch die Ver- Sl

Sli & 3 . 1 8 L
SP‘ - 26,165; P l anck  §1179 Erl. 2 f.

minderung des Kapitals der Tilgungshypothek im 
Grundbuch eingetragen werden. Zinsen und T il
gung werden aber gemäß der Vereinbarung, auf die 
die Eintragung Bezug nimmt, weiter von dem Ur
sprungskapital erhoben, während die Löschung 
eines Teilbetrages den Eindruck erweckt, daß Zin
sen und T ilgung nur noch von dem Restbeträge 
zu zahlen sind. Das Grundbuch läßt also für einen 
unbeteiligten Leser nicht mehr erkennen, welche 
Bedingungen für die Tilgungshypothek jetzt Gel
tung haben. Es ist daher die Eintragung eines Klar
stellungsvermerks im Grundbuch darüber notwen
dig, ob Zinsen, T ilgung und sonstige prozentuell 
bestimmte Nebenleistungen nach wie vor von dem 
ursprünglichen Kapitalbetrag oder nur von dem 
Restbetrag zu berechnen sind23). Der Gläubiger 
w ird  zur Wahrung seiner Rechte gegebenenfalls 
immer die Eintragung eines solchen Klarstellungs
vermerks verlangen müssen. Wenn also ein Grund
stückseigentümer nach jeder Zahlung einer T il
gungsrate Berichtigung des Grundbuchs verlangen 
würde, müßte auch jedesmal (bei obigem T il
gungsplan 56mal in ebensoviel Jahren) gleichzeitig 
ein Klarstellungsvermerk im Grundbuch eingetragen 
werden.

4. Ist der Grundbuchberichtigungsanspruch 
beschränkt ?

Bei dieser praktisch unmöglichen Folge fragt es 
sich, ob etwa das Recht des Eigentümers aus §§ 1144, 
1145 bei einer Tilgungshypothek nur dann gegeben 
ist, wenn aus einem besonders begründeten Anlaß 
über die Eigentümergrundschuld, etwa durch Ab
tretung zum Zwecke der Kreditbeschaffung, verfügt 
werden soll, ob aber sonst die Ausübung dieses 
Rechtes wegen der unverhältnismäßig großen Ver
waltungsarbeit beim Gläubiger und auch beim GBA. 
unzulässig ist. In Betracht käme § 226 BGB., wo
nach die Ausübung eines Rechtes unzulässig ist, 
wenn sie nur den Zweck haben kann, einem ande
ren Schaden zuzufügen. Der Wirkungsbereich dieser 
Bestimmung ist sehr eng. Sie ist nur dann gegeben, 
wenn sich erweist, daß für den Handelnden jeder 
andere Zweck als der der Benachteiligung eines 
anderen ausgeschlossen w ar23). Daß hier der Grund
stückseigentümer sein Recht auf Berichtigung des 
Grundbuchs ausüben könnte, nur um dem Hypo
thekengläubiger Mehrarbeit und damit Schaden zu 
verursachen, ist kaum denkbar. Das Bestreben, die 
formelle Rechtslage m it der materiellen in Einklang 
zu bringen, schließt jeden Gedanken an Schikane 
aus. § 226 entfällt mithin.

In diesem Zusammenhang ist es interessant, daß 
der erste Entwurf eines HypBG.24) fü r den oben 
schon angeführten §21 Abs. 2 unter § 20 Abs. _ 
folgende Fassung vorsah: „D ie  Bank darf sich von 
der Verpflichtung, in Ansehung des amortisierten 
Betrages, die ihr behufs der Berichtigung des Grund
buchs, der Löschung der Hypothek oder der Her
stellung eines Teil-Hypothekenbriefes nach den Vor
schriften des Bürgerlichen Rechts obliegenden Hand
lungen vorzunehmen, im voraus n u r  f ü r  den  r  a l l  
befreien, daß  s i ch  de r  a m o r t i s i e r t e  B e t r a g  
a u f  w e n i g e r  a l s  den  z e h n t e n  T e i l ,  b e i  
e i n e r  V e r ä u ß e r u n g  des G r u n d s t ü c k s  au f  
w e n i g e r  a l s  den  z w a n z i g s t e n  T e i l  des  u r 
s p r ü n g l i c h e n  B e t r a g s  d e r  H y p o t h e k  b e 
l ä u f t . “  Diese Einschränkung des Berichtigungs-

KQ.: HRR.1935 N r.790.
RGRKomm. 226 Anm. 1.
Drucksachen des Dt. Reichstags 1898/99 Nr. 106 S. 6.
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anspruchs des Eigentümers ist später gestrichen 
worden. In dem Bericht der Kommission über den 
Entwurf eines HypBG. v. 17. Mai 189925) wird die 
Streichung wie fo lg t begründet: „Für eine solche 
Ausnahme fehle es indessen an einem genügenden 
Grund; ein Mißbrauch des dem Schuldner nach dem 
BGB. allgemein eingeräumten Rechtes, die M itw ir
kung des Gläubigers zur Berichtigung des Grund
buchs zu verlangen, sei um so weniger zu besorgen, 
als der Schuldner stets die Kosten der Berichtigung 
zu tragen habe. Andererseits sei es für denselben 
von dem größten Werte, behufs vollständiger Aus
nutzung seines Realkredits und um Weiterungen bei 
einer Veräußerung des Grundstücks zu vermeiden, 
jederzeit das Grundbuch m it dem wirklichen Sach
verhalt in Einklang bringen lassen zu können.“

Alle weiteren Erörterungen, etwa dahin, ob dem 
Schuldner die Geltendmachung seines Rechtes aus 
88 1144 1145 gern. § 242 BGB. wegen Verstoßes 
gegen Treu und Glauben m it Rücksicht auf die Ver
kehrssitte verboten sein könnte, erübrigt sich im 
Hinblick auf die im nachstehenden zu erörternde 
Möglichkeit des gutgläubigen Erwerbs einer T il- 
gungshypothek in voller Höhe trotz hieraut bereits 
gezahlter Tilgungsbeträge.

5. Gutgläubiger Erwerb der Tilgungshypothek
Wenn eine Tilgungshypothek eine Zeitlang plan

mäßig getilgt worden ist, ohne die geleistete T il
gung auf dem Hypothekenbrief oder im Grundbuch 
zu vermerken, und nun von dem Gläubiger arglistig 
in voller Höhe an einen gutgläubigen Dritten ab
getreten wird, so erhebt sich die Frage, ob der Dritte 
die Hypothek in der ursprünglichen, aus dem Grund
buch ersichtlichen Höhe oder nur m it dem tatsäch
lich noch valutierenden Betrage erwirbt.

Bei einer gewöhnlichen Verkehrshypothek, die 
ohne Grundbuchberichtigung teilweise zurückgezahlt 
ist, ist die Frage ohne jeden Zweifel im ersten Sinne 
zu beantworten (§§ 1138, 892 BGB.). Bei der 1 il- 
gungshypothek hat man, um „den praktischen Le
bensbedürfnissen sowie dem obersten Grundsatz des 
Bürgerlichen Rechts ,Treu und Glauben im Ver
kehre' zu entsprechen“ , eine Lösung im zweiten 
Sinne versucht. § 1159 Abs. 2 kommt nicht in Be
tracht, da Tilgungsbeträge keine Nebenleistungen 
sind. Man hat daher so argumentiert:

Die Tilgungshypothek sei eine eigentümlich ge
artete Hypothek. Ähnlich der Sicherungshypothek 
sei sie ihrer Natur nach eine Hypothek von ver
änderlicher Größe. Da der Tilgungscharakter durch 
Bezugnahme auf die Schuldurkunde im Grundbuch 
zum Ausdruck komme, bilde er eine Ergänzung und 
damit einen Teil der Eintragung. Der Tilgungs- 
Charakter werde damit zum „Inha lt des Grundbuchs' 
im Sinne des § 892 Abs. 1 BGB. Nicht der ursprüng
liche Betrag sei der im Grundbuch eingetragene 
„Geldbetrag der Forderung“  im Sinne des § 1115 
Abs. 1 BGB., sondern die Hypothek gelte von vorn
herein als fü r diejenige Summe eingetragen, auf 
welche sich die Forderung jeweils bei ordnungs
mäßiger T ilgung belaufe. Die Höhe der durch die 
Hypothek gesicherten Forderung sei demnach nicht 
fest und ziffernmäßig bestimmt, sondern schwanke 
im Laufe der Zeit und müsse für jeden einzelnen 
Zeitpunkt auf Grund der aus der Urkunde ersicht
lichen Tilgungsvereinbarungen erst errechnet wer
den. Der jeweilige, bei ordnungsmäßiger Abzahlung 
erübrigende Umfang der Forderung sei als die „be
stimmte Geldsumme“ , als der „eingetragene Geld

betrag der Forderung“  im Sinne der §§ 1113 Abs. 
und 1115 Abs. 1 BGB. anzusehen. Das sei der Bucn' 
stand, der „Inhalt des Grundbuchs“ , der nach §
Abs. 1 BGB. den Schutz des öffentlichen Glaube«’ 
genieße. Daher könne von einem Eingreifen m 
Vertrauensprinzipes in der Art, daß der Zession • 
der die wirklich erfolgte T ilgung nicht kenne, d 
Hypothek im ursprünglich vollen Umfange erwem j 
keine Rede sein. Praktisch ergäben sich daraus m 
Möglichkeiten: 1
1. Die Tilgungsvereinbarungen würden pünktj«-

eingehalten, dann erwerbe der Zessionär die rt 
pothek stets in Höhe des noch valutierenden o 
träges; .

2. der Hypothekenschuldner sei seiner Tilgung 
pflicht nicht oder nicht in vollem Umfange na 
gekommen. H ier bestehe die Hypothek, auch - 
gunsten des Zessionärs, im weiteren Umfange, , 
materielle Rechtslage sei besser als der Buchstan

3. Der Hypothekenschuldner habe mehr abgeza> ;
als er nach den in der Urkunde getroffenen ,.£. 
einbarungen zu leisten gehabt hätte. Nur in » f | 
sem Falle greife das Vertrauensprinzip ein. ^  
gutgläubige Zessionär erwerbe die Hypothek 
dem Umfange, den die Forderung bei der aus 
Urkunde zu entnehmenden T ilgung im gegehe 
Zeitpunkt hätte26). j

Diesem Gedankengang kann nach dem gelte» e 
Recht nicht gefolgt werden. Schon der Ausga 
punkt ist falsch. Das BGB. kennt nur zwei Arten 

"  ' ' Verkehrs- und die SicherungswyHypothek: Die v a ™ n o - ^  
thek. Ein dritter Typ, „Tilgungshypothek , &  
unbekannt. Es ist schon oben, I, Seite 404, n< 
gehoben worden, daß diese nach den Grund. f
der Verkehrshypothek betrachtet und behändender Verkehrshypothek betrachtet und oenanuc» ^  
den muß. Es ist also unrichtig, in der Tilgu ^ 
hypothek einen besonderen Typ von Hypotn 
sehen, die ihrer Natur nach von veränder t 
Größe sein soll. Im Wesen einer jeden HYP ^  
liegt es begründet, daß die zugrunde liegend^ 
derung zurückgezahlt werden muß. Ob zu ae 
eine Kündigung erfolgen soll, oder ob be,sUcß|icf 
Abzahlungen vereinbart werden, oder ob sc g0|i, 
nach einem bestimmten Plan getilgt were1̂  er,t- 
macht in diesem Zusammenhang keinen 
liehen Unterschied. Dies sind nur verschieden {o , 
der Rückzahlung. Bei einer Abzahlungsnyi 
deren Rückzahlungsraten in der Schuldurkunu ^  
Termin und Höhe bestimmt und durch Bezu« p f
auch Bestandteil der Grundbucheintragung 
den sind, würde wohl niemand auf den q #  
kommen, eine Hypothek von veränderlicn y  
anzunehmen. Anders kann es aber auch Dt stclh 
gungshypothek nicht sein. Die Tilgungsra 
nach Höhe und Fälligkeit ebenfalls von nK  
fest, und der Umstand, daß sie sich eina . j ea 
gleichen, sondern anwachsen, kann dabc 
scheidend ins Gewicht fallen. R qt)2

„Inhalt des Grundbuchs“  im Sinne des |  wi£ >  
also bei der Tilgungshypothek nicht and Qra« 
jeder anderen Verkehrshyptohek nur der fo&eder anderen verKenrsnypione* ,
buch jeweils eingetragene Geldbetrag d ß die», 
rung sein. Ändert sich dieser Betrag, s°  Ljeii- L i 
Änderung im Grundbuch eingetragen v teii ®’,V 
dernfalls g ilt der Grundbuchinhalt gUte

;icb \
gutgläubigen Erwerbers als richtig.

" « )  KobTn: ArchBürgR. 29,1 ff.; ihm h| b̂ j j V  
geschlossen: v. S t a u d i n g e r , 9. Auf |  e r bP1
C o s a c k - M i t t e i s  §81 II 2 d, War ney^  Ef|.1 
Enneccerus-Kipp §137 Anm.3, Bierm. 
Hagcmann :  DJZ. 1908,1340.25) Drucksachen des Dt. Reichstags Nr. 320 S. 22.
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ben wird nur zerstört, wenn ein Widerspruch gegen 
bie Richtigkeit eingetragen oder die Unrichtigkeit 
dem Erwerber bekannt i§t. Fahrlässigkeit bei der 
Nichtkenntnis, auch die gröbste, reicht nach unbe
strittener Meinung nicht aus21). Die Kenntnis des 
Tilgungscharakters der Hypothek nimmt also dem 
Erwerber seinen guten Glauben nicht. Aus einer be
sonderen Rückzahlungsvereinbarung kann man im 
al,gemeinen wie bei der Tilgungshypothek noch 
!llcht auf ihre Erfüllung schließen. Es schadet dem 
Erwerber nur, wenn er weiß, daß die vereinbarten 
* dgungsbeträge auch tatsächlich gezahlt wurden. 
Andernfalls erwirbt er die Hypothek in der vollen 
aus dem Grundbuch ersichtlichen Höhe28).

Der Eigentümer kann sich also gegen den ihm 
aus einer unredlichen Abtretung drohenden Schaden 
9r dadurch schützen, daß er gern. §§ 894,899 BGB. 
inen Widerspruch gegen die Richtigkeit des Grund

buchs erwirkt oder gern. § 1145 BGB. Berichtigung 
Grundbuchs oder zumindest Vermerkung der 

eilweisen T ilgung auf dem Hypothekenbrief ver- 
pngt- D i eses  V e r l a n g e n  i s t  m i t h i n  i n  j e d e m  

a '*e g e r e c h t f e r t i g t .
.„früher mag die Möglichkeit des gutgläubigen Er- 
verbs einer nicht mehr in voller Höhe valutierenden 
, ugungshypothek praktisch von untergeordneter Be- 
„  . ng gewesen sein. Gläubiger waren bis auf 
, 'ngfügige Ausnahmen Hypothekenbanken, Spar- 
p s.cn oder sonstige Institute des organisierten 
ni , kredits. Bei ihnen war ein unlauteres Verhalten 
solri ZU» befürchten, und wäre w irklich einmal eine 
sat Abtretung vorgekommen, dann wäre ein Er- 
sirli!nf pruch bei der Kapitalkraft des Gläubigers ge- 
w /1Iert gewesen. Darin ist jetzt ein grundlegender 
Til» C ^g e tre te n . Der Kreis der Gläubiger von 
vor ii^sbyP°theken ist heute wesentlich erweitert, 
De‘ allem auch durch die Ausdehnung auf Privat- 
die r  £n, (s- Einleitung). Damit steigen natürlich 
Maßp *a^ren ^ür den Schuldner und im gleichen 
der ^ as Bestreben wachsen, durch Ausübung
RechMChte ails den §§ 1144, 1145 die formelle 
h a lte n ®6 Ŝ e ŝ der materiellen in Einklang zu

Inhalt der Eigentümer grundschuld
durch H  ?Un zu untersuchen, welchen Inhalt die 
Eis-etu - ablung der Tilgungsbeträge entstandene 
satz 5 UR grundsclnild hat, Nach § 1177 Abs. 1 
keif dpo V- ‘ bleiben in Ansehung der Verzinslich- 
ütid dp ^ nssatzes, der Zahlungszeit, der Kündigung 
tr°ffenpS D bhlnSsorts die fü r die Forderung ge- 
Züsehp," Bestimmungen maßgebend. Bei näherem 
Schrift 1 e/^ 'b t  sich jedoch alsbald, daß diese Vor
finden k ^ ‘'gungshypotheken keine Anwendung 
«  « r <  lie Forderung getroffenen Be-
geltunp 'assen ihrem Inhalt nach die W eiter
e s  wii iUr d*e Eigentümergrundschuld nicht zu. 
daß das u ? 1" aPem deutlich, wenn man unterstellt, 
Eahhmp. bc'asiete Grundstück nach mehrjähriger 
So der iv ^  Jügungsbeträgen veräußert w ird und 
Scbi'änkii lsuerige Eigentümer nicht mehr den Be- 

Es ist ge”  des § 1197 BGB- unterworfen ist. 
bUrch1ST;iSGl0n begrifflich ausgeschlossen, daß die 

Een Eigentümergrundschuld gewor-
A rt^e r ^ f Iage ihrerseits wieder durch die gleiche 
'^~-E___^gung zurückzuzahlen sind. Das Tilgungs-

, 28) 1929, 581.
r>!nda; im  S‘ u 2 ff’ ’ RG-: JW. 1934,1043; Wal s  mann 
S ?n ck sV iJ?RR- 1940 Nr. 1197 =  DR. 1940, 574;
^ l 38Anm!>38 ErI- 4 ci v. S t a ti d in  g e r , 10. Aufl.,

1-

Schema ist abhängig von der Höhe der ursprüng
lichen Gläubigerforderung und daher nicht übertrag
bar auf die einzelnen Tilgungsraten. Damit entfällt 
hierfür die gleiche Z a h l u n g s z e i t ,  die für die 
Gläubigerforderung maßgebend w ar29).

Die K ü n d i g u n g  ist bei Tilgungshypotheken für 
den Gläubiger meist grundsätzlich ausgeschlossen80), 
und vielfach auch für den Schuldner beschränkt-’1). 
Auch diese Bestimmungen passen also nicht fü r die 
ausiden Tilgungsbeträgen entstandenen Eigentümer
grundschulden.

Das gleiche g ilt vom Z a h l u n g s o r t ,  der in der 
Regel im H inblick auf die Person des Gläubigers 
besonders vereinbart ist (z. B. die Kasse der Hy
pothekenbank).

Schließlich entfallen, was das Wichtigste ist, V e r 
z i n s u n g  und Z i n s s a t z .  Wäre insoweit § U77 
Abs. 1 Satz 2 BGB. anwendbar, dann würden die 
Jahresleistungen der aus einer Tilgungshypothek 
entstehenden Grundstücksbelastung ständig steigen. 
Das gesamte Ursprungskapital, restliche Gläubiger- 
forderung und Eigentümergrundschuld, blieben mit 
4% verzinslich, wozu die wachsenden Tilgungszu
schläge lt. Plan träten. Bei unserem Beispiel würden 
die Jahresleistungen für den jeweils getilgten Betrag 
nicht 4l /o°/o, sondern insgesamt 8l/2°/o betragen, da 
zu den gleichbleibenden 4V*°/o die Verzinsung von 
4% auf die Eigentümergrundschuld käme. Ein Er
gebnis, das m it Fortschreiten der T ilgung immer 
drückender würde und m it dem sicherlich kein 
Grundstückseigentümer bei Aufnahme oder Über
nahme (im Falle des Eigentumswechsels) einer T il
gungshypothek rechnet. Der Zweck der Tilgungs
hypothek, die dem Grundbesitz bei mäßigem Zins 
durch prozentuale Zuschläge hierzu die Abtragung 
einer Kapitalschuld ermöglichen soll, würde in sein 
Gegenteil verkehrt werden. Wie oben I dargetan, 
wachsen die ersparten Zinsen von 4% des jeweils 
getilgten Betrages der weiteren T ilgung zu. Da in 
Höhe des jeweils getilgten Betrages die Forderung 
erloschen ist, handelt es sich dabei natürlich von 
der Gläubigerseite aus gesehen um keine „Zinsen“ , 
sondern um einen weiteren Kapitalabtrag. Von der 
Schuldnerseite, dem belasteten Grundstück aus ge
sehen, entsprechen diese ersparten „Zinsen“  genau 
den Zinsen von 4°/o auf den jeweils zur Eigentümer
grundschuld gewordenen Betrag. Über die Auf
bringungsfähigkeit des Schuldners und des belaste
ten Grundstücks hinsichtlich der Zinsen für die 
Eigentümergrundschuld ist mithin nach Schema und 
Struktur der Tilgungshypothek bereits zugunsten 
weiterer Abtragung der Kapitalschuld verfugt. Dar
aus ergibt sich der zwingende Schluß : D 1e B e g r u n
d ü n g  e i n e r  T i l g u n g s s h y p o t h e k  s c h l i e ß t
b e g r i f f l i c h  d i e  V e r e i n b a r u n g  i n  s i ch ,  0laß 
d i e  d u r c h  T i l g u n g  e n t s t e h e n d e  E i g e n -  
t ü m e r g r u n d s c h u l d  u n v e r z i n s l  •
mit eine solche W irkung ohne jeden Zweifel auch 
eine dingliche ist, w ird man diesen Vertragsinnalt 
dahin zu werten haben, daß die Verzinslichkeit der 
Forderung durch die T ilgung auflosend bedingt ist. 
Unstreitig kann eine Hypothek auflosend bedingt 
bestellt und dadurch die Entstehung einer Eigen-

“ l^O LG R spr. 6; 149; KO.: HRR. 1940 Nr. 1197 =  DR.

19lo\ r519 HypBO., §§ 14,84,85 SchuIdReglQ., Art. 3 der 
9 DurchfVO. zum SchuldReglG. und GR. 82 (DJ. 1937, 
1912) §17 RHeimstG., Bek. des RWiM. über Reichsbürg
schaften f. d. Kleinwohnungsbau v. 24. Okt. 1934 (DRAnz. 
Nr. 260) Ziff.5. 

st) § 21 HypBG.
52
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tümergrundschuld verhindert werden* 33). Um so mehr 
muß dies auch für die Verzinslichkeit gelten.

Zu dem gleichen Ergebnis kommt das KG. in 
seiner Entscheidung KGJ 46/233 ff., allerdings mit 
einer nicht ganz ausreichend erscheinenden Begrün
dung. Es meint: „D a die Zahlung von Zinsen auf 
den getilgten Teil der Hauptforderung rechtlich aus
geschlossen sei, ergäbe sich, daß nach Maßgabe der 
Grundbucheintragung Zinsen nur von dem noch 
nicht durch Amortisation getilgten Betrage zu ent
richten und umgekehrt, daß von dem durch Amorti
sation getilgten Betrage keine Zinsen zu entrichten 
seien; das sei rechtlich dahin zu beurteilen, daß das 
dingliche Zinsrecht durch die T ilgung der Forde
rung auflösend bedingt sei.“  Es ist aber keine Be
sonderheit der Tilgungsforderung, daß der Gläu
biger auf den getilgten Teil seiner Forderung keine 
Zinsen zu beanspruchen hat. Das t r i f f t  auch aut 
jede gewöhnliche Hypothekenforderung zu. Folglich 
wäre in Auswirkung der Meinung des KG. jede 
Zinsabrede durch die Abgeltung der Forderung auf
lösend bedingt, jede durch Befriedigung des Gläu
bigers entstehende Eigentümergrundschuld zinslos 
und §1177 Abs. 1 Satz 2 insoweit praktisch über
haupt unanwendbar33). Man muß es also wie 
oben geschehen — auf den Gesamtcharakter der 
Tilgungshypothek abstellen34).

Da die fü r die der Tilgungshypothek zugrunde 
liegende Forderung getroffenen Bestimmungen weg
fallen, m ü s s e n  f ü r  d i e u n v e r z i n s l i c h e E i g e n -  
t ü m e r g r u n d s c h u l d  d i e  a l l g e m e i n e n  V o r - 
S c h r i f t e n  d e r  §§ 1191 ff. BGB.  P l a t z  g r e i f e n  
Je nachdem, ob für die Hypothek ein Briet erteilt 
oder ausgeschlossen war, ist auch die Eigentümer- 
grundschuld Briefgrundschuld oder Buchgrundschuld 
fs s  1192, 1116). Das Kapital w ird erst nach vor
gängiger Kündigung fällig. Die Kündigungsfrist be- 
trägt sechs Monate (§ 1193). Zahlungsort ist der 
Sitz des GBA. (§ 1194)3S).

Es steht natürlich nichts im Wege, daß m it dem 
Grundstückseigentümer andere Bedingungen oder 
die Umwandlung in eine Hypothek (§1198) verein
bart werden. Auch die Verzinslichkeit kann neu be
gründet werden, wozu es bis zu 5% der Zustim
mung der im Range gleich- oder nachstehenden Be
rechtigten nicht bedarf (§ 1119)36).

Wegen der durch vorzeitige Rückzahlung ent
standenen Eigentümergrundschuld siehe unten X IV

Das gleiche wie für die Eigentümergrundschuld 
g ilt auch für die f o r d e r u n g s b e k 1 e i d e t e E l g e n - 
t l i m e r h y p o t h e k  des  §1143 BGB.  Dieser Fall 
w ird dann praktisch, wenn jemand ein mit einer 
Tilgungshypothek belastetes Grundstück erwirbt, die

33) P l anck  §1163 Erl. 6 i und dort weitere Belegstellen.
33) P l anck  § 1177 Erl. 3 a.
34) Im Ergebnis ebenso P l anck  §1115 Erl. 4 a a.L., 

v. S t au d i ng e r  §1177 Anm. 2b, We i n  ebenda 1915, 
300 I, Recke:  JW. 1938, 2175 II 1. M a y e r  vertritt in 
BayZ. 1917, 78 ff. den gegenteiligen Standpunkt, jedoch 
mit unzureichender Begründung. Er verkennt die dann 
ständig anwachsende Jahreslast der Tilgungshypothek 
nicht, meint aber, das wäre nicht auffälliger als das Ent
stehen und Anwachsen einer verzinslichen Orundschuld 
aus einer Abzahlungshypothek. Hierin hegt der Fehl
schluß, denn bei der Abzahlungshypothek vermindern 
sich die Zinsen auf die Gläubigertorderung in dem Maße, 
wie sie auf die Eigentümerhypothek ansteigen. Da Zins
zuschläge nicht erhoben werden, bleibt also die Jahres
last auf die Gesamtpost immer die gleiche.

35) BayZ. 1911, Off.
3e) KGJ. 46, 238.

persönliche Schuld aber nicht übernimmt, oder die 
persönliche Schuld zwar übernimmt, der Gläubiger 
aber die Schuldübernahme nicht genehmigt (§§ 4m, 
416 BGB.). Zahlt nun der E i g e n t ü m e r  eine oder 
mehrere Jahresleistungen, so geht die Forderung 
kraft Gesetzes f§§412, 401, 1153) m it allen Neben 
rechten und insbesondere die Hypothek m it f°J2 
der Maßgabe auf ihn über: Soweit er in den James 
Ieistungen Tilgungsbeträge zahlt, erwirbt der Eig 
tümer Teile der Hypothek, aber aus den oben aa 
gelegten Gründen zinslos. Ob er aus der person 
liehen Forderung hierfür Zinsen verlangen kann, o 
stimmt sich nach schuldrechtlichen Gesichtspunkt 
Das Grundstück haftet jedenfalls hierfür nicht. Aue 
nicht für gezahlte Rückstände _ von Zinsen u 
Nebenleistungen, da insoweit die Hypothek .
8 1178 erlischt. Zahlt bei nicht genehmigter Scnu 
Übernahme (Erfüllungsiübernahme) der Eigentum 
nicht in seiner Eigenschaft als solcher, sondern i 
den Schuldner, dann kommt §1143 überhaupt« 
zur Anwendung, sondern die Forderung erliscn b  ̂
maß §362 und die Hypothek wird nach §ö 1 )d 
Abs. 1 Satz 2, 1177 Abs. 1 Eigentümergrundsclu  ̂

In diesem Zusammenhang gehört ferner der t 
des §1164 BGB.  Er ist vor allem dann geg?° 
wenn der Erwerber eines m it einer 1 llgungsi 
thek belasteten Grundstücks die Übernahme dery> 
sönlichen Schuld m it dem Veräußerer yereinD 
die Schuldübernahme mangels Genehmigung 
Gläubigers aber nicht zustande kommt. Zanu . 
der V e r ä u ß e r e r  als persönlicher Schulanei j  
resleistungen an den Gläubiger, so erlischt u s, 
der Tilgungsbeträge die Hauptforderung. Ais .)t 
nähme von §1163 Abs. 1 Satz 2 erwirbt aber n t 
der Eigentümer die Hypothek, sondern sie b 
nach §1164 Abs. 1 Satz 1 insoweit auf den P* 
liehen Schuldner über, als dieser von dem‘ J j0r- 
tümer Ersatz verlangen kann. M it dieser p  0. 
derung verbindet sich kraft Gesetzes die 
thek37). . n aur«

D iiig lich steht aber auch hier nur derjenige 
zur Verfügung, der nach Befriedigung des N i 
gers verbleibt, d. h. wieder eine unverzins c r̂äge> 
talforderung in Höhe der gezahlten Tilgung des
da deren Verzinslichkeit durch Befriedigung 
Gläubigers auflösend bedingt ist. porde'

Unverzinslich ist schließlich die dinghem dufCli 
rung aus Tilgungsbeträgen, die ein . ^ rllX/ obe*1 
Abtretung von dem Gläubiger e rw irb t  t  •
II I  3 S. 406).

7. Rangverhältnis der einzelnen Teile> el° e
Tilgungshypothek untereinander ^

Wie bereits erwähnt, kann nach %l l 7<L L ntii«ier 
durch Befriedigung des Gläubigers dem Hyp0'
oder dem persönlichen Schuldner zub! ; mger Ver 
thek nicht zum Nachteile der dem O b u l| e„. P f 
bleibenden Hypothek geltend gemacht 'wc jfnin<J
Gläubiger hat mit seiner Resthypothek ai Eg eflt 
den Vorrang vor den getilgten Betragen ¿¡nZel«e" ’
steht nun die Frage, welchen 5 a"T ihnm gsbec«?9 
zeitlich nach und nach zu zahlenden ? , deS § 
untereinander haben. Die Rangvors daS Ra J>_ 
BGB. kann hierfür nicht gelten da dies ^  Ja 
Verhältnis unter mehreren Rechten reg > • sondeN 
delt es sich aber nicht um mehrere ,Een Re 
um mehrere Teilansprüche aus dem r , j i bßi

37) P l an c k  §1164 Erl. 3 b; v . S t a u d i n g e r
RORKomm. Anm. 2. Zwangsvers

38) Zur Auswirkung von § 1176 in der 
rung siehe unten XV 3 c S.421.
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Zahlt der Eigentümer und persönliche Schuldner, so 
sind die einzelnen Teile der entstandenen Eigen- 
tümergrundschuld eines verschiedenen Ranges nicht 
Ä  haben also untereinander gleichen Rang39). 
8le haben überhaupt keine Einzelselbständigkeit, 
sondern bilden ein einheitliches ständig wachsendes 
Bpht. Gleichrangigkeit liegt auch dann vor, wenn 

Eigentümergrundschuld in Teilbeträgen verschie
denen Personen zusteht, z. B. wenn infolge Eigen- 
lumswechsels mehrere Eigentümer gezahlt haben. 
f aWt aber einzelne Tilgungsbeträge der Eigentümer, 
^dere der persönliche Schuldner, und geht die 
Hypothek nach §1164 Abs. 1 Satz 1 insofern auf 
?!esen über, so kann der Eigentümer die auf ihn 
o,'gegangene Hypothek oder Grundschuld nach 
tk i 64 Abs- 1 Satz 2 nicht zum Nachteile der Hypo- 
rj des Schuldners geltend machen. H ier ist das 

angverhältnis der einzelnen Teile aus einer T il- 
sangshypothek also: Gläubiger,persönlicherSchuld-
W Eigentümer.

w, ,erfällt die Tilgungshypothek in der geschilderten 
eise durch die Verschiedenheit der Erwerber in 

folrJrere Teile, dann liegt eine kraft Gesetzes er- 
j, gende Teilung des Hypothekenrechts vor. Das 
li„t Verhältnis der Teile untereinander kann natür- 
n.1„ ini'ehträglich geändert werden10). Dies geschieht 
nach « aßgabe von § 8S0 BGB. Es ist jedoch hierzu 
erfnn ,• die Zustimmung des Eigentümers nicht 
AiwÜ j > denn diese Bestimmung findet auch 
Qrutii? wenn die Hypothek teilweise zur
eig "?5 |luld wird, also eine Teilung der Forderung 
Ändp 1Ch nicllt e rfo lg t11). W a n n  die nachträgliche 
Teii,,r„Ung des Rangverhältnisses erfolgt, ob bei der 
ohne# ?der später, ist für die Geltung von §1151

e Bedeutung19).

^*£entumswechsel und Tilgungshypothek
gnnocr,n^ers Sr°ße Schwierigkeiten bereitet die T il- 
stück j^E^Eek dann, wenn das belastete Grund- 
ihrer vr Eigentümer wechselt. Da die Belastung 
eher \x/ u nacb von langer Dauer ist, w ird ein sol- 
rere x. echsel häufig nicht nur einmal, sondern meh- 
Übun„ a‘e. eintreten. H ier w irk t sich die allgemeine 
alsbalu’ i ~ d'e einzelnen Kapitalabzahlungen nicht 
gUng v,, '°®cbungsquittung oder Löschungsbewilli- 

erteilen, vor allem nachteilig aus.
1. E’t'undbuchberichtlgung nach mehreren

w,.. Eigentumswechseln
Eauf?cirtend der meist mehrere Jahrzehnte langen 
jämer ;nCeL T ''g ungshypothek erwirbt jeder Eigen- 
Eigentum der während der Dauer seines
^ e rc rn .L  Stählten Tilgungsbeträge eine Eigen- 
außeruniTp scbu'd- Wenn nun bei mehreren Ver- 
N m * dpr weder eine Regelung wegen der Über- 
n^upt an Persönlichen Schuld getroffen, noch über
laden'¡-t ,ese Eigentümergrundschuld gedacht 
?.kten dann wird es unter Umständen für den 
Mi6 Berininr Indsfückseigentümer sehr schwer sein, 
?'gerneinp 1̂ Un.§ des Grundbuchs zu erreichen. Eine

^Crichtio,nnrrelaouri1!Irmfirr rlio nlinP \WP1-
ueine R P t . v“*1 uuuuuuio tu v iu ivu ,

. Zum ■7 er icbdgungsbewilligung, die ohne wci- 
>en?läuhirPle • führen würde, kann der Hypothe
ken! über u- ausstellen, da er damit ohne
'^ u tü in p / !e Eigentümergrundschuld der früheren
^ VerfllCTPn 11 n /J r-ol-i n rl n*i e ürootanf 11 ph-

*~;*5vmuinciglUIlUbUlUlU UCl
verfügen und sich schadensersatzpflich-

Er'4 ;n f t. : UJW ni l 1e,r  178779V 4 Anm- 2?i P l a n c k  § 1151

"J p i a n ' M 880 Erl I I 2 c.
R ri Herrs;^ ^ H51 Erl. 1.

hs Meinung: P l a n c k  § 1151 Erl. 5 b, 
■ 8 1 »5>1 Anm. 2.

tig  machen würde. Der Hypothekengläubiger kann 
also nur eine Erklärung ausstellen, aus der sich er
gibt, wann und in welcher Höhe er von den ein
zelnen Grundstückseigentümern befriedigt worden 
ist. Zur Grundbuchberichtigung bedarf es dann aber 
der Zustimmungserklärungen sämtlicher betroffenen 
früheren Eigentümer. Es liegt auf der Hand, dan die 
Beschaffung dieser Erklärungen vielleicht 20 oder 
30 Jahre nach dem Eigentumswechsel nicht nur aut 
das Unverständnis der Betroffenen, sondern sehr 
häufig auch auf unüberwindliche Schwierigkeiten 
stoßen wird, wenn der frühere Grundstückseigen- 
tümer inzwischen verstorben, ausgewandert, ver
schollen oder sonst unerreichbar ist, und vielleicht 
auch die Erben bereits wieder verstorben oder nicht 
mehr feststellbar sind. Schon manche Berichtigung 
des Grundbuchs w ird hieran gescheitert sein13).

In der Schuldurkunde einer Hypothekenbank be
findet sich unter einem T ite l „Ermächtigungen fo l
gender Satz: „Soweit bei einem Eigentumsübergang 
über die bis dahin getilgten Tilgungsbeträge noch 
keine löschungsfähige Quittung erteilt worden ist, 
ist Gläubigerin berechtigt, über diese Betrage dem 
neuen Eigentümer Löschungsbewilligung zu ertei
len.“  Dadurch ist die Hypothekenbank dem Unter
zeichner der Schuldurkunde gegenüber in der Lage, 
über dessen Eigentümergrundschuld durchLöschungs- 
bewilligung zu verfügen. Dies g ilt jedoch nur iur 
den ersten Eigentumswechsel nach der Darlehns
gewährung. Ob eine solche Bestimmung aber durch 
die Bezugnahme bei der Grundbucheintragung ding
liche W irkung erhalten kann, so daß die Gläubigerin 
auch bei späteren Eigentumsübergängen durch Er
teilung einer Löschungsbewilligung über dm Eigen- 
tümergrundschulden der folgenden Grundstücks
eigentümer verfügen kann, erscheint zweifelhaft, 
ganz abgesehen davon, daß aus ihrem Inhalt nicht 
ersichtlich ist, ob dies überhaupt gewollt ist.

Die Möglichkeit, jederzeit eine Löschungsbewilli
gung ausstellen zu können, kann der Gläubiger nur 
dadurch erreichen, daß sich der Schuldner bei Be
stellung der Tilgungshypothek ihm gegenüber ver
pflichtet, diese zur Löschung zu bringen, falls und 
soweit sie sich mit dem Eigentum in einer Person 
vereinigt. Hiervon w ird auch in steigendem Maße 

■ Gebrauch gemacht. Gegen die Zulässigkeit der Ein
tragung einer entsprechenden Löschungsvormerkung 
gemäß §1179 BGB. bestehen keine Bedenken11). 
Auf Grund dieser Vormerkung ist nicht nur der Be
steller der Hypothek, sondern auch jeder spatere 
Eigentümer verpflichtet, die in seiner Person ent
stehende Eigentümergrundschuld zur Löschung, zu 
bringen. Alle anderweitigen Verfügungen sind den
Vormerkungsberechtigten gegenüber gemäß
Abs. 2,888 BGB. unwirksam. Die LoschungsverpfIic 
tung des Eigentümers bleibt auchh^ a"entil^ ef, j d !  
wenn dieser, nachdem er den von ihm ge §■ .

s s s s Ä S ö s r fs »
gnmclsctald « d a d u r c h  "Ur

Löschung lind  der derzeitige zur Zustimmung (§ 8SS 
BGB §27 GBO.) verpflichtet13). Da mithin alle 
aufeinander folgenden Eigentümer dem Hypothe
kengläubiger zur Löschung verpflichtet sind be
stehen auch keine Bedenken dagegen, daß dieser

m  S a c h s  S. 364—367; H a r n i e r :  DJZ. 1902,433; 
1905, 591 ff.; R e c k e :  JW. 1938, 2174ff.
R e c k e :  JW. 1938, 2174ff.

«) P l an c k  § 1179 Erl.2e.
13) P l an c k  § 1179 Erl.4b.

52*
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jederzeit über den insgesamt getilgten Betrag Lo- 
schungsbewilligung erte ilt46).

§1179 findet trotz §21 Abs. 2 HypBG. auch auf 
die zugunsten einer Hypothekenbank bei ihrer eige
nen Hypothek bestellte Löschungsvormerkung un
beschränkt Anwendung17).

Abtretung der Eigentümergrundschuld an den Käu
fer überhaupt möglich ist.
a) B e i d e r  B r i e f h y p o t h e k

Bei der Briefhypothek kann die AbtretungserkU- 
rung ohne weiteres in den Kaufvertrag aufgeno 

Ö i . . . ___HaO-PO-ptl IST

2. Übernahme der Tilgungshypothek durch den 
Käufer des belasteten Grundstücks

rang onne weiteres m ucu i\d u iv u » a 6 **«*&—- . 
men oder gesondert erteilt werden. Dagegen ist 
Übergabe des Grundschuldbriefes nicht möglich, 
ein solcher -  als Teilbrief — _mangel^Berichtigung

W ohl in nahezu allen Fällen werden jetzt die 
Grundstückskaufverträge in der Weise geschlossen, 
daß der Käufer die Tilgungshypothek in Anrech
nung auf den Kaufpreis übernimmt. Eine uber- 
nahmefähige Schuld des Verkäufers liegt aber nur 
insoweit vor, als die Tilgungshypothek noch valu- 
tiert. In Höhe des getilgten Restbetrages ist die 
Schuld erloschen, eine Übernahme also nicht möglich.

ein solcher — ais lenone i — mdugti» u c iiw i«ö . 
des Grundbuchs nicht gebildet ist. Die Uberg 
kann nun in verschiedener Weise ersetzt werden, ,  
nach §1154 Abs. 1 Satz 1 die Vorschriften des 
Anwendung finden und dieser wiederum aut 

§929 Satz 2, 930, 931 verweist
§929 Satz 2 und §930 scheiden sofort aus,J  

weder der Käufer (Zessionär) noch der Verkam 
(Zedent) im Besitze des Grundschuldbriefes s 
Auch §931 ist nicht anwendbar, da ja der um  
Schuldbrief noch gar nicht existiert. Es g i b t * ,  
auch keinen diesbezüglichen Herausgabeansp* ; 
der abgetreten werden könnte. Der H yp o tn e  
gläubiger — als D ritter — ist zwar im Besitz

a) Ü b e r n a h m e  o h n e  A n r e c h n u n g  der  
g e l e i s t e t e n  T i l g u n g  

Wenn nun, was bisweilen, besonders in den ersten 
Tilgungsjahren, vorkommt, ohne Rücksicht auf die 
geleistete T ilgung die gesamte Hypothek in An
rechnung auf den Kaufpreis übernommen wird, so 
ist die Übernahme nur in Höhe der tatsächlich noch 
bestehenden Schuld wirksam. In Höhe des Rest
betrages verbleibt dem Verkäufer eine Eigentümcr- 
grundschuld, die sich durch den Eigentumsübergang 
in eine Fremdgrundschuld verwandelt18). Die Grund
schuld ist mit den oben gekennzeichneten Bedingun- 
gen ausgestattet. Sie kann also m it sechsmonatige! 
Frist gekündigt werden. Unter Umständen eine un
liebsame Überraschung für den Käufer, wenn ein 
Restkaufgeld für längere Zeit gestundet ist, und er 
wegen der Unkündbarkeit der Tilgungshypothek bis 
zu deren völliger T ilgung mit einer Rückzahlung 
des bereits getilgten Betrages nicht gerechnet hat. 
Zu einer baldigen Kündigung w ird sich der Ver
käufer aber um so eher veranlaßt sehen, wenn er 
feststellt, daß die Grundschuld unverzinslich ist. An
dererseits hat der Verkäufer keinen persönlichen, 
sondern nur einen dinglichen Anspruch, so daß er 
Befriedigung nur aus dem Grundstück verlangen 
kann19).

Stammhypothekenbriefes. Insofern kann aber . 
Herausgabe von ihm nicht verlangt werden-Herausgabe von ihm nicht verlangt w c iu ^  nUf 
Gläubiger ist, wie IV  2 ausgeführt, nach § 1 ^uiauoigei im , wie iv  i. ouo6u u ...., ------  ,
verpflichtet, die teilweise Befriedigung alIV '¿et 
Briefe zu vermerken und den Brief zum Zwecjt g 
Berichtigung des Grundbuchs oder der Lost 
dem  G r u n d b u c h  a m t  oder zum Zwecke der f 
Stellung eines Teilbriefes für den Eigentu - j ,  
z u s t ä n d i g e n  B e h ö r d e  oder e i n e m  zu*  jc.Z U S i a i l U l g C H  I .  U» .
di  g e n  N o t a r  v o r  zu l egen .  Die Abtretung ,3t 
scs Anspruchs kann also die Übergabe nac„Jutel- 
nicht ersetzen, da diese Vorschrift einen um r 
baren Herausgabeanspruch an den  E i g e n  
( Z e d e n t e n )  s e l b s t  zum Gegenstand hat. ^  

Es bleibt schließlich nur §1117 Abs. 2 um ^ er-n s  D ie iü i s u m c u iu .i l u u i ^  u
nach kann die Übergabe des B rie fes durch 
einbarung ersetzt werden, daß der Gläubige; „ 
sionar) berechtigt sein soll, sich den Ffyf Ini vof'sionar) berecnngi sein sou, uu  . Vu>
brief von dem GBA. aushändigen zu lassen- aUf 
liegenden Falle würde sich die Vereint) gjitf
den" noch herzustellenden Teilbrief beriehcm ^is  
solche Vereinbarung allein kann jedoch g

b) Ü b e r n a h m e  m i t  A n r e c h n u n g  der  
g e l e i s t e t e n  T i l g u n g  

ln der weitaus größten Zahl der Fälle wird aber 
die bis zum Vertragsabschluß geleistete T ilgung ge
nau ermittelt. Vom Käufer w ird die Filgungshypo- 
thek nur in Höhe des noch valutierenden Betrages 
unter Anrechnung auf den Kaufpreis übernommen. 
Die bereits getilgte Summe ist dann in dem Kauf
preise enthalten und wird so dem Verkäufer ver
gütet. Dieser ist mithin gehalten, dem .Käufer die 
Grundschuld zu übertragen. Dazu ist bei der Briet- 
grundschuld Erteilung der Abtretungserklarung in 
schriftlicher Form und Übergabe des Grundschuld
briefes (§§1192, 1154 Abs. 1), bei der Buchgrund
schuld Einigung und Eintragung der Abtretung im 
Grundbuch (§§ 1192, 1154 Abs. 3, 873) erforderlich. 
Das Grundbuch ist aber hinsichtlich der getilgten 
Beträge nicht berichtigt und pflegt auch aus Anlaß 
eines Kaufvertrages nicht berichtigt zu werden, so 
daß der Gläubiger nach wie vor m it der ursprüng
lichen Höhe der Tilgungshypothek eingetragen steht. 
Es fragt sich nun, ob unter diesen Umstanden eine

solche Vereinbarung allein Kann jeum.» 
die Übergabe des Briefes nicht ersetzen,
Abs. 2 setzt voraus, daß das GBA. im unm aurd1Abs. 2 setzt voraus, daß das GBA. im « dt*K 
Besitz des Briefes ist, und daß dem Erwerbe 
die Vereinbarung der mittelbare Besitz v 
wird. Bei der Teilabtretung muß daher das ̂  d „ 
zum mindesten den unmittelbaren besitz er 
Stammbrief zwecks Herstellung des 1 c> der H 
langt haben. Andernfalls wurde das Prinz'P ^  dc 
kennbarkeit dinglicher Rechte durchbrochen 
Möglichkeit mehrfacher Abtretung von 1 ¿e

$fn Ü  ^ I m h r ie f  dem ¿ Lgen gegeben sein“";. auc. ... 
Hypothekengläubiger den Stammbrief dem 
nient einzureichen pflegt, ist auch in“ pflegt, ist auch in tiiÇT:tit

eine Abtretung der
möglich. Ohne M itw irkung oes j,n
gers kann diese durch bloße V e r e in b a r u n ^ ^ ^  
vertrag mithin überhaupt nicht yorg , „?eitc ,vertrag mithin ubernaupt mcni , wem-,r.
den51)- Bei eincm zweiten’ dnttunu;p Eigentüll!iCefEigcntumswechsel kann daher auch . deli  fefh 
grundschuld des ersten Eigentümers mit patef
entstehenden Eigentümergrundschulden
Eitrentüiner nicht weiter übertragen

ß) B e i d e r  B u c h h y p o t h e kDCI UC1 u u e u n j p - “ - -
Auch bei der brieflosen Eigentümer^

■undschl1

«) Sachs S. 368/69.
«) P l anck  E rl.7; v. S t a u d i n g e r  Anm.23.

1154 An,n'
3;

«) RORKomm. §1163Anm.6; F l achs:  DJ. 1940,1007. 
1!)) BayZ. .............. 1911, 9 ff.

60) P l a n c k  §1154 Erl. 6; RORKomm. § 1
Sachs S. 376/77. . nY/ 103S 2176 Z'

5i) Sachs S. 374 ff.; Recke:  JW.
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kann die zur Abtretung erforderliche Einigung im 
Kaufvertrag verlautbart werden. Bewilligt außerdem 

Verkäufer die grundbuchliche Umschreibung, so 
nangt es nur noch von dem Willen des Erwerbers 

daß der Übergang durch Eintragung im Gründ
e n  vollendet wird. Da diese grundbuchliche Ein
ig u n g  aber in der Praxis wiederum nicht vorge- 
u°minen wird, geht auch hier die Eigentümergrund- 
'Uiuld auf den Erwerber nicht über und kann von 
, ‘esem auf spätere Erwerber nicht weiter übertragen
werden“ ).

. A n w e n d u n g  des  §185 BGB.  b e i  u n v o l l -  
„ ‘A 'k j e r  A b t r e t u n g  g e t i l g t e r  B e t r ä g e  

den E r w e r b e r
last *nn nun das m it e'ner Tügimgstiypotfm^ be
ten \y/ 9 runcJstück mehrere Male in der geschilder- 
foln ,9se den Eigentümer wechselt, so spielt sich 
tritt r  Er ^ organg ab: Der erste Eigentümer A. 
tünin 16 durch seine Zahlungen entstandene Eigen-
durrirgvUndschuld an den B- ab- B- tr itt die iü r ifm 
Ein.1,.Zahlung von Tilgungsbeträgen entstandene 
Eig(>a!l?lnergrundschuld sowie die ihm übertragene 
seuj..1 p!tlergruudschuld des A. an C. ab. C. tr itt 
gen„ - ‘.guutiimergrundschuld und die ihm übertra- 
an i)  , , 'guutümergrundschulden des B. und des A. 
Weg-• 3 a Dnd so fort. W ill nun D. seine Eintragung 
oder , des getilgten Gesamtbetrages herbeiführen 
über v f -  Löschung oder in anderer Weise hier- 
hinsichtr ugen, so könnte er das ohne weiteres nur 
Betrag* . der durch seine Zahlungen getilgten 
Vornan nicht aber hinsichtlich der Tilgungen seiner 
tameroTgCr’ da nacb dem Gesagten deren Eigen- 
sind. N.Ul|dschulden nicht auf ihn übergegangen 
firnde,, ler jedoch die Praxis einen Ausweg ge- 
w0llach x,uter dem Gesichtspunkt des § 185 BGB., 
über eineiI1C' Verfügung, die ein Nichtberechtigter 
mit Ein«-1?..Gegenstand tr ifft, wirksam ist, wenn sie 

V0 ^ 1hgung des Berechtigten erfolgt.
Abtret«” ^ ^ .h a t das RG .63) schon frühzeitig fü r die 
Nichtb,,-f i f.‘ner B u c h h y p o t h e k  durch einen 
"Wird ei C lpFten folgenden Grundsatz abgeleitet: 
HypotheuC rtypothek, bei welcher die Erteilung des 
t°r^cr l iehBriefes ausgeschlossen ist, in der er- 

Form von dem eingetragenen Gläu-

11 • Jahrgang 1941 Heft 8] _

l% r rl‘Chen
9eten uuderen zum freien Eigentum abge-1 V;i* llTlrl M /-um uuuu
mm ne„ (>u dlre Umschreibung im Grundbuch auf

dies
e, tyas and ^llaub‘ger bewilligt, so ist, wenn nicht
f. !esen ErU"CS erbedt oder nachgewiesen wird, in 
mgunge„  j cr,UnSen auch die E inw illigung zu Ver-

1 . der ■. , rues neuen Gläubigers enthalten, die er 
VlJd.“  Qe AJscbl!e*bung der Hypothek vornehmen 

den vii?un d‘e, Anwendung dieses Grundsatzes

des
Dingen * nFK aber dessen Einwilligung, darüber zu 
|d>ig pnfuirP^so entsprechend C. Diese E inw illi-

• erwirbA^genden Fall bestehen keine Bedenken. 
eS A-> erh/iAa[  n‘cbt die Eigentümergrundschuld

ilrv-, ühor Hpccf»n Pitni/illimtrinr rlariihAr tu

 ̂ cttthäH u clusPrccncnu L'iese ciiivviin- 
Vf>er9gUnp-i;K aber.auch die Zustimmung dazu, die 
Eire‘n*gt ak . § njs anderen zu übertragen61). D. 
Ü ^ ltü m ^rA  111 sich das Recht, aus seiner eigenen 

r ReclifrUndscAu*d und die E inw illigung samt-' 
tSv°rgänger, über deren Eigentümer-

der p
dittii. 1rWerbpr i â e> unter welchen Umständen ein spä- 
'¡WSrundsrkuj “ “ vollständiger Abtretung der Eigen
st r die den. durch die einzelnen Zwischeneigen- 

’ S T7« c! 'reibung; auf sich erreichen kann, sieheliehet S. aul  s>ch erreichen kann, siehe
v',icküii^rkläriinA81' P'e dort hergeleiteten grundbuch- 
aucuelr, dag <>jp̂ en ,s'nc* aber so umständlich und ver- 

&s\ ^Isächhvu ln. der Praxis nicht verwendbar sind und
•■) f e  Ä s ' j

Uj -4b 238.

grundschulden zu verfügen. Durch Vorlegung der 
einzelnen Abtretungserklärungen oder der die Ab
tretung enthaltenden Kaufverträge oder durch Be
zugnahme auf diese — die Kaufverträge werden 
wohl regelmäßig die Auflassung enthalten und sich 
daher bei den Grundakten befinden — kann er dann 
seine eigene Eintragung im Grundbuch betreiben. 
Ferner kann er auch seinerseits wieder über die 
gesamte Eigentümergrundschuld wirksam verfügen.

Auch auf die B r i e f h y p o t h e k  ist §185 an
wendbar. Zur Buchhypothek besteht allerdings in
sofern ein Unterschied, als es bei dieser nach Er
teilung von Abtretungserklärung und Umschrei
bungsbewilligung nur noch im W illen des Erwerbers 
liegt, durch Herbeiführung der Grundbucheintragung 
den Rechtserwerb zu vollenden, während bei der 
Briefhypothek dieser Erfolg von einer Handlung 
des Abtretenden, nämlich der Übergabe des Briefes, 
abhängt. Wenn der Abtretende im Besitze des 
Briefes ist und ihn zurückhält, w ird  man in der un
vollständigen Abtretung nicht gleichzeitig eine Ein
w illigung nach § 185 erblicken können. Anders aber 
dann, wenn der Abtretende, wie hier, den Brief 
nicht besitzt, da er mangels Bildung des Teilbriefes 
noch nicht vorhanden ist. ln diesem Falle wird, 
wenn nicht das Gegenteil ersichtlich ist, anzuneh
men sein, daß der Abtretende m it der Aushändi
gung der Abtretungserklärung an den Zessionär 
diesem die E inw illigung zur Verfügung über die 
Eigentümergrundschuld e rte ilt56). Auch bei der 
Briefhypothek vereinigen sich demnach in der Per
son des letzten Erwerbers kraft eigenen Rechts die 
von ihm selbst durch Zahlung erworbene Eigen
tümergrundschuld und kraft Ermächtigung durch 
die Berechtigten das Recht zur Verfügung über die 
von den Voreigentümern erworbenen Eigentümer
grundschulden. Dadurch ist er gleichfalls in der 
Lage, seine Eintragung im Grundbuch zu erreichen 
oder über die gesamte Eigentümergrundschuld 
weiter zu verfügen56).

An diesem Ergebnis ändert sich auch dadurch 
nichts, daß die Eigentümer nicht als Gläubiger der 
ihnen zugefallenen Eigentümergrundschulden im 
Grundbuch eingetragen waren, da der Übergang des 
getilgten Hypothekenteils auf den zahlenden Eigen
tümer kraft Gesetzes e rfo lg t* 67 * 67).

W ill nun der letzte Erwerber den gesamten ge
tilgten Betrag auf sich umschreiben oder löschen 
lassen, dann ist auch nicht etwa die vorherige Ein
tragung der Voreigentümer als Gläubiger der ihnen 
zugefallenen Eigentümergrundschulden notwendig 
(§ 39 GBO.). Wenn der Eigentümer über eine 
Eigentümerhypothek oder -grundschuld, die noch 
auf den Namen des Hypothekengläubigers im 
Grundbuch eingetragen ist, verfügt, so ist das von 
dieser Verfügung betroffene Recht im Sinne von 
§ 39 GBO. nicht das Gläubigerrecht aus der Eigen- 
tümergrundschuld, sondern das Eigentumsrecht des 
Eigentümers. Ist der Eigentümer als solcher im 
Grundbuch eingetragen, was bei allen Grundstücks
eigentümern in der Zeit, in der sie Eigentümerr 
teilgrundschulden erwarben, der Fall war, dann 
geht also eine solche Verfügung von einem als 
Berechtigter Eingetragenen aus. Die Voraussetzun
gen des § 39 Abs. 1 GBO. sind demnach e rfü llt68).

66) KGJ. 41, 234ff.; P l anck  §1163 Erl.6 g; G ü t h e -
T r i e b e l  §39 Anm.3 a. E.

ss) M ü l l e r :  DJ. 1940, 870 Ziff. 1.
67) KGJ. 41, 236.
68) So die in Rechtsprechung und Rechtslehre herr

schende Ansicht: G ü t h e - T r i e  bel  §39 Anm. 14 u. 17, 
dort weitere Angaben.
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Zur Löschung des insgesamt getilgten Betrages 
ist dann eine Löschungsbewilligung des Gläubigers 
und die Zustimmung des letzten Erwerbers aus
reichend (§§19 und 27 G BO .)69). Der Gläubiger 
w ird  diese Löschungsbewilligung ohne Bedenken 
ausstellen können, nachdem ihm die (unvollständige) 
Abtretung sämtlicher bisher entstandenen Eigen- 
tümergrundschulden nachgewiesen is t60). In der 
Regel w ird es eines solchen Nachweises gar nicht 
bedürfen, da dem Gläubiger der diesbezügliche In
halt der einzelnen Kaufverträge deshalb bekannt 
sein w ird, weil er jeweils zu der Schuldübernanme 
der einzelnen Erwerber Stellung zu nehmen hatte.

Erstrebt der letzte Erwerber die Umschreibung 
des gesamten Tilgungsbetrages auf sich als Eigen
tümergrundschuld, dann erteilt der Gläuoiger 
löschungsfähige Quittung, aus der die Tilgungs
zahlungen der einzelnen Eigentümer ersichtlich sind. 
Da der derzeitige Eigentümer über die Eigentümer
grundschulden aller seiner Vorgänger zur Ver
fügung befugt ist, macht die beantragte Umschrei
bung keine Schwierigkeiten.
b) N a c h t e i l e  d e r  ü b l i c h e n  u n v o l l s t ä n d i 
g e n  A b t r e t u n g  d e r  d u r c h  T i l g u n g  e n t 
s t a n d e n e n  E i g e n t ü m e r g r u n d s c h u l d e n .

Das geschilderte Verfahren der unvollständigen 
Abtretung der jeweiligen Eigentiimergrundsclutld 
an den Erwerber des Grundstücks hat jedoch einen 
sehr großen Nachteil. Bis zur Vollendung der Ab
tretung ist nämlich der bisherige Eigentümer noch 
Gläubiger der ihm erwachsenen Eigentümergrund
schuld. Die Folge davon ist, daß er über die Eigen
tümergrundschuld nach wie vor rechtswirksam ver
fügen kann61). Im Konkurs über sein Vermögen 
fä llt die Eigentümergrundschuld in die Konkurs
masse. Schließlich kann sie von Gläubigern des bis
herigen Eigentümers gepfändet werden. Diese Ge
fahr ist um so größer, als die EigentümergruncJ- 
schuld meistens einen guten Rang hat, insbeson
dere, wenn die Tilgungshypothek einer Hypotheken
bank oder einem ähnlichen Gläubiger zusteht.

An dieser Rechtslage ändert sich auch dann 
nichts, wenn der zur Durchführung der Pfändung 
einer Teilpost notwendige Berichtigungsanspruch 
(§§ 1144, 1145 BG B.)62) von dem früheren Eigen
tümer bei der Abtretung der Eigentümergrund
schuld mit abgetreten worden ist. Der Berichti
gungsanspruch ist untrennbar m it dem dinglichen 
Recht verbunden und seine Abtretung stellt sich in 
W irklichkeit nur als eine Ermächtigung zur Gel
tendmachung des fremden Berichtigungsanspruchs 
im eigenen Namen und Interesse dar63). Er kann 
also trotz Abtretung bei dem Abtretenden, dem 
noch das dingliche Recht zusteht, gepfändet wer
den, woraus sich auch die ungehinderte Pfändbar
keit der Eigentümergrundschuld erg ib t61). Geschä
digt ist der Zessionär, der die Möglichkeit des end
gültigen Erwerbs der unvollständig abgetretenen 
Eigentümergrundschuld verliert. Er hat dann zwar 
einen Schadenersatzanspruch gegen den Abtreten
den, w ird aber in den meisten Fällen damit nicht 
zum Ziele kommen.

3. Zusammenfassendes Ergebnis 
Alle diese Schwierigkeiten führen zu dem Ergeb

nis, daß es bei jedem Eigentumswechsel eines m1 
einer Tilgungshypothek belasteten Grundstücks <J 
richtigste wäre, von der allgemeinen Übung, yvai 
rend der Laufzeit der Hypothek das Grundbuc 
nicht zu berichtigen, abzugehen. Nicht des y  
bigers wegen. Dieser kann sich jederzeit dur 
eine genaue Löschungsquittung, aus der sich 
von jedem Eigentümer gezahlte T ilgung ergi ’ 
von allen Verpflichtungen befreien65). Zur ye 
meidung von Mehrarbeit (Klarstellungsverme • 
hat der Gläubiger eher ein Interesse an der p 
bchaltung der bisherigen Praxis. Zugunsten 
Schuldner und Grundstückseigentümer und zur 
meidung der großen grundbuchlichen Schwi ‘ b. 
keiten e r s c h e i n t  es a b e r  g e b o t e n ,  daß j, 
j e d e m  E i g e n t u m s w e c h s e l  das G r u n d h  
h i n s i c h t l i c h  d es  v o m  V e r k ä u f e r  g e t i y 1 j 
T e i l e s  d e r  H y p o t h e k  b e r i c h t i g t  und  
e i n e r  B r i e f h y p o t h e k  e i n  T e i l b r i e f  ■ „
g e s t e l l t  w i r d ,  d a m i t  d e r  V e r ä u ß e r e  
d e r  L a g e  i s t ,  se i ne  i h m  d u r c h  Zah
e n t s t a n d e n e  E i g e n t ü m e r g r u n d s c h u l  
den  E r w e r b e r  f o r m g e r e c h t  a b z u t r e  
u n d  d i e s e r  das d i n g l i c h e  R e c h t  a u c h w  
l i e h  e r w i r b t 66).

V I.  Erbgang und Tilgungshypothek
Gehört das mit einer Tilgungshypothek belast 

Grundstück zu einem Nachlaß, so tr itt der &  
die Rechtsstellung des Erblassers ein. Er er r, 
also mit dem Grundstück auch_ die E igem u^j

UrundstucK zu einem rsaemau, so u m  ~ ¡ri>i 
die Rechtsstellung des Erblassers ein. Er er 
dso mit dem Grundstück auch die Eigene t 
grundschulden wegen der vom Erblasser gei aef. 
Beträge. Bei einem Erbhof geht die Eigeni u rt 
grundschuld auf den Anerben mit über61). Vera ^  
der Erbe das Grundstück, so gelten auch flSo, 
die Ausführungen des vorigen Abschnitts V. c  . ^  
wenn eine Mehrheit von Erben das Grundst 
Wege der Auseinandersetzung aut einen v.°nFigeii' 
oder einen Dritten überträgt. W ird  dabei diej-g^e 
tümergrundschuld abgetreten, so braucht ^¡e5el 
des eingetragenen Eigentümers ebenso wie 
sich nicht zuerst selbst als Grundschuldg1“ 
eintragen zu lassen (§40 G B O .)68).

V I I .  Pfandentlasaung ^

W ill üer uiauDiger einer 
Teil des belasteten Grundbesitzes aus aei derZe 
haft entlassen, so kann er das nur mit d r di 
noch valutierenden Betrag der Hypothc j9C|i# |  
durch T ilgung entstandene Eigentümers^ » . ^
die vielleicht nach mehrmaligem Eigentum ^  
in Teilbeträgen mehreren Gläubigern zus^e vo
er nicht verfügen, ohne sich der . pfaj f 
Schadensersatzansprüchen auszusetzen. 0
entlassungserklärung ist dann also n^r.. 69).
noch bestehenden Forderung auszustellen 

Trotzdem w ird in vielen Fallen ü k  
einer unbeschränkten Pfandentlassung. renns^hen
bedenklich sein. Da die entlassenen 1 j^elU 
ohne Mitübertragung der Hypothek «dk zUr U  
werden, gelangt die Hypothek ins .cjjen
sch ling  ( §  $()Abs. 2 O B O X  Z u  eine soW  ^
löschung ist aber nach § 27 GBO. die nUn 
des Eigentümers erforderlich10). W en

59)i PIanc l
60)i R e c k e
61’( Sachs
62̂( Plane!63̂) PI ancl<u') Wein :

i 894 Erl. III 3 a. 
i 894 Erl. III 3.

65)1 Sachs
66 j1 Sachs
67') Voge l :
68̂) 0  ü t h e
69̂> H a r  n i '
70̂) Oü t he

,E-

O ü t h e - T r i e b e l  §27 Anm. 5.
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E'gentümer bisher allein getilgt, oder nach Eigen
tumswechsel sämtliche Eigentümergrundschulden 
i v ?  Abtretung erworben nat, oder in der oben 
LY 2 b 7) geschilderten Weise die Rechte aus allen 
Jr'gentümergrundschulden in sich vereinigt, dann 
“ ?gt in dieser Zustimmung auch das Einverstand
en« azL1’ ^er Hypothekengläubiger eine Pfand- 
utlassungserklärung über den vollen Nennbetrag 

4if r . Hypothek ausstellt und so über die bisher ge
egten Beträge m itverfügt (§185 BGB.). Denn der 
Jgentümer ist es ja in der Regel, auf dessen 
s r hi“  eine pfandfreie Abschreibung vor sich

f Bine unbeschränkte Pfandentlassungserklärung ist 
lic]aer bei Entschuldungsbetrieben so lange mög- 
,j ’ a*s bei der Hypothek wegen Überschreitung 
Ei? "/YudHsicherheitsgrenze die Entstehung einer 
thFiCn üuiergrundschuld oder einer Eigentümerhypo- 

jY ^geschlossen ist (§ 92 Abs. 2 SchuldReglG.). 
bei aS .Stiche gilt, wenn zugunsten des Gläubigers 
nar>v.Solner Hypothek eine Löschungsvormerkung 
'S  §1179 B(aB- eingetragen ist«), 

vor ne ° esontlere Form der Haftentlassung liegt 
tenj  Weuu bei einer Gesamthypothek eines der haf- 
daß Y Grundstücke in der Weise freigegeben wird, 
Ver7- ,  Gläubiger auf die Hypothek an diesem 
Abs ] q e t> s°  dab die Hypothek gemäß §1175
Hyp0‘t h ^ z *  n̂sowe‘* erlischt. Hier erlischt die
Eln*r"4ng  .................. w _ _ ________________
tiime'rs ~.°Sch.HnS- Eine Zustimmung des Eigen-

clntra-—  durch die Verzichtserklärung und die 
liehen des Verzichts schon vor der grundbuch-tien

vor-gesebrj l Um Verzicht des Gläubigers ist nicht 
§ 27 q'otY11 und zur späteren Löschung gemäß 
nur be ’ n .n‘cb* nötig, da hierdurch das Grundbuch 
gUno- Hric"tig t w ird 7*). Eine ausdrückliche E inw illi- 
einer üe? Eigentümers nach § 185 BGB. zu der in 
Verfjj ^beschränkten Verzichtserklärung liegenden 
Eigen? rng über die durch T ilgung entstandene 

P{autt!ergrundschuld ist also hier, anders als bei 
dings Yeutlassungserklärung, nicht gegeben. Aller- 
^se rs -y  dem Eigentümer jeder etwaige Scha
rr Hi» . ;ZaUsnruch dann ahzusnrpchen sein, wenn
ab,

dieTj(^usprueh dann abzusprechen sein, wenn 
. a‘ tentlassung selbst erbeten hat. Gehören 

ZUr Gesamthaft belasteten Grundstücke
> i c S nen Eigentümern, so können unter ihnen 
e cEtsb(> • , Untl Elr den Gläubiger unübersehbare 

Gefai 1Un£en bestehen. Insbesondere besteht 
le n k te  der Gläubiger durch eine unbe-
l^ ld n e r  1 .eJzich.tserk,ärung einem persönlichen 
AŶ eten c  °der einem Eigentümer eines der be- 
Age (jie A ndstücke hinsichtlich der getilgten Be
ruht (§ i -i/dypothek für die Ersatzforderung ent- 
ze . BG B .)73). Wenn also die Sach- und 
li^titnrnim nic. Ranz klar ist, oder wenn nicht die 
lif-Rt, vvi E sämtlicher betroffenen Eigentümer vor- 

n„ ,es s'ch empfehlen, eine Verzichtser- 
tb11 noch ,C \  §.H75 Abs. 1 Satz 2 immer nur über 
'S  ,auszusu'ntlereA ien Ketras  der Tilgungshypo- 
?u !.leber i , Gder der Gläubiger wählt auch 

^mm «en Weg der Pfandentlassung, um eine 
b nach § 27 GBO. notwendig zu machen.

Dje Vorrangseinräumung
ißlassüheCll« Ii* Gesichtspunkte wie bei der Pfand- 

mit j "?*ten entsorechend. wenn der Gläu-: de rT -fn ent sPrechend, wenn der Gläu- 
1 ‘ ‘gungshypothek einem anderen ding-

nQöthhf rTU oben v  1
s ,.e ' T r i e b e l  i

. .......... a. E. S. 411.
* l \ Y M l i7 ; \ 5r ,e b e l  § 27 Anm. 7, streitig siehe 
i >. Vtri V . 1 ' 5 Erl. 1 c ß

‘ ai i ck §1175 Erl. 1 f., §1173 Erl. 4 c, §1174

liehen Recht den Vorrang einräumt. Auch hier ist 
zu dem Rangrücktritt die Zustimmung des Eigen
tümers erforderlich (§880 Abs. 2 Satz 2 BGB.).

Sind zwei Tilgungshypotheken hintereinander ein
getragen, dann ist eine Vorrangseinräumung in der 
Weise möglich und eintragungsfähig, daß der je
weils noch valutierende Betrag der zweiten Hypo
thek den Rang vor den jeweils getilgten Beträgen 
der ersten Hypothek ha t74).

IX .  Teilung der Tilgungshypothek
Zu der Teilung einer Hypothek ist die Zustim

mung des Eigentümers nicht erforderlich75). Dies 
g ilt auch für die Tilgungshypothek. Die Ausgestal
tung, die die ganze Forderung kennzeichnete, er
streckt sich auch auf ihre Teile. Dies hat zur Folge, 
daß die gebildeten Teilhypotheken gleichfalls T il
gungshypotheken sind, mit denselben Bedingungen, 
wie die Ausgangsforderung, wobei die Tilgungs
pläne natürlich auf die Teilbeträge abgestellt sind. 
Sind Tilgungsbeträge bereits geleistet, so verteilen 
sie sich anteilmäßig auf die Teilhypotheken. Der 
Gläubiger braucht also die geleistete T ilgung in 
seiner Teilungserklärung nicht zu nennen, sondern 
kann die Teilung nach Nominalbeträgen vornehmen. 
Der Eigentümer erleidet keinerlei Nachteil, denn die 
entstehenden Teile der Eigentümergrundschuld 
haben untereinander gleichen Rang und ihre Summe 
entspricht genau der bisher auf die ungeteilte Hypo
thek geleisteten Tilgung. Auch die künftig  zu ent
richtenden Leistungen sind entsprechend ge te ilt76).

Im landwirtschaftlichen Schuldenregelungsverfah
ren ist die Teilung einer Hypothek dann vorge
sehen, wenn diese teils innerhalb, teils außerhalb 
der Mündelsicherheitsgrenze liegt (vgl. § 87 Schuld
ReglG. Art. 28 Satz 1 der 7. DurchfVO. zum Schuld
ReglG. v. 30. April 1935 [RGBl. I, 572]). H ier sind 
die Teile jedoch nicht gleichrangig, sondern der 
mündelsichere Teil hat den Rang vor dem nicht
mündelsicheren 77).

X . Unterverteilung der Tilgunghypothek
Häufig lastet die Tilgungshypothek zur Gesamt

haft auf mehreren Grundstücken, oder sie ist durch 
nachträgliche Zerlegung des belasteten Grundstücks 
in mehrere selbständige Grundstücke zur Gesamt
hypothek geworden. Der Gläubiger ist dann nach 
§ 1132 Abs. 2 BGB. berechtigt, den Betrag der For
derung auf die einzelnen Grundstücke in der Weise 
zu verteilen, daß jedes Grundstück nur fü r den zu
geteilten Betrag haftet. Da der Gläubiger bisher 
nach seiner freien W ahl wegen der ganzen Forde
rung aus jedem der belasteten Grundstücke Be
friedigung suchen konnte, stellt die Verteilung eine 
Beschränkung dar. Diese Beschränkung tr ifft auch 
die bereits entstandene Eigentümergrundschuld, 
wenn der Gläubiger eine Verteilung des Nominal
betrages vornimmt; denn wie bei der Teilung der 
Hypothek entfallen auf die verteilten Betrage ent
sprechende Teile der bereits geleisteten Tilgung. 
Die künftigen Leistungen richten sich nach einem 
auf den jeweiligen Teilbetrag abgestellten Tilgungs- 
plan Es fragt sich also wieder, ob der Gläubiger 
bei Abgabe seiner Verteilungserklärung der Tat
sache bereits geleisteter T ilgung Rechnung tragen 
muß.

u) KOJ.26, A 145 ff.
P l anck  § 1151 Erl.2.

76) RO.: JW. 1911, 278.
77) H a r m e n i n g - P ä t z o l d ,  2.Aufl. 1936, §87Anm.4 

S. 1105.
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Die Rechtsverhältnisse.sind ganz ähnliche wie bei 
der Verzichtserklärung nach § 117o Abs. 1 »atz 2 
BGB. (oben V II). Da die Erklärung nach §1132 
Abs. 2 auf die Verteilung und nicht unmittelbar aut 
eine Löschung gerichtet ist, das Erlöschen der 
Hypothek hinsichtlich der den anderen Grundstu - 
ken zugeteilten Beträge vielmehr nur eine mittel
bare, allerdings notwendige Rechtsfolge der Ver
teilung darstellt, ist die Zustimmung des Eigen
tümers nach §27 GBO. nicht erforderlich’ 8). Für 
die Annahme einer E inw illigung des Eigentümers 
nach § 185 zu einer unbeschränkten Verteilungs- 
erklärung des Gläubigers und damit zu einer Ver
fügung über bereits getilgte Beträge ist demnach 
kein Raum. Der Gläubiger kann mithin, wenn nicht 
außergrundbuchlich eine entsprechende Zustimmung 
des betroffenen Eigentümers und seiner evtl. Vor
gänger vorliegt, nur den noch validierenden Betrag 
seiner Forderung unterverteilen, während der be
reits getilgte Betrag Gesamtgrundschuld des Eigen
tümers bleibt. Dann entfallen aber auf die einzelnen 
Grundstücke nicht Nominal-, sondern Effektivbe
träge der Hypothek, während die Jahresleistungen 
entsprechend dem Tilgungscharakter weiterhin von 
den Nominalbeträgen zu entrichten sind. Um die da
durch entstehende Unklarheit im Grundbuch zu 
beseitigen, w ird  die Eintragung von Marstellungs- 
vermerken (IV  3) im Grundbuch der einzelnen 
Grundstücke notwendig.

Zu dem der Kreissparkasse Schonberg verbleiben, 
den, rangersten Restbetrag der Hypothek von noen 
46 998,47 ¡UM w ird klarstellend bemerkt, daß ung 
achtet der Löschung der auf den Restbetrag 
fallenden, bis zum J l. Dez. 1939 planmäßig entne» 
teten T ilgung von 3001,53 Ä Ä  die wiederkehrend« 
Leistungen auf den Betrag von 50000 3tM zu en 
richten sind. Dabei werden 4^o des jeweils vahrt» 
renden Kapitals auf Zinsen, der Rest auf Tilgung 
verrechnet. <

Die Kreissparkasse Schonberg bewilligt, der Gru 
Stückseigentümer beantragt die Eintragung des 
Stellungsvermerks im Grundbuch.“  .

Soll auch der an die Gewerbebank Schonberg 
getretene Teilbetrag in der bisherigen Weise we 
getilgt werden, so ist bei ihm ebenfalls ein 
stellungsvermerk einzutragen.

X I I .  Abtretung der Eigentümergrundschu^ 
an den Gläubiger zur Krediterneuerunß
Über die Abtretung der durch T ilgung entstand^ 

nen Eigentümergrundschuld, insbesondere <-> i$t 
wenn das Grundbuch nicht berichtigt worden ¿erI. 
oben (V 2 b S. 412 ff.) ausführlich gesprochen wo 
Es bleibt hier der Fall nachzutragen, daß derr Pvf für 
tümer die Eigentümergrundschuld an den not 
die gesamte Hypothek eingetrageneni Gläubige: .
Zwecke der Krediterneuerung abtritt.. Hier^ßirh^ ei

X I.  Abtretung der Tilgungshypothek
Soll eine Tilgungshypothek ganz oder teilweise 

abgetreten werden, dann ist vorher klarzulegen, in 
welcher Höhe sie noch valutiert. Uber die getilgten 
Beträge ist Löschungsbewilligung oder lo^hungs- 
fähige Quittung zu erteilen und evtl, ein Teilbnef 
zu bilden. Denn der Gläubiger kann die Hypothek 
nur insofern abtreten, als sie ihm noch zusteht. 
Bleibt die Hypothek auch nach der Abtretung eine 
Tilgungshypothek, dann wird durch die Abtrennung 
der getilgten Beträge wieder die Eintragung eines 
Klarstellungsvermerkes notwendig. Bei der 1 e i l 
ab t r e t u n g  muß der Klarstellungsvermerk auch bei 
der dem Gläubiger verbleibenden Resthypothek ver
merkt werden. .

Eine Abtretungserklärung fü r einen Teilbetrag 
von 50000 MM nach zehnjähriger T ilgung würde bei 
dem eingangs aufgestellten Beispiel fü r ein 1 u- 
gungsdarlehn, das seit dem 1. Jan. 1930 läuft, etwa
wie fo lg t lauten: .

Im Grundbuch des AG. Schonberg von Tnenach 
Bd. III Bl. 86 steht in Abt. III Nr. 3 für die Kreisspar
kasse in Schonberg eine tilgbare Darlehnshypothek 
von lOOOOO^tti nebst Zinsen eingetragen.

Die Kreissparkasse Schonberg bewilligt die Lö
schung eines bis zum 31. Dez. 1939 planmäßig ge
tilgten rangletzten Teilbetrages von 6003,06 StM im 
Grundbuch.

Der Grundstückseigentümer, Bankbeamter Gott
lieb Meier in Trienach, beantragt diese Löschung

Die Kreissparkasse Schonberg tr itt nunmehr von 
der Resthypothek von 93 996,94 i/U t einen rangletz
ten Teilbetrag von 46 998,47 StM nebst Zinsen ab 
1 .Tan. 1940 an die Gewerbebank in Schonberg ab. 
Sie bewilligt die Eintragung der Abtretung im Grund
buch die Bildung eines Teilhypothekenbriefes über 
den abgetretenen Teilbetrag und die Aushändigung 
des Teilhypothekenbriefes an die neue Gläubigerin.

,s) G ü t h e - T r i e b e 1 § 27 Anm. 7; P l anck  §1132 
Erl. 3 b.

.wecKe uer ivicuucincu>,*u„& ¡gef
die bloße Abtretungserklärung, da der Giai * 
noch den Hypothekenbrief über die gesamte ^ )( 
besitzt (§§1154 Abs. 1 ^atz 1, 2. Halbsa > ¡jjg 
Abs. 1 Satz 2 und § 929 Satz 2 BGB.’8). eÜe
mit der Abtretung pflegt die Grundschuld der
Hypothek zurückverwandelt zu werden, inj‘ dje
bisher herrschenden Ansicht ist auch dann, . 
Hypothek noch als solche im Grundbuch fnrderlk}1! 
gen steht, eine Eintragung des Inhalts ei; ordsChUd 
daß und inwieweit die Hypothek als Grün Rflc|e 
auf den Eigentümer übergegangen und unw■ ^
Verwandlung in eine Hypothek an den 
abgetreten worden is t80). 1

X I I I .  Pfändung der Tilgungshypothek 0
der Eigentümergrundschulo ¡̂„c

Die Pfändung einer Tilgungshypothek biete^ der 
Besonderheiten. Gepfändet werden kam 0th£ 
noch valutierende Betrag, auch wenn c 
unverändert m it dem ursprünglichen 1 £in gin 
trage im Grundbuch eingetragen steht dlirci 
gläubiger Erwerb der gesamten Fördenl g  f  age, 
Pfändung und Überweisung kommt men dltrc 
da ein solcher nach § 892 BGB. anders 
Rechtsgeschäft nicht möglich ist. ndscBu‘ .

Bei der Pfändung der Eigentümerg geg 
muß zugleich der Anspruch des Eigentum deS ftt

wiesen werden. Die Pfändung ist er 
händigung des Teilbriefes vollende .

X I V .  Vorzeitige Rückzahlung de
Tilgungshypothek
1. Vollrückzahlung Q 0 '

Ob und unter welchen Voraussetzungen

■) I m tn 1 e r: DJZ. 1905,, 979; KOJ. 4L 2 3 8 .^  2 t 
') Näheres: P l a n c k  §1177 E r l.3 cp,
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^‘ger die vorzeitige Rückzahlung einer Tilgungs- 
Hypothek fordern und der Schuldner leisten darf, 
!. tet sich nach den einschlägigen gesetzlichen Be- 

stimmungen (s. z. B. §§ 19-21 HypBG.; GR. N r .82 
eink 1912 A 4 u. 5) und den vertraglichen Ver
g ä ru n g e n . Zur Rückzahlung kommt der jeweils 

validierende Kapitalbetrag nebst den Zinsen 
Qi! der letzten Fälligkeit bis zum Zahlungstage. Der 

aubiger erteilt Löschungsbewilligung oder Lö- 
hungsquittung je nach dem Wunsche des Schuld- 

i,H - Dabei sind die Vorschriften §§ 1163, 1164, 
, 'off., 1177 BGB. zu beachten. Ist für den Gläu-
kurfr '3.e' se*ner Hypothek eine Löschungsvormer- 
einig .^"getragen, dann ist er nur zur Erteilung 
s / nr7{-öschungsbewilligung verpflichtet (s. oben IV  2S öÖUCWllll6UUo VUlJiHUUti vuvu X »
Retrir Ebenso, wenn wegen §92 Abs. 2 Schuld- 
!°schen Hypothek durch die Rückzahlung er-

hvnntkH d‘e vorzeitige Rückzahlung wird die Rest- 
die Ak j zur Eigentümergrundschuld. Obwohl hier 
Tn Abdeckung der Schuld nicht durch allmähliche 

nJ? erfolgt und eine Verzinslichkeit dieser 
^ „ [.^ e rg ru n d s c h u ld  nicht das unter IV  6 S. 409 
gen 7 eEle ständige Anwachsen der Jahresleistun- 
daß hätte w ird man annehmen müssen,
Eigen?-- *m Ealle der vorzeitigen Rückzahlung die 
stait17tumergrundschuld die oben ausgeführte Ge- 
Ti]„unS erhält. Die bisherigen Bestimmungen über 
lut iB'snf* > Zinssatz, Zahlungszeit, Kündigung, Zah- 
Schuldrt -Usw- fal,en weg- Die Eigentümergrund- 
a lw £  ^ lrd unverzinslich, und es finden auf sie die 
dunr- ?lnen Bestimmungen der 88 1191 ff. Anwen-Bestimmungen der §§ 1191 ff. Anwen-
nis ^Pn®t käme man zu dem untragbaren Ergeb- 
Srunds l , r  die einzelnen Teile der Eigentiimer- 
n a c h d u d verschiedene Bedingungen gelten, je 
zeitiget n..°E Sl>e durch T ilgung oder durch vor- 
Besteii, ^ ucEzahlung entstanden sind. Da aber bei 
ob der'n^ e.!ner Tilgungshypothek niemand weiß, 
vorzeitj vf rEältnismäßig seltene Ausnahmefall einer 
Schim» ^en Rückzahlung eintreten wird, ist der 
der p’ gerechtfertigt, daß die V e r z i n s l i c h k e i t  
fal l  a,.r* , er u n g  auch  f ü r  di«

D ö s e n d  b e d i n g t  ist.
•nüsse^Ddge Bedingungen und die Verzinslichkeit 

erforderlichenfalls neu begründet werden.

esen A u s n a h m e -

, Eine
2. Teilrückzahlung

h'äubiap0l? D % e Teilrückzahlung w ird von dem 
Vandenfk "äufig dann verlangt, wenn z. B. durch 
eitle Vpr - Ung) Enteignung, Brandschaden usw. 
a r dieITTlde^unS der dinglichen Sicherheit eintritt. 

1 eilrückzahlung gelten die vorstehenden
! erschrVr!n®en entsprechend. Es gibt hier aber die der aiedenstpn \ / i ___u______Rr D läih-S*en Verrechnungsmöglichkeiten, wobei 
i rä?e ,  'Ser meist zur Rechnungsvereinfachung 

s'®0s du ri? rUnde d'e durch 1000 oder wenig- 
diche r feilbar sind. Es sollen drei haupt- 

oeispiele erläutert werden.

Sehr ^ R ü c k z a h l u n g  i m e n g e r e n  S i n n e  
r Ŝdingen*■ wünscht der Schuldner, seine Jahres- 
rt ^Zahhin Zu. ermäßigen81). Dann liegt eine Teil- 
,Cr Eilo-,.„^ ,lm engeren Sinne vor. Ein Teilbetrag 
„ndere hin?L,yP?thek kommt zur Rückzahlung, der 
^spreci e‘ot m it unveränderten, dem Restbetrag 
Bej s nden Bedingungen stehen.

J f obi& ieD Ein Tilgungsdarlehn von 100000.5Ui 
n  Tilgungsplan ist seit dem l.Jan . 1925 

’ Uurch die jährlich nachträglicjährlich nachträglich immer am 

§ 21 Abs. 1 Satz 2 HypBG.

31. Dez. zahlbaren Jahresleistungen ist es nach Ab
lauf des 15. Jahres am 31. Dez. 1939 mit 10011,81 MM 
getilgt und valutiert m it 89 988,19 MM. Am 30. Juni 
1940 zahlt der Schuldner an den Gläubiger 50 000 MM 
zurück. M it diesem Betrage kann — auf runde tau
send Reichsmark berechnet — ein Teilbetrag von 
nom. 54 000 MM =  eff. 48 593,62 MM
zurückgezahlt werden. Hierzu kommen 
4«/o Zinsen auf den Effektivbetrag vom
1. Jan. bis 30. Juni 1940 971,87 ¿Ui
ergibt insgesamt 49 565,49 MM.
Stehen bleiben m it der bisherigen Tilgungslaufzeit 
nom. 46000 MM eff. 41394,57 MM. Hierauf ist eine 
4y2o/0ige Jahresleistung von 2070 MM zu entrichten. 
Auf die am 31. Dez. 1940 fällige Leistung können, 
wenn nicht Rückzahlung verlangt wird, die von den 
50000 MM übrigen 434,51 MM angerechnet werden. 
Für die stehenbleibenden nom. 46000 MM g ilt ein 
neuer Tilgungsplan, dessen einzelne Ziffern 46/100 
des ursprünglichen Planes über 100000 MM betra
gen. Die Jahresleistung v. 31. Dez. 1940 m it 2070 MM 
ist die 16. Fälligkeit dieses Tilgungsplanes.

Der Gläubiger erteilt Löschungsbewilligung oder 
-quittung über 54 000 MM. Eingetragen bleibt die 
Resthypothek von 46 000 MM auf die die anteilige 
bisher geleistete T ilgung von 4605,43 MM entfällt (s, 
IX  „Te ilung“ ). Da ein Nominalbetrag stehenbleibt, 
auf den auch die Jahresleistungen zu entrichten sind, 
ist hier ein Klarstellungsvermerk nicht erforderlich. 
Auch eine Eintragung wegen des neuen Tilgungs- 
planes entfällt, da die A rt der T ilgung nicht ein- 
tragungspflichtig ist.

b) V e r s t ä r k t e  p l a n m ä ß i g e  T i l g u n g
Eine vorzeitige Teilrückzahlung kann auch zu dem 

Zwecke geleistet werden, die Tilgungszeit unter Bei
behaltung der bisherigen Höhe der Jahresleistungen 
um ein Jahr oder um mehrere Jahre abzukürzen88).

B e i s p i e l :  Die Zahlung von 50 000 MM im obigen 
Falle reicht aus, um die Tilgungsbeträge des 16. bis 
44.TilgungsjahresimGesamfbetragevon47 694,69 MM 
abzudecken. Hinzu kommen 4«/o Zinsen 
darauf v. 1. Jan. bfs 30. Juli 1940 953,89 MM

48648,58 MM.
Der Restbetrag von 1 351,42 MM
der Gesamtzahlung von 50000 MJt.
kann wieder, je nach Verlangen des Schuldners, als 
übriger Spitzenbetrag entweder zurückgezahlt oder 
auf die am 31. Dez. 1940 fällige Jahresleistung an
gerechnet werden. Nach dieser verstärkten T ilgung 
befindet sich das Darlehn im 45. Tilgungsjahr und 
valutiert lt. Tilgungsplan mit 42 293,50 D ie1t. 
Plan im 16. bis 44. Jahre ausgewiesenen Zinsbeträge 
entfallen natürlich. Aber im übrigen ändert sich 
nichts an den Zahlen des Tilgungsplanes Das 
Darlehn w ird durch Jahresleistungen 4500
in den I ähren 1940-1950 und durch die Abschluß
zahlung von 4597,13 MM im Jahre 19al restlos ge
tilgt.
c) V e r s t ä r k t e  a u ß e r p l a n m ä ß i g e  T i l g u n g  

Bei den bisherigen Abrechnungsarten bleiben 
durch die Abrundung auf volle tausend Reichsmark 
immer mehr oder weniger hohe Spitzenbeträge übrig. 
Dies läßt sich unter Beibehaltung der bisherigen 
Jahresleistungen vermeiden, so daß jeder dem Gläu
biger angebotene Betrag in voller Höhe zur Kapital
rückzahlung verwendet werden kann.

82) Vgl. § 21 Abs. 1 Satz 1 HypBG.
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B e i s p i e l :
Vom valutierenden Betrage von 
wird die Zahlung v. 30. Juni 1940 in 

voller Höhe abgezogen , 
so daß verbleiben
Die am 31. Dez. 1940 fällige Jahres

leistung von 4500 31M setzt sich nun 
so zusammen:

4o/o Zinsen auf 89 988,19 M l 
v. 1. Jan. bis 30. Juni 1940 

4o/o Zinsen auf 39988,19 SRM 
v. 1. Juli bis 31. Dez. 1940 

T ilgung

Der Tilgungsbetrag von 1900,48 M l 
aus: Vj°/o auf 100000M l 

4o/o ersparte Zinsen auf bisher plan
mäßig getilgte 10011,81 M l 

4<>/o ersparte Zinsen auf 50000 SRM 
v. 30. Juni bis 31. Dez. 1940

Nach Absetzung dieses Tilgungs
betrages von der Summe von 

ergibt sich am 31. Dez. 1940 ein 
Effektivbetrag von

89988.19 Still

50000,— M l,
39988.19 StM.

1 799,76 M L

799,76 M i 
1 900,48 M l 
4500,— gu i. 

errechnet sich 
500,— M l

400,48 M l

1000,— M i 
' 1 900,48 M l.

39988,19 ¡RM,

38087,71 M L

Dieser Betrag weicht von dem bisherigen Tilgungs
plan ab, so daß für die restliche Laufzeit ein neuer 
tr itt m it folgenden Zahlen:

T
ilg

un
gs

-
ja

hr

Anfangs
kapital 

valutieren- 
der Befrag

Jahres
leistung

Davon
Zinsen 4%

Tilgung Rest
kapital

1941 38087,71 4500,— 1523,51 2976,49 35111,22
1942 35111,22 4500,— 1404,45 3095,55 32015,67
1943 32015,67 4500,— 1280,63 3219,37 28796,30
1944 28 796,30 4500,— 1151,85 3348,15 25448,15
1945 25448,15 4500,— 917,93 3582,07 21 866,08
1946 21866,08 4500,— 874,64 3625,36 18240,72
1947 18240,72 4500,— 729,63 3770,37 14470,35
1948 14470,35 4500,— 578,81 3921,19 10549,16
1949 10549,16 4500,— 421,97 4078,03 6471,13
1950 6471,13 4500,— 258,85 4241,15 2229,98
1951 2229,98 2319,18 89,20 2229,98 —

38087,71

Das Darlehn wird also durch Jahresleistungen von 
4500 üRM in den Jahren 1940 bis 1950 und die Ab
schlußzahlung von 2319,18 M l im Jahre 1951 getilgt. 
Da sich hier der Tilgungsplan ändert, kann man 
diese Art der Teilrückzahlung als verstärkte a u ß e r 
p l a n m ä ß i g e  T ilgung bezeichnen.
Z u  b u n d  c.

Bei der verstärkten T ilgung (planmäßig und außer
planmäßig) werden die Jahresleistungen unver
ändert in der bisherigen Höhe weitergezahlt. Es ist 
daher in beiden Fällen wie bei der normalen T il
gung nicht üblich, das Grundbuch zu berichtigen. 
Geschieht dies doch, dann ist wieder die Eintragung 
eines Klarstellungsvermerks notwendig.

X V . Die Tilgungshypothek in der 
Zwangsversteigerung

1. Behandlung der durch Tilgung entstandenen 
Eigentümergrundschuld

Die durch Zahlung von Tilgungsbeträgen ent
standene Eigentümergrundschuld w ird in der Zwangs
versteigerung wie jede sonstige Eigentümergrund
schuld behandelt. Sie muß bei Feststellung des ge
ringsten Gebots und im Verteilungsverfahren von

Amts wegen berücksichtigt werden, wenn sich ai)5 
der Anmeldung des Gläubigers ergibt, daß auf 
Hypothek bereits Tilgungsbeträge geleistet sind. Eip , 
Anmeldung der Eigentümergrundschuld selbst 
nicht notwendig, da ihr Vorhandensein dann a« 
dem Grundbuch ersichtlich ist (§ 45 ZwVerstG.)8/'

2. Inwieweit sind Tilgungsbeträge als 
„wiederkehrende Leistungen“ zu behandeln?
Schwierigkeiten bereitet die Tilgungshypothek rt 

der Zwangsversteigerung aber hinsichtlich der JL

fungsbeträge, die in den fälligen, aber noch nlC 
ezahlten Jahresleistungen enthalten sind. Hiera 

bezieht sich § 10 Abs. 1 Z iff. 4 ZwVerstG., die einz<» 
Vorschrift des ZwVerstG., die sich m it der Tilgung 
hypothek befaßt. Sie bestimmt, daß in der viert 
Klasse befriedigt werden „die Ansprüche auf wie“  . 
kehrende Leistungen jedoch, m it Einschluß der je“ 
gen, welche als Zuschlag zu den Zinsen behufs 
mählicher Kapitalstilgung zu entrichten sind, 11 j 
wegen der laufenden und der aus den letzten i  l 
Jahren rückständigen Beträge“ . Aus dem Wort“  ̂
und der Entstehungsgeschichte des § 10 Aß 1 • jj 
Z iff. 4 haben manche81) den Schluß gezogen, 
die Tilgungsbeträge überhaupt für die ganze Zwan^ 
Versteigerung und Zwangsverwaltung wie ZW 
zu behandeln seien. Diese Ansicht erscheint sc 
wegen des oben unter I dargelegten wesentn . 
Unterschieds zwischen Zinsen und T ilgung b“ “  ^  
lieh und ist bereits früher m it guten Gründen s 
kämpft worden86). Heute spricht noch ein weiw.c, 
dagegen. Die Verordnung über die Behandlung'V 
derkehrender Leistungen bei der Zwangsvoßs ‘ 
kung in das unbewegliche Vermögen v. 31* v 
1936 (RGBl. I, 363) hat in § 1 zu § 10 ZwVer6 
folgende Änderung gebracht: „ In  der Zwang= ^  
Steigerung genießen wiederkehrende Leistung“ “ ’ ^ ,  
zur allmählichen T ilgung der Hauptschuld^ Vor
schlag zu den Zinsen zu entrichten sind, “ t f  rstö' 
recht der Rangklasse vier des § 10 Abs. 1 Zwy 
auch insoweit, als die Beträge mehr als zwei ^ 4  
rückständig sind.“  Damit sind in § 10 Abs. * ~ a|s 
die Worte „m it Einschluß derjenigen, we5 'pital' 
Zuschlag zu den Zinsen behufs allmählicherJvu und 
tilgung zu entrichten sind“  praktisch beseitig1 
alle aus der bisherigen Gleichstellung yon„ j e W  
und T ilgung gezogenen Schlüsse hinfällig- 1 |jC|,cf

Sungsbeträge haben nunmehr nach ausdru ¡pr 
iesetzesvorschrift in der Zwangsversteige1 “ ge“' 

eigenes Schicksal. Zwar werden sie m a <e i& ‘ 
Verordnung nach wie vor als „wiederkehic -jß-
stungen“  "bezeichnet, aber die Vorschriften ¡(jfet
VerstG. über wiederkehrende Leistungen, niJcllC
Natur nach in erster Linie fü r Zinsen utl” _r(jeii 
Leistungen aus dem Hauptrecht gelten, w j.^e  
die Tilgungsbeträge nur iiisoweit Anwend 
können, als dies ihren» Charakter von fy“  87\ 
gen a u f das Hauptrecht nicht widerspric

3. Behandlung der Tilgungshyp<>theK
im  geringsten Gebot {

: h n u n g  i m g e r i n g s t ettu^ f ß r  ^a) B e r e d
Diese Feststellung ist besonders w ic h b g ^ ^  

Frage, in welcher Weise die Tilgungs )P ^  a 
geringsten Gebot zu berücksichtigen i >

'  «») I m m I e r: DJZ. 1905, 980/81.
8‘ ) J a e c k e l - G ü t h e  §10 Aum. 18. 
es) Sachs S. 384—386.
8«) Se i bc r t :  JW. 1936,1941. 
s») Siehe auch oben III 2 S. 405.
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eitl nachfolgender dinglich Berechtigter oder ein 
Persönlicher Gläubiger die Zwangsversteigerung be
treibt. Da die Höhe des Hauptanspruchs davon ab- 
nängig ¡st, wie die laufenden und rückständigen 
Beträge wiederkehrender Leistungen Befriedigung 
tlnden, ist zunächst deren Behandlung zu betrachten.

?) L a u f e n d e  B e t r ä g e  w i e d e r k e h r e n d e r
Le is tungen
.Als laufend im Sinne des §13 Abs. 1 ZwVerstG. 

sind nach § 2 der VO. v. 31. März 1936 der letzte 
°r der Beschlagnahme fä llig  gewordene Betrag 
°wie die später fä llig  werdenden Beträge anzu- 
e'ien. In der vierten Klasse werden demnach als 

irrend  berücksichtigt sowohl die Zinsen wie die 
'•gungsbeträge, die aus der letzten Fälligkeit vor 
er Beschlagnahme und den späteren Fälligkeiten

lammen.
a ^ er Endtermin für die Berechnung dessen, was 
Sühn m Versteigerungserlös, also aus M itte ln des 
„“ rjastaten, zu decken ist, ist der Zuschlag, weil 
l u 14“  § 56 ZwVerstG. mit diesem Zeitpunkt Ge- 
ahpf Knd- Lasten auf den Ersteher übergehen. Da 
dg r “ ei Feststellung des geringsten Gebots der Tag 
2 . Zuschlags noch unbekannt ist, bestimmt § 47 
f c r i W ,  daß laufende Beträge regelmäßig wie- 
lauf renc*er Leistungen fü r die Zeit bis zum Ab- 
term-Von zwei Wochen nach dem Versteigerungs- 
?eb m Z- decken sind. Diese Frist hielt der Gesetz- 
Mehr i^ r Seräumig genug, daß in der großen 
Und rZa™ der Fälle der Zuschlag rechtzeitig erteilt 
lau fe t ^er enc*gültig zu berechnende Betrag der 
Z j unden Leistungen gedeckt werden könne. Die 
fendSCn / a^ en zweifellos unter §47. Zu den lau- 
keiteen, ^iHsbeträgen aus den bezeichneten Fällig- 
Fal kPmrnen also noch die Zinsen seit der letzten 
Sem v • Vor Ablauf der Frist des § 47 bis zu die- 

£  ZeitPunkt hinzu.
für as.Selbe g ilt aber in diesem Ausmaße nicht auch 
Ulderr uT i I g u  n g s b  e t r ä  ge. Wie bereits oben 
Satz 7l ° et0nL sind die Tilgungsbeträge im Gegen- 
stimrnfU n 6tl ^-'nsen begrifflich nicht an eine be- 
an h „ D a u e r  der Hauptverpflichtung, sondern nur
^D ita fu101.^  Termine gebunden. Sie sind daher als 
§5*6 7 , frage auch keine „Lasten“  im Sinne des 
beträi;'VVerstQ- und §103 BGB.88). Die Tilgungs-r, . Qit-wl — i I . . r ...J ___  •______U. ____Sehen e f ‘nd mithin als laufend nur insoweit anzu- 
rege’i a\s s.ie bis zum Ablauf der Frist des §47 
^gelm ^r ^ * £ fü llig  werden. Würde man außer der
abset? a^ '£en Fälligkeit Tilgungen berechnen und 
herai]s n> dann käme man aus dem Tilgungsschema 
führen’ lVozu auch eine Zwangsversteigerung nicht 
dieser „  Auf die T ilgung ist also § 47 nur mit 

Maßgabe anwendbar88).
f>) Rü»e r ,l l ck s t ä n d i g e  B e t r ä g e  w i e c l e r k e h r e n -  

L U S t u h r r » n
A i i c h r l u n g c n  

^ari d j„ Illr  die Feststellung der Rückstände muß 
'eile, "pji ausstehenden Fälligkeiten in ihre Bestand- 

\j(/’ie tfung und Zinsen, zerlegen.
\ 0rrechter̂ ts erwäbnt, genießt die T i l g u n g  das 
• sie tri , RangLiasse vier jetzt auch insoweit, 
'rieh die T-r a*s zwe* Jabre rückständig ist. Aber 
srid, ‘Igungsbeträge, die älter als vier Jahre 
W i e o h "men in der vierten Klasse zum Zuge, da, 

persö» • ? 405 dargelegt, nach § 197 BGB. nur
ir’st Veri-u le Tilgungsforderung innerhalb dieser 
a'§Unp- J, rL Die dingliche Forderung auf Befrie- 

___Us dem Grundstück verjährt nicht.
i8) k
” ) S=°r ,l n t e n b e r g - We n z  S. 135. 

öachs S. 388.

Die Z i n s e n  haben den Rang der Klasse vier 
wegen der Rückstände aus den letzten zwei Jahren, 
wobei hier durch die Neuregelung des § 2 Abs. 1 
der VO. v. 31. März 1936 ein Rückstand mehr als 
früher zur Hebung kommt. Die älteren Rückstände 
werden in der achten Klasse befriedigt (§10 Z iff. 8 
ZwVerstG.). Mehr als vier Jahre alte Rückstände 
sind nach § 197 BGB. verjährt. W ird die Verjäh
rung geltend gemacht, so finden die verjährten 
Zinsrückstände in der Zwangsversteigerung keine 
Berücksichtigung.

v) H a u p t a n s p r u c h
Der Hauptanspruch kommt gleichfalls in der vier

ten Klasse zum Zuge. Das eingetragene Nominal
kapital vermindert sich um die tatsächlich gezahlten 
Tilgungsbeträge. Diese werden als Eigentümergrund
schuld dem Eigentümer im Range der Hauptforde
rung, aber nach allen Ansprüchen des Gläubigers 
(§1176 BGB.), zugeteilt. Das Restkapital vermindert 
sich ferner um die in den laufenden und rückstän
digen Jahresleistungen enthaltenen Tilgungsbeträge.

f>) B a r g e b o t .  B e r ü c k s i c h t i g u n g  d e r  l a u 
f e n d e n  u n d  r ü c k s t ä n d i g e n  B e t r ä g e  im 
B a r g e b o t

Die im geringsten Gebot berücksichtigten Zins- 
u n d  Tilgungsbeträge sind nach §49 ZwVerstG. 
vom Ersteher im Verteilungstermin bar zu berich
tigen. Dies ergibt sich aus dem Hinweis auf §12, 
der eine nähere Ausführung von § 10 ist und aus 
der Erwägung, daß nur durch Barzahlung der T il
gungsplan aufrechterhalten w ird 90).

e) B e i s p i e l
Auf ein Beispiel angewandt, ergibt sich aus 

vorstehenden Ausführungen folgende Behandlung 
einer Tilgungshypothek in der Zwangsversteige
rung. Es w ird unterstellt, daß ein Tilgungsdarlehn 
von 100000 der unter I bezeichneten A rt seit 
dem 1. Jan. 1925 gewährt ist. Die Jahresleistungen 
sind jeweils am 31. Dez. nachträglich zu zahlen und 
bis zum 31. Dez. 1931 pünktlich vom Eigentümer 
entrichtet worden, seitdem aber rückständig. Im 
Jahre 1939 beantragt der Gläubiger die Zwangsver
steigerung, die am 25. Aug. 1939 angeordnet wird. 
Infolge einstweiliger Einstellung91) kommt es erst 
im Jahre 1940 zur Anberaumung eines Versteige
rungstermins, der auf den 20. Dez. 1940 bestimmt 
wird.

L a u f e n d  ist der letzte vor der Beschlagnahme 
fä llig  gewordene Betrag, das ist die Jahresleistung 
v. 31. Dez. 1938, sowie die später fä llig  werdenden 
Beträge, nämlich die Jahresleistungen v. 31. Dez. 
1939 und v. 31. Dez. 1940, die innerhalb der Frist 
des §47 ZwVerstG. regelmäßig fä llig  werden. In 
Zahlen:
per 31. Dez. 1938 4500 ¡RM, davon Zinsen 3667,46 ¡U l 
1 T ilgung 832,54 ¡U l
ner 31 Dez. 1939 4500 ¡RM, davon Zinsen 3634,16 ¡U l 
1 T ilgung 865,84 ¡RM
ner 31 Dez 1940 4500 ¡RM, davon Zinsen 3599,53 ¡RM 
1 ' , T ilgung 900,47 ¡RM.

Zu den Zinsen treten gemäß § 47 ZwVerstG. 
29 70 ¡RM — 4°/o v. 31. Dez. 1940 bis 3. Jan. 1941 auf 
89087,72.5U l, das ist das Restkapital nach Abdeckung 
der Jahresleistung v. 31. Dez. 1940.

so) Sachs S.396—398; Jaeckel -Güthe §10 Anm. 18; 
K o r i n t e n b e r g - W e n z  S. 135.

91) Etwa auf Grund der VO. v. 26. Mai 1933 (RGBl. 1, 
302) § § 5 ft. oder der VO. v. 1. Sept. 1939 (RGBl. 1,1656) 
und der VO. v. 31. Okt. 1939 (RGBl. I, 2139).
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R ü c k s t ä n d i g  sind die aus den letzten zwei Jah
ren vor den laufenden Beträgen fälligen Jahreslei
stungen :
ner 31. Dez. 1937 4500 M l,  davon Zinsen 3699,48 M t

Tilgung 800,52 MC 
per 31. Dez. 1936 4500 M l,  davon Zinsen 3730,27 MC 
1 T ilgung 7 6 9 , 7 3 "

In der vierten Klasse kommen ferner zur Hebung 
sämtliche nicht bezahlten T i l g u n g s b e t r ä g e ,  also 
aus der Jahresleistung

vom 31. Dez. 1935 740,12 MC
„  31. Dez. 1934 711,66 M l
„  31. Dez. 1933 684,28 M i
„  31. Dez. 1932 657,97 MC.

Auch die gesetzlichen oder vertraglichen V e r 
z u g s z i n s e n 92) auf die in der vierten Klasse zu 
berichtigenden Beträge sind hier einzusetzen93).

Der H a u p t a n s p r u c h  des Gläubigers beträgt, 
da alle rückständigen Plantilgungen zur Zahlung 
vorgesehen sind, nach Absetzung der Jahresleistung 
v. 31. Dez. 1940 laut Tilgungsplan 89087,723tM.

Schließlich kommt an letzter Stelle der vierten 
Klasse die durch die Tilgungszahlungen bis 31. Dez. 
1931 entstandene E i g e n t ü m e r g r u n d s c h u l d  
von 3949,15 3Ui zum Zuge.

Die aus dem Versteigerungserlös zur Hebung kom
menden Tilgungsbeträge von insgesamt 6963,13 M t 
erlöschen (§1181 BGB. und §52 ZwVerstG.).

In der a c h t e n  K l a s s e  werden die mehr als zwei 
Jahre alten Rückstände berücksichtigt. Es kommen 
nur die in der am 31. Dez. 1935 fälligen Jahreslei
stung enthaltenen Zinsen im Betrage von 3759,88 M l 
in Betracht.

Die Zinsen aus den Jahresleistungen v. 31. Dez. 
1934, 31. Dez. 1933 und 31. Dez. 1932 von insgesamt 
11 446,09 M i sind, falls keine Hemmung oder Unter
brechung der Verjährung eingetreten ist, verjährt 
(§ 197 BGB.). Sie finden also, vorausgesetzt, daß 
die Verjährung geltend gemacht w ird, keine Berück
sichtigung.
Ä) A r t  u n d ' W e i s e  d e r  A n m e l d u n g  

Nach Maßgabe dieser Behandlung hat der Gläu
biger seine Forderung auch anzumelden. Er muß 
also die vom Eigentümer geleistete Tilgung, die 
laufenden und rückständigen Jahresleistungen, auf
geteilt nach Zinsen und Tilgung, die Verzugszinsen, 
die Kosten und, unter Berücksichtigung der ge
zahlten und 'der geforderten Tilgung, das Restkapi
tal angeben. Wie das Beispiel gezeigt hat, kann er 
sich dabei eng an den Tilgungsplan halten, der 
auch die Grundlage für seine Buchungen bildet. Die 
gegen diese A rt der Anmeldung von K o r i n t e n -  
b e r g - W e n z  erhobenen Einwendungen (S.134 
Anm. 3) sind unberechtigt. Insbesondere kann seiner 
an Hand eines Beispiels erläuterten Berechnungs
art nicht zugestimmt werden. Bei ihm unterbricht 
die Zwangsversteigerung den Tilgungslauf, da er 
Tilgungsbeträge ermittelt, die m it dem Tilgungsplan 
nicht in Einklang zu bringen sind. Es ist auch nicht 
rich tig94), bei der Zinsberechnung von dem Kapital 
auszugehen, das seit der Zeit aussteht, seit der keine

92) Vgl. §8 288,1118,1146 BGB. Bei Schuldenregelungs
hypotheken siehe 9. DurchfVO. z. SchuIdReglG. v. 24.Nov.
1937 (RGBl. I, 1305) Art. 3 i. Verb. m. GR. 82 (AME.
Heft 285) A 3.

9S) J a e c k e l - G ü t h e  §12 Anm.2, § 13 Anm. 3, § 114 
Anm. 8.

91) Wie schon Sachs S.389 meinte.

Zahlungen mehr geleistet worden sind. Die so er- 
rechneten Zinsen sind zwar höher, als die in den 
rückständigen Jahresleistungen enthaltenen Zinsbe
träge, und sollen den Gläubiger dafür entschädigen, 
daß er die in den rückständigen Jahresleistungen 
enthaltenen Zinsbeträge länger entbehren mußte, 
als es bei regelmäßiger T ilgung der Fall gewesen 
wäre. Aber dieser Schaden w ird bei der Berechnung 
nach Maßgabe des Tilgungsplanes ausgeglichen 
durch die Erhebung der gesetzlichen oder vertr^ |n 
liehen Verzugszinsen. Jedenfalls kann man d 
Gläubiger nicht zu der Annahme eines Schaden 
ersatzes zwingen, den er in dieser Form nicht v 
ansprucht, und der das Tilgungs- und Buchung 
Schema seiner Forderung umstößt.

b) E i n f l u ß  des Z u s c h l a g s  a u f  d i e  end '
g ü l t i g e B e r e c h n u n g i m V e r t e i l u n g s t e r i h

Nach der hier vertretenen Ansicht (a») ist dne ! 
gung nicht wie die Zinsen nach §47 ZwVerstu. 
die Zeit bis zum Ablauf von zwei Wochen nach /V , 
Versteigerungstermin zu berechnen. Es braucht 
her auch nicht zu den Schwierigkeiten Stellung M 
nommen zu werden, die sich bei einer solchen ^

hen-
frisT e rfo lg t9S). Wenn man, wie oben ausgefüh >

rechnung in jedem Falle dann ergeben, wenn 
Zuschlag vor oder nach dem Ende der Zweiwoc 
fris t e rfo lg t93). Wenn man, wie oben ausgetm 
als laufende T ilgung nur die regelmäßig f ä l l ig lU  
denden Beträge im geringsten Gebot berücksicn a 
dann ergeben sich keinerlei Komplikationen, 
zwischen Versteigerungstermin und Zuschlag * h 
neuer Fälligkeitszeitpunkt liegt. Dies wird Pr. q*eti 
der größte Teil der Fälle sein. Sowohl im ger.in^ ef. 
Gebot, wie bei der endgültigen Berechnung >n' ¡n 
teilungstermin w ird das Hypothekenkapital n .  ̂
d e r  Höhe als bestehenbleibend behandelt, die 
nach Abzug der im Bargebot berücksichtigte» 
gungsbeträge ergibt. aCli

W ird der Zuschlag später als zwei Wochen ge- 
dem Versteigerungstermin erteilt (z. B. in, dft]jCheti 
schwerdeinstanz, oder bei einem landwirtscha pa5. 
Grundstück wegen §11 Satz 2 RSiedlG. in d ^¡r<j 
sung vom 8. Juli 1926 [RGBl. I, 398]) 'U> gu-
nach Ablauf der zwei Wochen, aber vor d iflUß 
schlag eine neue Tilgungsrate fä llig, dann delfl 
diese zur Einhaltung des Tilgungsplanes w  ^  
Versteigerungserlös gedeckt werden. D a s » »  ¿\c 
erhöht sich mithin, abgesehen von den Zin ’ 1
bis zum Zuschlag zu berechnen sind, um gr- 
fä llig  gewordenen Tilgungsbetrag. Der t rs  ¡ejcn 
leidet dadurch keinerlei Nachteil, da ^  
hoher Betrag der Hypothek nach § 52 zw  
und §1181 BGB. erlischt96). . ut)gs-

In dem obigen Beispiel ist der Versteig  ̂ s° 
termin am 20. Dez. 1940 angenommen wc» gs-
daß die am 31. Dez. 1940 fä llig  werdende ‘ ^¡geä
rate von 900,47 MC im Bargebot zu beruci» 
und der nach §52 stehenbleibende Kapü 
der Hypothek entsprechend zu kurzen W“  g0 pa 
der Zuschlag nach dem 31. Dez. 1940 e ’Erf°lC 
es bei dieser Berechnung sein Bewende ■ .gt ¿i 
er aber schon vor dem 31. Dez. 1940, d T ,|gun^_ 
nun nach  dem Zuschlag fä llig  werdende s0n
rate nicht mehr aus dem Versteigerung .geI-iifla
dern von dem Ersteher außerhalb der ,sahr- 
zu zahlen, da die Fälligkeit erst na5 ’ *0 .) e^Zfe 
Eigentumsübergang (§§ 56, 90 ZwV ^ ¡c lit ir  
treten ist. Der im Bargebot zuviel b
----------------------- . C,

05) Vgl. hierzu K o n n te n  b e r g - Wen z
J a e c k e l - G ü t h e  §10 Anm. 18.

»«) Ähnlich auch Sachs S. 400.
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Betrag w ird demnach für den nächstberechtigten 
'-‘laubiger frei. Nun ist aber das Hypothekenkapital 
unter Absetzung der Tilgungsrate v. 31. Dez. 1940 
lm geringsten Gebot berücksichtigt. Die Möglich
keit einer nachträglichen Erhöhung dieses Betrages 
'st in Ermangelung einer entsprechenden Vorschrift 
ues ZwVerstG. nicht gegeben. Daraus ergibt sich 
hie unausbleibliche Folge, daß in einem solchen, 
allerdings sehr selten vorkommenden Falle die ding- 
lcne Sicherheit für diesen einen vom Ersteher zu 
edis ht'J1) ^ £ ungsbetrag nach §§ 52, 91 ZwVerstG.

c) A u s f a l l  u n d  § 1176 BGB.
Reicht in dem obigen Beispiel der Versteigerungs- 

. , l0s nicht aus, um die Forderungen der achten 
asse zu begleichen, so würde der Gläubiger m it

3tM ausfallen, der 
Klasse m it seiner

npj ‘ öv VV UI Viv. UV.»
Ei nf m..^insanspruch von 3759,88 3 tM  
g gentümer aber in der vierten Klar _
, Suntümergrundschuld von 3949,15 Ä4Z zum Zuge 
_ Ulmen. Ist dies m it dem Grundsatz des § 1176 BGB. 
¿e Vl| reinbaren ? Würde man aus dieser Bestimmung 

fchluß ziehen, daß der Eigentümer seine Grund- 
tchuld i n ............. ' - -  ' ..........Höhe des Ausfalls des Gläubigers in der 
den a gerun£ n‘cht geltend machen dürfe, so wür- 
SjpK davon zunächst die Gläubiger der fünften bis 
a b e r-611 Klasse den Vorteil haben. Diese hätten 
stell einrnal keinen Anspruch auf eine solche Besser-
stand.ng> und zum anderen würden sie unter Um- 
idvnnfi!’ nac^ ^ er Höhe ihrer Forderungen, den 
^POthekengiäubiger von einer zusätzlichen Zutei- 
fohy gan* ausschließen, also den beabsichtigten Er- 
t t iü iVerei.teln- Auch der Gedanke, der Eigentümer 
den p ni** dem Gläubiger in Höhe des Ausfalls 
durcli 3ng tauschen, führt nicht weiter. Denn da- 
üchp? der Gläubiger entgegen der ausdrück-
Viertp Forschrift des §10 Z iff. 4 ZwVerstG. in der 
langen Klasse mit Rückständen zur Hebung ge- 
zu bp die älter als zwei Jahre sind. Man muß also 
sojjpip01 Ergebnis kommen, daß mangels einer be- 
ien fi len Forschrift des ZwVerstG. in solchen Fäl- 
b r 0M G r u n d s a t z  des §1176 BGB.  d u r c h -  

chen is t98).

j d) A u s f a l l  u n d  § 1179 B G B .
LöSchydr den Gläubiger bei seiner Hypothek eine 
S,4]|,UngSvormerkung eingetragen (s. oben V I  
Höhe ,so *<ann er unter Umständen, je nach der 
der apr r s Versteigerungserlöses, seinen Ausfall in 
Recht,» !'ten Klasse durch Geltendmachung seines 
Wenden § 1179 vermindern oder ganz ab-
gruncj " ‘. Erfolgt die Löschung der Eigentümer- 
^iaderf -d Vür der Beschlagnahme, dann ver
folg > Slcb zugunsten der Gläubiger der nach- 
Höhe ?n Klassen, insbesondere der achten, die 
tigenöcr d ' n der vierten Klasse zu berücksichr 
der ßen , Hechte. Erfo lgt die Löschung erst nach 
sHimd „ 'agnahme, dann ist die Eigentümergrund- 
^ lu n o -y jmag §45 ZwVerstG. zunächst bei Fest-
• sie n k S &er‘ngsten Gebots zu berücksichtigen. 

r!ch n'iri roV0r dem Zuschlag wegfällt, so erhöht 
“ arpeklYL. § ^0 ZwVerstG. um ihre Summe das

dadurpu^beh kann der Gläubiger seinen Ausfall 
dtnerrr,.,.2 j vermindern suchen, daß er die Eigen- 
'- ^ u n d s c h u ld  pfändet100).

9n s 1
S C!*s s- 399/400. 

äs\ ^ achs S.394/95.
l° ) s s- 396.

aheres siehe J a e c k e l - G ü t h e  §107 Anm.7.

e) G r u n d b u c h e r s u c h e n  u n d K l a r s t e l l u n g S '
, v e r m e r k

Nach Ausführung des Teilungsplanes und nach 
Rechtskraft des Zuschlags hat das Versteigerungs
gericht das GBA. gemäß §130 ZwVerstG. u. a. zu 
ersuchen, die durch Zuschlag erloschenen Rechte 
zu löschen. Davon werden bei obigem Beispiel die 
aus dem Versteigerungserlös gezahlten Tilgungs
beträge von insgesamt 6963,13 3U& betroffen. Da 
aber die Jahresleistungen unverändert vom U r
sprungskapital zu entrichten sind, w ird durch die 
Löschung das Grundbuch unklar. Es ist also auch 
hier die Eintragung eines KlarstellungsVermerks 
erforderlich. Dieser Klarstellungsvermerk ist von 
Amts wegen in das Ersuchen des Versteigerungs
gerichts aufzunehmen, weil er durch die m it dem 
Ersuchen vorzunehmende Löschung notwendig 
wird. Um eine Unterlassung zu vermeiden, w ird 
der Gläubiger aber gut tun, Entsprechendes recht
zeitig beim Versteigerungsgericht anzuregen.

4. Behandlung der Tilgungshypothek außerhalb 
des geringsten Gebots

Betreibt der Gläubiger einer Tilgungshypothek 
selbst oder ein voreingetragener Gläubiger 'die 
Zwangsversteigerung, dann ist die gesamte Forde
rung aus dem Versteigerungserlös abzudecken. H ier 
bereitet die Behandlung keine besonderen Schwie
rigkeiten. Die Anmeldung erfolgt wieder an Hand 
des Tilgungsplanes nach Maßgabe der nicht be
zahlten Jahresleistungen, auf geteilt in Zinsen und 
Tilgung. Zweckmäßigerweise w ird  die T ilgung auch 
hier nur einschließlich der letzten vor dem Zuschlag 
regelmäßig fä llig  werdenden Rate in Ansatz ge
bracht. Da aber von! der Hauptforderung nichts 
stehen bleibt, § 52 ZwVerstG. aus der Betrachtung 
also ausscheidet, ist es dabei unschädlich, wenn die 
T ilgung den Zinsen bei der Berechnung über die 
letzte Fälligkeit hinaus gleichgestellt wird. Um den 
Betrag, um den sich auf diese Weise der in den 
laufenden wiederkehrenden Leistungen enthaltene T il
gungsbetrag erhöht, vermindert sich die gleichfalls 
abzulösende Hauptforderung. Die Zinsen gebühren 
dem Gläubiger bis zum Verteitungstermin101).

5. Vereinbarung des Bestehenbleibens 
nach § 91 Abs. 2 ZwVerstG.

W ird zwischen Gläubiger und Ersteher das Stehen
bleiben der Tilgungshypothek oder eines Teiles 
davon gemäß § 91 Abs. 2 ZwVerstG. vereinbart, so 
kann dies in zweierlei Weise erfolgen. Einmal be
steht die Möglichkeit, fü r das nach Abzug der 
zugeteilten Tilgungsbeträge verbleibende Restdar- 
lehn einen neu beginnenden Tilgungsplan zu ver
einbaren. Es kann aber auch der bisherige Tilgungs
plan aufrecht erhalten bleiben. Dann muß m Ber 
Erklärung nach § 91 Abs. 2 ZwVerstG. wieder klar
stellend vermerkt werden, daß ungeachtet der 
Löschung der bisher getilgten Betrage Zinsen und 
T ilgung von dem ursprünglichen Nominalbeträge 
der Hypothek oder eines Teiles davon zu entrich
ten sind wobei von den sich nach dem Nominal
beträge ’errechnenden Jahresleistungen die Zinsen 
nur auf den jeweils valutierenden Kapitalbetrag, 
der Rest auf T ilgung verrechnet werden. Dieser 
Klarstellungsvermerk ist in das Ersuchen des Ver
steigerungsgerichts nach § 130 ZwVerstG. mitauf- 
zunehmen.

101) K o r i n t e n b e r g - W e n z  §47 Anm.7; Jaecke l -  
Gü t he  § 13 Anm.4 S. 90.
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C. Schluß

Vorschlag für eine künftige gesetzliche 
Neuregelung der Tilgungshypothek
Die vorstehenden Betrachtungen haben gezeigt, 

welche außergewöhnliche Schwierigkeiten in recht
licher Hinsicht die Tilgungshypothek bereitet. Der 
Grund liegt im wesentlichen darin, daß auf sie trotz 
ihrer besonderen Ausgestaltung nach der gegen
wärtigen Rechtslage die allgemeinen Vorschriften 
über die Verkehrshypothek angewendet werde« 
müssen, und insbesondere, daß m it der Zahlung 
eines jeden Tilgungsbetrages eine Eigentümergrund
schuld entsteht.

Schon bald nach dem Inkrafttreten des BGB. war 
allerdings verschiedentlich der Versuch gemacht 
worden, dieser Notwendigkeit zu entgehen. Im 
Anschluß an die damals in der Literatur herrschende 
Ansicht hatte sich das KG. in einem Beschluß vom
2. Dez. 1901102) auf den Standpunkt gestellt, die 
Tilgungszuschläge seien gleich den Zinsen »Ne
benleistungen“  und teilten als solche nicht die 
Rechtsschicksale der Hauptleistung; fü r sie sei 
daher nach der Sondervorschrift des § 1178 BGB. 
die Entstehung der Eigentümerhypothek ausge
schlossen103 * 105). Kurze Zeit danach hat das KG. jedoch 
in dem Beschluß v. 25. Mai 1902«*) diese Meinung 
wieder aufgegeben und mit eingehender Begrün
dung dahin entschieden, daß die Tilgungsbeiträge 
n i c h t  „Nebenleistungen“  im Sinne der §§ 1115, 
1178 BGB., sondern Kapitalabträge seien, die, wie 
in jedem anderen Falle einer Kapitalabtragung, als 
Grundschuld auf den Eigentümer übergingen. Diese 
Auffassung hat sich dann bald in Literatur und 
Rechtsprechung allgemein durchgesetzt.

Eine Stimme in der Rechtslehre108) hatte noch 
folgende Meinung vertreten: „D a  bei der Tilgungs- 
hypothek die Zinsen von dem bereits abgezahlten 
Teile des Kapitals mit zu entrichten seien, lasse die 
Schuld keine Zerlegung in den getilgten und den 
ungetilgten Teil des Kapitals zu; m it Rücksicht auf 
diese Ausgestaltung des Vertragsverhältnisses sei 
die Abminderung der Schuld bis zur Vollendung der 
Amortisation eine bloß rechnungsmäßige; erst mit 
vollendeter Amortisation erlösche die Schuld und 
gelange also die Eigentümergrundschuld zur Ent
stehung.“  Auch diese Ansicht, der eine Verkennung 
des rechnerischen Tatbestandes der Tilgungshypo
thek (vgl. oben B I) zugrunde lag, konnte mit Recht 
keine Anhänger gewinnen.

Stand somit die auch heute noch gültige Auf
fassung über den Rechtscharakter der Tilgungs- 
beträge sehr bald fest, so wurden immer wieder 
Stimmen, besonders von Praktikern, laut, die dar
auf hinwiesen, daß die vom BGB. geschallene 
Rechtslage der besonderen Eigenart der Tilgungs
hypothek nicht gerecht werde. Manche verlangten 
gesetzgeberische Maßnahmen, insbesondere die 
gänzliche Beseitigung oder die Einschränkung der 
Eigentümergrundschuld106 *). Andere wieder hielten 
ein Eingreifen der Gesetzgebung nicht fü r not
wendig. Sie führten die Übelstände in der Haupt
sache darauf zurück, daß sich das Publikum an die 
Eigentümergrundschuld, obwohl sie in Preußen und

102) OLGRspr. 4, 70 ff.
103) Siehe hierzu Dr o n k e :  DJZ. 1902, 243ft.
101) OLGRspr. 5, 256ff.
105) K r e t z s c h m a r :  DJZ. 1903, 331 ff.; ZB1FG.,

4. Aufl., S. 322 ff.
10°) H a r n i c r :  DJZ. 1902, 434; 1905,593; v . C r a i l s -

heim:  BayNotZ. 1916,138ff.

anderen Staaten schon seit Jahrzehnten bestehe, 
immer noch nicht gewöhnt habe; wenn sich die  ̂
einmal ändere, wenn Richter, Notare, Rechtsan
wälte und vielleicht auch gelegentlich die Tages- 
presse das Publikum aufzuklären suchten, wen 
namentlich darauf hingewiesen würde, wie no
wendig bei Veräußerung eines m it einer Tilgungs
hypothek belasteten Grundstücks die Regelung d , 
vorhandenen Eigentümergrundschulden sei, un 
wenn endlich Fälle bekannt würden, in denen 01 
Unterlassung einer solchen Regelung erheblich- 
Schaden verursacht hätte, dann würde bald v 
einer Verwirrung keine Rede mehr sein können r  

Solche Erwartungen haben sich nicht erfüllt. D 
Verfasser dieser Abhandlung hat im Laufe der Jm 
tausende von Grundst.ückskauf- und Überlassung 
vertragen gesehen. In vielen w ird  der geleiste 
T ilgung überhaupt' nicht gedacht. In den übrig 
w ird  die Tilgung irgendwie auf den Kaufpreis v 
rechnet und die Eigentümergrimdschuld aur “  
Käufer übertragen106). Die zur restlosen Klaru‘ |  
notwendige Grundbuchberichtigung109) w ird 1 
nie herbeigeführt. Aber abgesehen von der .g 
äußerung des belasteten Grundstücks reichen 
Mißhelligkeiten ja viel tiefer. Es ist ein anorm ^  
und unerwünschter Zustand, wenn bei einem 
wichtigen und weit verbreiteten Institut, wie . 
Tilgungshypothek, die materielle Rechtslage 
grundsätzlich mit der formellen nicht deckt- ,jC 
halb und zum Schutze des Schuldners hat sici» ; 
Forderung erhoben, daß es richtig wäre, das u  ^  

5 Zahlung einer jeden Tilgungsrate zi ,g
Daß dies praktisch^unmöglich ^sh^ww^

othek

buch nac
rich tigen , u a u  uies praKuseu uum u g u u , >■” > «rif 
oben110) näher ausgeführt. Dem entsprechend

Laufes einer TilgungshyP0 
r in den seltensten F ä l le n ^  

auf die Dauer ein

auch während des
das Grundbuch nur in den seltensten rai ,^‘\ r^  
richtigt. H ierin liegt auf die Dauer ein m\e t ebt 
licher Zwiespalt: D ie  T i l g u n g s h y p o t h e K  „ 
d a v o n ,  daß d i e  nach  d e r  g e g e n w ä r t i g , ,  
R e c h t s l a g e  e i g e n t l i c h  e r f o r d e r n ^  n 
G r u n d b u c h e i n t r a g u n g e n  n i c h t  er tof j ai i d 

Wenn sich bisher aus einem solchen ¿T ueii, 
keine größeren Unzuträglichkeiten ergeben ¿er 
dann liegt dies hauptsächlich in der Fers 1 ^s- 
Gläubiger, deren Vertrauenswürdigkeit und ^  er 
kenntnis dies bisher verhindert hat. Bei dem fil- 
größer werdenden Kreis der Gläubiger v( . ê e 
gungshypotheken111) kann aber hier sehr u 
Wandlung eintreten. -  dej

B e i e i n e r  k ü n f t i g e n  N e u g e s t a l t u  
H y p o t h e k e n r e c h t s  m ü ß t e  d i e s e r  ¿ . ¿ e k  
b e s e i t i g t  w e r d e n .  D i e  T i l g u n g s h y P ' j c e- 
v e r d i e n t  m e h r  al s zum B e i s p i e l  d i e  ^ ¡ r t" 
r u n g s h y p o t h e k  nach  i h r e r  g r o ß e . gef1" 
s c l i a f t l i e h e n  B e d e u t u n g  e i ne  i h r e i p a 
a r t  e n t s p r e c h e n d e  S o n d e r r e g e U  jpe 
b e i  w i r d  v o r  a l l e m  d i e  E n t s t e h n  g ¿a*1’ 
E i g e n t ü m e r g r u n d s c h u l d  d u r c h  p i g ^
I u n g  d e r  T i l g u n g s b e t r ä g e  zu 
sein. Man würde damit kein Neuland b gm1’ 
es schon heute Arten von Tilgungshypo cjj d 
bei denen mit der T ilgung der Forderu g topfe 
Hypothek erlischt. Es sind dies che fihis). ÄllC 
hypothek118) und die Heimstättenhypothe«
~  loi) I m m l e r :  DJZ. 1905, 981. Im gleicl)
Sacns S. 382.

108) Siehe oben V 2 b. 
i Siehe oben V 3.
Siehe insbesondere IV 2 und 3. . ,Joeg lü-.c 6.
Siehe insbesondere §§114, 81 ff. Sch 3Ö Abs- 
Gesetz v. 6. Juli 1921 (RGBl- (R0 &

, RHeimstO. i. d. Fass. v. 25. Nov. 193 
ff.) § 17 Abs. 2 Satz 2.
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i? anderen Fällen ist die Entstehung einer Eigen- 
. nergrundschuld ausgeschlossen: bei der Haus- 

^nssteuerablösungshypothek114) und bei den schon 
tjlehrfach erwähnten Hypotheken auf Entschul- 
"ungsbetrieben, soweit sie die Mündelsicherheits- 
srenze überschreiten116).

A u ß e r d e m  m ü ß t e ,  w i e  j e t z t  b e i  d e r  
i c h e r u n g s h y p o t h e k ,  d e r  T i l g u n g s c h a -  
akter  m i t  z u m  G e g e n s t a n d  d e r  E i n t r a -  

g e m a c h t  w e r d e n .  D a n n  w ü r d e n ,  
•cli we n n  n i c h t  nach  j e d e r  T i l g u n g  das  

. r u n d b u c h  b e r i c h t i g t  w ü r d e ,  j e d e n f a l l s  
e s i ch aus d e r  N i c h t b e r i c h t i g u n g  er -  

8 0 enden N a c h t e i l e  e n t f a l l e n ,  
sch ^§e-n e‘ne Beseitigung der Eigentümergrund- 
daRU ■ist vor aIlem immer geltend gemacht worden, 
sich -S!e j^ ei? Eigentümer die Möglichkeit nähme,
Kreri-1/1 * ^ er frei gewordenen Rangstelle einen neuen 
Qk.,}*. zu verschaffen und daß die nachfolgenden 
fertj *ger durch das Aufrücken einen ungerecht- 
'vird r A/orteii erlangen würden,116). Praktisch 
wen dleser Einwand aber nahezu bedeutungslos,, 
sichV nan ,auf die fast allgemeine Übung hinweist, 
he, i 1 Eintragung einer nachrangigen Hypothek 

orhypotneken Löschungsvormerkungen

§ 3 ^ '  5 0tV0, v-8- D e z- 1931 (RGB*-L 699) 2. Teil Kap. I
) SchuJdRegjQ. v. 1. Juni 1933 § 92 Abs. 2.
1 • The l emann :  BayNotZ. 17. Jahrg. S. 141

nach § 1179 BGB. eintragen zu lassen. Der Eigen
tümer kann dann über seine Eigentümergrund
schuld zum Zwecke der Kreditbeschaffung ohnehin 
nicht ohne Zustimmung der Löschungsvormerkungs
berechtigten verfügen. Erteilen diese aber ihre Zu
stimmung, dann werden sie eine solche auch nicht 
verweigern, wenn einer an bereitester Stelle einzu- 
tragenaen Neubelastung der Vorrang eingeräumt 
werden soll. Die große Verbreitung der Löschungs
vormerkung ist geeignet, die Frage aufzuwerfen, 
inwieweit grundsätzlich die Eigentümergrundschuld 
überhaupt noch mit den Anschauungen und den 
Bedürfnissen des praktischen Lebens übereinstimmt. 
In dieser Allgemeinheit kann eine Beantwortung 
hier dahingestellt bleiben. Für die Tilgungshypo
thek w ird  man sie aber verneinen müssen. Trotz des 
schon viele Jahrzehnte bestehenden Rechtszustandes 
muß man sagen, daß die Entstehung einer Eigen
tümergrundschuld aus zunächst verhältnismäßig 
kleinen und erst nach vielen Jahren stärker an
wachsenden Kapitalabzahlungen, die zudem als ge
ringer prozentiger Zuschlag zu den Zinsen erhoben 
werden, im Rechtsbewußtsein des Volkes, ein
schließlich vieler Rechtskundiger, kein Verständnis 
gefunden hat117). E i n e  G e s e t z e s ä n d e r u n g  in 
dem v o r g e s c h l a g e n e n  S i n n e  w ü r d e  a l s o  
aus d i e s e m  G r u n d e  a u c h  i m R a h m e n  d e r  
a l l g e m e i n e n  R e c h t s e r n e u e r u n g  l i eg e n .

117) Sc he l l enbauer :  DNotZ. 1936, 843.

Aus Norwegen
• Ste i gende M i t g l i e d e r z a h l  des 

D; , NS.- J u r i s t e n b u n d e s
nMuni+^**ederzahl der vor zwei Monaten gegründeten 
R ichterTruppe (s. DR. 1941, 95), in der sowohl 
lrÜeii , andere Beamte als auch Rechtsanwälte ver- 

na> übersteigt bereits die Zahl 400.
' Z u o r d n u n g  der  F o r s t -  und H o l z 

w i r t s c h a f t

tVitWhaftlee VG. über die Leitung der Forst- und Holz- 
, ng der' Una des Jagdwesens erlassen, wonach die Lei-JapJ- W fPSsn-t_B -  i  - J .. . __

wiei1a{Û wirtsehaftsdeparteinent hat am 15. Jan. 1941
..chaft Tvj J  -O - ••--- --  --------- J ------------- -----
gdvvese,Kesamten Forst- und Holzwirtschaft sowie des 

si • St. Da .nuni}le'ir dem Landwirtschaftsdepartement 
bV|tat hera der Staat aus seiner bisherigen Pas-
h^ütsci-,.,!* und greift, soweit notwendig, selbst in die 
d! e>nen 7 der Waldungen ein. Das Forstdirektorat 
fsL. Aufb-, vanzigjahresplan ausgearbeitet, nach dem 

,eu.ler gesunden, zu höchsten Leistungen 
des b^^yütschait erfolgen soll. Audi der Bedeu- 

stoii BolznA.,^Stoffes Holz und einer gesunden Ordnung 
den UtlS des rS vvird Rechnung getragen. Die Unter- 
tyjl^tement J,aSdwesens unter das Landwirtschafts- 

“^stanu So“  e*nen artenreichen und gutgepflegten
u Sewährleisten.

j Aus den Niederlanden
nied J.i n f ü h r u ng von K e n n k a r t e n  

tär«n!!*cht , l än1ische Staatsanzeiger v. 29. Jan. 1941 ver- 
typL’ür in e AusfVO. des holländischen Generalsekre- 

fi'ir a,,es.über die Einführung von Identitätsaus- 
Von - V* 1 Holland lebenden Personen mit Aus- 

l,Ä r4ts Rm,eic'ls^eu*scüen und Angehörigen des Pro- 
W ha.R drei Ale*U unĉ  Mähren. Danach werden ab 
iW* rten fi-, v,.n von Personalausweisen eingeführt: 
für i  aus (i,Ur Niederländer, für niederländische Unter- 
2 y sländer uberseeiscllen Gebieten Hollands sowie

I 1 W a | +
R £lt t ungs r a t  der  A r b e i t g e b e r v e r b ä n d e  

e der Vereinheitlichung des Gewerkschafts

wesens haben die maßgebenden Arbeitgeberverbände 
ein Zentralorgan für die Bearbeitung von sozialen An
gelegenheiten gebildet. Dieser Verwaltungsrat ist nicht 
nur für die Behandlung aller sozialen, sondern auch 
aller betriebsrechtlichen Fragen zuständig. Auf diese 
Weise werden in Zukunft die Arbeitsbedingungen, die 
bisher Von den verschiedenen Organisationen getrennt 
behandelt wurden, einheitlich geregelt.

3. S t e i gend e  P o s t e i nn a h m e n  
Die Einnahmen der Post im November haben eine er

freuliche Steigerung erfahren. Sie sind mit 7173 669 Gul
den sogar höher als die Einnahmen im November vori
gen Jahres. Obwohl die Rückgänge in den Monaten 
nach dem Kriege noch nicht völlig ausgeglichen sind, 
befinden sich die Einnahmen doch wieder in einer auf
steigenden Linie.

' Aus Belgien
1. W i r t s c h a f t s m i n i s t e r i u m  ü b e r n i m m t  

A u ß e n h a n d e l s d i e n s t s t e l l e
Der belgische Staatsanzeiger v. 1. Febr. enthält eine 

VO., wonach die Dienststelle für den Außenhandel, die 
bisher dem Außenministerium unterstand, mit sämt
lichen Befugnissen auf das Wirtschaftsministerium über
nommen wird. Ebenso wird das Internationale Büro der 
Zolltarife der Generaldirektion für den Außenhandel 
und die Devisenbewirtschaftung dem Wirtschaftsmim-
sterium zugeteilt. Eine weitere VO. regelt den Aufgaben
bereich der genannten Dienststellen.

Das Zentralamt für Kontingente und Lizenzen wird 
der Generaldirektion für den Außenhandel und die De
visenbewirtschaftung unterstellt.

2. F o r t s c h r e i t e n d e r  W i e d e r a u f b a u
Im Rahmen von Erklärungen über den augenblick

lichen Stand und die Aussichten der Wiederaufbau
arbeiten in Belgien, stellte der Generalsekretär für Arbeit 
und Sozialfürsorge fest, daß für den Wiederaufbau ins
gesamt über 100 Millionen Franken monatlich ausge
geben werden. Allergrößte Aufmerksamkeit schenke man 
der Neugewinnung brachliegenden Bodens. Es sei vorge-
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sehen, 50000 Hektar Land urbar zu machen und der 
Landwirtschaft zur Verfügung zu stellen.

3. Neue V e r r e c h n u n g s a b k o m m e n  
Zu den bisher bestehenden Verrechnungsabkommen 

mit verschiedenen europäischen Ländern (s. DR. 1941, 
256) trat nunmehr auch die Regelung des Zahlungsver
kehrs mit Frankreich, dem Generalgouvernement und 
Dänemark, der sich künftig gleichfalls durch Vermitt
lung der Deutschen Verrechnungskasse Berlin abwickeln 
wird.

4. B e t e i l i g u n g  an der  Kö l ne r  F r ü h j a h r s 
messe

Belgien wird sich erstmals wieder an der diesjährigen 
Kölner Frühjahrsmesse beteiligen. Durch diese Kollektiv
schau wird die in den letzten Monaten eng geknüpfte 
wirtschaftliche Zusammenarbeit mit dem Reich zum Aus
druck gebracht werden.

Aus Frankreich’
1. Säuber ung  der  P o s t v e r w a l t u n g  

Im Rahmen einer Säuberungsaktion unter der franzö
sischen Beamtenschaft hat der Minister für das Verkehrs
wesen 169 Beamte der Post- und Telegraphenverwaltung 
entlassen. Auf Grund der französischen Judengesetz
gebung wurden aus der gleichen Verwaltung 28 jüdische 
Beamte entlassen. Desgleichen hat unter Berufung .auf 
die judengesetzgebung der französische Innenminister 
7 Beamte in dem ihm unterstellten Verwaltungsdienst 
entlassen.

Aus Luxemburg
1. Be f ugn i sse  des S t i  11h a 11 e k o m mi  ss a r s 
In Erweiterung der dem Stillhaltekommissar einge

räumten Befugnisse (s. DR. 1940, 2102) wurde nunmehr 
verfügt, daß auch sämtliche konfessionellen Vereini
gungen (z. B. Ordensgemeinschaften, Kongregationen, 
Kirchenbauvereine usw.) .der Meldepflicht unterliegen.

2. G e w ä h r u n g  von E h e s t a n d s d a r l e h e n  
Durch Anordnung v. 15. Jan. 1941 wurden die Durch

führungsbestimmungen zur VO. über die Gewährung 
von Ehestandsdarlehen v. 23. Dez. 1940 erlassen Sie ent
sprechen im wesentlichen der reichsrechtlichen Regelung.

Aus dem Elsaß
1. Deu t sche  S t r a f g e r i c h t s b a r k e i t  

Das VOB1. des CdZ. v. 29. Jan. 1941 enthält eine VO. 
über vorläufige Maßnahmen auf dem Gebiet der btiat- 
gerichtsbarkeit im Elsaß v. 10. Jan. 1941. . Q

Danach werden für das der Zollverwaltung im tlsab 
unterstehende Gebiet bei dem LG. Straßburg eine 
Strafkammer und bei dem OLG. Kolmar ein Strafsenat 
nebst den zugehörigen Staatsanwaltschaften errichtet. 
Diese Gerichte und Staatsanwaltschaften wenden reichs
deutsches Recht an.

Der Zuständigkeit der Strafkammer unterliegen u. 
unbefugter Verkehr mit Kriegs- und Zivilgeiangenu. 
staatsfeindliches Verhalten durch Zusammenrottung^ 
sowie deutschfeindliche Kundgebungen aller Art, m i 
deutsche oder elsässische Wirtschaftsinteressen ge ‘ ,-e 
dende Handlungen sowie Straftaten, die sich gegen 
Volksgemeinschaft richten, Verbrechen und Vergen 
nach dem HeimtückeG. v. 20. Dez. 1934. j

Die Strafkammer ist ferner zuständig für alle Dev« 
vergehen sowie für andere Verbrechen, deren Abun 
lung nach den Gesetzen des Deutschen Reiches a * 
sichts der Schwere und Verwerflichkeit der lat s 
boten ist. UI)d

Der Strafsenat ist zuständig für die Verhandlung 1 
Entscheidung über die Revision bzw. Besch werde 
gegen die Urteile bzw. Beschlüsse der Strafkamme •

2. E i n f ü h r u n g  des  T a b a k s t e u e r - und
B r a n n t w e i n m o n o p o l g e s e t z e s

ElsaßMit Wirkung v. l.Febr.1941 hat der CdZ. im 
im Einvernehmen mit dem Reichsminister der r i  j 
ungeordnet, das im Altreich geltende Tabaksteue -■ j  
Branntweingesetz auch im Elsaß anzuwenden. Auf seit 
einer vorbereitenden VO. des CdZ. ist berei ,arei> 
18. Dez. 1940 die Einfuhr von französischen Tabak« ^  
aller Art einschließlich Zigarettenpapier ins Elsant 
boten. Mit der Handhabung des deutschen TabaKsi ^  
gesetzes im Elsaß hört die bisherige Tätig 
Tabakregie beim CdZ. auf, d. h. sie betätigt si and 
mehr aktiv an der Erzeugung von Tabakwarei z 
deren Verteilung, wenn sie auch vorerst noch nicm & 
aufgehoben wird.

3. E i n f ü h r u n g  w e i t e r e r  ste uer  r e c h t l i clie
V o r s c h r i f t e n  im El saß ¡f.

Durch VO. des CdZ. v. 16. Jan. 1941 wurde 
kend mit 1. Jan. 1941 das Kapitalverkehrstei ierg ^  
das Wechselsteuergesetz, das Grunderwerbsteu | jeliei' 
das Versicherungssteuergesetz, das Beförderung grb- 
gesetz, das Kraftfahrzeugsteuergesetz und ssUfl| 
schaftssteuergesetz jeweils in der jetzt gültigen ‘̂ jsau 
mit den betreffenden DurchführungsVO. für da 
in Kraft gesetzt.

• he funs4. Ve r b e s s e r un g e n  i n d e r S o z i a I v e r  s l  c n ^¡¡,1- 
Einen weiteren Schritt zur Angleichung an T,esserU$ 

gesetzgebung des Reiches und damit die Vm ^  diund damit die vc»'¡-.her & 
der sozialen ̂ Leistungen im Elsaß stellt die VO- „ vom 
Durchführung der Sozialversicherung im t.« 29. Jam 
28. Dez. 1940 dar, die der CdZ. im VOB1. Nr- 3 
1941 erlassen hat. Danach wurden die Reic” r etz |in„
rungsordnung, das Angestelltenversicherungsg s j.Ja*1, 
das Reichsknappschaftsgesetz mit Wirkung 
1941 für das Elsaß in Kraft gesetzt. 2l K

Ferner wurden durch Anordnung des Cd^- Aeits'S 
1941 die erhöhten Unterstützungssätze für gek 
Volksgenossen gemäß den Verbesserungen 
auch auf das Elsaß übernommen.

(Abgeschlossen am 4. Februar
194h)

Rechtspolitik und Praxis
Verpflichtung des Verm ieters zu vorzeitiger 

W eiterverm ietung ?
Wenn der Mieter eine Wohnung kündigt und vor Ab

lauf der Mietzeit auszieht, so erhebt sich die Frage, ob 
der Vermieter verpflichtet ist, die leerstehende Woh
nung alsbald weiter zu vermieten oder einen ihm vom 
Mieter zugewiesenen Ersatzmieter anzunehmen. Die Frage 
wurde bisher im Anschluß an § 552 BGB. ganz über
wiegend verneint (RG.: GrundE. 1934, 600; KG.: DMietR. 
31,1236; S t a u d i n  ge r , 10. Aufl. 1937, § 552, 14 Anders 
z. B. LG. Berlin und LG. Hamburg: GrundE. 1930, 460). 
Nur für den Fall der Schikane (§ 226 BGB.) wurde all
gemein eine Ausnahme gemacht, was aber ohne prak
tische Bedeutung blieb. Davon ausgehend, daß die

_______________________________ z l . i
Rechtsstreitigkeiten, in denen über diese 1 . L
scheiden ist, im Zunehmen sind, hat Sei Pru1 ¡c[i
ner in dankenswerter Weise sie e," er c jlt e r ^ t  
unterzogen (DR. 1940, 1707 ff.). Mit Rect t  Anite= 
auf den Standpunkt, daß die bisher hê )nUiigs,I1ta' d«f 
bei den heutigen Verhältnissen des Wo n Sch\\ii 
unhaltbar geworden sei und der einse ig den ma 
Interessen des Vermieters aufgegebe rjangen 
„Die Bedürfnisse des Wohnungsmarkt . V um nich4 |eer 
gebieterisch, daß jeder vorhandene W ungen 
Stunde länger als unbedingt notwend g ?d t . pe ¿f
steht.“  Die Begründung freilich, Schm f r e i 
ne r für seine Ansicht anfuhrt, ist nicht e cbt ¿t
nimmt an, daß zwar aus § 552 sich das K ^ jasse 
mieters ergebe, die Wohnung leersteh
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jedoch § 552 nicht zwingendes Recht sei, so müsse unter 
?en heutigen Verhältnissen eine stillschweigende Ver- 
‘agsbestimmung angenommefi werden, nach welcher der 
Vermieter verpflichtet sei, die Wohnung entweder von 
ich aus anderweitig zu vermieten oder mit einem vom 
isherigen Mieter gestellten Ersatzmieter einen neuen 

^.‘ctvertrag abzuschließen. Indessen erweist sich diese 
lschweigende Vertragsbestimmung als eine Fiktion; 

uenn wenn wirklich aus § 552 das Recht des Vermieters 
£Um Leerstehenlassen der Wohnung folgen würde, so 
A n li\ dem Vermieter nicht ohne besondere tatsächliche 
v^altspuukte unterstellt werden, daß er auf dieses Recht 
daR ” tet.h#be, und daran wird dadurch nichts geändert, 
v» -e! hei richtiger sozialer Gesinnung auf dieses Recht 
Verz‘dten so l l t e.
o 5? bedarf jedoch dieses Umwegs über eine stillschwei- 
rinsr Vertragsbestimmung überhaupt nicht. Es ist zwar 
2U Ulg> daß in § 552 eine Verpflichtung des Vermieters 
aP5ant*erweitiger Verwertung der Mietsache nicht aus- 
st: Prochen ist (das Gesetz beschränkt sich auf die Be- 
li !mung der Anrechnungspflicht im Falle t a t säch -  
teil *e-r anderweitiger Verwertung). Aber auch das Gegen
ist ’i npmhch daß der Vermieter völlig freie Hand habe, 
Sei “. § 552 nicht ausgesprochen. Wer dies aus dem Ge
he ijcrauslesen will, der handelt im Sinne der falschen 
ejn®n .imisprudenz, die unausgesprochene Sätze durch 
Win rg ,  logisches Verfahren aus dem Gesetz herleiten

e in 
I des
beste 
bishi

denen0*1 unJer der Nachwirkungen Zeitverhältnissen, in 
in np, es e'ne Wohnungsnot nicht oder wenigstens nicht

Jfnftsjurisprudenz, die unausgesprochene Sätze durch 
/in1/ 111 i°gisches Verfahren aus dem Gesetz herleiten 
■J ySl- IheringsJ. 88, 1939 15). In Wahrheit ist die 
- “ n Gesetz nicht entschieden, und da die Bediirf- 

dss Lebens eine Entscheidung verlangen, so mußHisse
dieQ le  h  I  C H I C  I b G l l  U  1L.1 u  11^  V U i a i l g U I ,  O U  I U U U

Die ,?stehende L ü c k e  vom Richter ausgefüllt werden. 
sichtr i rige Art der Ausfüllung dieser Lücke stand er- 
denpiC l u‘der der Nachwirkung von Zeitverhältnissen, in 
in na es eine Wohnungsnot nicht oder wenigstens nicht 
Vertfi^nswertera Umfang gab und wo das Interesse des 
stanii le,jers dem des Mieters gleichwertig gegenüber- 
Vermi f u ê ist dies ganz anders: die alsbaldige Weiter- 
dadurn® ' ‘egt nicht nur im Interesse des Mieters, der 
zinse sh von der Pflicht zur Weiterzahlung des Miet- 
fentiipj ê reit wird, sondern außerdem im dringenden öf- 
dchtio v,n interesse, wie dies S c h m i d t - L e i c h n e r  
des ft.hervorhebt. Hiernach verdient aber das Interesse 
geht/'i ers, das mit dem öffentlichen Interesse parallel 
Veri £ »  Vorzug, so daß grundsätzlich die Pflicht des 
eines p ers zur Weitervermietung oder zur Annahme 
ser pjpSatzmieters zu bejahen ist. Bei Bestimmung die- 
teu t> ,‘cnt im einzelnen mögen immerhin die berechtig- 
ge2o a“ge des Vermieters nach § 242 BGB. in Betracht
an?] werden. Mit S c h m i d t - L e i c h n e r  ist daher
«¡nahmen, daß der Vermieter nicht verpflichtet ist, 
nehjnen unbekannten fragwürdigen Ersatzmieter anzu- 
bleiben’ Sondern daß ihm vielmehr ein Wahlrecht ver- 
Vv*n»un und daß " im n‘c*1̂ zuzumuten ist, zur Ge- 
r11 H'aof'>e*nes neuen Mieters erhebliche Aufwendungen 
berigg »eiJ- Es mag noch bemerkt werden, daß die bis- 
atirip.. ^Uifassumr welche die Pflicht des Vermieters zur

? eines neuen Mieters erhebliche Aufwendungen 
'ge a f' maS n°ch bemerkt werden, daß die bis- 

andlfLAuffassung, welche die Pflicht des Vermieters zur 
Vor, ein Verwertung gänzlich verneinte, außerdem 
Solist s i  'uzwischen unzweifelhaft veralteten, indivi- 
'eeinf|,[( n Auffassung des Eigentums an der Mietsache 
chi„".‘Ußt war. Heute k  ann der Eigentümer nicht mehr

b,
scl,i
V'cräe^ji1 als Herr des Wohngrundstücks angesehen 
tr Win ’ der nach Belieben mit ihm machen kann, was 

ci?LS0ndern sein Eigentum bedeutet die „Zuweisung
*lVCratll\UAi<4Knlinm cni>lwroruclitflm m it

ier

.Hi

niQ '1Verantwortlichem, sachgerechtem Verfahren mit 
r q Senstand“  (L a r e n z, „Rechts- u. Staatsphilosophie 
Auf ?nnwart“ , 2. Aufl. 1935, S. 166). 
i  242 öc Eälle muß aber auch die Anwendung von 

•jĉ ht h ^  BGB. zu demselben Ergebnis führen. Mit 
‘cu u ^ u rk t  B u l l  (DRechtspfl. 1936, 72), daß es gegen 

gesi .p'auben verstoße, wenn ein Vermieter einen 
/‘‘Und en Ersatzmieter ohne jeden rechtfertigenden 
v ‘ ein« Aruckweise; in den Ausführungen von B u l l  ist 
Ä ß i-ii Auseinändersetzung mit § 552 zu vermissen. Bei 

an~‘ler Ablehnung eines Ersatzmieters ist auch 
end^ar> da der Vermieter hierdurch, wenn nicht 

JA" f '?ä> doch schuldhaft handelt. Daß § 254 nicht auf 
, der Schadensersatzpflicht beschränkt ist, wird 

«254 jUd mehr anerkannt. S t a u d i n g e r  (9. Aufl. 1930, 
ein.sagt  zutreffend, daß der § 254 letzten Endes 

wht (j» Anwendung des § 242 auf das Schadensersatz- 
Stelle. Allerdings hält S t a u d i n g e r  den §254

bei Ansprüchen auf Vertragserfüllung für nicht anwend
bar (ebenso RG. 62, 420, 424; RArbG.: SeuffArch. 84, 76; 
RGRKomm. § 254 1 c). Allein für unseren Zweck kann da
hingestellt bleiben, wie weit man in der entsprechenden 
Anwendung des § 254 gehen darf. Denn wenn § 254 nur 
ein Sonderfall des § 242 ist, so muß schon der letztere zu 
dem gerechten Ergebnis führen. Ein Vermieter, der w ill
kürlich, wenn auch nicht geradezu arglistig, von seinem 
Mieter den Mietzins weiterverlangt, obwohl er ihn durch 
Annahme eines tauglichen Ersatzmieters gerade so sicher 
bekommen könnte, verdient keinen Rechtsschutz, da er 
nicht nur seinen Vertragsgegner, sondern auch die All
gemeinheit grundlos schädigt. Auf diesem Standpunkt 
scheint auch RGRKomm. (9. Aufl. 1939) § 254, 3 zu 
stehen wenn er zwar grundsätzlich daran festhält, daß 
der Vermieter zur anderweitigen Verwertung im Interesse 
des Mieters nicht verpflichtet sei, hiervon aber eine Aus
nahme macht, wenn sein Verhalten gegen Treu und 
Glauben verstoße. Dies muß aber, wie bereits erwähnt, 
angenommen werden, wenn die Ablehnung eines Ersatz
mieters nicht nur dem Interesse des Mieters, sondern 
auch dem öffentlichen Interesse an vollständiger Aus
nützung des vorhandenen VVohnraums widerspricht.

LGDir. a. D. Dr. W e i g e I i n , Stuttgart.

Zuständigkeit und Zuständigkeitswechsel 
bei der Abwesenheitspflegschaft über einen 

Feindstaatangehörigen
I. Sachliche Zuständigkeit und Wechsel der sachlichen 

Zuständigkeit
Für die Einleitung der Abwesenheitspflegschaft über 

einen Angehörigen eines feindlichen Staates ist im 
Gegensatz zu § 35 FGG. nicht das AG. als Vormund
schaftsgericht ausschließlich sachlich zuständig. Die 
höhere Verwaltungsbehörde hat vielmehr den zur Ein
leitung der Abwesenheitspflegschaft über einen Feind
staatsangehörigen nach § 4 der VO. über die Abwesen
heitspflegschaft v. ll.O k t. 1939 (RGBl. 1, 2026) stets er
forderlichen Antrag nicht beim AG. als Vormundschafts
gericht, sondern beim OLG. zu stellen, wenn dies im 
Hinblick auf die Vermögensangelegenheiten des Ab
wesenden angebracht erscheint (§ 2 der 1. DurchfVO. zur 
AbwPflVO. v. 18.0kt. 1939 [RGBl. I, 2056]). Beantragt 
die höhere Verwaltungsbehörde auf Grund dieser Vor
schrift die Einleitung der Abwesenheitspflegschaft beim 
OLG., so ist dieses an die Vorentscheidung der höheren 
Verwaltungsbehörde gebunden. Das OLG. kann die Ein
leitung der Pflegschaft nicht mit dem Hinweis ablehnen, 
die Bedeutung der Vermögensangelegenheiten sei nur 
gering und daher das AG. sachlich zuständig. Umge
kehrt ist das AG. nicht befugt, die Einleitung des Ver
fahrens mit der Begründung abzulehnen, es sei sachlich 
unzuständig, da die höhere Verwaltungsbehörde den 
Antrag im Hinblick auf die Bedeutung der Vermögens
angelegenheiten des Abwesenden gemäß § 2 der 
1. DurchfVO. bei dem OLG. habe stellen müssen. Die 
sachliche Zuständigkeit des Gerichts für die Einleitung 
der Abwesenheitspflegschaft über einen Angehörigen 
eines feindlichen Staates hängt also von dem willen der 
höheren Verwaltungsbehörde ab und richtet sich danach, 
bei welchem von den beiden in Frage kommenden Ge
richten diese den Antrag stellt.

Den Grundsatz des §35 FGG., nach dem das AG. 
als Vormundschaftsgericht ausschließlich sachlich zustän
dig ist, durchbricht ferner § 2 AbwPflVO Diese Bestim
mung berechtigt den Reichsminister der Justiz, die dem 
Vormundschaftsgericht für die Abwesenheitspflegschaft 
obliegenden Verrichtungen allgemein oder im Einzellall 
einem LG oder OLG. zu übertragen. Bei Einleitung des 
Pflegschaftsverfahrens über einen abwesenden Feind
staatangehörigen wird diese Vorschrift aber kaum An
wendung finden, da die höhere Verwaltungsbehörde 
zumeist in den in Frage kommenden Fällen den Antrag 
gemäß § 2 der 1. DurchfVO. bereits beim OLG. stellen 
wird. § 2 AbwPflVO. wird daher in erster Linie An
wendung finden, um nach Einleitung der Abwesenheits
pflegschaft über einen Feindstaatangehörigen beim AG. 
die Abgabe des Verfahrens an das LG. bzw. OLG, zu 
ermöglichen.
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Inwieweit und unter welchen Voraussetzungen ist nun 
aber ohne Eingreifen des Reichsministers der Justiz auf 
Grund der Ausnahmevorschrift des § 2 AbwPflVO. ein 
Wechsel der sachlichen Zuständigkeit bei der Abwesen
heitspflegschaft über einen Angehörigen eines feindlichen 
Staates möglich? In Frage kommt in erster Linie die 
Abgabe der Pflegschaft durch das AG. an das über
geordnete OLG. Der Ansicht von Bosch an (DR. 1939, 
2031 zu aa), der die Abgabe eines Pflegschaftsverfah- 
rens über einen abwesenden Feindstaatangehörigen an 
eine höhere Instanz auch auf nachträglichen Antrag der 
höheren Verwaltungsbehörde für unzulässig erachtet, ist 
nicht beizupflichten. Die durch den Antrag der Verwal
tungsbehörde bei dem Vormundschaftsgericht begründete 
Zuständigkeit für die Führung der Abwesenheitspfleg
schaft ist nicht unwiderruflich. Einen Grundsatz: einmal 
zuständig, immer zuständig, gibt es nicht. Nicht nur die 
Begründung, sondern auch die Fortdauer der Zustän
digkeit des Gerichts für die Führung der Pflegschaft 
über einen abwesenden Feindstaatangehörigen ist viel
mehr abhängig von dem Willen der höheren Verwal
tungsbehörde. Diese muß auch nach Einleitung der Ab
wesenheitspflegschaft über einen Feindstaatangehürigen 
die Möglichkeit haben, je nach der Bedeutung der yer- 
mögensangelegenheiten des Abwesenden die sachliche 
Zuständigkeit des Gerichts zu bestimmen. Es ist zu be
rücksichtigen, daß die Verwaltungsbehörde vor der 
Stellung des Antrages auf Einleitung der Pflegschaft 
nicht immer in der Lage ist, die für die sachliche Zu
ständigkeit entscheidende Frage der Bedeutung der Ver
mögensangelegenheiten des Abwesenden ein für allemal 
richtig zu beurteilen. Mag bei Einleitung einer Pfleg
schaft auch die Bedeutung der Vermögensangelegen
heiten des abwesenden Feindstaatangehörigen gering 
und somit die Zuständigkeit des AG. angemessen er
scheinen, so wird nicht selten im Laufe des Verfahrens 
sich diese Annahme als irrig erweisen. Es läßt sich 
nicht immer vermeiden, daß die höhere Verwaltungs
behörde auch nach sorgfältigster Prüfung die Bedeutung 
der Vermögensangelegenheiten eines abwesenden Feind
staatangehörigen bei Stellung des Antrags auf Einleitung 
der Pflegschaft erheblich über- bzw. unterschätzt. Zum 
Beispiel kann sich erst im Laufe des Verfahrens heraus
steilen, daß der Abwesende außer dem der Verwaltungs
behörde bei Stellung des Antrages bekannten Vermögen 
noch weiteres erhebliches Vermögen in Wertpapieren 
oder Grundstücken angelegt hat. Ferner ist die Möglich
keit in Betracht zu ziehen, daß der abwesende Feind
staatangehörige im Laufe des Pflegschaftsverfahrens 
durch Erbfall noch erhebliches Vermögen hinzuerwirbt. 
In diesen Fällen wäre es mit dem Sinn und Zweck der 
Bestimmung des §2 der 1. DurchfVO. der Abwesenheits
pflegschaft unvereinbar, den nachträglichen Antrag der 
höheren Verwaltungsbehörde, das Verfahren an das dem 
AG. übergeordnete OLG. abzugeben, als unzulässig zu
rückzuweisen. § 2 der 1. DurchfVO. bezweckt, immer 
dann, wenn es im Hinblick auf die Bedeutung der Ver
mögensangelegenheiten des abwesenden Feindstaatange
hörigen angezeigt erscheint, nicht die Zuständigkeit des 
AG., sondern des übergeordneten OLG. zu begründen, 
sofern nur die höhere Verwaltungsbehörde einen dahin
gehenden Antrag stellt. Ob dieser Antrag nun bei Ein
leitung der Pflegschaft oder erst nachträglich im Laufe 
des Verfahrens gesteht wird, ist ohne Bedeutung. Hier
aus ergibt sich, daß das AG. nicht nur berechtigt, son
dern sogar verpflichtet ist, ein tiei ihm eingeleitetes 
Pflegschaftsverfahren über einen abwesenden Feindstaat

angehörigen an das ihm übergeordnete OLG. mit bin
dender Wirkung für dieses abzugeben, wenn die höher« 
Verwaltungsbehörde einen dahingehenden Antrag stellt- 
Anders ist die Rechtslage zu beurteilen, wenn die höher« 
Verwaltungsbehörde keinen ausdrücklichen Antrag stellt, 
sondern auf Vorstellungen des AG. lediglich ihre Zu
stimmung zu der Abgabe der Abwesenheitspflegschat 
an das OLG. erteilt. In diesem Falle liegt es im Ermes
sen des OLG., ob es das Verfahren übernimmt.

Nicht so häufig wie die Abgabe der Abwesenheits
pflegschaft über einen Feindstaatangehörigen vom AU- 
an das OLG. wird eine Abgabe des Verfahrens vor 
OLG. an das untergeordnete AG. in Frage kommet- 
Genau so wenig wie es mit dem Sinn und Zweck 
§2 der 1. DurchfVO. vereinbar ist, bei einer Abwesen 
heitspflegschaft, deren große Bedeutung sich erst na« 
träglich herausstellt, die Zuständigkeit des AG. uat.,s 
allen Umständen aufrechtzuerhalten, ist es anderersei 
angebracht, das OLG. mit einer Pflegschaft auch wen 
hin zu belasten, bei der sich erst nach ihrer Einleitu = 
ergibt, daß die Bedeutung der Vermögensangeleg«“ 
heiten des Feindstaatangehörigen nur gering ist. Wie 
AG., so ist aber auch das OLG. nur mit Zustimmung a 
höheren Verwaltungsbehörde befugt, die Pflegschaft 
zugeben.

II. örtliche Zuständigkeit und Wechsel der örtlichen 
Zuständigkeit t

Im Gegensatz zur sachlichen Zuständigkeit bestirn 
sich die örtliche Zuständigkeit der Abwesenheitspin s 
schaft über einen Angehörigen eines feindlichen »taa‘ 
ausschließlich nach den Bestimmungen des Gesetzes 
die Angelegenheiten der Freiwilligen Gerichtsbar j 
örtlich zuständig für die Einleitung der Pflegschaij 
das Qericht, in dessen Bezirk der abwesende Fe lp?-(3.). 
angehörige seinen Wohnsitz hatte (§ 39 Abs. 1 ‘ YJ ¡a 
In Ermangelung eines solchen ist das AG. zuständig, ^  
dessen Bezirk das Bedürfnis der Fürsorge hervo 1 ^  
(§39 Abs. 2 i. Verb. m. §37 Abs. 2 FGG.J. Handelt 
sich jedoch in diesem Falle um einen im feindlichen 
Iand abwesenden deutschen Staatsangehörigen, der e i 
Angehörigen eines Feindstaates gleichsteht (Art-1 »y.
2. DurchfVO. zur AbwPflVO.), so ist das AG. Bey1 «-v:es 
ständig (§39 Abs. 2 i. Verb. m. § 36 Abs. 2 F0 9'(r'cnaa 
ist aber berechtigt, die Sache aus wichtigen Grunu Qe- 
ein anderes AG. mit bindender Wirkung für dies ^  
rieht abzugeben (§ 36 Abs. 2 FGG.). Von diese .-cji 
zustehenden Befugnis wird das AG. Berlin gru0“ '  
Gebrauch machen und die Sache an das Gericht aug  ̂
bei dem zweckmäßig die Pflegschaft zu führen ^

Abgesehen von diesem in § 36 Abs. 2 FGG. 
geregelten Falle ist die Abgabe der Abwesenhei L reS 
schaft über einen Feindstaatangehörigen an ein a ^ ¡¡r 
Gericht nur dann zulässig, wenn wichtige Gruna j^e 
sprechen und das andere Gericht sich zur Upe . der 
bereit erklärt (§ 46 Abs. 1 u. 3 FGG.). Eine Abgang ¡„ 
Pflegschaft an ein anderes Gericht wird ferner-rkeH, 
Frage kommen, wenn in mehreren Gerichtsbezi* esen- 
denen ein Bedürfnis hierfür eingetreten ist, eine A . a(gii- 
heitspflegschaft über einen und denselben Fein j eni 
gehörigen eingeleitet wurde. In diesem Falle, ^b‘ 
mehrere Gerichte örtlich zuständig sind, ist das 
Wesenheitspflegschaft an das Gericht abzugen » 
zuerst in der Sache tätig geworden ist (§4 KJ ’'V  achj 
Ger Ass. W o l f g a n g  Bovens i ep en ,  Bad SchW 

z. Zt. bei der Wehrmacht.

Probleme der gelenkten W irtschaft
Die W i r t s c h a f t s - H o c h  schu l e  B e r l i n  und die 

Industrie- und Handelskammer zu Berlin veranstalten im 
Einvernehmen mit dem Reichswirtschaftsministerium im 
Trimester 1941 eine Vortragsreihe über die Probleme der 
gelenkten Wirtschaft.

Mitglieder des Reichswirtschaftsministeriums werden in

acht
____________________________-  tsCtie<'

av.uL Vorträgen die rechtlich und wirtschaftlichi eJJ \yirt

insbesondere im Zusammenhang mit der au 
bedingten Sonderlage behandeln. aer

Die Vorträge finden in der Zeit vom. 29. Ja ¡a A* 
19. März 1941 jeden Mittwoch, 17.15 Uhr, in d«L zllgaaS 
Wirtschafts-Hochschule statt. Sie smd kosten!
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'!<*, jedoch nur mit Eintrittskarten, die im Sekretariat 
aer Wirtschafts-Hochschule (C 2, Spandauer Straße 1, 

ernsprecher 51 5211, App. 30) für die einzelnen Vorträge 
angefordert werden können.

Zustellung
n<P-e?en das Bundesmitglied H e i n r i c h  Gr emi ne l s ,  

enchtsreferendar, zuletzt wohnhaft HHildesheim, Breh-

merstr. 17 (früher Flatow, Wilhelmstr. 30), ist ein Ent
scheid ergangen.

Meldet sich der Genannte nicht schriftlich oder persön
lich binnen 14 Tagen in der Reichsdienststelle, Haupt
abteilung Verwaltung, so wird der Entscheid rechtskräftig.

Berlin, den 22. Februar 1941.
Nationalsozialistischer Rechts wahr erbuncL 

Hauptabteilung Verwaltung 
gez. A bi tz.

anz W i eac k e r ,  Prof, der Rechte in Leipzig: „Bo-  
recht “ . (Grundzüge der Rechts- und Wirtschafts

wissenschaft, Reihe A.) Hamburg 1938. Hanseatische 
Verlagsanstalt. 341 S. Preis geb. 7,80 31JH, kart.6,80 StM.

st-;n̂ S ist im Jahre 1938 erschienen. Äußere Um-
sC|,'; , verzögerten zunächst die Besprechung. Heute er- 
Seiript d‘e Tatsache, daß dieses Buch drei Jahre nach 
vor J? Erscheinen noch einmal in einer Besprechung her- 
(ier“ e|'oben wird, durch die Eigenart des Buches beson- 
Wie ßerechtfertigt. Denn es wirkt heute ebenso aktuell 
DUijp njals. Es erweist sich als eine bleibende und ein- 
tisQ^pi-eistung, die inzwischen weder durch die prak- 
iro-!;.Entwicklung noch durch andere Veröffentlichungen 
ZukUnule überholt ist. Dieses „Bodenrecht“  weist in die 

’ weil es ein tiefes Verständnis der Lebenswirk- 
■- e‘t ...........  L “  J:- Not-mit der grundsätzlichen Klarheit über die 
in oi eiten der Neugestaltung verbindet. Das Bu
siĉ  ve.m. erfreulich knappen Stil“  geschrieben und zeichnet 
ans, p1. erorts durch seine prägnanten Formulierungen 
wirkt 'ne Tülle von Anschauung wird dargeboten. So 
«in ungemein anregend und ist auch für den Kenner 

"Uß zu lesen. Getragen von einem gediegenen und 
H en ..enüen Geschichtsbild und bestimmt durch eine 
AnfggJSe Kenntnis der großen und kleinen praktischen 
Ä e\ und Schwierigkeiten, die das Bodenrecht zu 
f®He a " at> läßt das Buch den Stoff in einer bunten 
verf jü? Leser vorüberziehen. Der Stoff wird dabei vom 
"Jülich einem praktischen Sinn gemeistert, der in den 
eitierVnen Grundfragen überall heimisch, aber nicht in 
^ C ^ d e r e n  Lösung, einer einzelnen rechtlichen Ge- 
J'te wp-.uefangen ist. Es erübrigt sich danach zu sagen, 
^ te l i  s'cü dieses Bodenrecht schon in der Art der 
"»d Qr von den bisherigen juristischen Lehrbüchern 

Der | dzügen unterscheidet.
>klicĥ l t  ist aus einer neuen Erkenntnis der Rechts- 
SMst geschöpft. In großen Umrissen treten zu- 
P?den . Politischen Zusammenhänge hervor, die den 
k^lfenM* ’^m das Sanze Bodenrecht, schließlich die 
r̂cdits Ung etwa der Grundenteignung, des Boden- 

r^l'ieR*8 w'obU'Miet rechts umfassen. Das Bodenrecht

Buch ist

n'ünies.das. gesamte Recht des völkischen Lebens- 
V0|kl,nd Siedlungsbodens und gibt der Verbindung 
ein?̂ s w>e der Verbindung der einzelnen Sippe und 

ptalt Cryen Eigentümers mit dem Boden die rechtliche
fiP‘ese ist verschieden je nach der Art, wie der 

lanc|l;nuizt wird, ob als fruchttragender Kulturboden
?ls

%

Nutzung, ob als Baugrund und 
Straß“  £edehnter Raum im Bau- und Wohnrecht, ob 
als0-?- .?der städtische Grünlandfläche oder schließ-

Trä,ager der Bodenschätze des Bergbaues. Aus
(¡¿«H ä’j„pürlichen“  Verschiedenheit der Nutzung er- 
{Ä lty J i1 systematische Unterschiede der rechtlichen 

die am besten in einer den natürlichen Unter- 
Mu »rech7PSTrecüenüen systematischen Gliederung des 

c'elt ty. Beachtung finden. In diesem Sinne ent-

C ^ ritt die Unterscheidung des ländlichen und 
Sk gesäter en Bodenrechts hervor, wobei die Einheit

Halten bedeutungsvolle Recht der Raumordnung fest- 
r  iJas „städtische“  Bodenrecht -  im einzel-

den

f f * »  Bodenrechts durch das praktisch wie sy-

N
t

Wnabgegrenzt  (vgl. S. 10 und 97 ff.) -  gibt 
«den ¡ eilen des Bodens, den „Grundstücken“ , «» 
^ jy «n ländlichen Boden begründeten Bindungen 

ein» indem sie den verschiedensten Zwecken

dienstbar werden. „Einzelne Grundstücke sind aber aus
wechselbar und daher frei veräußerlich. Bei freier Ver- 
äußerlichkeit wird wiederum das .Grundstück zum Träger 
eines geldwirtschaftlichen Kaufwertes und daher auch ver
pfändbar.“  W i e a c k e r  bezeichnet das städtische Boden
recht insoweit als „Grundstücksrecht“  und faßt die Nor
men, die das Grundstück als Gegenstand des Rechtsver
kehrs erfassen — materielles und formelles Grundbuch
recht, ferner das Recht des Immobiliarkredits — unter 
dem Begriff „Liegenschaftsverkehrsrecht“  zusammen. Das 
städtische Bodenrecht erschöpft sich aber nicht in die
sem Grundstücks- und Liegenschaftsverkehrsrecht. Auch 
im Bereich der städtischen Siedlung gewinnt der über
greifende Zusammenhang des Bodens, hier als städtische 
Raumordnung rechtliche Gestalt in den Normen des Bau
rechts, Bodenplanungsrechts (WohnSiedlG., Kleinsiedlungs
recht) und in der öffentlichen Gestaltung der Wohnraum- 
nutzung. Die Heimstätte, das Erbbaurecht und auch die 
Wohnmiete stehen heute im Zusammenhang einer solchen 
öffentlichen Ordnung der Raumnutzung. In einer lockeren 
Verbindung angeschlossen wird das Recht der gewerb
lichen Raummiete und — wohl besser zum Wirtschafts
recht gehörig — das Recht der gewerblichen Pacht dar
gestellt. Den Abschluß bildet als eigenes Gebiet neben 
ländlichem und städtischem Bodenrecht das Bergrecht.

Es kann hier nur von der Gliederung, aber nicht von 
der Fülle des Stoffes berichtet werden, die in diesen Rah
men übersichtlich und klar eingeordnet ist und darin von 
neuen Gesichtspunkten aus neu durchdacht und gewertet 
wird. Nur weniges kann hervorgehoben werden.

I. Das ländliche Bodenrecht wird — aus Gründen der 
Stoffbegrenzung und pädagogischen Zweckmäßigkeit 
ebenso wie in der Studienordnung für die Rechtswissen
schaft — einer besonderen Darstellung zugewiesen. Das 
gibt dem Verf. aber nicht den Anlaß, es außer acht zu 
lassen. Vielmehr knüpft er seine Darstellung an die länd
liche Bodenordnung an und stellt überall den Zusammen
hang des ländlichen mit dem .städtischen Bodenrecht her. 
Ein besonderer Abschnitt „Allgemeines Bodenrecht“  ent
wickelt den Begriff des Grundeigentums, wobei das Erb
hofrecht einbezogen wird, ebensosehr aber die Unter
schiede zwischen ländlichem und städtischem Grund
eigentum Beachtung finden. In diesem Abschnitt werden 
auch die allgemeinen Regeln des Rechts der Raumord
nung, insbesondere des Enteignungsrechts und des Nach
barrechts, ferner die Regeln des Eigentumsschutzes dar
gestellt. Für eine Neubearbeitung wäre eine noch aus
führlichere Behandlung des Enteignungsrechts, das hier 
nur in Kürze erörtert wird, zu wünschen.

II. Indem das Grundstücks- und Liegenschaftsverkehrs
recht als ein Teil des städtischen Bodenrechts klar ab
gegrenzt und seine Bedeutung auch dementsprechend ge
wertet wird entsteht ein überraschend eindeutiges und 
klares Bild dieses bisher im BGB. enthaltenen Rechts
gebietes des materiellen Grundbuch- und des Hypotheken
rechts das manchen Juristen noch heute als das eigent
liche Kernstück des Bodenrechts gilt und selbst in der 
Wissenschaft zuweilen als das Boden recht schlechthin an
gesehen wird -  eine Nachwirkung der wissenschaftlichen 
Vernachlässigung des übrigen Bodenrechts.

Hier in der Begrenzung, die der Verf. dem Grund
stücksrecht und Liegenschaftsverkehrsrecht entsprechend 
unserer veränderten, neuen Rechtswirklichkeit gibt, wird 
seine Funktion klargestellt, aber auch die Gefahr ver
deutlicht, die darin besteht, daß aus diesem begrenzten
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Funktionsbereich grundlegende Rechtsbegriffe mit all
gemeiner Geltung abgeleitet werden. Das Wesen des 
Grundpfandrechts wird klar herausgeschält. Zu der Viel
zahl der vorhandenen Formen nimmt der Verf. kritisch 
Stellung (vgl. auch die Kritik der Grundschuld S. 231 ff.). 
Die Darstellung vermittelt den Stoff des geltenden Rechts 
auch hier in allen Einzelheiten, die dem Studenten nahe
zubringen sind.

Im dritten Teil des Buches, der von dem Zusammen
hang des städtischen Raumes ausgeht und das Recht 
der Raumnutzung darstellt, besteht eine Lücke. Es fehlt 
das Baurecht. Der Verf. weist nur im Vorübergehen 
auf Bestimmungen des Baurechts hin, gibt ihm aber 
keine zusammenfassende Darstellung und verweist hier 
wie beim Enteignungsrecht auf die Lehrbücher des Ver
waltungsrechts. Das ist zu bedauern, zumal die Gesetz
gebung seit 1933 in einer gerade bodenrechtlich wesent
lichen und einheitlichen Richtung fortschreitet. Hier sind 
Wünsche für eine Neubearbeitung anzumerken. Zu dem 
Kapitel über das Heimstättenrecht muß der Leser das 
neue HeimstG. v. 25. Nov. 1937 1RGB1.1291) heranziehen, 
das der Verf. noch nicht berücksichtigen konnte, sowie 
zum Mietrecht die neuesten Verordnungen auf diesem 
Gebiet. Der Wert der wissenschaftlichen Darstellung der 
Grundlagen wird dadurch nicht berührt.

Daß das Buch, das dem Kenner etwas zu bieten hat, 
gleichwohl auch dem Anfänger eine anschauliche Ein
führung in das Bodenrecht gibt, ist zum Schluß besonders 
zu betonen; die Erfahrung hat inzwischen bestätigt, daß 
es von vielen Studenten gern als Lehrbuch benutzt wird.

Prof. Busse,  Kiel.

Amtsgerichtsrat F r anz  H o l t k a m p :  B e r e i n i g u n g  
a l t e r  Schulden.  Reichsgesetz in der Fassung vom
3. Sept. 1940 mit ministeriellen Verfügungen und An
merkungen. 3. erweiterte Auflage. Berlin-Leipzig-Wien 
1940. Deutscher Rechtsverlag. 64 S. Preis kart. 2,70 XJC. 
Die Neufassung des SchuldBereinG. v. 3. Sept. 1940 

bringt gegenüber dem früheren Rechtszustande wesent
liche Erweiterungen. Das Buch von H o l t k a m p  faßt 
in seiner 3. Auflage die Verfügungen des RJM. mit dem 
Gesetz und den amtlichen Erläuterungen zusammen. Der 
Vorspruch zur Fassung v. 17. Aug. 1938 wird leider nicht 
mehr gebracht. Er ist wichtig für die Anwendung des 
Gesetzes und für den richtigen Geist, aus dem heraus 
sich Gläubiger und Schuldner an der Schuldenbereini
gung beteiligen sollen. Für die Ostmark ist außerdem 
darauf hinzuweisen, daß die Zuständigkeit für das AG. 
Wien auf Grund des § 13 Abs. 2 SchuldBereinG. beson
ders geregelt ist durch die AV. d. RJM. v. 26. Sept. 1940 
(DJ. 1940, 1899), die in der Zusammenstellung nicht ent
halten ist.

Dem Text des Gesetzes sind Bemerkungen beigegeben, 
die in erster Linie Hinweise auf die bisherige Rspr. ent
halten. Durchweg verwertet der Verfasser Erkenntnisse 
des KG. Die Rspr. des OLG. München, als des zweiten 
Zentralgerichts, wird nicht erörtert. Ebenfalls ist die um
fangreiche Literatur zu besonderen Fragen der Schulden
bereinigung, von vereinzelten Andeutungen abgesehen, 
nicht verwertet worden. Zu den Anmerkungen im ein
zelnen ist zu bemerken:

S. 10 zu § 1 Abs. 2: Mit dem Flinweis, daß für die 
Feststellung der Überschuldung des Grundbesitzes der 
Verkaufswert zugrunde zu legen ist, ist eine wirkliche 
Lösung wohl kaum gefunden. Vor allem begegnet bei 
der Anwendung des Gesetzes die Frage, wie der Wert 
ermittelt werden soll, Schwierigkeiten. Diese ergeben 
sich daraus, daß ein Wert gefunden werden muß, der für 
eine möglichst lange vorhersehbare Zeit gültig sein soll. 
Dies ist notwendig, weil die Bereinigung nach § 1 Abs. 2 
SchuldBereinG. i. Verb. m. § 9 SchuldBereinG. eine Lö
sung anstreben muß, die eine wirkliche Grundlage für 
eine gesunde Weiterentwicklung des Grundstücks bie
ten soll.

S. 16: Die Neuregelung des §7 Abs. 3 SchuldBereinG. 
begründet H o l t k a m p  damit, daß „da es sich in diesen 
Fallen um veruntreute Beträge handelt (§ 1492 RVO.), 
wurde ein Erlaß dem gesunden Volksempfinden wider- 
sprechen . Mit dieser Bemerkung kann die bisherige
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Rspr. des KG. und der Instanzgerichte nicht ,^ ¡0 -  
werden, in der die Bereinigungsfähigkeit nicht aug 
ter Sozialversicherungsforderungen grundsätzlic ^  
kannt worden ist (KG.: DR. 1940, 1350 -  Akua°„. pR 
50; DR. 1940, 44 =  JFG. 20, 354; LG. Hamburg- 
1940, 1582). Daß der Gesetzgeber die scharte v Ran)p 
lose Verdammung eines Schuldners, wie sie H 0 ¡cj,tigefl 
ausspricht, nicht billigt, ist schon aus dem vo ¿en‘‘
Wortlaut „sollen im allgemeinen nicht erlassen daß
zu entnehmen. Der Richter muß darauf hinwir > bei 
solche alten Schulden abgetragen werden; istruu\äne<s 
der wirtschaftlichen Lage des sonst würdigen s 
nicht möglich (§ 6 SchuldBereinG.), so kann pjClikr 
rung eines Sozialversicherungsträgers von de, .Rereind' 
wie jede andere im Rahmen der §§ 7, 15 Schul 
gestaltet werden. p mit

S. 18: Zu §8 SchuldBereinG. weist diel
Recht darauf hin, daß bei den Mitverpflichtet . £ 
reinigung persönlicher und dinglicher Ansp ,̂ej] v 
lässig ist und daß §9 dem nicht entgegenste > 
sich nicht um ein Grundstück des Schuldne j^uld- 
Diese Unterscheidung zwischen Grundstück fjjchtd
ners und dinglichen Sicherungen durch Mit 1 
wird häufig nicht genügend beachtet. /den1

S. 19/20: Bei §9 arbeitet der Verfasser tn« “ Abs. 
° r iff des Grundstückswertes. Hier gilt das ^

....... ..... .... ..... ___ — j|
für eine Dauerlösung die Grundlage abgeben^0 j aß W

Jesagte. Die Tatsache, daß hier der Grün su,.- 
nicht nur für eine vorübergehende Reg^iu z'V

a i  ..“ r Ä ’ita js g Szur äußersten Vorsicht. —
Schuldnern nach §3 die Bereinigung eines m 
Grundstiicks nicht möglich ist, findet w d . merr 
des § 9 Abs. 6 eine Stütze. Ob diese Ansic gcbuldP 
billiges und gerechtes Ergebnis (§ 1 ■s'„
reinG.) erlaubt, muß erst die Praxis erweise ■ et’

S. 25: Zu §13 Abs. 2 ist auf die am 26. SeP ■ 
lassene AV.d. RJM. (DJ. 1899) über die 
des AG. Wien hinzuweisen. ,, _ene «

S. 26: Ob die von H o 11 k a m p ¡st, K
der verfahrensmäßigen Behandlung die r‘c . J er A 
zweifelhaft sein. Grundsätzlich verlangt J gctiiiK , 
eine Sonderbehandlung, die nach der Art . ¡ger i>s 
ihrer Entstehungsweise, Zahl und Art der .fl Scbej  
gestaltet werden muß. Wenn aber s?5° ier Wert ,eb. 
gegeben werden soll, so muß entscheide . ^er ff 
die tatkräftige Einschaltung des Richters fj ”Sj da“..¡g 
Ausfluß seiner fürsorgerischen Täügkmt . sorgF.en 
die Parteien berät, auf sie e inw ak t^  ^¿jglicehre0

tragt»;
-hters

tragshilfe muß wesentlich anders sein a,s.„ jy. 
zeßrichters ( Sch l ege l be r ge r ,  „  F Ä  £'«sa

ausgearbeitete Vergleichsvorschläge die
einer Verständigung schafft, daß er au .L (rbaren \jer- 
haften Schuldner vor einem für ihn d s 
gleich bewahrt. Die Grundhaltung des >< dje ä̂ s ut‘‘

-chrift fürß,« V ; : g e 1 b e r g e r, „ r  <=s‘=>c" "  ginsa^1 u„d
S. 1 ff.; Her sche l :  DFG. 1940, ¿efi
digkcit und der Tatkraft, dem Einfuhlu o sjn(j in ^¡r. 
wirtschaftlichen Verständnis des Rieh orößle 
Verfahren der richterlichen Verträgst! D . ¿et 
kungsmöglichkeiten gegeben. daß ij* cßt

1- - aT l P\)\ * iS. 34: Mit Recht wird hervorgehoben, ang
Schuldenbereinigung Verfallklauseln .^mng -•> 
Qinrf du 8 90 rlip Mnfrlirhkeit der Wiede „,irnfsind, da § 20 die Möglichkeit der w •— -  deSli;

S. 36 zu § 21: Die Angabe der Beschwe
0 0 e vo11

c$>
200 ¡RM wäre zweckmäßig gewesen. ^  en“ rgid

Der Wert des Werkes liegt darin, daß djg
sich .eine schnelle Übersicht über d> * ond üße p
bereinigung maßgebenden Vorschriften ent"111 
der bisherigen Rechtsprechung des
Richtlinien zu verschaffen.

LGR. Dr. H . Vog el, HaIT1
bUrß'

Re)C
Ar be i t .  (Arbeitsrechtliche ^exi s/Jhtsveria£' 
Leipzig-Wien 1941. Deutscher Keu*
Preis 3,30 3tM.

‘SÄProf. Dr. W o l f g a n g  S i e b ^ ^ m W ' 2  ^  :

n
Der gegenwärtige Stand der 

gebung mit ihren zahllosen E inze lges*^ Arbe* 
nungen macht für jeden, der sich tai
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RUeIlensamn̂ ?,n ba*’ d'e Benutzung einer besonderen 
k'sher vorlie^r? ZUZ unbedingten Notwendigkeit. Die 
von S i e b pbr t" i!n Textsammlungen, darunter auch die 
JchneIlio-kei+ “ erausgegebene und mit vorbildlicher 
brachte^Simm1!1111̂  ' I i eder auf den neuesten Stand ge- 
zi ar für den ii’Ras Deutsche Arbeitsrecht“ , sind 
Sandigkeit '^entliehen Fachmann wegen ihrer Voll- 
!!"d. *u umF;!n ' l i - l lrl,Sh’ ,im allgemeinen aber zu teuer 
?.Urfnis nach P;Lreicb' ?° bestand schon lange das Be- 
NotwendiVe ner w°hlfeiien Textausgabe, die nur das 

handUchpr. plner übersichtlichen, leicht benutzbaren 
f̂ausgebraph+e ? m bietet. Die nunmehr von S i eber t  

ff'tsrechtlichpn . f usammenstellung der wichtigsten ar- 
P.ank begrubt „,Y?IScbr'.Een. w‘rc* deshalb überall mitkle nicht zu 

Seiten alles,
;i"en Format -In einem angenehmen

P,aS, der StudTPrb„r'5gt SIe auf .noch nicht 200 Sc.....
. raI<tiker fQr und weitaus das meiste, was der
"Ordnung ¡„t ? e 'agesarbeit braucht. Die systematische 

»°CJ} einPrärrsäm eSOi"ders da sie in der Einleitung auch 
finian£er sidi lü ?r âutert wird, so klar, daß auch der 
r nd(;t- Die w irh+^i FüIIe des Stoffes spielend zurecht- 
r!cßts fehlen Vorschriften des Kriegsarbeits-
'ageren Auf Gesetze, die wegen ihrer ge-

¡. nigstens in rt unS nicht aufgenommen wurden, wird 
¡¿“Pt in knann i  Einleitung verwiesen, wie dort üfc“  
pa? ger SystemP!*Mr Form> fast stichwortartig, aber 
S nze Rechtso-pK- + ein vorzüglicher Überblick über 1 

Ein guter g b et gegeben wird.
i^usschuf?^iianbc, "jar es> auch den vom Arbeits-

Recht vor- 
ü b e r das 

aufzunehmen.

in
das

diiJu e r t w 4,1 oaiiiiriiuuu auuuiicmm.ii.
w£ > e i , e am l lg , erkannt, daß der Anfänger auf 
Qp, .ügsten Fr ,„5m acbsten ein übersichtliches Bild der 
Lös lete a^f diesem hesnnHpr« 7er<;nlitterten
der "
Das

« F  (y  ' V-1Ä1 U  U  v l  O l t .  I I 111 v l i v O  L/11CJ c jv - *

lle*e zuglpirn en .auf diesem besonders zersplitterten 
U£g erhält a,01̂  den Vorschlägen für ihre künftige 
Entscheid' “ c“  'Y’fü der Entwurf schon heute oft bei 

tiip“j einzige ■ i e,tiger Rechtsfragen herangezogen.
Wichtio-P 1Cw ln der Sammlung vermisse, sind 

der ,"iiehrlinge Frr cY?rschriften über Handlungsgehilfen 
nächsten A.,fr *~1GB.). Vielleicht können sie in 

B Daß das R age berücksichtigt werden.
Qhnemer angenehm6 Los.e.blattform vermeidet, wird jeder 
balri es zu Pr,,, “ i empfmden. Häufige Neuauflagen sind 
re hu-a,s unenthphrt?n'L Denn diese Sammlung wird sich 
Sturi-llch Intere«ihri lches »¡'fsmittei für jeden arbeits- 
dariikrenden fr„.le?.en ^rweisen. Sie sei hierdurch allen 
VvärTd6/  hinaus -ndle ?ie in erster Linie berechnet ist, 

Ostens empfob^f 3 Ien Praktd<ern des Arbeitsrechts

Prof. Dr. A r t h u r  N i k i s c h ,  Kiel.

s0z;y Z  i ^ j

h f  u s c h r j z w i s c h e n  z w e i  K r i e g e n  in 
Der?üsgeber-n c LF r a  n k r e i c h und En g l an d .  
Rp^^chen a. i, Arbeitswjssenschaftliches Institut der 
]fi7rhri 1940 vbe!tsfront. Berlin W 9, Leipziger Platz 14. 

8* Prek uer ag der Deutschen Arbeitsfront GmbH.
d ^  Abh k a r t 2 Ä Ä -
def wer Weltnkdr'i’i n g .ist entstanden aus der Erkenntnis, 

ker P,.h dle Sozialpolitik zur Bewährungsprobe 
aüs ;£en Krierr T?611 hat, so daß sich in dem gegen- 
SeL„ er soziale?-?. gegenseitige Gewicht der Parteien 
DfuA'nuß. ‘r-j ?°‘‘tischen Entwicklung und Leistung er- 
Uto,pkräf^ d p r l1" rechtfertigt es sich, Grundlinien und 
'Vohp- gland °,zia!Politik in Deutschland, Frankreich 
die ¡I1 die vnru„ dem Weltkrieg näher zu untersuchen, 
ki,ip!5'''eilige F_e,ge.nde Arbeit allerdings mit Recht auch 

^ kur2 behandelt'Ung der ̂ oz’a*PoFt‘k bis zum Welt-

i nrsachun?tbj!.d>,das sich als Ergebnis einer solchen 
ttep.'m  lg" i f r ^ e l l t )  ist gekennzeichnet durch den 
o cUir!ie“  PreiiRhr nnnefert deutlich sichtbaren Gegensatz 
V ik ira tien  ^ “ 'Deutschland und den westeuropäischen
die ¿.Politik ¡„i ntlzeichnend für den Geist der deutschen 
^Ziafi^alisticmn Z\v;.’ daß das Bismarck-Reich, als es in 
s«Ib«p0,itischi w Wirtschaft eintrat, bewußt alsbald eine 

sUch{e .Verantwortung auf sich nahm: Bismarck 
eine sozialpolitischen Ideen (das Recht auf

Arbeit, die Vorstellung des „Soldaten der Arbeit“ , die 
staatliche Sozialversorgung) gegenüber allen Schwierig
keiten und Hemmnissen zu verwirklichen; deutsche Ge
lehrte holten das Erbe der idealistischen und romantischen 
Geistesbewegung wieder hervor und begründeten daraus 
die sittliche und politische Forderung eines staatlich
nationalen Sozialismus; später versuchte z. B. Friedrich 
Naumann einen „Sozialismus der Volksordnung“  zu ent
wickeln. So zeigt sich neben allen Irrungen doch immer 
wieder der wenn auch damals noch unvollkommene 
Versuch eines Durchbruchs zu echter Sozialpolitik. Dem
gegenüber wird in England und Frankreich durch die 
demokratischen Verfassungsformen das soziale Problem 
verschleiert, indem das Mitbestimmungsrecht der Massen 
scheinbar hergestellt wird, während in Wahrheit Mehr
heitsregiment und Parteiwesen zu einer um so wirk
sameren Herrschaft des Geldes und zur Ausbildung einer 
Technik der Massenbeherrschung geführt haben.

Die Schwäche der Sozialpolitik in F r an k r e i ch  liegt 
vor allem darin, daß Frankreich nur das Land der sozia
listischen Ideologien war, während der Staat in bezug 
auf sozialistische Taten versagte. Die Gründe für diese 
sozialpolitische Unfruchtbarkeit sind mannigfacher Art. 
Jedenfalls gab die Zurückhaltung des französischen Staa
tes in den Grundfragen der Nachkriegswirtschaft den 
Interessengruppen Spielraum und ließ eine Auseinander
setzung zwischen Klassenkampf und sozialpolitischer 
Gesetzgebung aufkommen, die mannigfaltige Nachteile 
brachte und sachlich mit dem Widerspruch zwischen 
Geltungsbedürfnis und Leistungsbereitschaft zum Ende 
der französischen Demokratie führte. — Vgl. hierzu aus 
neuester Zeit auch R. Höhn ,  „Frankreichs Demokratie 
und ihr geistiger Zusammenbruch“ , 1940 (Forschungen 
zum Staats- und Verwaltungsrecht, Reihe A, Bd. I). Die 
arbeitsrechtlichen und lohnpolitischen Voraussetzungen, 
Formen und Auswirkungen dieser Auseinandersetzung 
zwischen Gewerkschaften und Staat in Frankreich, ins
besondere die bedeutsame Entwicklung des Schlichtungs
wesens behandelt auf Grund ausführlichen Materials 
M L H i I g e r, „Die Arbeitsbedingungen im französischen 
Arbeitsrecnt“ , Berlin 1939 (Schriften zum Arbeitsrecht, 
Reihe B, Bd. 2).

Die Schilderung der Sozialpolitik in Eng l and  nach 
dem Weltkrieg legt das Hauptgewicht auf die eigentüm
liche Entwicklung und Haltung der englischen Arbeiter
partei (Labour Party). Insbesondere wird dargestellt, wie 
diese Partei sich praktisch niemals zu einer wirklich revo
lutionären Einstellung gegen das kapitalistische System 
aufgeschwungen hat. Vielmehr konnte die Arbeiter
bewegung unterworfen, d. h. in die herrschende kapi
talistische Ordnung eingefügt werden, nicht zuletzt durch 
eine geschickte Verknüpfung kapitalistischer Sozialpolitik 
mit der Außenpolitik. — Uber die tieferen Gründe für 
diese unrevolutionäre Haltung der englischen Arbeiterschaft 
vgl die überzeugende Darstellung von K. H. P f e f f e r ,  

England — Vormacht der bürgerlichen Welt“ , Hamburg 
194C) Prof- Dr. W o l f g a n g  S i eber t ,  Berlin.

S t r a f p r o z e ß o r d n u n g  mit den wichtigsten Neben
gesetzen und dem Kriegsverfahrensrecht von Dr. O t t o  
Schwar z ,  Reichsgerichtsrat. 9. unver. Aufl. 4. Groß
deutsche Ausgabe. München u. Berlin 1940. C. H. 
Beck’sche Verlagsbuchhdlg. XIX, 958 S. Preis geb. 
12,50 ¡UM.
Seit dem Erscheinen der 7. Aufl. des beliebten Kurz

kommentars (vgl. dazu V o l l m e r ;  AkadZ. 1939, 583) 
hat unser Gerichtsverfassungs- und Strafverfahrensrecht 
eine erhebliche weitere Umgestaltung erfahren. Ihre 
Berücksichtigung erforderte stellenweise eine völlige Um
arbeitung des Werks, das — in 8. Auf!, am 2. Aug. 1940 
abgeschlossen — bald vergriffen war und nun als un
veränderter Neudruck bereits in 9. Aufl. vorliegt. Die 
Neuerungen sind nach dem Stand v. 1. 11. 1940 in einem 
Nachtrag zusammengefaßt. Die Rechtsprechung des RG 
ist bis Bd. 74, 192 verwertet; auf die „Richtlinien in 
Strafsachen“  wird jeweils verwiesen. Nach der Erläute
rung der strafverfahrensrechtlichen Grundgesetze folgt 
eine recht praktische Wiedergabe der sog. Nebencresetze 
u. a. auch der „Mitteilungen in Strafsachen“ , der Allg’
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Verfügung über die Vereinheitlichung der StA., der 
Strafvollstreckungsordnung und des Jugendstrafvollzugs. 
Daran schließt sich an eine wertvolle Zusammenstellung 
der einschlägigen Bestimmungen über „Die NSDAP, und 
ihre Gliederungen im Strafverfahren“  und über den 
Rechtszustand in den heimgekehrten und eingegliederten 
Gebieten. Zum Schluß wird in einem besonderen Ab
schnitt nochmals das Kriegsstrafverfahrensrecht, das 
überwiegend schon bei den entsprechenden Stellen der 
StPO, eingearbeitet, wenn auch nur wenig kommentiert 
ist, z. B. die Nichtigkeitsbeschwerde im Anschluß an die 
Revision, der außerordentliche Einspruch des Führers 
bei der Wiederaufnahme des Verfahrens, übersichtlich 
wiedergegeben.

Die große Beliebtheit des Kommentars, der von maß
gebenden Praktikern schon früher als unentbehrlich be
zeichnet worden ist, beruht gewiß nicht nur auf dem 
bereits länger bestehenden Mangel an sonstigen Hilfs
mitteln, mag dieser Umstand auch die überaus rasche 
Aufeinanderfolge der einzelnen Auflagen gefördert 
haben. „Das Werk hat sich längst die strafrechtliche 
Praxis erobert, die an ihm die Kürze, den reichen In
halt, die Übersichtlichkeit, die Zuverlässigkeit und die 
aufgeschlossene Fortschrittlichkeit schätzen“  (so V o l l 
mer  a. a. O.). Wesentlich beteiligt an diesem Erfolg ist 
aber auch die Schnelligkeit des Verfassers, der fast als 
einziger mit der neueren Entwicklung, vor allem der Ge
setzgebung, stets Schritt gehalten und, grundsätzlich auf 
die Rechtsprechung des RG. gestützt, der Praxis ein mit 
Recht geschätztes Hilfsmittel von charakteristischer 
Eigenart an die Hand gegeben hat, dessen Gegenstück, 
der ausgezeichnete „Kohlrausch“ , seit 1936 leider nicht 
mehr neu erschienen ist. Gewiß lassen sich beide Werke, 
schon wegen ihrer spezifischen Vorzüge, nur schwer 
miteinander vergleichen; und es ist vielleicht weniger 
wichtig und auch durch die Anlage des Schwarzschen 
Kommentars bedingt, daß die Darstellung der „Grund
begriffe“  mehr als knapp ausgefallen ist. Aber es fragt 
sich doch, ob der Verzicht auf jegliche rechtspolitische 
Erörterung sich heute nicht als Nachteil auswirken muß. 
Mehr denn je bedarf gerade die Praxis der rechtspoli
tischen Orientierung und auch der Ausrichtung de lege 
ferenda. Derartige überaus wichtige Querverbindungen, 
wie sie neuerdings auch in dem „Neuen Strafverfahrens
recht“  von H a r t u n g - N i e t h a m m e r  bewußt gezogen 
worden sind, fehlen jedoch bei S c h w a r z  völlig, eben
so die zur Erläuterung der neuen Gesetze oft geradezu 
unentbehrlichen Schrifttumsnachweise. (Mit vollem Recht 
hat der Verf. auf S.241, 293, 314, 319 sich selbst, auf 
S. 421 einen Aufsatz von Gr au  zitiert.)

Einige kleine Wünsche können vielleicht später be
rücksichtigt werden: Die Darstellung der Lehre von dem 
Verbrauch der Straf klage (S. 241, 321) ist durchaus un
vollkommen. Ähnliches gilt von der Wiedergabe der 
Rechtsprechung über Strafzumessungsgründe (S. 247), 
über die Abtrennbarkeit der Sicherungs- von der Straf
frage (S. 289, 304), über das Verhältnis von Beschwer 
und Amnestie (S.270). Zu § 267b (S. 249) ist cs wohl 
notwendig, auf die Veröffentlichung der zitierten RG.- 
Entsch. 3 D 654/37 (DStrR. 1938, 57) hinzuvveisen, die 
jedoch überwiegend abgelehnt wird. Hinsichtlich der Zu
lässigkeit der Vorwegnahme des Beweisergebnisses nach 
§ 24 VereintVO. stimme ich (vgl. DR. 1940, 2041) .mit 
dem Verf. überein, der seinen Standpunkt (S. 218) gegen
über den Bedenken von N i e t h a m m e r  neuerdings aus
führlicher begründet hat (DJ. 1940, 1287). Ob diese Ent
scheidung des Gesetzgebers zweckmäßig ist, bleibt auch 
hier eine ernste Frage de lege ferenda und ein schwie
riges psychologisches Problem.

Prof. Dr. Br uns ,  Greifswald.

D ie  V e r o r d n u n g  über  den W a r e n v e r k e h r  in 
der Fassung v. 18. Aug. 1939 und die Erste Durch
führungsverordnung v. 20. Okt. 1937, eingeleitet und 
erläutert mit Gesetzesanhang von W o l f g a n g  Gäh t -  
gens,  RegR. im RWiM. Berlin-Wien 1940. Industrie
verlag Spaeth & Linde. 128 S. Preis kart. 2,40 SIM.
Die VO. über den W a r e n v e r k e h r  wird vom Verf. 

zutreffend als das Grundgesetz der gegenwärtigen Waren-
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bewirtschaftung bezeichnet. Sie bildet die gesetz1,c 
Grundlage für alle die Anordnungen, Gebote und » 
bote, durch die heute sämtliche Wirtschaftskreise UV 
steiler, Händler und Verbraucher) im Erwerb und v 
brauch der verschiedensten Waren beschränkt )ve,r“u  
Trotzdem sie also eine erhebliche Bedeutung besitzt, 
sich das Schrifttum ihrer noch verhältnismäßig wenig 
genommen. j

Diese Lücke schließt das Werk von Gähtgens,  
zwar, wie gleich betont werden soll, in sehr gelunge' 
Weise. Es gliedert sich in drei Teile. Der erste brljje 
eine eingehende und lehrreiche Abhandlung über 
Entstehung, Grundlagen und Organisation der "T 
bewirtschaftung. Er zeigt an Hand einer geschichtuc" 
Darstellung, welche Erwägungen und wirtschaftin 
Notwendigkeiten für die Schaffung der VO. und 1 
Vorgängerinnen maßgebend waren, und gibt daher  ̂
gleich wertvolle Fingerzeige für die richtige Anwen ‘ 1’ 
der einzelnen Vorschriften. Ferner enthält er eine Se |Cl], 
Übersicht über die verschiedenen Behörden (ReieBsste j 
Wirtschaftsämter u. dgl.), in deren Hand die W a r R efug’ 
schaftung liegt, sowie über ihre Aufgaben und tn ” 
nisse. Der zweite und wichtigste Teil erläutert in '^q, 
matischer Darstellung die einzelnen Vorschriften d« ¡eI) 
und ihrer ersten DurchfVO. Aus dem reichen Inhalt * 
vor allem die Erläuterungen zu den heute immer w'gg. 
kehrenden Begriffen der Beschlagnahme, Verwenu“ ‘̂  
verböte, Herstellungsvorschriften und Verbrauchsregc 
(ßezugsbeschränkung) hervorgehoben, desgleiche >,« 
Ausführungen zu der Auskunftspflicht, Schadensiw J. 
und besonders zu dem Ordnungs- und kriminellen ^  
verfahren bei Zuwiderhandlungen. Im dritten leQ die 
die wichtigsten Gesetzesbestimmungen abgedruc 
als Ergänzung zu der VO. laufend lierangezogen {[¡c|it 
müssen, wie z. B. die Verordnungen über Auskunft ¡j. 
v. 13. Juli 1923 und gegen Bestechung und Gen ^  
verrat nichtbeamteter Personen v. 3. Mai 1917 soweMt& 
Verbrauchsregelungs-StrafVO. v. 6. April 1940. Au ¡gjen
enthält er ein Anschriftenverzeichnis der 
Reichsstellen.

Schon diese kurzen Anführungen zeigen, dat>..präg1 
für jeden lesenswert ist, der sich beruflich tni ^  ü

daß daFsraHgeÜ
___________, ___________  1 ®lt %  >

der Warenbewirtschaftung befaßt. Es wird ihm ^ti-
so zuverlässigerer Helfer sein, als sein Verf- s_ ßeV'h' 
reren Jahren dienstlich mit den Rechtsfragen de gaCh' 
schaftung beschäftigt ist und daher als geaa Wer̂ C! 
kenner zu gelten hat. Die klare Gliederung . es(jaS eti1' 
und seine leichtverständliche Sprache soW1r dein zU 
gehende Stichwortverzeichnis machen es aun 
einem angenehmen Unterrichtsbuch. R rIiu-

LGR. Dr. B l oc hw i t z -  »

. paS
Dipl.-Kfm. Dr. oec. publ. habil. Peter  Bc l\ j ! f t  7 

deu t sche P f l i c h t p r ü f u n g s w e s e n ,  I .fächln 
Schriften aus dem Bereich des deutschen ¡¡n \9 ' 
prüfungswesens „Der Wirtschaftsprüfer ■) , nöO ̂  
Verlag Julius Springer. VIII, 204 S. Preis bros •
Der durch seine Mitarbeit an dem fächlich^esOh^L 

bereich des Instituts der Wirtschaftsprute feiSe 
sachkundige Verf. unternimmt es, die I rot>1 ‘¡sChe0 ju 
deutschen Pflichtprüfungswesens in ihren i¿aeutdf^ijcli 
sammenhängen und in ihrer praktischen d reici>‘ f, 
ordnen. Nach einer Erörterung der an sicn » die r£-ej[-
wirren Begriffswelt des Prüfungswesens wer. 7einefl .¡,c|i 
liehen und wirtschaftlichen Fragen der e . i vStema<. Lr- 
bereiche des deutschen Pflichtprüfungswesen ■ eB v 
und vergleichend dargestellt, wobei clel ilingsgesC ine11 
ständnisses wegen weitgehend die entwicKt einze ' M
¡ehe Seite mitbehandelt wird. Wenn auL‘ rqCiüede‘‘ ¡ne 
5flichtprüfungen in ihrem Charakter doc’1, tel'
lind, so läßt sich im Sinne dieser Darlegui £ „ e fcs clis 
gemeinsame Zwecksetzung finden, woDei ,, QeScne ¡,t- 
ung der Ordnungsmäßigkeit des betriebhc I ¡fld

rUn Atifo-ahen. die “ V -,e S",111̂4 ULI V.JlUHlllIgMlIdUlglVi-U V.IV.J ¿ e i n  '

ervortritt. Welchen Inhalt die Aufgaben, „ grl) si<-" 
irüfer im einzelnen gestellt sind, haben , ia|erne 
ils Schutz und Sicherung des z.u, prüfend .¡„ungen ./"-ret1 
or inner- und außerbetrieblichen ho ^ß-

iesamtheitlicher Betrachtungsweise gleicnz allfScr> 
virtschaftspolitischen Zielen ausgerichtet.
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pichen Ausführungen über den Inhalt, Zweck sowie den 
tjmfang der Pflichtprüfungen und ihrer Träger, dem 
w.irtschaftsprüferberuf, werden ergänzt durch rechts- und 
wirtschaftspolitisch ebenso interessante wie wichtige Fra- 
Sen über die gebietsmäßige Ausdehnung des Pflicht- 
Prufungswesens sowie solche über die Umgestaltung und 
" er,einfachung des Prüfungswesens unter der wirtschafts- 
P°htischen Zielsetzung des neuen Staates. Ausgehend 
on Jet- Erkenntnis, daß sowohl alle behördlichen Prüfer 
^schließlich der Betriebsprüfer der Reichsfinanzverwal- 
,Ung sich ohnedies schon zu einem erheblichen Teil auf 
en Abschlußbericht des Wirtschaftsprüfers stützen und 
“rii die Wirtschaft, wie die Erfahrung zeigt, auf einen 

Swtcn Prüfungsbericht heute nicht mehr verzichten kann, 
soll ner die weitmögliche Ausgestaltung der Ab-
¿ ‘lußprüfung zu einer Art Orundprüfung für eine in der 
die unft noch zu lösende begrüßenswerte Aufgabe. In 
Rr'hm ^ usammenhan& stellt der Verf. das „geordnete 
. chnungswesen“  als Mittel der Leistungsfähigkeit und 
«stungssteigerung der deutschen Betriebe 

^dcutung ' ................... -  '
,â rtrag, sonaern aie von

0 " Leistungen stehen heute im Vordergrund des Inter- 
dercs- Diese Belange wahrzunehmen, ist edelste Aufgabe 
de gewerblichen und beruflichen Organisationen, die mit 
'vurdc nun!’ ^CS betrieblichen Rechnungswesens betraut

Wiss° ^eschließt das überaus aufschlußreiche Buch seine 
tyjJ^schaftlichen Erörterungen mit dem Wunsche, das 
EffQ , laItsprüfungswesen noch mehr als bisher auf die 
ein2y ^fnissedesnationalsozialistischenWirtschaftssystems 
Üeset i- en- ln einem Anhang sind die einschlägigen 
aiir-u JlcEen Bestimmungen beigegeben. Die Arbeit, die

Leistungsfähigkeit
in ihrer

für die Volkswirtschaft heraus. Nicht der 
rag, sondern die von den Betrieben zu erstellen-

p(,ehfdas umfangreiche
PflichTVahrern Utld Vni»«.iiaiiatvici»cii, uic um ucin
dje rp*Prüfungswesen zu tun habeii  ̂ oder die sich für

chrifttum verarbeitet, kann allen 
Wirtschaftskreisen, die mit dem

TeiihĈ J’chen und wirtschaftlichen Fragen der einzelnen 
intercer?Ic^e dieser heute überaus wichtigen Einrichtung 
schlaf leren, sowohl zum Studium als auch als Nach- 

Sewerk bestens empfohlen werden.
Dr. T h e o d o r  Becker ,  Berlin.

H
Un."Wörterbuch der  g e r i c h t l i c h e n  M e d i z i n  
sti?. nat u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n  K r i m i n a l i -  
<jes | In Gemeinschaft mit zahlreichen Fachgenossen 
von p und Auslandes. Bearbeitet und herausgegeben 
r®ktn V‘ H e u r e i t e r ,  o. Prof. Dr. med. Dr.h. c. Di- 
Hamp des Instituts für gerichtliche Medizin der Univ. 
des j l)fg. F. P i e t r u s k y ,  o. Prof. Dr. med. Direktor 
UniJ np duts für gerichtliche und soziale Medizin der 
gesiinj?nn’ D. Schü t t ,  Dr. med. Direktor im Reichs- 
de «heitsamt Berlin, Dozent a. d. Staatsakademie 
Von i „HU- Gesundheitsdienstes. Berlin 1940. Verlag 
Efosch ’gS SprInSer- Iv > 969 S. Preis geb. 99,60 SUt,

H, A  411 JL/cuiaumaiiu ¿wisiucn ucii wuueu
r c Orri; 9 esetze noch die Wissenschaften schweigen. 
, r un r>ar.'en von Hamburg und Bonn und der Direk- 

iijjerl^e‘cnsgesundheitsamt haben in Gemeinschaft 
KUslandc, , der namhaftesten Fachmänner des In- und 
,.°fm p.« das große Wissensgebiet in lexikographischer 
3 r auf rr , '9  und dargestellt. Ein ungeheurer Stoff ist 
v Iührii„te , Y beschränktem Raum verarbeitet worden, 

°rtes D'teratufangaben am Schlüsse jedes Stich- 
^ê ialarbelt Ĉrn ^em ^ enuIzer des Werkes die weitere

>M«ßt ^ 'auageber haben, was mancher bedauern mag, 
VSycI>iatriPn , r Aufnahme aller Fragen der forensischen 
fpkarbeitim 3 a eset!cn’ ebenso von der Darstellung und 
Kunden der Gesetzgebung und der sich aus ihr er- 
ilu dem ,e,sonderen Fragestellungen. Sie bekennen sich 
üfkv vOrnpi ,9vort >>zu einer gerichtlichen Medizin, die 
f lic k t cülm^ e Aufgabe in der Lösung der Probleme 
st„. als’ d?r Tod dem Arzt und Naturwissenschaft- 
aiM.“ - Aue -*?e' Gerichts- und Polizeibehörden

S 'd'rlidi ,*eser Zielsetzung ergibt sich die besonders 
ne Behandlung und Darstellung der unmittel

baren Todesursachen (z. B. Tod durch Ertrinken, durch 
Verletzungen der verschiedensten Art, durch Erstickung 
usw.), demgegenüber die Behandlung anderer wichtiger 
Fragenkomplexe manchmal verhältnismäßig kurz aus
gefallen ist, wie z. B. die der Stichworte „Identitätsfest
stellungen, Kausalzusammenhang, Kurpfuscherei, Nar
kosetod, Okkultismus, Röntgenschäden, Sittlichkeitsver
brechen, Verkehrsunfall“  u. a. m. Aufgefallen ist mir, daß 
zwar die Münzfälschung erörtert ist, nicht aber die heute 
wohl praktisch wichtigere Papiergeldfälschung. Auch 
bei Berücksichtigung des bewußten Ausschlusses aller 
psychiatrischen Fragen hätte m. E. die so wichtige Hand
lungsfähigkeit im rechtlichen Sinne eine etwas eingehen
dere Erörterung verdient, als sie bei den Stichworten 
„Bewußtlosigkeit“  und „Handlungsfähigkeit“  erfolgt ist. 
Bei manchen Kapiteln mit besonderem rechtlichem Ein
schlag vermißt man vielleicht doch etwas die Mitarbeit 
eines Rechtswahrers.

Eine Gesamtbetrachtung erweckt den Gedanken, ob 
den Zielen und Aufgaben des Werkes nicht noch besser 
und nachhaltiger hätte gedient werden können, wenn die 
Loseblatt-Form gewählt worden wäre, was bei einer 
lexikographischen Darstellung ja besonders nahegelegen 
und es ermöglicht hätte, den ständigen Fortschritten von 
Wissenschaft und Forschung schnellstens zu folgen.

Möge Vorstehendes nicht als Kritik eines Unberufenen, 
sondern als Wünsche und Anregungen eines Interessier
ten aufgenommen und gewertet werden.

Die Verflechtung von gerichtlicher Medizin, natur
wissenschaftlicher Kriminalität und Rechtswahrertum ist 
heute ein besonders dringendes, von maßgebender Seite 
immer wieder betontes Problem. F. v. N e u r e i t e r  
(Stichwort „Gerichtliche Medizin“  S. 264) formuliert die 
Forderung in vorzüglicher Weise mit den Worten: „Der 
später bei Gericht tätige Rechtshörer muß schon auf der 
Schule in die ihm fremde Denkweise des Arztes und 
Naturwissenschaftlers eingeführt und mit den verschie
denen Gebieten ärztlich-naturkundlicher Sachverständi
gentätigkeit bekanntgemacht werden. Denn sonst wird 
er später in der Praxis nie imstande sein, sich nutzbrin
gend eines Gutachters in medizinischen Dingen zu be
dienen. Bedarf es doch zweifellos gewisser Kenntnisse 
auf dem Fachgebiete, in das der zu beurteilende Sach
verhalt kompetiert, um sich nicht schon bei der Wahl 
des Sachverständigen zu vergreifen, aber nicht minder, 
um den gut gewählten Sachverständigen durch eine ent
sprechende Formulierung der zu behandelnden Fragen 
richtig vernehmen und schließlich seinen Darbietungen 
folgen zu können. Insbesondere muß der Richter dank 
seiner Vorbildung wirklich in der Lage sein, sich die 
Schlußfolgerungen des Gutachters ,zu eigen zu machen', 
w ill er nicht dem Sachverständigen Entscheidungen über
lassen, die in Wahrheit ihm allein zustehen.“  (Eine For
derung, die ich in diesen Blättern bei der Besprechung 
einschlägiger Entscheidungen und Werke immer wieder 
nachdrücklich betont habe.) Der Rechtswahrer, der die 
Probleme nicht erkennt, kann ihre Lösung nicht vorbe
reiten, und der, der die Gutachten der Sachverständigen 
nicht wägen kann, kann sie auch nicht werten. Gerade 
diese Forderung darf nicht nur ein Programm bleiben, 
sie muß, wie das ganze Werk (siehe das Vorwort), Er
füllung werden. Möglichkeiten des Studiums und der 
Unterrichtung erwecken das Interesse, aus ihm aber ent
springt das Wissen. Ich darf an die Reichsjustizverwal- 
tung den Wunsch richten, jeder Gerichtsbücherei die An
schaffung dieses Werkes zu ermöglichen. Die lexikogra- 
phische Darstellungsweise ermöglicht gerade dem Rechts
wahrer die Auffindung des jeweils Gesuchten viel leich
ter, als es bei der Benutzung eines systematisch ange
legten Lehrbuches der Fall sein würde.

AGR. Dr. K a l l f e l z ,  Cottbus.

Ge o r g  Dahin:  D e r  T ä t e r t y p  im S t r a f r e c h t  
(Leipziger rechtswissenschaftliche Studien). Leipzig 
1940. Verlag Theodor Weicher. 64 S. Preis broscli. 
3 M l.
Mit der vorliegenden Schrift hat uns Dahm eine

erste größere zusammenfassende Darstellung der „Lehre
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vom Tätertyp“  in ihrer heutigen Gestalt geschenkt. Sie 
ist entstanden aus seiner Antrittsrede an der Universität 
Leipzig vom 24. April 1940, ist ihr gegenüber aber we
sentlich erweitert und mit Anmerkungen versehen. Ihre 
ebenso inhaltreichen wie klaren Ausführungen sind vor
trefflich geeignet, ein Bild jener nicht nur theoretisch be
deutsamen, sondern auch praktisch mehr und mehr in 
der höchstrichterlichen Rechtsprechung wirksamen Lehre 
zu geben. Die Schrift wird daher in den Kreisen aller 
Rechtswahrer dankbar begrüßt werden.

Daß der „Täter“  ein wichtiges und wesentliches For
schungsobjekt des Strafrechts sei, ist unter dem Einfluß 
der „modernen“  Strafrechtsschulen im Laufe des letzten 
Halbjahrhunderts immer deutlicher ins Bewußtsein ge
treten. Die biologische Betrachtungsweise unserer Tage 
hat diese Entwicklung wesentliche Schritte weitergeführt. 
Daß der Täter auch Gegenstand d o g m a t i s c h e r  Straf
rechtsbetrachtung sein kann und sein muß, hat seinerzeit 
zuerst die Rede vom 12. Nov. 1931 und die gleichnamige 
Schrift von E r i k  W o l f ,  „Vom Wesen des Täters“  
(1932) klargemacht. Wenn auch die von ihm in erster 
Linie in Betracht gezogenen „subjektiven Unrechtsele
mente“ , also die Absichten, Tendenzen usw. in den 
strafrechtlichen Tatbeständen, richtigerweise im allge
meinen besser zu den „tattypischen“  als zu den „täter
typischen“  Merkmalen gerechnet werden, so war damit 
doch der Weg zu diesen und im weiteren Verlauf zum 
„Tätertypus“  im heutigen tatbestandlich-normativen Sinne 
gebahnt.

Was ist nun dieser T ä t e r t y p  und was will er? 
Darüber gibt die vorliegende Schrift klare und erschöp
fende Auskunft. Sie zeigt, wie man zunächst bei vielen 
Kriminellen von einer „kriminellen Lebensform“  iS. 161 
im Sinne eines „k  r i m i n o 1 o g i s c h e n“  Tätertyps (S. 28) 
sprechen kann. Hier bewegt sich die ganze Lebensfüh
rung des Täters in bestimmten und gesetzmäßigen kri
minellen Bahnen. Daneben aber steht der „ n o r m a 
t i v  e“  Tätertyp (S. 28), von dem hier wesentlich die Rede 
ist, der in der einzelnen Tat als solcher zutage tritt. Es 
ist „ein Leitbild und eine Richtlinie für die Auslegung 
des Gesetzes“  (S. 41), er kommt vornehmlich „bei der 
Tatbestandsbildung und im Bereich der Tat“  zur Gel
tung (S. 29). Es soll nicht verkannt werden, daß über 
das Wesen dieses (hier interessierenden) Tätertyps die 
Meinungen nicht ganz einhellig sind. So wendet sich 
Da hm (S. 26) gegen die von E r i k  W o l f  in den Vor
dergrund gestellte Auffassung, die unter dem Einfluß 
Heideggerscher  Philosophie den Tätertyp als ein 
„apriorisches Sein“ , als eine „ontisch-existentiale Struk
tur des Täterdaseins“  verstehe, während es ihm selbst 
um eine „Realität des völkischen Lebens“ , um den 
„Tätertyp im Sinne der wirklichen Volksanschauung“  
zu tun ist. Auch unsere Auffassung deckt sich nicht 
völlig mit derjenigen von Da hm. Wir möchten den tat
bestandlich-normativen Tätertyp nicht auf einige wenige, 
von vornherein im Volksbewußtsein klar ausgeprägte 
Typen beschränken; wir glauben vielmehr, daß dieses 
Täterbild auch durch den Gesetzgeber selbst erst g e - 
s c h a f f e n  werden kann. Aber in dem weiteren 
wesentlichen Punkt wissen wir uns mit Da hm einig: 
daß dieses „Bild vom Täter“  neben den einzelnen 
Tatmerkmalen heute ein unentbehrliches Mittel zur sach
gemäßen Handhabung unserer Strafgesetze ist.

Dem entspricht erfreulicherweise auch die Recht
sprechung des höchsten Gerichtshofs. Da l im bespricht 
die einzelnen ihm vorliegenden RG.-Urteile genauer; 
weitere sind inzwischen hinzugetreten. Wir nennen als 
Beispiele etwa das bahnbrechende Urteil über den Zu
hälter in RGSt. 73,183 (3 D 1010/38), das in anderer Hin
sicht sehr anfechtbare, aber hierher bedeutsame Urteil 
über den Volksschädling nach § 2 der VO.: AkadZ. 1940, 
321 (2 D 174/40), sowie das Urteil über den Volksschäd
ling in §4 VO.: DR. 1940, 1423? (3 D 347/40). Immer 
wieder betont das RG., daß der Tätertypus, wie er hier 
zur Auslegung des Gesetzes verwertet ist, beim konkre
ten Täter im früheren Leben „kriminologisch“  nicht in 
die Erscheinung getreten sein muß, daß er vielmehr, auch 
beim nichtvorbestraften Täter, in der „Tat“  als solcher 
sich zeigen kann. Gedacht ist also an den hier besproche
nen tatbestandlichen und normativen Tätertypus.

Auf die Dauer glaube ich freilich nicht, daß „krimi
nologischer“  und „tatbestandlich-normativer“  Tätertyp) 
die wir heute der Klarheit wegen zunächst einmal rel11' 
lieh voneinander zu scheiden bemüht sind, völlig unver- 
bunden nebeneinander bestehen bleiben werden. Hände» 
es sich doch in be i den Fällen darum, daß w ir tiefe 
als bisher in das Wesen der  e i nze l nen  T ä t e r 
p e r s ö n l i c h k e i t  eindringen und die strafrechtliche Ve' 
handlung ihr anpassen wollen. Dazu müssen schließ»10 
beide Wege Hand in Hand gehen. So weist das ge‘ 
dankenreiche Buch von Da hm über sich selbst hin81/ 
auf wichtige Zukunftsaufgaben unseres völkischen Str« ' 
rechts.

Prof. Dr. Edmu n d  M e z g e r ,  München-

D ie  E r s t e l l u n g  des Ahnenpasses  von Dr. r  ' 
Hi (ns B o g i s l a v  G r a f  von Schwer i n .  Müncn 
1939. Zentralverlag der NSDAP. Franz Eher Na° 
46 S. Preis geh. 0,50 3tJi.
Das angezeigte Büchlein w ill eine Anleitung 

an Hand deren sich der Volksgenosse einen AhnenP. 
erstellen kann. Das Buch ist 1939 erschienen, beri 
sichtigt noch die AusfVO. zum neuen PersStG. und 
Dienstanweisung an die Standesbeamten und ihre *  
sichtsbehörden. ^

Die gesamte Materie ist zur Zeit nicht mehr s° ng 
tuell, da der Nachweis der deutschblütigen Abstantfi ^  
durch die VO. über den Nachweis deutschblütigen 
stammung v. 1. Aug. 1940 (RGBl. I, 1036) wesentllicn^
einfacht worden ist (vgl. auch AV. d.RJM. v. 7 - ,10Jl 

Die VO. macht im wesentl
16. Deii

entlieh* 
Absta?1940: DJ. 1941, 41).

zur Vereinfachung des Nachweisverfahrens den Ao ^  
mungsnachweis eines Familienmitgliedes weitgehen 
andere Familienmitglieder nutzbar. t.befl)

Es wird aber trotzdem immer zweckmäßig j5' ^ch- 
daß jedes Familienmitglied den Nachweis seiner ü j-|iren 
blütigen Abstammung durch eigene Unterlagen zu j er 
in der Lage ist. Es ist nicht zu bezweifeln, ¡s zU 
Ahnenpaß das geeignetste Mittel ist, diesen Nacn a# 
führen. Leider besteht noch kein gesetzlicher ¿' apas 
Stelle der Urkunden einen Ahnenpaß vorzuleg j erlaß 
Innenministerium hat bisher lediglich durch p ztt0 
v. 26. Jan. 1935 die Verwendung von Ahnenpas aUch 
Nachweis der Abstammung empfohlen. Es 
zweckmäßig, wenn eine bestimmte Form eine ^  j art 
passes zur Verwendung vorgeschrieben w“ rd<n aS wür°e 
in Zukunft nur noch einen Ahnenpaß geben, 
allgemein eine wesentliche Vereinfachung erge

Es ist gar nicht so einfach, einen Ahnenpa . ^¡gte 
aufzustellen und zu prüfen. Wenn der • a:cjd aj>'
Ahnenpaß heute bei vielen Dienststellen noen j^ufig
erkannt ist, so liegt das auch daran, daß lass«/1:
auf den ersten Blick schwere Fehler erketi ist ?e
Die Herausgabe des Büchleins von Schwe ^ eine!
zu begrüßen, und es kann nur jedem, dervorher sl„, 
Ahnenpaß erstellen will, geraten wercv nY des 
genauestens über Wesen, Inhalt und Technik 
passes zu unterrichten. tUsgeN055611

Der Preis des Heftes ermöglicht jedem 0 
den Erwerb. .v Bei»1"'RA. Dr. S c h m i d t - K l e v e n o w ,

-------------------------------------------  Sanin»'
,faK) 
bis' 
tik

e.
Das Recht  der  ö f  fen11ichen Fui t s h Saarp

lung der im Altreichsgebiet einschheßhc ^  der 
in der Ostmark, im Sudetengau und {¡jrSorger1eg40. 
herigen Freien Stadt Danzig gütende“  NoV-.^nis 
liehen Vorschriften nach dem Stande - ^yerri;1 ¡¡¡i 
Textausgabe mit Anmerkungen mm M»n lasS-
46.—48. Tausend von F r i t z  Rup P, r̂\an VIlE 
o m .h r-nrl Hpvin.inns Vcriab-RMdl. Berlin 1940. Carl Heymanns 
Preis brosch. 2 ¡RM.

ch e / d" S
E n g e l - E c k e r t :  Die R e i <= hs - v eJs | |  Lie{«[$&

gesetze in jeweils neuestem Stande. Wgesetze in jeweils neuesten««.-..- „0 , ReC 
Juli 1940 (141 Blatt). Preis 3,80 n
Sept. 1940 (105 Blatt). Preis 3 9UI. Rec
sehe Verlagsbuchhdlg., München U. 
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[** Abdruck in der amtlichen Sammlung der Entscheidungen des Reichsgerichts. — f  Anmerkung]

liechtspolitisch besonders bedeutsame Entscheidungen:
aus dem Vollstreckungsrecht S. 447 N r. 12, S. 450 Nr. 14; aus dem Arbeitsrecht S. 456f f .  N r. 21 und 22

Zivilrecht

**
Bürgerliches Gesetzbuch

RG. — §278 BGB. Nach den allgemeinen Be- 
j, ,£Utl6en, die den Verträgen zwischen den Reichsauto- 

'nen und den für sie Arbeiten ausführenden Unterneh- 
püi'Jzugrunde gelegt werden, bestehen keine Vertrags- 
den ii  zwischen den Reichsautobahnen und den von 
^ei .Unternehmern beschäftigten Arbeitern. Wenn die 
i(,n ,sant°bahnen durch Zahlung einer Vergütung an von 
MöJr J>eŝ t'äftigte Fuhrunternehmer den Arbeitern die 
Zl)r pCnkeit erhalten, die Fahrzeuge der Fuhrunternehmer 
nehin rreiFllunS ihrer Arbeitsstelle zu benutzen, so über- 
der,v!en s‘e damit keine eigene Verpflichtung zur Beför- 
dadii der Arbeiter. Die Führer der Fahrzeuge werden 

rch nicht Erfüllungsgehilfen der Reichsautobahnen. 
v«rw ^  1936 stieß ein beim Bau der Reichsautobahn
der vencleter Lastkraftwagen des Fuhrunternehmers F., 
Kren,°n dessen Berufsfahrer O. gelenkt wurde, auf der 
körr)f,UnR der Wichheimer Straße in Köln und des Bahn- 
mit >.rs der von der KI. betriebenen Vorortbahnlinie G 
aUs J nem von links kommenden Vorortbahnzuge, der 
der Triebwagen und drei Anhängern bestand, in
TejI f r e,lse zusammen, daß der Kraftwagen am hinteren 
fend Hp?, en und nach rechts umgeworfen wurde, wäh- 
Kreu?,fr Vor0rtbahnzug etwa 3/ 4 Wagenlängen hinter der 
in» »unS zum Stehen kam. Auf dem Lastwagen hatteneme ,

meist!.11 Arbeiter der Bekl. namens W. gesessen, die 
Ladek-1 f u  ̂ dem Boden des mit einer Plane überdachten 
Arbeit „ et?,s> au* dem auch Fahrräder der Arbeiter und 
darUntP" Cw te mitgeführt worden waren. 13 Arbeiter, 
RHaftnnr > wurden verletzt. Die KI. ist auf Grund des 
für die, ' .von den verletzten Arbeitern und von den 
:>Uf £rs ^getretenen Trägern der Reichsversicherung 
Ansrif,...17- der durch den Unfall entstandenen Schäden in 

genommen worden und fordert mit der vorl.
ihr im-u gej„. , Wege des Ausgleichs die Erstattung der von 
V°n der BekJ1 Ulld künftig noch zu leistenden Zahlungen
, Die
^ tl>alsVJ(i1,,erne!’mt;r B. und R. wurden von der Bekl., die 
Jhid nar?lc-.Autobahnstrecken von Köln nach Düsseldorf 

beförn * 8'Burg baute, mit Bauaufträgen beschäftigt, 
^dneris u e Frdmassen und dergleichen, während R. 
il)ch die a k ^ r*3eden ausführte. Die Arbeiter R.s wie 
a11 ihren ■ ,eii e.r anderer Unternehmer hatten regelmäßig 
fbeit an.ic\Ve'ligen Arbeitsstellen au der Autobahn zur 

^^rkre i/'1 r *en’ Zuweilen mußten sie jedoch am Ver
eistem; .Opladen antreten, wo sich eine Straßen-eme rei der RpI.i j __  ____  :i___|  1 v  11 U l l l l  \ . V V U )  VV V/ O I V I I  v l l i v  W U  U U V I I

neue0!* D.el<b Befand, nämlich dann, wenn ihnen 
r̂teiier. Arbeitsstelle angewiesen werden mußte. Am 

11 Einvern^u Befand sich auch ein Angestellter R.s, der 
;ag der ¿ i^ e n  mit dem Straßenmeister die Neueintei- 
deiU Mn “ eder vornahm. Ebenso fanden sich dort an

■m

\V(*11,1 Wn'0̂ 1!1 d‘e Fahrzeuge der Fuhrunternehmer ein, 
len V °u  an ‘^re Arbeitsplätze weitergeleitet zu 

K.'dT, d l ‘51fach wurden nun auf diesen Fahrzeugen Ar- 
n,S.et,> mn~n neue Arbeitsstellen in derselben Richtung 

dafür00"01011-’- ° 'lnc dad zunächst die Fuhrunter-
V , r''“
Süti
p1 die R i ,  eine Vergutung erhielten. Später erklärte 

auf Vorstellungen der Fuhrunternehmer 
lh S?.u 7 M ^ r die Mitnahme der Arbeiter eine Ver- 

en» unc  ̂zwar nach den jeweils aufgewandten' ll]|  ̂ 'VäP'Pnc4mi/4o»i rv« i t _ j___i____ /«4nll4on rlioen? .agenstunden. Die Unternehmer stellten die 
ui und die dafür vereinbarte Vergütung mit in

ihre der Bekl. eingereichten Rechnungen ein, und nach 
der Prüfung durch die Rechnungsstelle der Bekl. wurden 
die Beträge von der Bekl. zur Zahlung angewiesen.

Die Kl. macht geltend, die Bekl. hafte den verletzten 
Arbeitern und deshalb im Wege der Ausgleichung auch 
ihr, der KL, gegenüber sowohl deshalb, weil sie als Hal
terin des Kraftwagens anzusehen sei, als auch deshalb, 
weil ihr die Fürsorge für die Arbeiter obgelegen habe 
und sie verpflichtet gewesen sei, die Arbeiter sicher an 
ihre neuen Arbeitsstellen zu befördern. Für das grobe 
Verschulden des O. hafte sie nach § 278 und nach § 831 
BGB. Es lägen aber auch Organisationsmängel vor, für 
die die Bekl. nach §§ 823, 31, 89 BGB. einzustehen habe, 
insbes. deshalb, weil die benutzten Lastwagen mangels 
fester Sitze zur Beförderung von Personen nicht hätten 
verwendet werden dürfen.

Die Bekl. bestreitet, Halter des Lastkraftwagens ge
wesen zu sein oder sonst irgend etwas mit der Beförde
rung der Arbeiter an die neuen Arbeitsstellen zu tun 
gehabt zu haben. Sie habe nur den Transportunterneh
mern aus Entgegenkommen eine Vergütung für die Be
förderung gezahlt. Für die R.schen Arbeiter habe nicht 
sie, sondern allein R. zu sorgen gehabt. Aber auch diesem 
gegenüber hätten die Arbeiter keinen Anspruch auf die 
Beförderung gehabt. Auch W. habe keinen Anspruch 
gehabt, da er von ihr Wegegeld erhalten habe.

Das LG. hat die Bekl. antragsgemäß in voller Höhe 
zur Zahlung verurteilt und auch die begehrte Feststel
lung hinsichtlich der Pflicht zur Ausgleichung weiterer 
Schäden getroffen. Auf die Berufung der Bekl. hat das 
OLG. die Klage wegen der den Arbeiter W. betreffenden 
Beträge ganz abgewiesen und im übrigen der Klage auf 
Zahlung und Feststellung nur zu 3/r stattgegeben, weil 
die in Anbetracht der Unübersichtlichkeit der Kreuzung 
zu hohe Geschwindigkeit des Vorortbahnzuges zur Ent
stehung des Unfalls mitgewirkt habe und diese Erhöhung 
der Betriebsgefahr von der Kl. zu vertreten sei.

Das RG. hob auf, Soweit das OLG. zuungunsten der 
Bekl. erkannt hatte und wies die Klage ab.

Mit zutreffender Begründung verneint das BG. zu
gunsten der Bekl., daß sie Halterin oder Mithalterin des 
F .sehen Lastkraftwagens i. S. des § 7 KraftfG. gewesen 
sei, und nimmt an, daß deshalb der erhobene Aus
gleichungsanspruch nur dann nach § 426 BGB. begründet 
sei, wenn die Bekl. aus einem anderen Rechtsgrunde den 
verletzten Arbeitern gegenüber schadensersatzpflichtig 
sei oder gewesen sei. Es gibt zu, daß nach dem orga
nisatorischen Gedanken, der dem Geschäftsbetrieb der 
Bekl. zugrunde liege, an sich vertragliche Beziehungen 
wohl nur zu den Unternehmern und nicht auch zu den 
Arbeitern eingegangen werden sollten, meint aber, das 
hindere nicht, daß sich in Einzelfällen infolge der tat
sächlichen Gestaltung der Lebens- und Betnebsvorgange 
im Laufe der Zeit auch unmittelbare vertragliche Be
ziehungen zu gewissen Arbeitern herausgebildet haben 
könnten, und das sei hinsichtlich derjenigen Arbeiter 
geschehen, die kraft der im Laufe der Zeit angeführten 
Übung von dem Verteilerkreis Opladen aus an die neuen 
Arbeitsstellen befördert worden seien. Die Arbeiter — mit 
Ausnahme des W. — seien allerdings nicht in ein Ar
beitsverhältnis zu der Bekl. getreten und nicht Gefolg
schaftsmitglieder der Bekl. geworden. Aber es habe sich 
bei der Übernahme der Beförderungskosten auch nicht 
nur um eine unverbindliche Gefälligkeit der Bekl. gegen
über den Arbeitern oder um eine bloße Vermittlung zwi
schen den Arbeitern und dem Fuhrunternehmer gehandelt, 
sondern es sei anzunehmen, daß es der Bekl. im Rahmen 
ihrer vertraglichen Beziehungen zu den Unternehmern

55
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billig' erschienen sei, deren Arbeiter, die letzten Endes 
ja auch für sie tätig gewesen seien, und für die der Um
weg über den Verteilerkreis eine nicht unbeträchtliche 
Mehrbelastung bedeutet habe, zu ihren neuen Arbeits
plätzen zu befördern. Solange die Übung bestanden habe, 
müsse angenommen werden, daß die Bekl. nicht aus un
verbindlicher Gefälligkeit gehandelt habe, sondern mit 
Rücksicht auf die zwischen ihr und den Arbeitgebern
— d. h. den Unternehmern, hier dem R. — bestehenden 
Vertrags Verhältnisse, in Erweiterung der dieserhalb ur
sprünglich getroffenen Abmachung und ohne Rücksicht 
darauf, daß ursprünglich irgendwelche Beförderungs
ansprüche nicht bestanden hätten. Daraus folgert das 
BG., daß nicht nur die Unternehmei-, sondern auch die 
Arbeiter — diese als begünstigte Dritte i. S. des § 328 
BGB. — vertragliche Ansprüche auf ordnungsmäßige 
Durchführung der Beförderung gehabt hätten, und daß 
die Bekl. für die schlechte Erfüllung dieser Ansprüche 
nach §§ 276, 278 BGB., d. h. u. a. für ein Verschulden 
ihres Erfüllungsgehilfen O. hafte.

Dabei verkennt das BG. die rechtliche Bedeutung des 
Entgegenkommens, das die Bekl. gezeigt hat, als die 
Fuhrunternehmer die Arbeiter nicht länger unentgeltlich 
auf ihren Lastwagen mitnehmen wollten. Als die Fuhr
unternehmer die Arbeiter auf ihren Lastwagen mitnahmen, 
handelte es sich zunächst nur um eine Gefälligkeit 
gegenüber den Arbeitern, denen ein Anspruch auf Be
förderung zur Baustelle nicht zustand. Da aber auch die 
Bekl. einen Vorteil davon hatte, wenn die Arbeiter nicht 
durch einen langen Anmarschweg ermüdet auf der Bau
stelle erschienen, entsprach ihre Beförderung von dem 
Verteilerkreis zu den Baustellen auch dem eigenen Inter
esse der Bekl. Wenn diese deshalb auch mit durch eigene 
Interessen dazu bestimmt worden sein mag, zur Beseiti
gung der durch das Verlangen der Fuhrunternehmer ent
standenen Schwierigkeit für das Mitnehmen der Arbeiter 
den Fuhrunternehmern eine Vergütung zu gewähren, so 
übernahm sie damit doch noch nicht den Arbeitgebern
— hier dem R. — gegenüber die Verpflichtung, deren 
Arbeiter vom Verteilerkreis zur Arbeitsstelle zu befördern, 
sondern sie erhielt durch die Zahlung einer Vergütung 
an die Fuhrunternehmer nur den Arbeitern die Möglich
keit, auf den Lastwagen mit zur Arbeitsstelle zu fahren.

Das BG. meint, die Bekl. habe selbst auf dem Stand
punkt gestanden, daß sie verpflichtet sei, für die Sicher
heit der Arbeiter bei der Beförderung Sorge zu tragen, 
und meint, das ergebe sich einmal daraus, wie der 
Straßenmeister H. sich nach seiner Aussage um die Unter
bringung der Arbeiter auf den Lastwagen gekümmert 
habe, und ferner daraus, daß die Bekl. nach dem Unfall 
Omnibusse für die Beförderung der Arbeiter beschafft habe.

Bei der Würdigung des Verhaltens des H. beachtet 
indessen das BG. nicht den Inhalt der sozialpolitischen 
Bedingungen, die nach der unbestrittenen Darstellung 
der Bekl. ihren Verträgen mit den Unternehmern zu
grunde gelegt worden sind. Darin heißt es in der Ein
leitung u. a.:

Aufgabe des Bauherrn ist es, bei der Vergebung der 
Bauarbeiten . . .  die Vorbedingungen für eine wahre 
Betriebsgemeinschaft zu schaffen und außerdem nach 
Baubeginn . . . nötigenfalls als mahnendes Gewissen 
nationalsozialistischer Weltanschauung das Seine zum 
Gelingen des Werkes beizutragen. Ausgehend von 
diesem Grundgedanken soll die Betreuung der Be
triebsgemeinschaft bei den Reichsautobahnen sich ent
wickeln . . .

und unter V:
Der Weg zur Arbeitsstätte nimmt dem Arbeiter einen 

Teil seiner Freizeit. Der Unternehmer muß deshalb 
— soweit es seinem Einfluß unterliegt — dazu bei
tragen, diesen Weg so kurz und bequem wie möglich 
zu gestalten. Es liegt im Interesse des Betriebes, daß 
der Arbeiter nicht durch einen langen Anmarschweg 
ermüdet auf der Baustelle erscheint.

1. ... Der Auftragnehmer hat ... eine gesicherte Auf
bewahrung der Fahrräder . . .  zu ermöglichen.

2. Wenn . . .  so ist der Auftragnehmer verpflichtet, 
auf seine Kosten . . .  Verbindungswege herzurichten 
und zu unterhalten.

3. In besonders gelagerten Fällen kann eine tägliche

[Deutsches Recht, Wochenausgabe

Beförderung der Arbeiter zwischen Wohnort und Ar' 
beitsstätte in Sammeltransporten — Eisenbahn od« 
Kraftwagen — in Frage kommen. In diesen Fälle“ 
kann die oberste Bauleitung die erforderlichen Ab
machungen zwischen dem Auftragnehmer und de® 
Transportunternehmen vermitteln. Die Kraftwagen mus' 
sen geschlossen sein. Die oberste Bauleitung ist 
rechtigt, die Weiterverwendung der Kraftwagen zu 
verbieten, die sich für die Transporte der Arbeits
kameraden nicht eignen.

Diese sozialpolitischen Bedingungen sind als sogenannt 
typische Bedingungen, die in ganz Deutschland den v.e 
trägen der Bekl. zugrunde gelegt werden, der freL 
Nachprüfung des RG. zugänglich (RGZ. 111, 278). J /1 
Erfüllung der in ihnen begründeten Pflichten ist in mn^  
den Auftragnehmern — hier dem Unternehmer R- /  
auferlegt worden, und die Bekl. hat sich darin ausdrm 
lieh nur das Recht  ausbedungen, die Auftragnema\ 
nötigenfalls zur Erfüllung dieser Pflicht anzuhalten u 
ihrerseits notfalls vermittelnd einzugreifen. Die Bemühu 
gen des H., für ordnungsmäßige Unterbringung der 
beiter auf dem Lastwagen zu sorgen, hielten sich m 
nach ganz im Rahmen des zwischen der Bekl. und • 
geschlossenen Vertrages und können deshalb nicht 
Annahme begründen, daß die Bekl. später während
Bestehens des Vertragsverhältnisses über dessen Rah|b 
hinaus dem R. die Sorge für die Arbeiter abgenorn® # 
und diese Sorge als eigene Vertragspflicht übernon"*1
hätte. ,

Daß die Bekl. nach dem Unfall durch die 
fung von Omnibussen für die Beförderung der Arb 
der Gefahr einer Wiederholung vorgebeugt und a 
eigene Mittel aufgewandt hat, kann nichts daran arm j 
daß sie zur Beförderung der Arbeiter nicht verpn'c 
gewesen ist. zl)r

Da hiernach eine eigene Verpflichtung der “ cl<l!eC]er 
Beförderung der Arbeiter nicht in Frage kommt, V . ef) 
den Arbeitern selbst noch deren Arbeitgebern gegen' ^  
so kann der Fahrer des F.schen L a s t k r a f t w a g e n s ,  

nicht Erfüllungsgehilfe der Bekl. i. S. des § 278 Buß- geS 
wesen sein. Die Bekl. hat auch den O. nicht '• ^ ^ üS.
§ 832 BGB. zu der Verrichtung bestellt, in deren , so 
führung er den Arbeitern den Schaden zugefügt n* > 
daß auch aus § 831 BGB. kein Anspruch gegen die p
hergeleitet werden kann. u ,

(RG., VI. ZivSen., U. v. 11. Dez. 1940, VI 7/40.) '
* pro-

** 2. RG. -  §313 BGB. Die Beurkundung eines * .  
zeßvergleichs im Beschwerdeverlahren einer ZwanS 
Steigerung genügt der Formvorschrift. , ¡ückS'

In einem der Formvorschrift genügenden Grund ^ er- 
veräußerungsverirag kann die Bestimmung des z“ über
tragenden Grundstücks einem oder mehreren Dritten 
lassen werden (§ 317 BGB.), f )

Die Parteien sind Geschwister. Sie und ihre Schwe"Sä
die Witwen Anna S. und Adele B., sind die Knjd . 
gesetzlichen Erben des am 17. Dez. 1898 v.crs1tC)33 v«r' 
Hausmanns Arend N. und seiner am 3. April *F,„„ja«11 
storbenen Ehefrau Katharine N., die mit ihrem ir gelem 
in Altländischer allgemeiner Gütergemeinschaj __ ?jfj (fl 
hatte. Zum Nachlaß gehörte die Hausmarinsstei ¡st.
in H., die im Grundbuch Bd. 10 Bl. 277 eingetrag des 
Die Kl. und die Witwe B. hatten die Versteige' j)e„ge- 
Grundstücks zum Zwecke der Aufhebung der erstei" 
meinschaft beantragt. Das AG. hatte die ZwantA ^yO- 
gerung zwar eingeleitet, aber später auf Grund pjna?.' 
des RPräs. zur'Sicherung der Wirtschaft i"1 fern 
zen usw. v. 8. Dez. 1931 (RGBl. I, 699), Drit ^ er> i f ,  
§§ 6, 9 a i. d. Fass, des Ges. über weitere Mat’n‘ ^ aj 10/ 
dem Gebiete der Zwangsvollstreckung v. 20. eii)st” 
(RGBl. 1, 298) auf die Dauer von sechs Mona f0rtig.® 
weilen eingestellt. Die Antragsteller erhoben -  ̂ yvpi? 
Beschwerde, und die vier Erben schlossen am gchm' 
1935 vor dem LG. einen Vergleich, in dem e^er| 
zungskommission eingesetzt wurde. Sie s0 ' , (';röße 
des Hofes ermitteln sowie die Lage, Art und gl. sql« 
der Kl. zuzuteilenden Landes bestimmen. Di d ¡m 
Vo Anteil des Hofes in Land bekommen, w« ^ekq"1
beiden Schwestern je */B des Wertes des H °' - stiiche 
men sollten. Die Erben verpflichteten sich, den
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k 1 des Hofes an den Bekl. aufzulassen. Die Schätzungs- 
d m™issi°n setzte am 5. Febr. 1939 einstimmig den Wert 
Gr \M 5 S au  ̂ 100 000 31M fest und bestimmte mehrere 
jUndstüdkc, welche die Kl. erhalten sollte, während der 
Der r au  ̂^etl Ländereien das Vorkaufsrecht haben sollte.

L a n d r a t  genehmigte die Auflassung der Grundstücke 
Bl 1 LlrundstücksverkehrsBek. v. 26. Jan. 1937 (RG-

Dpi t wciGiic uic r\l. ci iidiu.il auiitCj
Der r au  ̂c*en Ländereien das Vorkaufsrecht haben sollte. 

Landrat genehmigte die Auflassung der

i 35).
um
hat
Be-

2utr'e ^  • klagt auf Auflassung der Grundstücke Zug 
den Auflassung des Restbesitzes. Das LG.
U i f i j  demgemäß verurteilt. Das OLG. hat die l>c- 
der i Bekl- mit der Maßgabe zurückgewiesen, daß 
Urtei l t- Zug um ZuS gegen Auflassung des Restes ver- 
zm'n wird, zwei Grundstücke herauszugeben und auf- 
¿ei <j/n’ êrner das dritte Grundstück herauszugeben und 
Piliriu er Vermessung mitzuwirken, daß endlich die Ver
rück Ung ^es Bekl‘ lestgesteilt wird, das dritte Grund- 

nach der Vermessung der KL aufzulassen. 
je Rev. war erfolglos.

die si y ° rschrift des § 313 BGB., daß Verträge, durch 
einemCp (4er eine Teil verpflichtet, das Eigentum an 
Uiitlln .Grundstück zu übertragen, der öffentlichen Be- 
schpnü.Ung bedürfen, steht der Formgültigkeit des zwi- 
trage ae,n Miterben am 4. April 1935 geschlossenen Ver
erben ,nic entgegen. Zwar verpflichten sich auch Mit- 
hier hUr Übertragung eines Grundstücks, wenn sie, wie 
lege’n ei 0er Erbteilung ein Nachlaßgrundstück zer- 
der Vp11*.11 ^ie Teile mehreren Erben überweisen; aber 
§ 313 RplS v- 4. April 1935 ist, wenn er auch nicht, wie 
^°rschrVt Vors'eht, vom Richter oder Notar nach den 
men : .ltten Oer freiwilligen Gerichtsbarkeit aufgenom- 
UrkUnri ’ noch in einer Form beurkundet, die einer Be- 
der fr„ ; S  durch den Richter oder den Notar im Wege 
ErkennfWl ‘gen Gerichtsbarkeit gleichsteht. Daß ein im 
bene"11 ̂ verfahren abgeschlossener, in der vorgeschrie- 
J63 2p^°[m.(§§ 159, 160 Abs.2 Nr. 1 und Abs.3, 162, 
•ich odp niedergeschriebener Vergleich einem gericht- 
4er p r notarisch beurkundeten Vertrag in Ansehung 
% Sleichsteht, ist anerkannten Rechtens (RGZ.
3°b; 14a Vin auch RGZ. 64, 82 [85]; 76, 191 [194]; 142, 
Vol|streck °° t102R 14ö> 300 t304])- ° b ein ira Zw.angs-abge~-, .KUflgSVerfahrpn vnr rlpm VnlktrprkiincrRnf hier
t!om

'gespki UnSsverfahren vor dem Vollstreckungsrichter 
ossenor j._  ----------1—:„>------- Form aufge-m °ss«er, jn der vorgeschriebenen 

aicht Unhr Vergleich dieselbe Wirkung hat, ist zwar 
brage Austritten; es liegt aber kein Grund vor, die 
Strecku n / er?einen- am wenigsten dann, wenn der Voll
bildern Richter nicht eigentlich als solcher tätig wird,
S c h v  U  e i n p  j -  _____ . - .U i I  _

schloSs
v0r dem Ä »  ‘st, kann eine mündliche Verhandlung 
V°r.Schrifte,1lc-1,ter stattfinden, und es gelten_ dieselben
Wie* "

Schwercj Gue entscheidende Tätigkeit ausübt. Im Be-
isSPn er‘ahren, in dem der vorl. Vergleich abge- Ml wc~ ’ ■ ............................

. M B H
!e.rtahreil e p ^B.er Oie Niederschrift wie im Erkenntnis- 

beim u  s‘nci a*so dieselben Sicherheiten gegeben 
,, en. w,At)schIuß eines Vergleichs im Erkenntnisver- 
sfScblosstmnn e'n vor dem Zwangsversteigerungsrichter 
1 r ckba r,,„erT Ve/g 1 cich nach neuer Lehre einen voll- 
5 Auf; o Titel darstellt (J o n a s - P o h 1 e , „ZPO.“ , 

anojL.“ ,,V  Bem-I l 2a und Fußnote 24; Schönke ,  
? atm. m , ’streekungsrecht“ , S. 58 §14 1111; F a l k  
? . < f " bve rn i « e | , ” Die Zwangsvollstreckung ii>T„uewpn-l 7 7 “ “ t tK c l > »wie ¿.wangsvuiisiretiunig in

S- " ‘ 8 ™  ö ' - l c ) .  »
sich 
1‘öc:

—,»..83VC.91C1 C.Ul. UHU UU1U. —
7 ^ende Oberhalb des Versfeigerungsverfahrens statt- 
4er Abs-1 R r i T g-des Erlöses vollzieht (§§ 2042 Abs. 2, 
bei Beschwl i ' '  *st aucb ein in diesem Verfahren in 

®r Vertjii-L geschlossener, gehörig niedergeschrie-
^Chtpn ^ eicll e inem  n ffp n tlirh  hp iirU iinrlp Ipn orlpirh 711

Citi
aan annpP K > o-^un., 8 iva ivr. ic), so
öffplii- . en> daß er in Ansehung der Form auch 

die AiJfu beurkundeten Vertrag gleichsteht. Da 
?,Ucketi ung einer Erbengemeinschaft bei Grund-
fin'pifcl ail(ick. Zwangsversteigerung und durch im

r^bten. ‘5,clcß einem öffentlich beurkundeten gleich zu 

, ̂ ezelchn't a^er cler Vergleich v. 4. April 1935 weder
Rei die () ,y n,K <4er Grundstücke, welche an die KL, 
ge aSsen u ,„-, Grundstücke, welche an den Bekl. auf- 
5Ä  A1611 sollen, im einzelnen; vielmehr ist nur 
Bs • > der p L solle r/6 Anteil des Hofes in Land er- 
def 'st aber ,,,e?  soBe an den Bekl. aufgelassen werden.

ZuSan, eiter bestimmt, eine Schätzungskommission, 
Ri. zii7,,irnf tlsetzunS der Vergleich regelt, solle das 

Weilende Fünftel nach Lage, Art und Größe

unter Berücksichtigung der „Interessen und Belange“  bei
der Parteien festlegen. Damit sind die Formvorschriften 
gewahrt. Wie es zulässig ist, in einem formgerechten 
Vertrag zu bestimmen, einer der Vertragsschließenden 
solle nach bestimmten Richtlinien das Grundstück bestim
men, zu dessen Übertragung sich der eine Teil verpflichte 
(§315 BGB.; RGUrt. v. 3. Mai 1913, V 567/12: Gruch.57, 
948 Nr. 60), so ist es auch zulässig, zu vereinbaren, ein 
Dritter oder mehrere Dritte sollten diese Festlegung des 
zu übertragenden Grundstücks vornehmen (§ 317 BGB.). 
Die Form Vorschrift des § 313 BGB. bezieht sich nur auf 
die Verpflichtung zur Übertragung von Grund und Boden, 
aber nicht auf die nähere Bezeichnung des zu über
tragenden Grundstücks. Ist diese Verpflichtung in der 
vorgeschriebenen Form beurkundet, so ist dem Gesetz 
Genüge getan; die in dem Vertrag vorgesehene Bestim
mung des zu übertragenden Grundstücks kann dann 
durch den einen Vertragschließenden oder den oder die 
Dritten nach §§315 Abs. 2, 318 Abs. 1 BGB. formlos 
geschehen. Wenn die Schätzungskommission hier nicht 
nur die Grundstücke, welche die Kl. bekommen sollte, 
auswählte, sondern auch bestimmte, daß der Bekl. auf 
diesen Grundstücken ein Vorkaufsrecht „behalten“  sollte, 
wie es in der Entschließung der Kommission ausdrück
lich heißt, so hielt sie sich auch damit im Rahmen der 
ihr durch den Vertrag übertragenen Aufgabe; denn sie 
sollte die Belange beider Parteien berücksichtigen und 
hat dies getan, indem sie die Verpflichtung zur Über
tragung des Eigentums an die Kl. gleichsam nach Abzug 
des einem anderen Miterben zuzuwendenden Vorkaufs
rechts, und zwar hier zugunsten des Bekl. selbst, aus
sprach. Damit ist auch die Verpflichtung der Kl. zur 
Bestellung des Vorkaufsrechts für den Bekl. durch die 
Form des Vertrages v. 4. April 1935 gedeckt.

Die Rev. meint nun, die Genehmigung des Landrats zu 
der Übereignung der von der Schätzungskommission be
stimmten Grundstücke an die KL sei, wie das RG. ent
schieden habe, bis zur Auflassung widerruflich (RGZ. 
106, 142). Das habe das OLG. verkannt. Der Bekl. 
habe vor dem BG. vorgetragen, daß der Landrat auf 
seine Eingabe hin den Kreisbauernführer zur Stellung
nahme ersucht, also erneut Erwägungen über die Auf
rechterhaltung der Genehmigung angestellt habe. Unter 
diesen Umständen habe das BG. das Verfahren bis zur 
Entsch. über eine etwaige Versagung der Genehmigung 
nach § 148 ZPO. aussetzen müssen, auf alle Fälle habe 
es sich die Frage, ob es aussetzen solle, vorlegen müssen, 
dies aber aus Rechtsirrtum nicht getan. Das angef. Urteil 
beruhe demnach auf einem Rechtsverstoß. Dem kann 
aber nicht zugestimmt werden. Allerdings hat das RG. 
in dem angeführten Urteil angenommen, eine einmal er
teilte Genehmigung zu einer Auflassung sei bis zur Auf
lassung widerruflich; es hat aber weiter ausgesprochen, 
die Möglichkeit eines solchen Widerrufs berühre nicht 
die Wirksamkeit des der geplanten Auflassung zugrunde 
liegenden, durch die Genehmigung wirksamen Kauf
vertrages, vielmehr mache der vor der Auflassung aus
gesprochene Widerruf nur die Erfüllung des an sich 
verbindlichen Kaufvertrages nachträglich unmöglich. 
Einem durch Genehmigung rechtswirksamen Kaufver
trag steht aber ein nicht genehmigungspflichtiger Ver
äußerungsvertrag gleich, und der hier der Klage zu
grunde liegende Vergleich v. 4. April ^35  bedurfte zu 
seiner Wirksamkeit keiner Genehmigung (§2 Nr. 2 der 
Bek. über den Verkehr mit landwirtschaftlichen Grund
stücken v. 15. März 1918 [RGBl. I, 423]). Der auf den 
wirksamen Veräußerungsvertrag v. 4. April 1935 gestutz
ten Klage steht also die Möglichkeit des Widerrufs der 
Genehmigung zur Auflassung nicht entgegen; nur der 
ausgesprochene Widerruf würde diese Wirkung haben. 
Es war auch nicht zulässig, mit Rücksicht auf die Mög
lichkeit eines Widerrufs das Verfahren nach § 148 ZPO. 
auszusetzen; denn die Genehmigung war nun einmal er
teilt, und die Entsch. des Rechtsstreits war nicht mehr 
von’ der Entsch. einer Verwaltungsbehörde abhängig.

Die Rev. bittet weiter, nachzuprüfen, ob es genüge, 
daß die Genehmigung nur der KL, nicht aber dem Bekl. 
zugestellt worden sei. Diese Frage ist zu bejahen. Zu 
§5 (2.) der für die Ausführung der Bundesratsbekannt
machung über den Verkehr mit landwirtschaftlichen 
Grundstücken v. 15. März 1918 vom Staatskommissar für

' 55*
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Volksernährung und den zuständigen Ministern am 
17. März 1918 aufgestellten Grundsätze (MinBl. der Preuß. 
Verwaltung für Landwirtschaft, Domänen und Forsten 
1918, 109) ist in Satz 2 und 3 bestimmt, daß die V e r 
sagung der Genehmigung dem Antragsteller und sei
nem Vertragsgegner zuzustellen sei. Die am 26. Jan. 1937 
erlassenen Richtlinien zur Bek. über den Verkehr mit 
landwirtschaftlichen und forstwirtschaftlichen Grund
stücken i. d. Fass. v. l.Febr. 1937 (LwRMBl. 1937 Aus
gabe A Sp. 74) sagen, die bisherigen Erlasse und Aus
führungsanweisungen sollten ihre Geltung behalten, be
stimmen aber selbst nichts über eine Zustellung. Danach 
muß im Falle der G e n e h m i g u n g  die Bekanntgabe 
dieser Entschließung an einen der Beteiligten in irgend
einer Form genügen. Spätestens mit dieser Bekanntgabe 
tritt die Genehmigung nach außen in Erscheinung, ist 
also für die Behörde selbst bindend und hat die mit der 
Genehmigung verbundene Wirkung, daß das genehmigte 
Rechtsgeschäft vollwirksam wird.

(RG., VII. ZivSen., U. v. 8. Nov. 1940, VII 40/40.) [He.]

_ Anmerkung: Die Entsch. ist sehr begrüßenswert, weil 
sie durchaus von dem heute in besonderem Maße er
forderlichen Verständnis für die wahre Bedeutung und 
die Wichtigkeit der Aufgabe des Verfahrensrechts ge
tragen wird.

1. Nach § 794 Abs. 1 Ziff. 1 ZPO. findet die Zwangs
vollstreckung aus Vergleichen statt, welche nach Er
hebung der Klage oder in einem Güteverfahren zwischen 
den Parteien oder zwischen einer Partei und einem Drit
ten zur Beilegung des Rechtsstreits seinem ganzen Um
fange nach oder in betreff eines Teiles des Streitgegen
standes vo r einem deu t schen  G e r i c h t  oder vor 
einer Gütestelle der im § 495 a Abs. 1 Nr. 1 bezeichneten 
Art abgeschlossen sind, sowie aus Vergleichen, die gern. 
§ 118a Abs.3 zu r i c h t e r l i c h e m  P r o t o k o l l  genom
men sind.

Diese Gesetzesbestimmung hat alsbald nach ihrem Ent
stehen erhebliche Zweifel hervorgerufen darüber, was 
mit den Worten „vor einem Deutschen Gericht“  oder zu 
„richterlichem Protokoll“  gemeint ist. In der Begründung 
des Gesetzentwurfes war ausgeführt worden, die Voll
streckbarkeit der gerichtlich geschlossenen Vergleiche 
über rechtsanhängige Sachen diene vorzugsweise der Er
leichterung der Vergleiche, ohne daß eine Beschränkung 
auf die vor dem Prozeßgericht oder einem beauftragten 
Richter geschlossenen nötig erscheine, ln gewisser Ülrer- 
einstimmung hiermit erklärte ein Regierungsvertreter bei 
der ersten Kommissionslesung, unter einem deutschen Ge
richt sei jedes deutsche Gericht zu verstehen (vgl. Hahn ,  
„Materialien zur ZPO.“  I, Abt. S. 445 und 822).

Die Frage, ob eine Auflassung auch in einem Prozeß
vergleich erklärt werden kann, war in dem bisherigen 
Schrifttum streitig und ist auch jetzt noch nicht ausdrück
lich durch den Gesetzgeber geregelt worden. Maßgebend 
für die Auflassung ist nach wie vor die sachlich-rechtliche 
Vorschrift des § 925 BGB. „Die zur Übertragung des 
Eigentums an einem Grundstück nach § 873 erforder
liche Einigung des Veräußerers und des Erwerbers (Auf
lassung) muß bei gleichzeitiger Anwesenheit beider Teile 
vor dem GBA. erklärt werden.“  Da aber jetzt der deutsche 
Notar zur Entgegennahme der Auflassung zuständig ist, 
ist nunmehr der allgemein anerkannte Grundsatz, daß ein 
Prozeßvergleich die Form der für das ganze Reich (durch 
die VO. v. 11. Mai 1934 [RGBl. 1,378]) zugelassenen no
tariellen Beurkundung ersetzt (vgl. RGZ. 48, 183; 64, 85; 
107, 285 =  JW. 1924, 805) auch auf die Auflassung anzu
wenden (vgl. S t a u d i n g e r ,  10. Aufl., § 925 Anm.43; 
Jonas,„ZPO .“ , 15. Aufl., §794 Nr. 41; Hesse-Sange-  
F i sche r ,  „GBO.“ , §20 Anm. 2).

Es fragt sich, ob der vor dem Zwangsversteigerungs
richter geschlossene Vergleich als Prozeßvergleich anzu
sehen, eine darin erklärte Auflassung formgültig ist und 
demzufolge ein Gleiches für einen vor dem BeschwG., 
das ja dann an Stelle des Zwangsversteigerungsrichters 
tritt, geschlossenen Auflassungsvergleich gilt.

In dem vorliegenden Falle enthält der Tatbestand des 
reichsgerichtlichen Urteils leider nichts über die Fassung 
der Vergleichsurkunde bzw. des Protokolls. Es darf aber 
wohl unterstellt werden, daß die Urkunde in ihrem ge
samten Inhalt der in Zwangsversteigerungssachen üb

lichen Form der Niederschrift entspricht und den & 
teiligten vorgelesen und von diesen genehmigt wom. 
ist. Aus § 869 ZPO. folgt, daß das ZwVerstG. als » 
Teil der ZPO. anzusehen ist. Deren Bestimmungen V 
besondere diejenigen ihres 1. Buches 3. Abschn. *■ 
und ihres 8. Buches sind daher auch auf das ZwaflV 
versteigerungsverfahren anwendbar, soweit sich n . 
aus dem ZwVerstG. etwas anderes ergibt (vgl. Fra ' 
Handausg. z. ZwVerstG. § 1 Anm. I). Es kann also da 
ausgegangen werden, daß das beschwerdegericnti . 
Auflassungsvergleichsprotokoll hier den Formvorsc j 
ten, die in § 177 FGG. für gerichtliche Urkunden ^  
gestellt sind, wohl nicht entsprochen haben wird, ; 
anzunehmen ist, daß dieses Protokoll von den P e,te„,¡¿1 
ten nicht unterzeichnet worden ist. Dagegen wird Lrjf- 
kaum fehlgehen mit der Annahme, daß es den Vorsc 
ten des § 160 Abs. 2 Ziff. 1, § 162 ZPO. genügt.

Eine solche Niederschrift des BeschwG. im Z'vaI,?n
versteigerungsverfahren wäre nun allerdings nicht 0«gemein geeignet, eine gerichtliche oder notarielle^ 
urkundung zu ersetzen. Das ist aber dann der Fall, 
in einem derartigen Protokoll ein Vergleich 
§ 794 Ziff. 1 ZPO. beurkundet ist. ^

Der Prozeß vergleich ist ein in besonderer 
geschlossener sachlich-rechtlicher Vergleich. Der pr0. 
des Prozeßvergleichs ist keine rein ausschließliche jje 
zeßhandlung; seine prozeßrechtlichen Wirkungen ¿¡e. 
ßen sich an das Ereignis des Vertragsschlusses ‘ ctit 
rieht an, bei den sachlich-rechtlichen Wirkungen ° 1 
das nicht ebenso zu sein. Die Beurkundung von gj,ört 
liehen Vergleichen zur Beilegung von Prozessen 
zu den Aufgaben und Prozeßhandlungen des jj ¿er 
ters und ist ein Akt nicht der freiwilligen, sond Wird 
streitigen Gerichtsbarkeit (vgl. RG.: JW. 1901, 474R ¿er 
ein Rechtsgeschäft, das nach bürgerlichem Rec ¡n der 
gerichtlichen oder notariellen Beurkundung bedarx» ^t 
prozessualen Form des Vergleichs vorgenommen, |gen, 
die Beurkundung nach den Formen der ZPO. 2U ;,rnaliine 
Danach genügt es z. B., wenn eine Bürgschaften ^p-fi 
in einem gerichtlichen Zwangsvergleicnsterminmn3hii>c 
zu Protokoll erklärt wird, weil die BürgschattsuDj-, und 
einen wesentlichen Teil des Zwangsvergleichs n" „dpH" 
auch für die Aufnahme von Protokollen und Be l ctit$eV. 
gen im Konkursverfahren gern. § 72 KO. die vor 
der ZPO. entsprechende Anwendung finden t 'h- 
JW. 1906, 685). „erdii#

Im Schrifttum des Zivilprozeßrechts wurde a g 794 
bisher die Möglichkeit, einen Vergleich i- S- f i.reii
Abs. 1 Ziff. 1 ZPO. in Zwangsvollstreckungsve erfabrcJ! 
schließen, geleugnet. Im Zwangsversteigerung g de> 
insbesondere wird von der herrschenden . erLuiesr.. 
Standpunkt vertreten, daß der Z w a n g s v e r s t e i g e  ^ e M '
ter, soweit er eine Eintragungsbewilligung ein pich/.'
ten beurkundet, als Grundbuchrichter oder jnith'_
der freiwilligen Gerichtsbarkeit handle, und 
insoweit die für die gerichtliche B e u r k u n d u n g  -n pjes 
den Formerfordernisse eingehalten werden mu AiimP
Meinung ist aber unvereinbar mit der heutig , eC|ciins- 
sung vom Wesen und Zweck der Zwangsvoi» , ]eC\iW
Während früher das Vollstreckungsverfahren |’ cngte
der nur durch gewisse F o r m v o r s c h r i f t e n  “ ¿¡el “ r
Herrschaft des Gläubigers unterstand, so ist erStänd'f n 
Vollstreckung nach heutiger Auffassung el-u,erstreitell^en 
und gerechter Ausgleich zwischen den w,aFnVägufls, 
Interessen der Beteiligten. Aus gleichen oeleSVs 
habe ich schon seit über 20 Jahren bei v i rllI)düt>c' V  
beiten darauf hingewiesen, daß auch das u  
geltenden Offenbarungseidverfahrens darin zessef rCti 
daß es den Regeln und Formen des Parte P gtaat dH „ 
terworfen ist. Ich suchte darzulegen, daß 0 ' v0n  ̂
Einrichtung eines gerichtlichen Verfahre jnteres „ 
wegen gleichermaßen für die schutzwurdig j,at, 0“. p 
der Gläubiger und Schuldner Sorge zu tragei beit ni 
der Volkswohlstand im Interesse der Allg® Lage-t.reii
gefährdet wird. Das Gericht müßte in zU ge"'3 fß ' 
dem Schuldner von Amts wegen Stundung ^ ^ e n ^ ,,
und ihm bei der Fortsetzung seiner wirtsc „leichC^eU 
stenz zu helfen. Diese hohe Aufgabe, afe f  wje 0vlrMf 
die Kunst der praktischen Rechtsanwendu fc tag1' ^
Blick und offenes Herz für die Mühsal . f „e 
Lebens erfordern, dürfe sich der Richter
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l6Sinff )<Vgl- Fraeb:  zzp - 52> 457ff.; ArchZivPr. n. F.

dê U7-'1 -^er Zwangsversteigerungsrichter ist ebenso wie 
Au , Yßpiozeßrichter Herr des Verfahrens; er hat den 
^gleich der widerstreitenden Interessen zu vermitteln. 
tieh?/1 babe *cb ausgeführt: „Mehr als bisher emp- 
SqI j; sich heute die Abhaltung eines Vortermins. Ein 
be i t r kostenloser Vortermin kann außerordentlich dazu 
gesHyf?611’ eine glatte Abwicklung des Versteigerung: 
V0rt a . wesentlich zu fördern. Trotzdem werden solcln. 
(vermine, soviel bekannt, nur sehr selten abgehalten 
|„Kj . t f a e b ,  Handausg. z. ZwVerstO. § 62 Anm. Abs. 2). 
lag0les?n Erörterungsterminen hat der Richter die Sach- 
ke|t den Beteiligten zu erörtern und nach Möglich- 
Vfr, aa„ e'ne gütliche Abwicklung^ hinzuwirken (vgl. Allg-

s-

«es RJM. V. 3. Jan. 1935: DJ. 45; Wi eche t :  DJ. 
biete’n>4bJ- derartige Besprechungen mit den Beteiligten 
in nur dann Aussicht auf Erfolg, wenn der Richter 
Vollstr 'Ŝ ’ m't den Beteiligten nicht nur den zu
tiinau„ ,.enden Anspruch zu erörtern, sondern darüber 
Hellen i e dem Versteigerungsfall in Zusammenhang 
fichter Cn Streitpunkte beizulegen. Der Versteigerungs- 
lichkej.'J'oß a*so eEens0 wie der Prozeßrichter die Mög- 
handij .ben> aHe rnit der betreffenden Vollstreckungs- 
gültip-n^ ‘n zusammenhang stehende Streitpunkte ehd- 
tieiiê  Zu bercinigen, gegebenenfalls daher auch einen 
titel zu,r Zwangsvollstreckung geeigneten Vergieichs- 
3477 ŝ baffen (vgl. RO.: JW. 1925, 773; RG.: JW.1936, 
daraufk7 er yollstreckungsrichter darf sich nicht mehr 
bdigü [Oeschränken, das Zwangsversteigerungsverfahren 
vom formell zu leiten. Er muß sich, wenn er den ihm 
Mil, for ii zu2ewiesenen Aufgaben voll gerecht werden 
*ahren, a" etn auch der wirtschaftlichen Seite des Ver- 
• ai)bio-f>ZlIVVen̂ en- E>ie Erfahrung hat gezeigt, daß z. B. 
he sehe r sebr wohI zum Nachgeben bereit sind, wenn 
!°Hen ¿'n daß das, was s'e tun> >m Rahmen einer plan
er 0 |j]"sarnmenarbeit mit den anderen Beteiligten unter 
fließt r  un<f sachkundigen Leitung des Richters ge- 
J'chter e i„rac e, b'pr öffnet sich für den Vollstreckungs-

m Feld besonders nutzbringender Betätigung 
- ^ a ^ P o h l e ,  „Zwangsvollstreckungsnotrecht“ , 

"rwägungen heraus mußa' s 7qj «, )• Aus diesen
aG al)Ch ;fjbs. 1 Ziff. 1 ZPO. dahin aüsgelegt werden,

Best jVol lstreckungsverfahren Vergleiche i. S. die-
v"’»ung .-"jung möglich und zulässig sind. Die Auf- 
v«r ebiem A r ’es nur f“ r Vergleiche gelten könne, die 
C  dem I r  abgeschlossen sind, ist zu eng. Auch ein 
(Vfahfeu "pi. als BeschwG. im Zwangsversteigerungs- 

H u n ,P s,cblosscner Auflassungsvergleich ist zulässig TOe» ,?»: JW. 1937 7no ,,„a in«. 792 und Recke a.a.O. S. 1045 
hfr^anoc n C r a-a-0 '  442). Eine bloße Beurkundung 

y. würj  ve!'st:cigerungsrichters in den Formen des 
1 ijn e n|cht genügen. Es kommt ja gerade darauf 
‘Sigen 7®e des Prozeßvergleichs innerhalb des an-
- Pi*.: ''»«nP'SVPrQf f'i fTi'rn n irev/'rf n hrAne AinA

‘An
f:ini|?.,nWanSsversteigerungsverfahrens eine endgül- 

L nn die rT , er Beteiligten zu erzielen; auch würden, 
foL®Sverf-ii,rur .''düng eines Vergleiches im Vollstrek- 
ke:?etl könnt011 ,n.icbf nach den Vorschriften der ZPO. er- 
JmI  baben te>. die LG. als BeschwG. nicht die Möglich- 
%'!r Hech’tc^lnun derartigen Vergleich herbeizuführen 
Ch „züstaiiri Y;J1 rer weiß, daß häufig ein Vergleich nui^"^nstandp t nrei weiß. daß häufig ein Vergleich nur 
Heu beitrr„„ k°ninit, wenn in den Vereinbarungen über 
>  pHoY&cnstarKl hinausremmiren wird. Wenn dann

kö '̂ch“
arun
rko

nstand hinausgegangen 
*8en. nicht alsbald bei d<
Helium nHpr Haiti Pin

der Verhandlung vor
be. J  e8aum oder dem Einzelrichter als „ge- 

1 «ann ; / . et vergleichsweise abgegeben werden 
2 ^slos vereitelt vielen Fallen der Vergleichsabschluß

. is?ea"isam mit dem in §S 317ff. BGB. behandelten 
öeir,iIecienfa]i„ derartigen Schiedsgutachterbestellungen 
^eicb'Veise o-P£Uf i ßei hier von den Beteiligten ver- 

c ^  E offenen Vereinbarung ein Wille der Ver- 
dahin, daß das Ergebnis der Prüfung 

5§ durch* . ?  maßgebend und einer weiteren Fest- 
Ä i ! - als ein,. a~dere Beweismittel entzogen sein soll, 
3°’ 57> e r st n / atT he’ die nach ihrer Klarstellung in 
S  I ff-). Diê  c T - beruht, anzuerkennen ist (vgl. RGZ. 
cccĥ ab nur j ,c'hafzungskommission soll im vorliegen
des Sberhä]fni„ds zwischen den Beteiligten bestehende 

Kccht sei-, veiToßständigen; sie soll damit subjek- 
en. Grundsätzlich könnten wohl Zweifel

auftauchen, ob eine Schätzungskommission, der die Be
stimmung der Leistung selbst nach Lage, Art und Größe 
der Grundstücke bzw. Grundstücksanteile, nicht bloß eines 
für deren Bestimmung erheblichen Elementes übertragen 
ist, die Bestimmung nicht auch in der Form des § 313 
BGB. treffen muß. Denn an sich bedarf der Grundstücks
veräußerungsvertrag, d. i. also der ganze Vertrag und 
nicht nur die Verpflichtung zur Grundstücksübereignung, 
ohne daß zwischen objektiv wesentlichen oder unwesent
lichen Vertragsbestimmungen zu unterscheiden wäre, der 
strengen Form, insbesondere also auch die vertraglich 
vereinbarte Bestimmung über die Sachleistung von Grund
stücken (vgl. RGZ. 145 , 247 =  JW.1935, 599a; RGZ. 93, 
219; 78, 119). Man wird aber hier mit dem RG. annehmen 
können, daß der Veräußerungsgegenstand ausreichend 
bestimmbar vereinbart ist, weil es sich um eine räumlich 
bestimmte Fläche handelt, von der die KI. Vs Anteil er
halten soll. Da der Vertragswille dahin geht, daß die 
Leistung durch die Schätzungskommission nach Lage, Art 
und Größe unter Berücksichtigung der Interessen und 
Belange beider Parteien festgelegt werden soll, so ist 
darin die ausreichende Bestimmbarkeit zu finden, die 
nach § 317 BGB. imstande ist, die sonst erforderliche 
Bestimmtheit zu ersetzen. Liegt mithin ein vollwirksamer, 
dem § 313 BGB. genügender Grundstücksveräußerungs
vertrag vor, so wird auch eine formlose Erklärung der 
Schätzungskommission als genügend zu erachten sein, 
denn bei der nachfolgenden näheren Bestimmung der 
veräußerten Grundstücksanteile handelt es sich nicht 
etwa um eine der Form bedürftige Abänderung, sondern 
lediglich um eine bereits im Vergleiche vorgesehene, 
nach § 317 BGB. außerhalb des Vergleiches zulässige 
und daher formfreie Ergänzung (vgl. RG.: Gruch. 57, 950).

LGR. Dr. F r aeb ,  Hanau.
*

3. RG. -  §§581, 556, 242 BGB. Die im Urteil des 
IV. ZivSen. v. 29. Sept. 1938, IV 98/38: RGZ. 158, 180 = 
JW. 1938, 305431 entwickelten Grundsätze gelten auch 
dann, wenn der Pächter gewerblicher Räume in dem auf 
lange Frist geschlossenen Pachtvertrag das bisher vom 
Verpächter betriebene Geschäft käuflich übernommen hat. 
Der Geschäftskauf allein gibt dem Pächter nicht das 
Recht, bei oder kurz vor Ablauf des Pachtverhältnisses 
das Geschäft in ein Nachbarhaus zu verlegen, wenn im 
Laufe der Pachtzeit ergangene gesetzliche Bestimmungen 
es ausschließen, daß der Verpächter nach Beendigung des 
Pachtverhältnisses in den früheren Pachträumen ein gleich
artiges Geschäft wieder in Betrieb nimmt. Der Kauf (Ver
kauf) des Geschäftes ist bei Prüfung der Frage, was nach 
§242 BGB. Rechtens ist, in angemessener Weise mitzu
berücksichtigen.

Der Kl. hat im Febr. 1939 beim LG. in C. Klage er
hoben mit dem Anträge:

1. den Bekl. zu verurteilen, das von ihm jetzt im Hause 
K., N.-Straße 282 betriebene Lebensmittelgeschäft wie
der in das Haus K., N.-Straße 284 zurückzuverlegen;

2. für den Fall, daß der Bekl. die Zurückverlegung des 
Geschäftes unterläßt, festzustellen, daß der Bekl. ver
pflichtet ist, dem Kl. allen Schaden zu ersetzen, der 
ihm aus der vom Bekl. vorgenommenen vertrags
widrigen Verlegung des Lebensmittelgeschäfts des 
Kl. aus dem Hause K., N.-Str. 284 nach N.-Straße 282 
entstanden ist und noch entstehen wird.

Das LG. hat durch Urt. v. 25. April 1939 unter Abweisung 
des Antrags zu 1 die Verpflichtung des Bekl. zum Scha
densersatz nach Maßgabe des Antrags zu 2 festgestellt, 
diesem auch die Kosten des Rechtsstreits zur Last gelegt. 
Der Bekl. hat Berufung eingelegt und Klageabweisung im 
vollen Umfange begehrt. Der Kl. hat Anschlußberufung 
eingelegt, die zunächst auf Zurückverlegung des Lebens
mittelgeschäfts einschließlich des näher bezeichneten In
ventars gerichtet war. Später hat er außer dem Antrag 
auf Zurückweisung der Berufung des Bekl. lediglich den 
Antrag gestellt, den Bekl. zu verurteilen, es zu unter
lassen, das Lebensmittelgeschäft, das auf Grund des Ver
trages v. 3. Juli 1925 im Hause des Kl., K., N.-Straße 284 
betrieben wurde, außerhalb dieses Hauses weiterzube
treiben, insbes. im Hause 282. Das BG. hat nach Beweis
erhebung durch Urt. v. 6. März 1940 der Berufung statt-
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gegeben, die Anschlußberuiung zurückgewiesen und den 
Kl. in die Kosten des Rechtsstreits verurteilt. Das RG. 
bestätigte dieses Urteil.

Dem Streit der Parteien liegt folgender Sachverhalt 
zugrunde:

Der Kl. betrieb früher in seinem Haus N.-Straße 284 
in K. ein von seinen Eltern stammendes Lebensmittel
geschäft, dessen Inhaber er und seine Schwester waren. 
Am 3. Juli 1925 schlossen die Parteien einen als „Miet
vertrag“  bezeichneten Vertrag, auf Grund dessen der 
Bekl. dieses Geschäft weiterführte. Nach diesem Vertrag 
„vermietete“ der Kl. in seinem Hause Nr. 284 an den 
Bekl. das ganze „Unterhaus“ , bestehend aus Ladenlokal, 
einem Raume dahinter, einem Raume im Zwischengeschoß, 
sowie einem Kellerraume und zwei Mansarden, auf die 
Dauer von zehn Jahren ab 1. Sept. 1925 zu einem Miet
preise von 275 ¿R.JI monatlich, der im Laufe der Ver
tragszeit auf 240 JUL monatlich ermäßigt wurde. Der 
Vertrag sollte, falls er nicht spätestens ein Jahr vor Ab
lauf gekündigt wurde, sich jeweils um fünf Jahre ver
längern. In §3 war ausdrücklich gesagt, daß der Bekl. 
zur Untervermietung nicht berechtigt sein solle, wenn 
nicht andere Vereinbarungen getroffen würden. Der §5 
des Vertrages hat folgenden Wortlaut: „Außer der ge
nannten Miete zahlt Herr U. an Herrn H. für die Über
nahme der Ladenräume ohne Kasse eine einmalige Ab
findung von 4000 JtJL.“  Die vorgenannte Ladenkasse 
wurde nachträglich durch besondere Abmachung an den 
Bekl. für 450 ¿?UL verkauft. Desgleichen übernahm dieser 
käuflich noch Waren, die vom Kl. nicht mehr abgesetzt 
waren. Der Kl. nahm 1926 ein Geschäft in B. in Betrieb, 
wohin er später auch verzog. Seit Ende 1930 betreibt er 
dort ein Lebensmittelgeschäft im Hause A.-Straße 50. Die 
am 15. Sept. 1934 vom Kl. ausgesprochene Kündigung 
wurde vom Bekl. als verspätet zurückgewiesen, die Ver
tragsdauer verlängerte sich danach bis zum 31. Aug. 1940. 
Der Bekl. hatte inzwischen — im Jahre 1931 — das Nach
barhaus N.-Str. 282 käuflich erworben, in dem ein Möbel
geschäft betrieben wurde. Nachdem später die Laden
räume frei geworden waren, teilte der Bekl. durch Schrei
ben v. 13. Juni 1938 dem KI. mit, daß er das Lebensmittel
geschäft in das Nachbarhaus verlegen und die Laden
räume im Hause des Kl. untervermieten wolle. Da der 
Kl. widersprach, klagte der jetzige Bekl. auf Feststellung, 
daß er zur Kündigung nach § 549 Abs. 1 S. 2 berechtigt 
sei. Er unterlag jedoch in beiden Rechtszügen. Nach Er
laß des landgerichtlichen Urteils v. 7. Okt. 1938,5 O 206/38 
verlegte der Bekl. das Lebensmittelgeschäft vom Hause 
des Kl. (284) in sein Haus (282). Das Verlangen des 
Kl. auf Zurückverlegung des Lebensmittelgeschäfts hat der 
Bekl. mit der Begründung abgelehnt, er habe das Geschäft 
durch den Vertrag v. 3. Juli 1925 käuflich übernommen.

Das BG. legt den Vertrag der Parteien v. 3. Juli 1925 
dahin aus, daß der Kl. dem Bekl. die in Frage stehenden 
Räumlichkeiten auf die im Vertrag genannte Zeit ver
mietet oder verpachtet und zugleich die Ladeneinrichtung 
— zunächst ohne die Ladenkasse — sowie das bis dahin 
von dem Kl. betriebene Lebensmittelgeschäft verkauft 
habe. Es lehnt damit die vom Kl. vertretene Auffassung 
ab, die dahin geht, daß er dem Bekl. die Geschäftsräum
lichkeiten auf Zeit verpachtet und auf dieselbe Zeit die 
Einrichtung sowie das Geschäft (wenn auch ohne Firma 
und ohne Übernahme von Aktiven und Passiven) zur 
Nutzung überlassen, d. h. dem Sinne nach Geschäftsräum
lichkeiten nebst Einrichtung und Geschäft verpachtet 
habe. Aus dem von ihm angenommenen Verkauf des Ge
schäfts zieht der Vorderrichter die Folgerung, daß der 
Bekl. berechtigt gewesen sei, das Lebensmittelgeschäft in 
das ihm gehörige Nachbarhaus zu verlegen und daß des
halb die Klage, wie im zweiten Rechtszug fortgeführt, 
in beiden Teilen unbegründet sei.

Es ist kein Zweifel, daß es sich hier nicht um einen 
Mietvertrag, sondern um einen Pachtvertrag hinsichtlich 
der Räumlichkeiten auch dann handelt, wenn Einrichtung 
und Geschäft nicht mitverpachtet, sondern vom Bekl. käuf
lich übernommen worden sind. In den Räumen wurde 
seit Jahrzehnten ein Lebensmittelgeschäft betrieben. Der 
Bekl. hat das Lebensmittelgeschäft auf Grund des Ver
trages weitergeführt. Die bauliche Ausgestaltung und die

Einrichtung, mit der jedenfalls der Hauptraum, der La 
versehen war, waren sonach so, daß die Räume iM \  
dieser Beschaffenheit geeignet waren, in Verbindung . 
der zugehörigen gewerblichen Tätigkeit Nutzungen, •  ̂
bürgerliche Früchte abzuwerfen. Die Räume sind 
m i t der Einrichtung dem Bekl. auf Grund des Vert s 
überlassen worden. ¿e

Der vom BG. an die Spitze der E n t s c h e i d u n g s g r u  ^

gestellte Satz, die Klage sei unbegründet, wenn aer 
dem Bekl. das „Geschäft“  — „im yorl. Falle das . 
schüft als immaterielles, durch Arbeit geschaffenes ,, 
das den geschäftlichen Ruf, die Chance und die . g, 
schaff umfaßt“ — verkauft habe, gibt zu Bedenken A f  
Denn auch wenn die Ansicht des BG. über den », ¡̂s

B e f<des „Geschäfts“  zutrifft, kann damit allein die 
des Bekl. zur Verlegung des Geschäftsbetriebs s » 
geschehen, nicht gerechtfertigt werden, vielmehr tn ‘ 
prüft werden, ob die Verpflichtung des Bekl. als ^  
ters von Räumlichkeiten, die einen besonderen W ^  
durch hatten, daß in ihnen bei der Verpachtung _e‘ jebeti 
Jahrzehnten bestehendes Lebensmittelgeschäft 11 yer- 
wurde, der Rechtmäßigkeit des vom Bekl. betätigt jS| 
haltens nicht trotzdem entgegenstand. Dieser l bjejbt 
an anderer Stelle noch näher zu erörtern. Zunäclis ¿¡¡¡i 
die Frage, ob die Vertragsauslegung des BG. zU g ¿es 
ist. Denn wenn etwa im Gegensatz zu der Auftass s de# 
BG. davon auszugehen wäre, daß der Bekl. [¿et 
Räumlichkeiten auch Inventar und Geschäft g_ ”paCbt- 
habe, dann wäre er verpflichtet, bei Ablauf des 0llder# 
Verhältnisses nicht nur die leeren Räumlichkeiten» ¿aii« 
auch Inventar und Geschäft zurückzugeben, da di 
ja zum Pachtgegenstand gehören würden. geV.

Die Auslegung des BG. hält den Angriffe*1 
stand (wird ausgeführt). , n die

Mit Recht weist die Rev. darauf hin, daß .̂ rerkaUÜ 
machung im §5 des Vertrages der Parteien l ßjjUtn#’ 
gegenüber der Verpachtung der gewerblichen 
insbes. im Hinblick auf die Höhe der vereinbart ß\\ 
leistungen, in den Hintergrund tritt. Wenn *ucn pe)ile# 
eines bloßen Geschäftsverkaufs der Käufer bel ereti A~" 
einer ausdrücklichen oder stillschweigenden an „ eiiebe#
ra/Jo mH Aam orAl/anffpn f rp c r f i i i f f  Tliirh ,.tf\

•htef
die

aieten, das gekautte uescnan aus aeu ° V'#f.:<res 
schäftsräumen heraus in ein dem Pächter f , , .  Tötung 
barhaus zu verlegen, wenn dadurch die ver Nach* 
Geschäftsräume nach Ablauf der Pachtzeit jgach ö j 
des Verpächters wesentlich beeinträchtigt W1 der Kl' ¿et 
.mbedenklichen Ausführungen des BU. h.at gta0d
A L / m l t l i i ß  \ 7 m * l « - » i / v i '  r i ' i / ' l i  r l o m  H 3 TT13.111 ? ^  . . n r l l

UHU UUOU1 UVllllUlVIl OliWUVII»» -------, |)Cl

rede mit dem gekauften Geschäft nach sein5-pr wo 
schalten und walten kann, so entsteht doch tu > ^  
Verkäufer dem anderen Teil z u g l e i c h  als 0b 
gewerblicher Räume gegenübersteht, die frag ve 
Pflichten des anderen Teiles als Pächter e s hteteO 
bieten, das gekaufte Geschäft aus den geP . eS Na$ f

r  r ..... “
a  g

u n D e u e iiK iic iie u  A u s iu m u iig c u  uca -- ¡jtaö^ m -
Abschluß des Vertrags nach dem damalig nach ¡, 
Gesetzgebung damit rechnen können, daß , eb)ensrt1lf,aß 
endigung der Pachtzeit selbst wieder ein V önnen, “ # 
gescnäft in seinem Hause werde betreibe:n lade" e“
es dem Bekl. nicht möglich sein wer.de’ „Vdie 
Haus des KI. den „ganzen Kundenkreis “ ".“ gjcheh 
zu entziehen, ja daß er (Kl.) von der en g ¿anti 
rung des Geschäfts durch den tüchtigen B • Kl- ^  
eigenen Nutzen haben werde. Danach na ^¡j^en» ^  
von vornherein mit der Möglichkeit rectm 1tzejt das jjj, 
der Bekl. vielleicht nach Ablauf der ‘ f  , taUses tlebeSei' 
ihm gekaufte „Geschäft“ in der Nähe de falls a .^t 
fortbetreiben werde, und mit ihm, deiit#tpi?'eschäB y#r  
in seinem Hause wieder ein Lebensmit s■ 0 ¿¡e ^
eröffnete, im Wettbewerb stehen werde,;i .¡e der 
hältnisse unverändert geblieben, da,nn, de« V°actiel1 
Bekl. aus einem entsprechenden Verhai • bt tn un 

________ HanHIitnirsweise i sicH ■t si#*1 
des

l>vx\i. aus t i u u n  ».vii*-*»**'-** . fllUH1
einer vertragswidrigen Handlungsweis ^  
können. Die damals vorausgesetzte »aclL ° er de» ;n e» 
dadurch geändert, daß während der pstimnin11f  et>en5' 
Verhältnisses ergangene gesetzliche ein pfld '
nicht zulassen, daß jede der beiden I ,erl Ge£e.e ¿ent 
mittelgeschäft in der in Frage kommend^ versclnel l l l i C l g C S L I l d H  H i  V t l  111 4  B  , p k . o  V v * . j  U  j

iner neben dem anderen — betreibt. 1 j j .  Ma - ja# 
ich geänderte — EinzelhandelSchG. ■  ̂ 1933»
RGBl. I, 262) i. d. Fass, der Ges. v. 15. J.ubernahme>
934 usw., knüpft die Errichtung und
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lir?  ¿le Verlegung einer Verkaufsstelle, an eine behörd- 
zu P?nehrniiiung'; die auf Grund bestimmter Richtlinien 
n- 5!!. llen °der zu versagen ist. Nach den ergangenen 
nph ■ en (vgl. DurchfVO. v. 23. Juli 1934) kann die Ge- 

™gu„g versagt werden, wenn durch die Errichtung 
Se( • ln der betr. Gegend eine außergewöhnliche Über- 
e ,UI?S erfolgen würde. Danach bereits war in Frage 
mitt i °k. der gleichzeitige Betrieb von zwei Lebens- 
ü «Igeschäften in zwei benachbarten Häusern behörd- 
sten zV^e'assen werden würde. Für die Rev. muß zugun- 
aussr u, Rk unterstellt werden, daß diese Möglichkeit 
ßPl f escld°ssen war. Nach Verlegung des Geschäftes des 
D,. dem Hause 284 in das Haus 282 ist zu obiger 
Vq der RdErl. des RWiM. v. 5. April 1939, III
dauer 1 ^/39 ergangen, dessen ursprüngliche Geltungs- 

n̂gert worden ist. Die darin an die Genehmi- 
aUg oenörden ergangene Anweisung schließt nun völlig 
Hau^oM oder Rk die Genehmigung erhält, in seinem 
solan ^Straße 284 ein Lebensmittelgeschäft zu errichten, 
282 iw  der e>n solches Geschäft im Nachbarhause 
nichf e reißf- Eine von den Parteien bei Vertragsschluß 
niSse vorausgesehene Entwicklung allgemeiner Verhält- 
¿eb • es also mit sich gebracht, daß ein Betrieb von 
bartenSliii.telSeschäiten durch beide Parteien in benach- 
Par(ej yausern nicht möglich ist und daß hierbei eine 
ob sLo r ar*deren weichen muß. Die Frage ist also, 
eigJL“4“ BGB. es dem Bekl. zur Pflicht machte, seine 
UaW k\ * an®e denen des Kl. hintanzusetzen, oder ob er, 
tlapf . rt berechtigt war, den Zustand herbeizuführen, 
geschas* . das im Hause 284 betriebene Lebensmittel- 
Pachträ be'rn Ablauf des Pachtverhältnisses nicht in den 
bariv,,,aumen> sondern in dem dem Bekl. gehörigen Nach- 

fhause 282 befand.

hat. sich in denl Urteil RGZ- 158’ 180: Jw -
sich ’ vn 4 U ,n.‘t e’nem ähnlich liegenden Fall befaßt, der 
daß ¡n 111 vorliegenden allerdings dadurch unterscheidet, 
b e in e r n  das in den verpachteten Geschäftsräumen 
^uflichn ,̂ "Geschäft“  an den Pächter, der das Inventar 
Pachtet lll3ernahm, nicht mitverkauft, auch nicht mitver-
t 11 Urt7?rden war' Ger 4- 8enat hat ' n dem vorgenann- 
Dage P1 ausgesprochen, daß die Beantwortung der 
leerem Dr der Pächter durch Nachsuchen der dort aus 
Verleg" Uesetzesgrund erforderlichen Genehmigung zur 

des Geschäfts aus den Pachträumen — wenn 
Sleicharf1 un& der Genehmigung dazu führe, daß ein 
ITl%Iich '^er Geschäftsbetrieb in den Pachträumen un- 
5^chtverTtrde — e'ne Posil ive Vertragsverletzung (Treu- 

des p ,?un&) begehe, von den besonderen Umstän- 
Pänkt v a !?s abhänge. Als Grundsatz aus dem Gesichts- 
u8 dem n- ,reu un.d Glauben müsse jedoch gelten, daß 
L?raus ,r  .!er n i c h t  gestattet sei, aus der Stellung 
• *er 'dp'e n*101 ers* der Pachtvertrag gegeben habe, 

¡"eht betn'r v ücken des — am Genehmigungsverfahren 
Vertunrr h1 lgi?n Verpächters diesem die künftige Ver- 
'ch Pachträume in der bisherigen Weise unmög-
„ eiter „a„  Dieser Grundsatz — so hat der 4. Senat 
,s —. . £e:führt — finde seine Beschränkung darin, daß 
estiniti;  gesehen von etwaigen besonderen Vertrags- 

7-.s nach t6"  ~  entscheidend allein darauf ankoinme, 
..rdrtert Pr 1 reu und Glauben Rechtens sei. Ini Anschluß 
»tW0H„n verschiedene Umstände, auf die es für die Be-

U I * £  r i n * .  o - i p . L -  i —  r : _______  „ „ i ........... ..............  i ........

hese“ ■cse der entscheidenden Frage ankoinmen kann. 
S.’t der «9r0undsätze müssen auch ini vorl. Fall gelten 
v 1 der rin g.aTbe’ daß hei A b w ä g u n g  des F ü r  und  
Ro er feil,/...!- 'Vstand> daß der Kl. bei der Verpachtung 
- ■ »etrnffß lcbSn Raume sein „Geschäft“  nach der vom 

• en wi lT  Entstellung, die vom Kl. erfolglos an- 
n; lse m|f. l ’ an den Bekl. verkauft hat, in gebührender 
!-Cht anrrl„ erücksichtiSen ist. Es ist aber, wie gesagt, 
eihnan,iten die Entscheidung allein auf den letzt-
eiÜL<aesch3i*iÜ1.s*and. abzustellen, weil eben nicht n u r

eines
eißL̂ eschäf* nuzusienen, wen eoen ment
ßh 'dicher S,V,erkauf vorliegt, dieser vielmehr Teil
%ai!Iiche :
l i& c h e
pyitlicho „Ver^träges ist, der im Hinblick auf die wirt- 

''Ptsacho e.deutung der Vertragsabmachungen in der 
w-«n Dg- e,ne langfristige Verpachtung von gewerb- 
t^rt dadur'in11 darstellt, die einen besonderen Nutzungs- 
a ein j u erlangt hatten, daß in ihnen seit Jahrzehn- 

oensmittelgeschäft betrieben wurde, das vom

Bekl. auf Grund des Vertrages in den Pachträumen wei
tergeführt werden konnte und weitergeführt worden ist.

Es liegt hier eine Sachlage vor, nach der es dem Bekl. 
nach Treu und Glauben nicht zugemutet werden kann, 
dem Kl. zu weichen. Als der Kl. den Betrieb des von 
seinen Eltern überkommenen Lebensmittelgeschäfts im Zu
sammenhang mit einer vorteilhaften Verpachtung gegen 
besonderes Entgelt dem Bekl. käuflich überließ, war der 
Gang des Geschäfts nach den auf das Gutachten des Sach
verständigen K. gegründeten Feststellungen des BG. so, 
daß es als unrentabel zu bezeichnen war. Der an sich 
schon bescheidene „Reingewinn“ von 191 MM  im Monat 
erreichte nicht einmal den Raumnutzungswert des Ladens 
mit Nebenräumen, wie er in dem vereinbarten „Mietzins“ 
zum Ausdruck kommt. Der Bekl. hat den vom Kl. erziel
ten Umsatz um ein mehrfaches gesteigert, wie unstreitig 
ist. Das beruht, wie der Kl. selbst zugeben muß, zum 
großen Teil auf der Tüchtigkeit des Bekl. und seinem 
geschäftlichen Ruf. Der Bekl. würde d i e s e n  Erfolg 
seiner Arbeit zum Vorteil des Kl. v e r l i e r e n ,  wenn 
er den Geschäftsbetrieb in seinem Hause aufgeben müßte. 
Ob der Kl., der den Standpunkt vertritt, daß der Bekl. 
hierzu verpflichtet sei, in diesem Fall bereit sein würde, 
den Bekl. zu entschädigen, kann auf sich beruhen. Der Kl. 
hat ein von ihm geführtes gleichartiges Geschäft in B. Die
ses kann er weiterführen, während er die freiwerdenden 
bisher an den Bekl. verpachteten Räume in seinem Kölner 
Hause durch anderweitige Vermietung oder Verpachtung, 
wenn auch nicht gerade zum Betrieb eines Lebensmittel
geschäfts, angemessen nutzen kann. Die Nachteile, die er 
dadurch möglicherweise erleidet, daß er — vorerst wenig
stens — nicht selbst ein Lebensmittelgeschäft in seinem 
Hause in K. betreiben kann, würden in keinem Verhält
nis stehen zu dem Schaden, der dem Bekl. erwachsen 
würde, wenn er sein blühendes Lebensmittelgeschäft in 
der N.-Straße 282 schließen müßte. Die Kundschaft ist 
nach so langen Jahren dem Bekl. angestammt und nicht 
dem jetzt in B. und nicht mehr in K. wohnenden Kl., 
dessen Name auch nicht in der Firma weitergeführt wor
den ist. Bei Berücksichtigung dieser Umstände ist dem 
Kl. zuzumuten, sich damit abzufinden, daß er sein Eigen
tum, das er vor fünfzehn Jahren durch langfristige Ver
pachtung und Verkauf gegen Entgelt aus der Hand ge
geben hat, heute nicht so nutzen kann, wie er es möchte 
und wie er es sich seinerzeit bei Abschluß des Vertrags 
vorgestellt hat. Anderseits wäre es eine unbillige Härte 
für den Bekl., wenn er diesen Nachteil durch ein erheb
lich größeres eigenes Opfer vom Kl. abwenden müßte.

(RG., II. ZivSen., U. v. 4. Sept. 1940, II 30/40.) [N.]
«

*

4. RG. — §§556, 581 BGB. Ist das Pachtverhältnis 
beendet, so kann der Verpächter nach §556 Abs. 3 mit 
§ 581 BGB. ohne weiteres die Herausgabe der Pachtgegen
stände von einem Unterpächter verlangen, selbst wenn der 
Unterpachtvertrag noch besteht, und wenn der Hauptver
pächter die Erlaubnis zur Überlassung des Pachtgegen
standes an einen Unterpächter gegeben hatte. Es kann 
gegenüber dem Anspruch aus §556 Abs. 3 BGB. nicht 
darauf ankommen, ob der Unterpächter gegenüber dem 
Pächter Pächterschutz nach § 2 der 3. AusfVO. zur VO. 
über Kündigungsschutz für Miet- und Pachträume vom
5. Sept. 1939 genießt.

(RG„ V. ZivSen., U. v. 7. Nov. 1940, V 58/40.) [N.]

Bemerkung: In dem entschiedenen Falle handelte es sich 
um die Verpachtung der Räume eines Lichtspiels. Das 
RG. hob das der Räumungsklage stattgebende Urteil des 
LG. auf, weil es die Beendigung des Hauptpachtverhält
nisses noch nicht als einwandfrei nachgewiesen ansah.

[N-]*

5. RG. — §823 BGB. In den Straßen kleiner länd
licher Gemeinden muß damit gerechnet werden, daß auf 
den Gehwegen sich Hindernisse befinden, wie Treppen 
vorstehende Hausecken und auch plötzlich in die Geh
bahn hineinragende Vorgärten. Die Benutzer der Geh
wege müssen sich, insbes. bei Dunkelheit und wenn sie
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ortsunkundig sind, mit entsprechender Vorsicht auf der 
Gehbahn bewegen.

(RG., VI. ZivSen., U. v. 2. Nov. 1940, V I52/40.) [N.]

Bemerkung: In diesem Falle war ein Straßenbenutzer 
nachts nach Verlöschen der Straßenbeleuchtung gegen ein 
mit scharfen Spitzen versehenes Eisengitter eines Vor
gartens, das 92 cm hoch war und plötzlich 1,20 m weit auf 
den vorher 2,92 m breiten Bürgersteig vorsprang, ge
stoßen und an den dabei erlittenen Verletzungen verblutet. 
Die Schadensersatzklage des Vaters des Verunglückten 
wurde vom RG. abgewiesen. {N.J

*
6 . RG. -  §839 BGB.; Art. 131 WeimVerf.; §1 Ges. 

v. 22. Mai 1910 (RGBl. 798). Liegt einem Soldaten wäh
rend einer Übung die Pflicht ob, dafür zu sorgen, daß ein 
Maschinengewehr nicht in einer Weise verwendet wird, 
die mit dienstlichen Zwecken nichts zu tun hat oder durch 
die andere zu Schaden kommen können, so ist er auch 
dienstlich verpflichtet, sich selbst jeder unzulässigen Ver
wendung der Waffe zu enthalten. Führt er trotzdem einer 
Zivilperson die Waffe vor und verletzt er diese dabei, 
so hat er gegen eine allgemein jedem gegenüber gegebene 
Dienstpflicht i.S. der Amtshaftungsbestimmungen ver
stoßen. f )

Am 7. Sept. 1937 wurden mehrere Mann eines Ma
schinengewehrtrupps des Infanterieregiments X. im Hause 
des Kl. einquartiert. Die Angehörigen des Trupps, zu 
denen der Grenadier St. gehörte, brachten das Ma
schinengewehr nach dem beendeten Obungsdienst zu
nächst mit in ihr Quartier und stellten es im Hof vojl 
dem Hause des Kl. ab. Als die Soldaten nach dem 
Mittagessen damit beschäftigt waren, ihre Ausrüstungs
gegenstände zu säubern, ließen sich einige Zivilpersonen, 
darunter auch der Kl., von dem Grenadier St. die Hand
habung des Maschinengewehrs zeigen. St. führte dabei 
einen Gurt mit Platzpatronen ein, um die Ladevorrkh- 
tung zu erklären. Beim Entladen des Gewehrs blieb 
durch Unachtsamkeit des St. eine Platzpatrone im Lauf 
und kam zum Abschuß, wodurch dem vor dem Gewehr 
stehenden Kl. der Ringfinger der linken Hand abgerissen 
wurde. Zeige- und Mittelfinger der Hand sind später 
noch versteift.

Der Kl. nimmt für die Folgen des Unfalls den Bekl. 
aus dem Gesichtspunkt der Amtshaftung in Anspruch.

Das LG. hat die Klage abgewiesen, das OLG. hat ihr 
stattgegeben. Das RG. wies die Rev. mit folgender Be
gründung zurück.

Der Klageanspruch stützt sich auf § 839 BGB. i. Verb, 
m. Art. 131 WeimVerf. und §1 Abs. 3 RHaftG. v. 22. Mai 
1910 (RGBl. 798). Eine daraus hergeleitete Haftung des 
Bekl. hat zur Voraussetzung, daß die schädigende Hand
lung — hier die Vorführung der Maschinengewehrlade
vorrichtung durch den Grenadier St. — in Ausübung 
einer diesem anvertrauten öffentlichen Gewalt erfolgt ist. 
Das BG. hat diese Voraussetzung bejaht und dazu im 
wesentlichen folgendes ausgeführt:

Die Vorführung des Maschinengewehrs sei selbstver
ständlich keine dienstliche Tätigkeit des St. gewesen. 
Vor Beginn der Herbstübungen sei den Mannschaften 
der Kompanie noch ausdrücklich verboten worden, frem
den Personen die Waffen zu erklären. Trotzdem müsse 
St. als bei dem leichtfertigen Umgehen mit dem Gewehr 
„im Dienst befindlich“  betrachtet werden. Zwar sei der 
Dienst in  der Ko mp a n i e  mit der Entlassung der 
Mannschaften in die Quartiere zunächst beendet gewe
sen. Dagegen hätten der Maschinengewehrbedienung 
dadurch, daß sie das Gewehr mit ins Quartier genom
men hätte, noch weitere Dienstpflichten obgelcgen. Es 
habe sich bei dem Maschinengewehr nicht um eine per
sönliche Waffe wie bei einem Infanteriegewehr, sondern 
um eine von mehreren zu bedienende, in ihrer Einrich
tung nicht einfache Waffe mit starker Kampfwirkung ge
handelt, die so lange der Obhut ihrer Bedienung, der 
dauernden Verwahrung und Bewachung bedurft hätte, 
als sie — wie hier — an einem allgemein zugänglichen 
Ort aufgestellt worden sei. Die damit gegebene dienst
liche Pflicht zur Verwahrung und Bewachung der Waffe 
habe jedem der zu ihrer Bedienung gehörenden Schützen

obgelegen. Diese hätten das Maschinengewehr da511/1! 
auch nicht während ihres Mittagessens, wie es geschehe 
sei, unbewacht auf dem Hofe des Kl. stehenlassen dünen' 
Durch ihre nachherige Anwesenheit auf dem Hof hatte 
sie ihrer Aufsichtspflicht an sich wieder genügt und i 
sofern wieder Dienst getan. Während dieser Dienstau 
Übung hätte sich der Unfall ereignet. Damit sei Q 
nach der Rspr. erforderliche innere Zusammenhang z" 
sehen der schädigenden Handlung und dem Dienst g 
geben, denn der Grenadier St. hätte es, ohne gej> 
seine Dienstpflicht zu verstoßen, nicht dulden duri > 
daß sich andere an der Waffe zu schaffen .ma, r ,c! 
ebensowenig aber hätte er selbst anderen die 
Übungen an dem Gewehr vormachen dürfen. Wenn 
Soldat das, was er durch seine Dienstausübung yer r 
dern solle, nämlich den leichtfertigen Umgang mit e 
Dienstwaffe, selbst vornehme, so könne man den um , nC 
Zusammenhang mit dem Dienst nicht verneinen, 0 
gegen die gesunden Volksanschauungen zu ver^ ° n3. 
Das BG. nimmt weiter offenbar an, daß die vom Lu 
dier St. verletzte Dienstpflicht diesem auch dem cs 
gegenüber obgelegcn habe, und kommt so, nachdem, 
die Frage des Verschuldens bejaht, die des mitwu ^  
den eigenen Verschuldens des Kl. aber verneint hat, 
Verurteilung des Bekl. , .

Das BG. hat auf die frühere Rspr. des RG. in al,nig6; 
liegenden Fällen in RGZ. 91, 381; 101, 354; 107 naCh 
105, 230 und JW. 1932, 467 ‘ hingewiesen und ist 
jedenfalls zu einem zutreffenden Ergebnis gelangt- ^  
in RGZ. 104, 289 ist darauf hingewiesen w°r(j c?’ ¿en 
den Worten „in Ausübung“  öffentlicher Gewalt ' e. 
Amtshaftungsvorschriften keine zu enge Auslegu 
geben werden dürfe. Diese Auffassung ist stets jm A32, 
ten. In den weiteren Entsch. (RGZ. 105, 232 u. J v j eincr 
467 *) ist dargelegt worden, daß der Mißbrauci 
Dienstwaffe eine Ausübung öffentlicher Gewalt nu 
darstellt, wenn irgendein innerer Zusainmcnha,hetldc 
dem Dienst gegeben ist. Liegt also die s£ an,mcfl' 
Handlung außerhalb eines jeden derartigen fS,:ci1tver' 
hangs, so kann von einer Dienst- und Amtspm
Ictzung keine Rede mehr sein. Dem entspricht c s , ¡ e. 
der erk. Sen. in RGZ. 155, 362 ff. (366) darauf & ej,e» 
sen hat, daß ein fahrlässiges außerdienstliches Q^ilig- 
mit einer Dienstwaffe bei einer rein priyaten 
kcitsleistung, für sich allein betrachtet, noch K l6L 
tung des Reiches begründen kann (vgl. auch j  dcf 
151/52). Im vorl. Fall hat aber das BG. auf uru ö„ 
Aussage des damaligen Kompanieführers, 
einwandfrei festgestellt, der Grenadier St. hau Afl' 
wie die anderen mit ihm beim KI. e n̂cfHartHienstl'c!lC 
gehörigen des Maschinengewehrtrupps die ‘ zU be- 
Pflicht gehabt, das Gewehr zu verwahren u pritter
wachen, und zwar u. a. deswegen, damit k dieser
dadurch verletzt werde. Ein Rechtsirrtum ist,. 5t. d»' 
Feststellung nicht erkennbar. Lag dem Grena s0rgefl> 
nach aber die dienstliche Pflicht ob, dafür verwe>V'
daß das Maschinengewehr nicht in einer We ztl tu 
det wurde, die mit dienstlichen Zwecken n en k 
hatte oder durch die andere zu Schaden ko sel
ten, so war er auch dienstlich verpflichtet, en̂ ane. f 
jeder unzulässigen Verwendung der Waffe zu evven 
Die Dienstpflicht, andere von dem M fsc ju»«^ vo" 
fernzuhaiten, schloß diese dienstliche I fhc» > a 
dem Gewehr keinen unzulässigen Gebraucn . m£) a
o!n Drtr>Vi+eirr4-Mtnefri»J ie+ rlon n  a t irh  Q1C ^  JJoflS***

)<of;lbst

ein. Rechtsirrtumsfrei ist dann auch die
diese von St. verletzte P flicht nicht nur j ern 
gegenüber der Vorgesetzten Dienststelle, sj
mein 1

innetdie^igc-Anrti g|C
sichuoer uer vorgebei^ieu uiuwwivi. , . ^ sd-*' wy

jedem gegenüber gegeben war, aui M»5,
Einwirkung erstrecken konnte, wenn vo”  m wur^c <5 
n engewehr ein unzulässiger Gebrauch Sem rdeh’Jn 

Der vorl. Fall kann nicht a n d e r s  beurtei^ p e z - , ^ r t t -
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schiedene' Fall, in dem der Führer eines Ifhatte^iSeii m an dos einer 1-iaKm f jjiu ,

der kürzlich vom erk. Sen. im Urt. v- ""jqr.23) ^ rf 
III 38/39 (DR. 1940,50919; SeuffArch. .94, ^  einern ,lineU 
schiedene Fall, in dem der Führer eines ,vbatterieaitte  ̂
einquartierten Sonderkommandos einer Jr a0.en aU* f lutid 
seiner Aufsicht anvertrauten Dienstkrattw b f,enutzt, ¿¡c 
einiger Dorfkinder zu einer Schwarzta ^  ¿or 
dabei Schaden angerichtet hatte. Der be erfü* ün- 
Voraussetzungen der Amtshaftung auein ■ ^ n e n
gesehen. Die dort aufgestelltcn urundsat
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bedenklich auf den vorliegenden Fall übertragen wer- 
pn, da die Verhältnisse bei Heereskraftfahrzeugen ähn- 
¿SP wie bei Dienstwaffen liegen, wie der Senat schon in 

161, 151 ausgesprochen hat.
(RQ., III. ZivSen., U. v. 28. Juni 1940, I I I 115/39.) [N-l

Anmerkung: Der Entsch. ist beizutreten. Das BG. 
“/acht jedoch unnötige Umwege und sieht einige Vor- 
pan2e der soldatischen Praxis etwas schief. Der Auf- 
assunS, daß die sogar ausdrücklich verbotene Vorfiih- 
•j-unS des Maschinengewehrs als solche keine dienstliche
sta rr1'" gewesen sei, ist allerdings zuzustimmen. Der 
far • ^ et°nur)g des Unterschieds zwischen einem In- 
Ma u ^ ewebr a’s einer „persönlichen Waffe“  und einem 

äschinenggwehr als einer nicht einfachen Waffe mit
Kampfwirkung muß dagegen insoweit wider- 

auf°ien werden, als aus ihr verallgemeinernde Schlüsse 
eineeine erhöhte Gefährlichkeit eines MG. an sich und
Oh? dementsprechend unter allen Ümstäpden erhöhte 

g lic h t der Bedienung gezogen wdrden könnten. 
er/ n die Größe einer Waffe und die zu ihrer Bedienung 
^ ngt r*'Ĉ e VOn Mannschaften dürfte kein unbe-
itirer ^ vrerlässiger Maßstab für den objektiven Grad 

ner &■
fv îßnet, eine Gefährdung durch einzelne Dritte, die die

eine Gefährlichkeit sein. Gerade die Notwendigkeit 
r größeren Zahl von Bedienungsmannschaften ist

^affedem-'■.ialIein gar nicht bedienen können, eher zu vermin- 
Weif 3 . „ zu erhöhen. Demgegenüber bedarf es auf die
g r ö ß e r e  Gefährlichkeit z. B. gerade einer kleinen 
driJCL- * aum eines Hinweises. Soweit dagegen zum Aus- 

gebracht werden sollte, daß bei einem MG. im 
11Satz zum Infanteriegewehr die Obhutspflicht nicht 

Ben;. einzelnen, sondern mehrere, nämlich die gesamte 
tV i,n-U5 rsmannschaft, trifft, ist dem beizupflichten. 
Vorderlst es eine zu weitgehende und kaum erfüllbare
das Mp111*!’ zu verlangen, daß die Bedienungsmannschaft 
Es pp .: dauernd unter ihren Augen gehabt haben müßte. 
gcn̂ ‘"u| t  vielmehr — wie es vielleicht auch im vorlie- 
vc>rhen . durchaus geschehen sein mag —, daß die 
M uJ einwandfrei entladene Waffe getrennt von jeder 
ren y lon aufgestellt wird und daß letztere unter siche- 
Sein 7ersphluß oder Bewachung genommen wird. In die- 
sieli seik anc* *st Kein Dritter in der Lage, mit der Waffe 
t)er et St oder anderen Schußverletzungen beizubringen. 
MannJ'f3* gekünstelt wirkenden Konstruktion, daß die 
Ml,. cuaft durch das; Ahstellcn des MG. auf dem Hofe¡»älv
habeea? des Mittagessens ihre Dienstpflicht verletzt 
”an sich <?ann dei Rückkkehr nach dem Mittagessen 

h k w*eder genügt und insofern wieder Dienst ge- 
^ese fr lla ;̂te es daher gar nicht bedurft, 

i'aiipt ^¡dich war vielmehr, daß sich der Unfall über- 
SetnejnVa‘lrend des Dienstes ereignet hat. Hierzu ist all- 
un<j Zu bemerken, daß sich die Begriffe „im Dienst“  
pudere p- dienst“  während eines Manövers oder be- 
Jfenne n Einsatzes nicht in der gleichen scharfen Weise 
f al|e lassen wie im Standort. Während im letzteren 
1 der SoldaStil;

'aßtiden iooldat nach Beendigung 
•n der Regel im Ausgeh

fest angesetzter Dienst
anzug die Kaserne ver-rT c Unri • 1111 /\USgCllcIIi£Ug UIC IXÜÖCIUC vci-

Sjt, ¡Sf ..Slch damit unzweideutig „außer Dienst“  befin- 
U'°nstnl 6Si ’m Manöver grundlegend anders. Ein fester 
% tei{ .aa besteht nicht. Einer Aufsicht seiner Vorge- 
es Qua r  C'er ° 'nzelne ständig innerhalb und außerhalb 

¡¡¡i Qua?*- rs Unferworfen. Insbesondere hat der einzelne 
> "stlicli *4 au.cb wenn er allein ist, noch eine Reihe 
f  erfüllCl Verrichtungen, w‘c z- B. Waffenreinigen usw.,

’“ ‘Ulf d , ' be* deren Erledigung er sich auch nach 
■?cl' ¡,„eSrSemeinsamen Tagesdienstes für seine Person 

ü»s” w  ■ nst“  befindet. Während dieser Dienstaus- 
rerbotenp \lcb der Unfall ereignet. Darüber, ob es zur 
wad Sei'1 Vorfbbrung des MG.s gelegentlich und wäh- 
{] ahreild ner Reinigung kam oder ob die Mannschaft 
v ru,1g d r Einigung anderer Stücke sich zur Vor- 
berIeiten ^gleichzeitig- von ihnen zu bewachenden MG.s

g u

.Ver 
der i

^"dett M11 !?,neren Zusammenhang zwischen der schädi- 
andlung und dem Dienst in diesem Falle an-

1/¡He wa r cuuiai i  aer i atDestanu mcnis. im  ersten 
¡^Ung und  ̂ ^ Uiü?lnmcnhang zwischen der Pflichtver-

len F
des Vorführens und d?e Pflicht zur Obhut

enthält der Tatbestand nichts. Im ersten
. , • - ‘ » » « m im . m im ig  ¿ w n u i u i  u u  i i n v - i i i v t i

lirL2Weitp„ p em Dienst ganz offensichtlich. Aber auch 
VprK1 a alle lag ein Verstoß gegen das ausdrück-

des Vnrfiihrpno linH rltf» PfltWrf 7iir  Obhut
as d ^ â ren^ des Dienstes begangen wurde.
b .  h  l n n p r p t l  " 7 l i p o  m  t-v-, a m U f t « / v  a m  r j o l *

geht, so wird man sich den Erwägungen der Entsch. 
nicht verschließen können. Zwar ist die Rspr. des RG., 
insbesondere auch in den von ihm selbst angeführten 
Entsch., nicht einheitlich. Eine ganz klare Linie läßt sich 
bei Vergleich und Gegenüberstellung _ der einzelnen 
Entsch. miteinander aus ihnen nicht ableiten. Dabei muß 
allerdings zugegeben werden, daß die Aufstellung fester 
Richtlinien kaum möglich ist oder selbst dann, wenn sie 
möglich wäre, vielleicht zu einer unerwünschten Starr
heit führen könnte. Es hat sich dies bereits bei der Be
urteilung der Frage, wann bei Kraftfahrzeugunfällen der 
Fahrer in Ausübung öffentlicher Gewalt gehandelt habe, 
gezeigt. Auf die Ausführungen von T h o ß hierzu in der 
Ztschr. für die Heeresverwaltung, 2. Jahrg. 1937, Heft 6 
S. 271 und JW. 1937, 662 sowie von F i sc he r  in der 
Ztschr. für Wehrrecht, V. Bd., S. 15, sei in diesem Zu
sammenhang yerwiesen.

Bei der Bezugnahme auf den DR. 1940, 50919 mitge
teilten Fall muß allerdings beachtet werden, daß dort 
eine Amtspflichtverletzung durch Mannschaften gerade 
verneint wurde und lediglich eine Verurteilung wegen 
der Amtspflichtverletzung des Kommandoführers,  
eines Unteroffiziers, erfolgte, bei dem mit Recht erhöhte 
Pflichten angenommen wurden. Im vorliegenden Falle 
handelt es sich demgegenüber um Mannschaften, bei 
denen, wie oben ausgeführt, eine erhöhte Obhutspflicht 
wegen der MG.-Waffe als solcher nicht von vornherein 
angenommen werden konnte. Die Parallele liegt viel
mehr darin, daß nicht nur von dem Grenadier St., son
dern von der gesamten Bedienungsmannschaft, die St. 
von seinem Vorhaben hätte abhalten müssen, im Dienst 
gegen ein besonderes Gebot bzw. Verbot verstoßen 
wurde. Richtig erscheint auf jeden Fall die Feststellung, 
daß die Dienstpflicht, andere von dem MG. fernzuhalten, 
die dienstliche Pflicht, selbst von dem Gewehr keinen 
unzulässigen Gebrauch zu machen, einschloß.

Oberintendanturrat Dr. R o n n e b u r g e r ,  Berlin.
*

7. RG. — §§2320, 2321 BGB. Hat ein Erblasser zwei 
eheliche und drei uneheliche Kinder zu je V* und die bei
den Kinder des dritten ehelichen Kindes zu je Via zu 
Erben eingesetzt, dem nicht bedachten dritten ehelichen 
Kinde aber ein Vermächtnis zugewendet, das dieses un
ter Berufung auf seinen Pflichtteilsanspruch ausschlägt, 
so ist nach der Regel des § 2320 BGB. im Zweifel an
zunehmen, daß diese Pflichtteilslast auch von den mit
erbenden unehelichen Kindern mitzutragen ist.

Der am 8. Febr. 1934 in Breslau verstorbene Hermann 
N. hat durch notarisches Testament v. 18. Nov. 1933 zwei 
seiner ehelichen Kinder und seine drei unehelichen Kinder 
— die Kl. — zu je 1/6 und die beiden Kinder seines 
dritten ehelichen Kindes —- die Bekl. — zu je Via zu 
seinen Erben eingesetzt und diesem dritten ehelichen 
Kinde, der Mutter der Bekl., die lebenslängliche Nutz
nießung an deren Erbteilen vermacht, seine von ihm ge
trennt lebende Ehefrau aber auf das Pflichtteil beschränkt/ 
Die Mutter der Bekl. hat jedoch jenes Vermächtnis aus- 
geschlagen und den Pflichtteil verlangt. Zur Befriedi
gung ihres rechtskräftig auf 17 754,29 31M festgestellten 
Anspruchs hat sie die Zwangsversteigerung eines Nach
laßgrundstücks durchgeführt. Den Überschuß des hierbei 
erzielten Erlöses über den Pflichttcilsanspruch in Höhe 
von 15 501,10 äM, haben die Erben untereinander nach 
Verhältnis ihres Erbteils verteilt; die Anteile der Bekl , 
zusammen 2583,52 M l,  sind dabei in Höhe von 156 01 .KM 
zu ihren Gunsten hinterlegt und zum Rest durch eine 
Sicherungshypothek gesichert worden.

Die Kl. sind der Meinung, daß die Bekl., weil sie an 
Stelle ihrer Mutter Erben geworden seien, den Pflicht
teil im Verhältnis zu den Miterben allein zu tragen 
hätten und haben deshalb mit der Klage von ihnen als 
Gesamtschuldnern jeder 1/5 des ihnen ^gefallenen Erlös
teiles mit je 516,70 MM begehrt, worauf sie 1007,31 9UL, 
die die Bekl. nach Klageerhebung an sie gezahlt haben, 
in Anrechnung brachten. Die Bekl. halten sich nur für 
verpflichtet, den Pflichtteil bis zur Höhe des Wertes des 
weggefallenen Nießbrauchsvermächtnisses, nämlich von 
6043,74 StM, allein zu tragen, während sich im übrigen 
alle Erben nach Verhältnis ihrer Erbteile daran beteiligen 
müßten. Sic haben daher Klageabweisung und wider-
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klagend eine entsprechende Feststellung über den Um
fang ihrer Verpflichtung begehrt. Das L.Q. hat der Klage 
statfgegeben und die Widerklage abgewiesen. Die Be 
rufung der Bekl. hiergegen ist vom OLG. zurückgewie 
sen worden. Auf Rev. der Bekl. hin hat jedoch das RG 
dieses Urteil aufgehoben und die Sache zu neuer Ver 
handlung und Entsch. an das BG. zurückverwiesen 
Nunmehr haben die Bekl. ihren Widerklageantrag dahin 
gefaßt, festzustellen, daß sie den Pflichtteil ihrer Mutter 
allein nur in Höhe des Nutzungswertes der ihr ver
machten Nutznießung, nämlich von 6043,74 91M, abzüg
lich der gezahlten 1007,31 StM zu tragen hätten. Das BG. 
hat wiederum die Berufung zurückgewiesen.

Die Rev. führte zu erneuter Zurückverweisung.
Hätte der Erblasser nicht testamentarisch über seinen 

Nachlaß verfügt, so wäre dieser zu je Vk an seine Witwe 
und seine drei ehelichen Kinder als seine gesetzlichen 
Erben gefallen. Testamentserben aber sind geworden 
zwei seiner ehelichen Kinder und seine drei unehelichen 
Kinder — die Kl. — zu je l /6 und die beiden Kinder 
seines dritten ehelichen Kindes — die Bekl. — zu je 
V12. Der gesetzliche Erbteil seiner Witwe ist also von 
ihm ganz, die gesetzlichen Erbteile seiner ehelichen Kin
der sind zu V3 den unehelichen Kindern durch Verfü
gung von Todes wegen zugewandt worden, der gesetz
liche Erbteil des dritten ehelichen Kindes zu den rest
lichen 2/s den Bekl. Nach der Regel des § 2320 Abs. 2 
BGB. würden daher die Kl. im Verhältnisse zu den 
Miterben die Last des Pflichtteils der Witwe ganz und 
die des Pflichtteils der Mutter der Bekl. zu Vs zu tragen 
haben, während die restlichen 2/s hiervon von den Bekl. 
zu decken wären. Nun war aber der Mutter der Bekl. 
im Testament des Erblassers die lebenslängliche Nutz
nießung an den Erbteilen ihrer Kinder vermacht, und ihr 
Pflichtteilsanspruch ist erst mit der Ausschlagung dieses 
Vermächtnisses erwachsen. Gemäß 8 2321 BGB. haben 
daher die Bekl. die Last dieses Pflichtteils in Höhe des 
durch die Ausschlagung erlangten Vorteils den Miterben 
gegenüber ganz zu tragen; nur soweit dieser Pflichtteil 
wertmäßig über jenen Vorteil hinausgeht, verteilt sich 
nach § 2310 BGB. die Last im Verhältnisse von 2 zu 1 
unter die Bekl. und die Kl. Nach den gesetzlichen 
Regelvorschriften würden demnach die beiden zu Erben 
eingesetzten ehelichen Kinder ihre 1/6 testamentarischen 
Erbteile, deren Wert sich bei einem Gesamtwert des 
Nachlasses von 142 034,32 31M, wie er sich aus dem auf 
17 754,29 3Ui festgestellten Betrage des Vs-Pflichtteils der 
Mutter der Bekl. errechnet, auf 23 672,39 M l  beläuft, un
verkürzt behalten, während die halb so großen Erbteile 
der Bekl. in Höhe von 11836,19 M l  mit einer Pflichtteils
last von je 3021,87 XJl (gleich der Hälfte des ange
gebenen Wertes des Nutznießungsvermächtnisses) und
3903.51 ¡RM (gleich Vs des Überschusses der 17754,2931M 
Pflichtteil der Mutter über diesen Vermächtniswert), also 
mit je 6925,38 M l,  und die Vo Erbteile der Kl. mit je 
5918,10 MM (gleich einem Drittel des Pflichtteils der 
Witwe) und 1301,18 Mit (gleich einem Drittel des Restes 
des Pflichtteils der Mutter der Bekl.), also mit je 
7219,28¿Wi, belastet wären, so daß den Kl. je 16453,11 M l  
und den Bekl. je 4910,81 M l  verbleiben würden.

Gemäß § 2324 BGB. finden die Vorschriften der 
§§ 2320 u. 2321 aber nur Anwendung, wenn nicht der 
Erblasser durch Verfügung von Todes wegen eine andere 
Verteilung der Pflichtteilslast angeordnet hat. Hinsicht
lich des Pflichtteils der Witwe des Erblassers gehen 
denn auch die Bekl. in Übereinstimmung mit den Kl. — 
offenbar weil sie dem Testament einen dahin gehenden 
Willen des Erblassers entnehmen — davon aus, daß 
dessen Last nicht von den Kl. allein zu tragen ist, son
dern von allen Erben nach Verhältnis ihrer Erbteile. 
Von den 17754,29 ¡¡UM würden hiernach auf die KL und 
die beiden zu Erben eingesetzten ehelichen Kinder je 
1/6 mit 2959,05 M l  und auf die Bekl. je Via mit
1479.52 M l  entfallen, so daß sich der nach Deckung der 
beiden Pflichtteile verbleibende Betrag für die Kl. um je
2959.05 SUM auf 19 412,16 M l  erhöht, dagegen für die 
beiden zu Erben eingesetzten ehelichen Kinder um
2959.05 üiVg auf je 20 7 1 3 , 3 4 und für die Bekl. um
1470.52 M l  auf je 3431,29 StM, vermindert.

Die Bekl. fordern nun aber, daß auch der den Ver

mächtniswert übersteigende Teil des Pflichtteils ih 
Mutter im gleichen Verhältnisse von allen Erben g 
tragen wird. Dadurch würde sich der ihnen verbleiben 
Betrag um weitere 2927,63 M l  auf je 6358,92 31* 
höhen, dagegen den Kl. je 650,58 MM und den zu t r o 
eingesetzten ehelichen Kindern je 1951,76 M l  wenig ̂  
zukommen, so daß allen diesen V6-Erben je 18761,58 ■

nicht
tragen, sondern verlangen ferner, daß der Pflichtteil 
Mutter der Bekl. auch insoweit, als er den Wert | 
Nutznießungsvermächtnisses übersteigt, von den y 
allein gedeckt werde. Dann würden den Bekl. von i> 
Erbteilen nur je 1/s gleich 1479,52 SUM verbleiben, , j 
anderen Erben aber je 7/s gleich 20 713,30 31M, so ^  
jeder von ihnen ebensoviel bekommen würde wie 
Bekl. und ihre Mutter zusammen, während bei A»v , . 
düng der §§ 2320, 2321 BGB. auf den Pflichtteil ‘ 
Mutter der Bekl. diese und ihre Mutter zti.sa!''i*eH 
5204,11 31M und bei der von den Bekl. gewüns . 
Verteilung der Pflichtteilslast 11710,11 ¡UM mehr e ^  
ten würden als jeder der KL Beide Parteien berufen 
für ihre Forderung auf einen angeblichen dahin g L  
den Willen des Erblassers. Die Bekl. behaupten, ern£jteH 
ihnen die ihnen durch ihre Erbeseinsetzung zugewa fl 
Kapitalbeträge unter allen Umständen zukorninen 1 . eI) 
wollen, die KL dagegen, er habe ihnen unter K ^¡j 
Umständen weniger zuwenden wollen als den ehe 
Abkömmlingen. , .

Wille f

3 S&
Das BG. hat geprüft, ob dem Testament ein wn ^  

3 zu entnehmen ist, die Last des Pflichtte 
Mutter der Bekl. anders zu verteilen als den geseV, vef'
Erblassers

Regelvorschriften entspricht, und hat diese J ra0angeI1’ 
neint. Hierbei ist es — rechtsirrig — davon ausgeg ®jer 
daß aus den §§ 2320, 2321 BGB. die Alleinbelastung ^  
Bekl. mit jenem Pflichtteile folgen würde, wie b de11 
den Kl. gefordert wird. Es hat festgestellt, daß l̂as* 
Testamentsbestimmungen zwei Bestrebungen des r. 
sers Ausdruck gefunden haben, die miteinander in s(att 
streit treten mußten, sobald die Mutter der beK ■ vef. 
des ihr zugedachten Vermächtnisses ihren Pflic lltelicl1*® 
langte: nämlich einerseits der Wille, seine une tc|iefl> 
Kinder den ehelichen Abkömmlingen &!eicvlmter der 
anderseits die Absicht, den hiernach auf die M . n als 
Bekl. entfallenden Erbteil, den er in deren bla s ¡n 
durch ihren Ehemann gefährdet ansah, wenl.?f,]ien. E? 
seinem Kapitalbetrage für ihre Kinder sicherzus ef uiit 
hat weiter als erwiesen betrachtet, daß der Erb . j ßiit 
der Möglichkeit, daß die Mutter der Bekl. sich s0nder*l 
der ihr zugewandten Nutznießung begniigen> . UIJd 
ihren Pflichtteil verlangen werde, nicht %eretcueti E . 
deshalb in seinem Testament für einen soi ^  at>er 
keine besondere Anordnung getroffen ̂ hat-  ̂Ls E rb la g
als seine Überzeugung ausgesprochen, daß der liä 
wenn er eine solche Entwicklung vorausgese hab®, 
den Bekl. nicht je Via des Nachlasses zugewen ^  
würde, und daß er eine Schmälerung der E r b ! stänuea 
zugunsten der Mutter der Bekl. unter a ff! ¡nbelas*u.llh 
habe vermeiden wollen und darum die Alle sje si< 
der Bekl. mit dem Pflichtteil ihrer Mutter, '  g§ 23- ‘ 
nach Ansicht des BG. aus der Anwendung cl,v/:|(en e,n„ 
2321 BGB. ergab, auch seinem tatsächlichen pa|it 
spreche. Gründe, die den Erblasser in s0*cl’e jeh 
stimmt haben müßten, das Bestreben, den o ■ ¿¡es* 
pitalwert der ihnen zugewandten Erbteile vo ^  sjcher’ ,’
in der Hand ihrer Mutter drohenden Gefahre j er i 
so völlig hinter dem Wunsch nach Gleichste rycktre* u 
ehelichen mit den ehelichen Abkömmlingen sich8,.«, 
zu lassen, hat das BG. jedoch nicht angege ’ _,en a 
nicht mit den sich darbictenden Gegenerw .
einandergesetzt. Insbesondere hat es nicn j er “
tigt, daß der Pflichtteilsanspruch der Mu. . jgt, „..PLi’i  ■ - J__  r-_i__ ‘_______ hetrrundti , sSeiren Erbeseinsetzung allein begr en deÄ f{ 
ucui duui in der der Kl., ein Sachverhalt, _ Nvorscn s 
nach der wohlerwogenen gesetzlichen ? utlg die |, 
des § 2320 BGB. die KL sich an d e r^ u e c ^  hat ^

nicht in deren 
dem auch

Pflichtteils entsprechend beteiligen müßten- ^ett ß «, 
nicht beachtet, daß den Kl. selbst bei der miner la j. 
gewünschten Verteilung der Pflichtteilsla tzjjcher 
mehr verbleiben würde, als ihnen als ge
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teil zugefallen wäre, wenn auch sie eheliche Kinder des 
Erblassers wären (17 754,29 ÄÄ), und daß das, was dar
über hinaus aus dem Nachlasse an die Abkömmlinge des 
Erblassers gelangt, nur durch die Beschränkung der 
Witwe des Erblassers auf den Pflichtteil verfügbar ge
worden ist, auf diesen Nachlaßteil aber die ehelichen 
Abkömmlinge, an die er andernfalls nach dem Tode der 
Witwe durch Erbgang gelangt wäre, im Grunde ein 
höheres moralisches Anrecht hatten als die mit der 
Witwe nicht verwandten Kl.*, zudem hatte der Ei blasser 
den ehelichen Kindern zugesagt, ihrer Mutter ihren ge
glichen Erbteil zukommen zu lassen und in einem 
‘rüheren formungültigen Testament, zu dem er sich ihre 
Scbriftliche Zustimmung hatte geben lassen, auch eine 
entsprechende Anordnung getroffen. Nur durch eine 
S0rgfältige Abwägung der Gründe, die für eine Ergan- 
i Utlg der testamentarischen Anordnungen durch den Erb- 
'asser für jenen von ihm nicht vorausgesehenen Fall 
Maßgebend hätten sein müssen, konnte entschieden wer- 
.en> ob anzunehmen ist, daß er bei solcher Voraussicht 

ame die gesetzliche Regel in bestimmtem Sinne aban- 
ajnde Anordnung über die Verteilung der Last des 

p'hchtteils der Mutter der Bekl. getroffen haben würde, 
ehlte es an hinreichendem Anhalt für eine dahin ge- 

aende Annahme, so mußte es bei jener Regel bleiben, 
angefochtene Urteil läßt nicht erkennen, daß das 
eine hinreichende Prüfung der in Betracht kommen- 

^  Umstände vorgenommen bat, und schließt vor allem 
o‘e Möglichkeit nicht aus, daß es bei seiner Stellung- 
anme von seiner rechtsirrigen Meinung über die sich 

l,“s der Anwendung der §§ 2320, 2321 BGB. auf den vor-
Senden Tatbestand ergebenden Schlußfolgerungen be
wußt worden ist.
ßG., IV.ZivSen., U. v. 28.Okt.1940, IV 491/39). [N.]

E rfa h ren , Gebühren- und Kostenrecht
s‘,.8* RG- — §13 GVG.; VO. über die Bildung von 
,,, 'edsgerichten für die landwirtschaftliche Marktrege- 
sai v> 26. Febr. 1935 (RGBl. I, 293); VO. über den Zu- 
C^enschluß der deutschen Milchwirtschaft v. 17. April 

(RGBl. I, 374); VO. über den Zusammenschluß der 
(Pro en Milch- und Fettwirtschaft v. 29. Juli 1938 
ßii 1' [> 957). Hat ein Zusammenschluß bei der Schlie- 
sun8 des Betriebes eines Mitglieds und bei der Zuwei- 
c|. 8 von dessen Lieferanten an ein anderes Mitglied mit 

esem vereinbart, daß es die Kaufpreisschulden des 
en an die Lieferanten bezahle, so ist das ein bürger- 

n-rechtlieher Vertrag (Auftrag), und der Erstattungs- 
s„i PrV*ch des zweiten Mitglieds gegen den Zusammen- 
An« 's* bürgerlich-rechtlicher Art. Gleicher Art ist der 
gliJ?ruch des Zusammenschlusses gegen das erste Mit- 
is( 11 auf Befreiung von diesem Erstattungsanspruch, auch 

durch keine Bestimmung dem Rechtsweg entzogen. 
Miu? Bekl- betrieb eine Trockenmilchfabrik, die ihr vom 
He» '¡W'rtschaftsvcrbande Schleswig-Holstein zugewiese- 
R0 Muchlieferanten waren ihr ablieferungspflichtig. Im 
8. t v mber 1937 geriet sie in Zahlungsschwierigkeiten, am 
Verf ?’ ^37 wurde über sie das gerichtliche Vergleichs- 
keit* n eröffnet. Aus Anlaß der Zahlungsschwierig- 
gehiJl gab der genannte Wirtschaftsverband das Einzugs- 
stanrt der BekL frei, so daß es ihren Lieferanten frei
st ,.-auf eigene Gefahr an sie weiter zu liefern, wenn 
Wehp “ icht einem anderen Betriebe zur Belieferung zu
vor \u *'eßen. Davon machten alle Gebrauch, ein Teil 
die p nen wurde der N.-AG. überwiesen. Dabei entstand 
Liefprage, was aus den rückständigen Forderungen der 
den v  n/ en an die Bekl. werden sollte. In einem an 
gesrc ?r.bandsvorsitzenden gerichteten Schreiben des Mit- 
d'eser is.führers der Bekl., W., v. 27. Nov. 1937 erklärte 
HUf|> die Bekl. werde für die geschuldeten Milchgelder 
eine J0?1611’ Und zwar auch dann, wenn die N.-AG. oder 
«ehrt,». e.re Person die Auszahlung für die Bekl. über- 
ErstaH’ diese sei dann der Person, die zahlen werde, zur 
Ve r hve r p f l i ch t e t ,  wie sie ausdrücklich erkläre. Die 
Sen Pu j^n?.e.n des Verbandes mit der N.-AG. über dje-

cistgii.’ sei uann aer Person, uie zameu wciuc, ¿ui
VerLriJS verpflichtet, wie sie ausdrücklich erkläre. Die 
Sen p„ Jungen des Verbandes mit der N.-AG. über die- 
stätit,,,kl führten zu dem Ergebnis, das aus dem Be- 
lieh i~ln-^schreiben des Verbandes v. l .  Dez. 1937 ersicht- 

V Hierin heißt es: . . .
’ 0rbehaltlich der Zustimmung der Generaldirektion

der N.-AG. übernimmt die N.-AG. die Begleichung der 
rückständigen Milchgelder der Dauermilchfabrik L., deren 
Betrieb stillgelegt ist (folgen die Beträge). . .

Der Milchwirtschaftsverband würde es sehr begrüßen, 
wenn umgehend mindestens die rückständigen Milch- 
gelder für Monat Oktober ausgekehrt würden, und zwar 
auf Sperrkonto. . .

Zum Abtrag dieser Summe wird die N.-AG. berech
tigt, 1 je kg von der Lieferantenmilch in Abzug zu 
bringen, worüber eine besondere Anweisung des Ver
bandes vorliegt. Sofern eine teilweise oder gänzliche 
Wegweisung der neu zugewiesenen Lieferanten erfolgt, 
wird eine Rückzahlung oder Teilrückzahlung der . . . 
gezahlten Beträge, abzüglich der bereits einbehaltenen 
Summe, vom Verband in die Wege geleitet werden.

Durch diese Zahlung wird die N.-AG. insoweit Gläu
biger der Dauermilchfabrik L., da ein dahingehendes 
Schuldanerkenntnis des geschäftsführenden Gesellschaf
ters W. für den Fall der Milchgeldzahlung durch einen 
Dritten beim Verband vorliegt. Für den Fall, daß das 
Konkursverfahren über das Vermögen der Dauermilch- 
fabrik L. eröffnet wird, muß die N.-AG. ihre Forderung 
geltend machen.

Ich bitte, mir möglichst umgehend diese Vereinbarung 
zu bestätigen und die Überweisung der Beträge nach 
Maßgabe dieses Schreibens auf das vorgenannte Sperr
konto vornehmen zu wollen.“

Die N.-AG. zahlte nach Angabe der KI. insgesamt 
32394,04 ¡UM, die an die Lieferanten der Bekl. verteilt 
wurden. Sie befriedigte sich in Höhe von 14833,35 ¡UM 
durch den im Bestätigungsschreiben genannten Abzug 
von einer Ausgleichsabgabe, die ihr vom Verbände aut- 
erlegt worden war. In Höhe von 17 560,69'¡UM blieb sie 
nach Angabe der Kl. unbefriedigt, weil ihr die Liefe- 
ranten der Bekl. wieder entzogen wurden. Diese hatte, 
nämlich gegen die vom Verbände angeordnete Stillegung 
ihres Betriebes Beschwerde eingelegt und erwirkte den 
Beschluß des Beschwerdeausschusses beim Reichsnähr
stand v. 28. Nov. 1938, worin ihr wieder ein Einzugsgebiet 
zugewiesen wurde, vorausgesetzt, daß es zu der geplan- 
ten Veräußerung an den Kaufinteressenten W. komme. 
Vorher hatte sich, wie in dem Beschluß als einer der 
Entscheidungsgründe angeführt ist, der Vergleichsverwal
ter der Bekl. mit Schreiben v. 17. Nov. 1938 verpflichtet, 
aus dem Kaufpreise die auf die Milchgeldrückstände ge
leisteten Zahlungen zu erstatten, aber nur soweit diese 
aus Mitteln der Marktverbände aufgebracht worden seien, 
nicht aus eigenen Mitteln der N.-AG. oder anderer 
Meiereien, die die Zuweisung der Milch der Bekl. er
halten hätten und damit Nutznießer der Zuweisungen
geworden seien.

Die Rechte und Pflichten des Milchwirtschaftsverban
des Schleswig-Holstein sind nach §12 Abs. 4 VO. über 
den Zusammenschluß der deutschen Milch- und Fett
wirtschaft v. 29. Juli 1938 (RGBl. I, 957) auf die KI. uber- 
gegangen. Von ihr beansprucht nunmehr die N.-AG. Cie 
Erstattung der noch übrigen 17560,69 3tM. Mit der Klage 
verlangt die KL auf Grund dieses Sachverhalts, daß die 
Bekl. ihr den Erstattungsanspruch der N.-AG. von der 
Hand halte. Die Bekl. erhebt die Einrede der Unzulassag- 
keit des Rechtswegs. Sie meint, der ki,
vor ein Schiedsgericht für die landwirtschaftliche Mark - 
regelung. In diesem Zusammenhang macht sie gel nd, 
es schwebe bereits ein Schiedsgenchtsverfah en das e

rung zur Aufrechnun 
streitet die Bekl. die

gestellt. In der Sache selbst be
streitet die tseKi. aie Forderung nach Grund und Betrag; 
Se sieht namentlich in den schriftlichen Erklärungen des 
W v 27. Nov. 1937 und des Vergleichsverwal ers v. 17 Nov. 
1938 keine geeignete Grundlage für das Klagebegehren, 
n ie  K l  bestreitet, daß sie in dem Schiedsgerichtsverfah
ren die hier geltend gemachte Forderung zur Aufrech
nung gestellt habe, sie will vielmehr ausdrücklich davon 
Abstand genommen haben.

Das LO. hat die Klage wegen Unzulässigkeit des 
Rechtswegs abgewiesen. Dagegen hat das BG. die Ein
rede der Unzulässigkeit des Rechtswegs verworfen und 
die Sache an das LG. zurückverwiesen.

Die Rev. war erfolglos.
56*



444 Rechtsprechung [Deutsches Recht, Wochenausgabe

Das BO. untersucht zunächst die Natur des Klage
anspruchs und erklärt ihn für einen bürgerlich-recht
lichen, wenngleich ein hoheitlicher Akt den Anlaß zu 
seiner Entstehung gegeben habe. Es erwägt, die Rechts
beziehung zwischen der Bekl. und den ihr zugewiesenen 
Lieferanten sei Kauf gewesen, die Bereinigung ihrer 
Milchgeldschulden habe nicht mehr im Bereiche der dem 
Milchwirtschaftsverbande satzungsgemäß übertragenen 
Aufgabe gelegen. Sein Herantreten an die N.-AG. um 
Bevorschussung sei als Auftrag zu beurteilen; soweit er 
daraus selbst verpflichtet worden sei, stehe der Kl. als 
seiner Rechtsnachfolgerin gegen die Bekl. ein Ausgleichs
anspruch aus Oeschäftsbesorgung zu. Die Bekl, sei auch 
auf Kosten des Verbandes ungerechtfertigt bereichert 
und hafte ferner aus Schuldanerkenntnis. Ein solches 
findet das BQ. erstens in der Erklärung v. 27. Nov. 1937, 
deren Wirksamkeit — worüber die Parteien gestritten 
haben — nicht durch den Umstand beeinträchtigt werde, 
daß sie von W. allein unterzeichnet worden sei; denn W. 
sei dazu von dem Mitgeschäftsführer S. ermächtigt ge
wesen, jedenfalls habe dieser die Erklärung genehmigt. 
Zweitens sieht das BQ. ein Schuldanerkenntnis in der 
Erklärung des Vergleichsverwalters v. 17. Nov. 1938. 
Schließe somit die Natur des Anspruchs den Rechtsweg 
nicht aus, so sei der Streit auch durch keine besondere 
Regelung den ordentlichen Gerichten entzogen, nament
lich nicht, wie das LG. angenommen hatte, durch § 3 
Abs. 2 VO. über die Bildung von Schiedsgerichten für 
die landwirtschaftliche Marktregelung v. 26. Febr. 1935 
(RGBl. I, 293) i. d. Fass. v. 8. Juli 1939 (RGBl. I, 1201). 
Denn weder liege ein in den Verordnungen über die Bil
dung der Zusammenschlüsse oder in deren Satzungen 
vorgesehener Fall vor (§3 Abs. 2 Nr. 1), noch handele 
es sich um eine Streitigkeit zwischen Mitgliedern der 
Zusammenschlüsse, die aus Maßnahmen der Zusammen
schlüsse mit unmittelbarer Wirkung gegen beide Par
teien entstanden sei (§ 3 Abs. 2 Nr. 2). Ob die letzt
genannte Bestimmung — im Gegensatz zu der Ansicht 
des LG. — schon darum nicht zutreffe, weil die Kl. selbst 
nicht als Mitglied der Zusammenschlüsse angesprochen 
werden könne, läßt das BG. dahingestellt. Aber es ver
steht unter Maßnahmen im Sinne dieser Bestimmung 
nur Anordnungen hoheitlicher Art zur Durchführung der 
Marktordnung.

Das BG. hat sich an die Grundsätze gehalten, die für 
die Prüfung der Zulässigkeit des Rechtswegs maßgebend 
sind (RGZ. 157,115 mit Anf.). Soweit es sich darum han
delt, ob der Klageanspruch bürgerlich-rechtlicher Natur 
ist, geht die Rev. davon aus, daß er das nur sein könne, 
wenn auch die Verpflichtung der Kl. gegen die N.-AG. 
bürgerlich-rechtlicher Natur sei. Ob das zwingend wäre, 
mag dahinstehen, denn die Gründe, aus denen die Rev. die 
bürgerlich-rechtliche Natur jener Verpflichtung leugnet, 
können nicht überzeugen. Es trifft zwar zu, daß der 
Milchwirtschaftsverband Schleswig-Holstein im vorl. Falle 
Anordnungen hoheitlicher A lt getroffen hat, wie sie ihm 
nach der VO. über den Zusammenschluß der deutschen 
Milchwirtschaft v. 17. April 1936 (RGBl. 1,374) sowie nach 
der vom Reichsbauernführcr erlassenen Satzung vom 
18. Juni 1936 (RNVB1. S. 305) zustanden, übrigens auch 
nacn der jetzt geltenden VO. über den Zusammenschluß 
der deutschen Milch- und Fettwirtschaft v. 29. Juli 1938 
(RGBl. I, 957) sowie nach der Satzung v. 20. Aug. 1938 
(RNVBI. S. 425) dem Milch- und Fettwirtschaftsverband 
Schleswig-Holstein zustehen würden; dahin gehörten die 
Freigabe des Einzugsgebiets der Bekl., die Stillegung 
ihres Betriebs, die Zuweisung von Lieferanten an die 
N.-AG. und die Erhebung einer Ausgleichsabgabe von 
dieser. Es ist auch nicht zu beanstanden, sondern itn 
Gegenteil nur anzuerkennen, daß der Verband sich dabei 
die Befriedigung der Lieferanten der Bekl. wegen der 
Milchgelder, die sie ihnen noch schuldete, angelegen sein 
ließ. Wenn er dazu aber den Weg wählte, daß er die 
Bezahlung dieser Schulden der N.-AG. zumutete, so hat 
das BG. ohne Rechtsirrtum angenommen, daß er das 
nicht durch obrigkeitliche Anordnung tun konnte, son
dern auf eine Vereinbarung mit der N.-AG. angewiesen 
war. Denn wenn auch mit der Rev. in der Sorge für die 
Befriedigung der Lieferanten eine Fürsorge öffentlicher 
Art zu sehen ist, so folgt doch daraus nicht, daß nun 
jeder daraufhin eingeschlagene Weg öffentlich-rechtlicher

Art sein müßte, namentlich nicht die Befriedigung n> 
Mitteln eines privaten Unternehmens. Diese Mittel datu 
in Anspruch zu nehmen, wäre der Verband weder dur 
seine allgemeine Aufgabe noch durch die ihn besonne' 
beigelegten Ermächtigungen (§ 4 der VO. v. 17. April IR  < 
§ 8 der Satzung) befugt gewesen. Er hat sich denn auem 
wie aus seinem Bestätigungsschreiben v. 1. Dez. 1937 gaa 
klar hervorgeht, zu einer vertraglichen Vereinbarung n* 
der N.-AG. entschlossen. Daß es sich hierbei nicht un 
eine obrigkeitliche Anordnung, sondern um einen bürge' 
lich-rechtlichen Vertrag gehandelt hat, ergibt sich seflo 
aus dem Vorbehalt, in dem die Wirksamkeit von u 
Zustimmung der Oeneraldirektion der N.-AG. abhäng o 
gemacht wurde. Das wäre mit einer obrigkeitlichen A 
Ordnung schlechthin unverträglich gewesen. Im übrig 
entspricht auch die Ausdrucksweise durchaus der ein 
freien Vereinbarung: Der Verband würde es „sehr o 
grüßen“ , wenn mindestens die Oktobcrgeldcr umgeh' 
ausgekehrt würden; er bittet um Bestätigung ,.ieL r 
„Vereinbarung“ . War dies also ein bürgerlich-rechtlic 
Vertrag, so ist es auch nicht rechtsirrig, wenn das ß  ̂
darin die Merkmale eines Auftrags i. S. des § 662 p ' 
gefunden und daraus die Verpflichtung des Verbau 
abgeleitet hat, der N.-AG. nach § 670 BGB. zu ersetz ' 
was sie zur Ausführung des Auftrags aufwandte. LW ‘ 
ändert es nichts, daß der Verband, um dieser 111 
nachzukommen, nun wieder seine obrigkeitlichen bei s 
nisse zu Hilfe genommen hat, indem er der N.-Au. b 
stattete, von der Ausgleichsabgabe 1 ffi/iß für jedes fi- 
gramm der Lieferantenmilch abzuziehen. Das betrat g 
die Art, wie er sich seiner Verpflichtung aus § 670 
entledigte, nicht diese Verpflichtung selbst. Dar1 
hinaus sollte der Hinweis auf die Verpflichtungserkia 
des W. ersichtlich der N.-AG. verstärkte Sicherheit geu ,

Hiernach steht das Rechtsverhältnis der KL als jsfach'

folgerin des Verbandes zur N.-AG. nicht der Auffass^J 
des BG. entgegen, sondern bestätigt sie, daß aU£. _ef
Pprli+ciffarViäl+nic '/uncrlipn rlor k'l nnH Hpr RrkI. DU oderu«1lich-rechtlicher Art ist, mag e s  nun seinerseits wie)1 g  

nach den Regeln des Auftrags, der G e s c h ä f t s i u n  ^  

ohne Auftrag — möglicherweise der genehmiŜ en M- 
schäftsfiihrung (§ 684 Satz 2 BGB.) —, der unger0der
fertigten Bereicherung, des S c h u l d a n e r k e n n t n i s s e s  ^

nach sonst einem bürgerlich-rechtlichen Gesichtspun ^  
beurteilen sein. Auf alles das ist vorerst, da es sic ¿e\t, 
nächst nur um die Zulässigkeit des Rechtswegs gev. 
nicht einzugehen, namentlich nicht — darin ist der ^  
recht zu geben — auf Wirksamkeit und Bedeutung 
Erklärungen v. 27. Nov. 1937 und 17. Nov. 1938. ^

Die zweite Frage ist nach § 13 GVG. die, ob etwa ^  
eine Streitigkeit der vorl. Art die Marktschiedsgenc . s0 
besondere Gerichte bestellt sind. Wäre das der r  
wäre allerdings der Rechtsweg unzulässig (E* 37).
Großen Senats RGZ. 156, 279; vgl. auch 157,106; l° ‘ jchte 
Die Rev. sucht nun die Zuständigkeit der Schiedsg , ueji. 
aus § 3 Abs. 2 Nr. 2 der VO. v. 26. Febr. 1935 herzuw bei 
Danach können die Schiedsgerichte angerufen wet £ü'
sämtlichen Streitigkeiten zwischen Mitgliedern ,ncn-
sammenschlüsse, die aus Maßnahmen der ., 5narteietl 
Schlüsse mit unmittelbarer Wirkung gegen beide 
entstehen. „¡cht

Dabei verkennt die Rev. zwar nicht, daß die ' meii' 
Mitglied eines Zusammenschlusses, sondern der Zus ¡c|it
Schluß selbst ist. Aber die Rev. macht sich d I fß  
des LG. zu eigen, deren Richtigkeit das BG. dam k e;üg- 
gelassen hat: wenn die Marktschiedsgerichte tur zu-
keiten zwischen Mitgliedern der Zusammenscn ^  Zu
ständig seien, dann erst recht, wenn eine \ a p-j.tschlu • 
sammenschluß selbst sei. Allein das ist ein r  paptei 
Die Fälle, in denen ein Zusammenschluß se*pLen sie'1 
vor einem Marktschiedsgericht sein kann, erg , r Vef,' 
nicht aus §3 Abs. 2 Nr. 2, sondern teils aus l]t)d 
Weisung in Abs. 2 Nr. 1 auf die Verordnu ff j( §3 
Satzungen, teils unmittelbar aus Abs. 3. So ist vrer|3. itd
Abs. 2 Nr. 1 d e r  VO. über M a r k t s c h i e d s g e r i c h t e  • g der
§ 7 Abs. 4 der VO. v. 29. Juli 1938 und § 7 a d . {l)r 
Satzung v. 20. Aug. 1938 das Schiedsgericht zusw cineiTJSatzung v. 20. Aug. 1938 aas scmeasgern-ui. . elnc
Streitigkeiten zwischen dem Zusammenschluß zli g1 
Mitglied über Voraussetzung und Umfang ei gn>' 
währenden Entschädigung und der zur Deckunk 
schädigungsaufwandes zu leistenden Ausgleic
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^!e Bestimmung in § 3 Abs. 2 Nr. 2 trifft aber auch, 
^ie das BG. ohne Rechtsirrtum angenommen hat, darum 
"‘cht zu, weil die Streitigkeit nicht aus einer „Maß
nahme“  des Wirtschaftsverbandes entstanden ist. Zwar 

der Rev. zugegeben werden, daß die Maßnahme 
“ 'cht selbst den Gegenstand des Rechtsstreits zu bilden 
raucht. Auch hat die Rev. darin recht, daß die Zu

weisung der Lieferanten an die N.-AG. und die dieser 
np1- e Ermächtigung, von der Ausgleichsabgabe gewisse 
«träge abzuziehen, Anordnungen obrigkeitlicher Art 
nd somit „Maßnahmen“  waren. Aber nicht aus diesen 
"Ordnungen ist der Streit entstanden, sondern aus der 

k . der N.-AG. getroffenen freien Vereinbarung, die 
lieh1? obrigkeitliche Anordnung des Verbandes und folg- 
ein ie‘lle seiner „Maßnahmen“  war. Auch sonst ist für 
nah Fal1 der vorliegenden Art nichts bestimmt. Hier- 

ch bestehen gegen die Zulässigkeit des Rechtswegs 
«ine Bedenken.
(RG-, VI. ZivSen., U. v. 4. Dez. 1940, VI 75/40.) [He.J 

*
run<? K a  ~  §§104’ 576 ZPO- Das über die Erinne' Qe]̂  entscheidende Prozeßgericht kann nicht bei dieser
(( e£enheit nachträglich bisher nicht geltend gemachte 
ScjJ. n einer Partei festsetzen. Gegen eine derartige Ent- 

nng ¡st die einfache, keiner Beschwerdesumme un- 
legende Beschw. gegeben.

besch ^enat batte durch früheren Beschluß die sofortige 
par)nt,w- des Bekl. gegen den auf Erinnerung hin er- 
2nläs ”Cn Beschluß des LG. v. 18. Nov. 1940 als un- 
"'ahrt^ verworfen, weil die Beschwerdesumme nicht ge- 
te„ « war. Diese Entscheidung kann nicht aufrechterhal- 
niChfWeJden. Denn eine sofortige Beschw. ist vom Bekl. 
zeß!, ^gelegt worden. Die auf die Äußerung der Pro- 
VorcreVo ’mächtigten des Bekl. gemäß § 102 ZPO. hin 
daß6 noinrnene Nachprüfung der Rechtslage hat ergeben, 
s / L * echtsn?.itteI. gegen die landgerichtliche Entschei- 
^ttimt r -nur d'e e i n f a c h e  B e s c h w e r d e  in Frage 
hat a' ^ ‘es erS*bt sich aus folgender Erwägung: LG. 
Kostp f̂ Anlaß der Erinnerung des Bekl. gegen den
gleiCh stsetzungsbeschluß des UrkB. v. 4. Okt. 1940 zu-
22>95‘ gegen den Bekl. einen weiteren Betrag von 
S*reckii ^ osten für den Antrag auf Erteilung des Voll- 
das pJ!,nSsßefehls festgesetzt. Für diese Festsetzung durch 
*age. ry eblt es aber an der verfahrensrechtlichen Grund-

leser Kostenbetrag ist vom Kl. erstmalig in seiner 
reits erung auf die Erinnerung des Bekl. gegen den be
dacht rSangenen Kostenfestsetzungsbeschluß geltend ge- 
rUngSv'vorden. Er konnte weder Gegenstand des Erinne- 
üer^Erirlahrens se‘n noch vom Prozeßgericht aus Anlaß 
«1ancleitilnerung überhaupt mitbehandelt werden. Insoweit 
■̂Utran es, s‘cb vielmehr um einen neuen selbständigen 
"'riche a ergänzende — Kostenfestsetzung, über 
ö̂deres ?y nacbst der UrkB. zu befinden hatte. Ob ein 

H6sehen Vf r’abfen ausnahmsweise dann als zulässig an- 
datnit ei Werden könnte, wenn der Erstattungsschuldner 
bat ejn '’verstanden wäre, kann dahingestellt bleiben. LG. 
%nbar solcbes Einverständnis zwar angenommen und 
V°rgenn, nur au3 diesem Grunde die Festsetzung mit- 
V̂ t ä n r men- ! a’sacbl>ch läßt sich aber ein solches Ein- 
ber Stell,,’S allein aus der Tatsache, daß der Bekl. in sei- 
'i^eruntr IJfnabme zu der Erwiderung des Kl. auf die Er- 
?6r Voll«* , Bekl. sich zur Frage der Nachfestsetzung 
p leitetl r^kungsbefehlsgebühr nicht geäußert hat, nicht 

VeHah ann entbehrt aber das vom LG. eingeschla- 
tcnließli,atlren> durch welches es in die — zunächst aus- 
k^Ureh -f "7 .Zuständigkeit des UrkB. eingegriffen hat, 
nebelf de/p -eic^ dem Erstattungsschuldner der Rechts- 

jChtst,ru„j|rinnerung genommen wird, der ausreichenden

i “  Frafe
L ^ W ^ h e id u n g t  

l e sem. De

'ge r.aSe] kommende Rechtsmittel gegen eine der- 
bwerHCleidun^bann aber nur die e i n f a c h e  Be-  

pi' înhen p6 iSei,n' E*er Senat hat bereits in seiner grund- 
n,/'1, daß 20 W 3448/40 v. 2. Dez. 1940 ausgespro-
t  ̂ . ^ostenfestsetziinaQv^rfiiVirpn Hpr Rechtsbehelff<?r,.befrist Kostenfestsetzungsverfahren der 
ßrbgen g ea Erinnerung und das Rechtsmi 
J Scbluß rio .'y- nur dann in Frage kommen, wenn uei 
/Sangen j ,S GrkB. nach sachlicher Prüfung der Ansätze 
9rstein ,s ,und sich demgemäß als Festsetzungsbeschluß 

• Andernfalls ist gemäß §576 ZPO. die formlose

Erinnerung und die einfache Beschw. gegeben. Dies hat 
auch dann zu gelten, wenn eine Entscheidung des UrkB. 
zu einem bestimmten — erst in der Erinnerung geltend 
gemachten Ansatz — überhaupt noch nicht ergangen ist 
und unzuständigerweise das LG. eine solche Entscheidung 
trifft. Diese eröffnet nicht den in § 104 Abs. 3 ZPO. vor
gesehenen Weg, sondern kann nur mit dem Rechtsbehelf 
der einfachen Beschw. bekämpft werden, mit deren Hilfe 
die Aufhebung einer solchen Entscheidung erreicht wer
den kann, um so den Weg für die ordnungsmäßige Fest
setzung durch den UrkB. freizumachen.

Wie der Senat in der oben angeführten Entscheidung 
bereits ausgesprochen hat, gilt für diese einfachen Beschw. 
die Wertgrenze des § 567 Abs. 2 ZPO. und damit jetzt 
des §8 VereinfVO. v. l.Sept. 1939 (zur Zeit 200 JIM) 
nicht. Obwohl also vorliegend es sich nur um eine 
Beschwer in Höhe von 22,95 JIM  handelt, ist die Beschw. 
zulässig und mußte zur Aufhebung einmal des früher er
gangenen Beschlusses des Senats, sodann aber auch des 
angefochtenen landgerichtlichen Beschlusses führen.

(KG., 20. ZivSen., Beschl. v. 16. Dez. 1940, 20 W 3450/40.)
*

10. LG. — § 124 ZPO. Gründe für den Verlust des 
Beitreibungsrechts des sich passiv verhaltenden ArmAnw., 
insbes. Gefahr der Verwirkung seines Rechts, wenn er 
dessen Geltendmachung (z. B. infolge Versehens) jahre
lang unterlaßt, f )

Der Bekl. hatte die KI. in ihrem Eheprozeß gegen ihren 
früheren Ehemann F. vertreten. Durch rechtskräftiges 
Urt. v. 21. März 1938 sind dem Ehemann die Kosten auf
erlegt worden. Er ist am 28. Juni 1939 verstorben und von 
der jetzigen KI. beerbt worden. Durch Besch!, v. 17. Mai 
1940 sind gern. § 124 ZPO. die von dem Ehemann F. 
dem RA. W. als damaligen Armenanwalt der Ehefrau zu 
erstattenden Kosten auf 156,43 91M festgesetzt und ist 
dem Anwalt eine Ausfertigung zum Zwecke der Zwangs
vollstreckung gegen die Erbin des Ehemannes erteilt 
worden. Diese hat nunmehr gegen den Anwalt Klage mit 
dem Anträge erhoben, die Zwangsvollstreckung aus dem 
Kostenfestsetzungsbeschluß für unzulässig zu erklären 
und den Bekl. zu verurteilen, den Kostenfestsetzungs
beschluß herauszugeben. Sie stützt sich auf eine Ver
einbarung zwischen den früheren Eheleuten v. 4. Mai 
1938 über bestimmte Zuwendungen an die Ehefrau, bei 
der diese zugleich bestätigt habe, keine sonstigen An
sprüche mehr gegen ihren Ehemann zu haben. Damit 
habe sie unter Zustimmung des Bekl., der nicht darauf 
hingewiesen habe, daß sie durch den Verzicht in seine 
Rechte eingreife, auf ihren Kostenerstattungsanspruch 
gegen den Ehemann verzichtet. Damit sei auch der An
spruch des Bekl. aus §124 ZPO. erloschen. Im übrigen 
habe der Bekl. seine Forderung dadurch verwirkt, daß 
er sie erst zwei Jahre nach Beendigung des Eheprozesses 
geltend gemacht habe.

Der Bekl. hat eingewendet, der Vergleich sei ohne 
seine Zuziehung geschlossen worden. Seinen Kosten
erstattungsanspruch habe er nur infolge eines Versehens 
erst im Mai 1940 geltend gemacht.

Die auf §§767,794,795 ZPO. gestützte Vollstreckungs
abwehrklage ist vom LG. abgewiesen worden aus fol
genden Gründen:

Der Bekl. hat gern. §124 ZPO., somit aus e i genem 
Recht, seine Gebühren und Auslagen gegen den in die 
Prozeßkosten verurteilten, inzwischen verstorbenen Ehe
mann F. auf seinen, des Bekl. Namen festsetzen lassen; 
er hat den Beschl. v. 17. Mai 1940 und die vollstreckbare 
Ausfertigung v. 17. Juni 1940 gegen die Rechtsnachfolge
rin des Verstorbenen, die KI., erwirkt. Einreden aus der 
Person der armen Partei sind nur im Rahmen des § 124 
Abs. 2 ZPO. zulässig, ein einschlägiger Fall kommt aber 
hier nicht in Frage. Denkbar ist an sich, daß ein RA. des 
Rechts aus § 124 ZPO. verlustig geht. Er kann darauf 
ausdrücklich verzichten. Daß der Bekl. einen solchen Ver
zicht ausgesprochen hätte, wird von der Kl. nicht be
hauptet. Ein etwaiger Verzicht kann auch schlüssigen 
Handlungen entnommen werden. Die Nichtausübung des 
Rechts bedeutet für sich allein noch keinen Verzicht 
(Gaedeke,  „ArmAnwG.“  S. 306). Der Bekl hat von 
seiner Befugnis, die Festsetzung der Gebühren und Aus
lagen auf seinen Namen zu betreiben, in der Tat erst
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geraume Zeit, zwei Jahre, nach dem verurteilenden Er
kenntnis Gebrauch gemacht; die Versäumnis beruht auf 
einem Versehen (wie der Bekl. selbst angegeben hat). 
Daß aber die Geltendmachung des Rechts aus §124 
a. a. O. irgend befristet wäre, ist aus dem Gesetz nicht 
ersichtlich. Die von der KI. angeführten Umstände, die 
einen Verzicht oder eine „Verwirkung“  der Befugnis 
aus § 124 ZPO. dartun sollen, können als durchgreifend 
nicht erachtet werden. Bei dem Vergleich v. 4. Mai 1938 
hat, was zuletzt nicht mehr streitig war, der Bekl. nicht 
mitgewirkt. Bei der späteren Abwicklung war er aller
dings als Beauftragter der Ehefrau F. mittätig; er hat in 
diesem Zusammenhang zwar bei den Verhandlungen nicht 
auf das ihm noch zustehende Recht aufmerksam gemacht 
und dem Ehemann der KI. in seiner Eigenschaft als Sach
walter der Frau F. Ausgleichsquittung v. 27. April 1940 
erteilt. Die Unterlassung des Hinweises auf die ihm fü r  
seine Person noch gegebene Möglichkeit, Ansprüche 
gemäß § 124 ZPO. durchzusetzen, beweist indes nicht 
zwingend, daß sich der Bekl. seines Rechts hätte be
geben wollen; er habe, so bemerkt er, in jenem Zeit
punkt hieran überhaupt nicht gedacht. Auch könnte eine 
Rechtspflicht zur Offenbarung nicht anerkannt werden.

Ein weiterer Anhalt, der für einen Verzicht des Bekl. 
spräche, ist nicht ersichtlich.

Da hiernach die Kl. den Beweis, daß die Forderung 
des Bekl. in Wegfall gekommen wäre, nicht geführt hat, 
unterlag die Klage der Abweisung.

(LG. Berlin, Beschl. v. 4. Dez. 1940, 222 O 20/40.)
Anmerkung: Dieser Fall rollt in kurzem, aber anschau

lichem Ausschnitt die wichtigsten, den § 124 ZPO. be
treffenden Fragen auf, die verhältnismäßig selten zur Ent
scheidung der Spruchinstanzen kommen, vielmehr meist 
schon im Kostenfestsetzungsverfahren aus § 124 ZPO. 
selbst auszutragen sind. Die Kernfrage ist immer wieder 
dieselbe: ist der Armenanwalt seines Rechts aus § 124 
ZPO. verlustig gegangen? Verschieden sind nur die 
Gründe, aus denen, und die Wege, auf denen ein solcher 
Verlust eintreten kann. Hier kommen dre i  dieser Gründe 
in Frage: Verlust infolge Verzichts der armen Partei 
selbst auf ihren Kostenerstattungsanspruch, Verzicht des 
Anwalts auf sein Beitreibungsrecht, Verwirkung dieses 
Rechts.

a) Das Beitreibungsrecht ist seiner Rechtsnatur nach 
ein Kostenerstattungsanspruch, und zwar ein solcher, 
der aus dem Kostenerstattungsanspruch der Partei selbst 
hervorgeht und deshalb auch in seinem Schicksal mit 
diesem aufs engste verknüpft ist. Daraus folgt zu Lasten 
des Armenanwalts, daß — allerdings nur bis zur Rechts
kraft des Urteils — die arme Partei durch Vergleich mit 
der Gegenpartei auf ihren Kostenerstattungsanspruch ver
zichten kann. Dieser Vergleich wirkt auch dem Armen
anwalt gegenüber. Die Grundlage seines Beitreibungs
rechts ist damit entfallen (KG. v. 25. April 1934: JW. 1934, 
1798). Vor allem schützt dagegen auch nicht etwa die 
vom LG. auch zit. Vorschrift des § 124 Abs. 2. Denn sie 
schützt nur das Beitreibungsrecht, welches für den An
walt erwachsen ist, was der Vergleich eben verhindert.

b) Anders ist die Rechtslage dann, wenn — was hier 
nicht zur Erörterung steht — die arme Partei von vorn
herein ihren Kostenerstattungsanspruch, z. B. durch Ab
tretung, aus der Hand gibt. Diese Befugnis ist ihr mit 
Rücksicht auf die Rechte des Armenanwalts nicht, selbst 
vor Rechtskraft des Urteils, ja selbst vor Bewilligung des 
Armenrechts und Bestellung eines Armenanwalts nicht 
eröffnet, da die M ö g l i c h k e i t  des Erwerbs des Bei
treibungsrechts naturgemäß dem Armenanwalt nicht von 
vornherein durch einseitige Maßnahmen seiner Partei 
genommen werden kann (KG. v. 23. Mai 1936: JW. 1936, 
2165). Nach Rechtskraft des Titels, durch welchen der 
Armenanwalt das Beitreibungsrecht erworben hat, kann 
ihm dieses durch keinerlei Maßnahmen der Partei, selbst 
durch Kostenvergleich mit der Gegenpartei, gegen seinen 
Willen nicht mehr genommen werden. Hier greift insbes. 
der starke Schutz des § 124 Abs. 2 ZPO. ein.

c) Verzicht. Daß jemand auf ein ihm zustehendes 
Recht verzichten w i l l ,  wird im allgemeinen ohne be
sondere Veranlassung zu solcher Rechtsaufgabe kaum 
Vorkommen. So wird auch der Armenanwalt kaum je 
Veranlassung zu freiwilligem Aufgeben seines Beitrei

[Deutsches Recht, WochenausgaN-

bungsrechts haben, sofern er nicht anderweit ein MjJ1 
valent dafür erhält. Wohl aber ist denkbar, daß er 
gegen seinen W i l l e n  so behandeln lassen njUDi „  
ob er verzichten wolle: „fiktives Einverständnis 
v. 25.Nov. 1933: JW. 1934, 239; Gaedeke,  „ArmAnwu- 
S. 306).

Ein solches wird in der Rspr. hauptsächlich dann 
genommen, wenn der Armenanwalt die Kostenfestsetz 
auf den Namen der Partei betreibt und so der eig 
wie der Gegenpartei die rechtliche Handhabe gibt, . 
seinen Kopf hinweg über den Kostenerstattungsansp 
zu verfügen. Die so geschaffene Situation muß er n s 
gemäß gegen sich gelten lassen. Sie kann Verlust s « 
Rechts bedeuten, gegen den er sich aber ohne weic 
dadurch schützen kann, daß er nicht auf den Name j  
Partei vorgeht (KG. v. 29. Aug. 1931: JW. 1932, 25 
v. 20. Sept. 1934: JW. 1934, 2497).

d) In die gleiche Gefahr begibt sich der Armenan 
der nach Beendigung des Rechtsstreits, in welchem  ̂
das Recht aus § 124 erwachsen ist, die Sache ew 
ruhen und auf sich beruhen läßt und zur Verwirk! re 
seines Rechts — jedenfalls zunächst und für abs «¿0  
Zeit — nichts unternimmt. Das wird für ihn unscn ^e. 
bleiben, solange er für dieses passive Verhalten re 
stimmte, dem Schuldner bekannte oder doch erk5nhs{ -- 
Gründe hat, welche ergeben, weshalb er — zunac ^  
nicht nach § 124 Vorgehen will. Ohnedem da.SeS"; eChts 
die Gefahr einer V e r w i r k u n g  des Beitreibung ^ 0j,| 
nahe, welche denn auch in dem obigen Fall d i • r,ung 
ausschlaggebende Rolle spielt. Auch in der Verw „ der 
steckt letzten Endes ebenfalls nur der Gedanke, a ,e|fl 
Gläubiger sich auch gegen seinen Willen so ben ,bst 
lassen muß, als ob er habe verzichten wollen, mag gnp 
ein solcher Gedanke ihm nie gekommen sel” 'nmei>e 
scheidend ist ja nur, daß seine nunmehr vorgen aS. 
Rechtsausübung, weil mit seinem bisherigen v° . hjVier- 
siven (und auch nach außen hin nicht besonders m' ,»sSjg 
baren) Verhalten nicht mehr vereinbar, sich als un 
darstellt. Dem Schuldner gegenüber hat sich ar ßb er 
biger in solchem Falle den Anschein gegeben, a ^  
sein Recht nicht mehr durchführen wolle, so 
Schuldner sich in seinen wirtschaftlichen Disp°s 
entsprechend einstellen durfte. < A c ß£chts

vgl. KG. v. 17. Juni 1938: JW. 1938, MJö). ^¡rkU^ 
ungeeignetste Einwand gegen eine solche ve ûlla 
ist dabei der hier vom Anwalt geltend gema riannte',’ 
eigenartigerweise vom Gericht anscheinend an za
daß er es nur übersehen habe, sein Recht g g0id> 
machen und die Festsetzung für sich zu be“ e,| Her 
Versehen wird wohl meist den typischen ra jea# 
Wirkung abgeben, da der Schuldner nicht w 
daß der Gläubiger an seine Rechte nicht m . nicB 
Gewiß ist das Beitreibungsrecht an sich zei > £oSte»' 
begrenzt und unterliegt nur der auch ‘ ur a e(l 
erstattungsanspruch der Partei geltenden 30ja » hinde 
jährung (Gaedeke,  „ArmAnwG.“  S. 2®6)' ,,, -ten $$°rh 
aber nicht, aus anderen, strengeren.Gesichtspunkt^^ 
zu einem früheren, unter Umständen sog alis 0 
früheren Rechtsablauf zu kommen, wie er 
Lage der Verhältnisse ergeben kann. aber 8. (

Solche erheblich kürzeren Fristen komme _ tiiet l e 
rade für die Kostenfestsetzung in Frage. V jntef«s e 
es unter jedem Gesichtspunkt, vor abem,; rest l ‘La
der unterlegenen Partei, nur erwünscht, KoS he-
Liquidierung des Prozesses, welche ^ . ,y),st za fCli 
festsetzung erst ihren Abschluß findet, rn°jL da<4û ef 
schleunigen. Dieses Ziel ist folglich E ^fahrU ^LgS ' 
zu fördern, daß das Unterlassen der Dur ~eitre jb t&  
Kostenfestsetzung, beim Armenanwalt ae*. lusts dl ,W 
rechts bereits in die Rechtssphäre des Gefabr,,vei' 
Rechts hineinreicht, d. h. von der Rspr. nUr .fhV
Verwirkung möglichst nahegerückt wird. ausre,c ¿je 
jähriger Zeitraum kann dabei durchaus s die f

Ob unter diesen Gesichtspunkten be*ra^ s lO ■ fL .  
Klage aus §767 ZPO. abweisende Entsch. ^  ^  ^  
Nachprüfung standhält, braucht niC.b* e - , nehr nUr_ d>e 
r w  7wnrk dieser Besprechung ist vieimDer Zweck dieser Besprechung ist 
den Armenanwalt auf die Verlustgefam 
ihm aus laxer Handhabung des ihm aus §
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^achsenen Rechts entstehen kann, so also schon bei einer 
sirhi1®’ s'cb auf die ahe zwei Jahre stattfindende Durch- 
Um aSeiner Akten zu beschränken oder zu verlassen, 
^cjann erst liegengebliebene Festsetzungen aus §124

esy°r allem muß der Armenanwalt damit rechnen, daß 
Dart^n Sar nicht erst zur Festsetzung kommt, die Gegen- 
9t) tei also auch nicht erst auf die Abwehrklage aus § 767 
aiichW*esen 'sk Vielmehr ist eine etwaige Verwirkung 
sicht' sch°n dem Festsetzungsantrag gegenüber zu berück
en r f 11 unt* kann zu dessen Ablehnung bereits durch 
scu ~rkundsbeamten, sonst auf Erinnerung oder Be- 
EnJirde hin durch das Gericht führen (so die zit.

■ des KG. v. 17. Juni 1938). Allzu große Sorglosig- 
die ^ ê mag daher den Armenanwalt nur zu leicht um 
üefj^hlverdienten Früchte seiner Arbeit zu bringen, 
¡^ w irk lic h e r  Lohn ja meist nicht in der von der 

hS- e gezahlten Vergütung, sondern in der un- 
fahj Schränkten Kostenerstattung durch die zahlungs- 

Gegenpartei liegt.

ruimfl1* RQ.

KGR. Dr. G a e d e k e , Berlin.

§ 233 ZPO. Die Versäumung der Be-jjj f * Ö *->» v» «-»»V V VI UHUUIUUg UV1 "V

v°r Ahi S* ’s* unverschuldet, wenn auf das eine Woche 
. *auf der Berufungsfrist eingereichte Armenrechts-

entseh- jCS ßerufungsklägers nicht innerhalb dieser Frist 
iohve'rf-n ,w'rd- E'n Armenrechtsgesuch braucht nicht 
auf ([¡ ‘g eine Begründung zu enthalten; die Bezugnahme 

e ‘rüheren Ausführungen muß genügen, f )
|estemBekI- hat gegen das ihm am 17. Mai 1940 zu- 

hirteil des LG. v. 1. April 1940 durch seinen 
Jach » i^ollniächtigtcn, RA. K., am 27. Juli 1940, also erst 
hist p *auf der am 17. Juni 1940 endenden Berufungs- 

L„erû Ung eingelegt. Schon vor Ablauf der Frist hat 
annte RA. für den Bekl. am 10. Juni 1940 bei dem 

[Jhin'tt ln. Armenrechtsgesuch für die beabsichtigte Be- 
hihiyij eingereicht und darin auf die bisherigen Aus- 

in * . u£ genommen, auch eine weitere Begrün-
?eteu ' -Aussicht gestellt und um kurze Frist hierfür ge-
4. ¡^aj “  der Begründung, ein Brief an den Bekl. vom 
%$e dSei zurückgekommen, so daß man annehmen 
• lit ¿pJJBekl. sei zum Heere eingezogen. Die in Aus- 
i ’&ßan 6 te Begründung ist bis zum 6. Juli 1940 nicht 

gen. An diesem Tage hat sodann das OLG. das 
Pa Gjtsgesuch zurückgewiesen. Dieser Beschluß ist 

'' hat r  am ^3. Juli 1940 zugestellt worden. Am 27. Juli 
üieser die Berufung eingelegt, WiedereinsetzungJet,

p o r i g e n  Stand gegen die Versäumung der Be
iz- len f-, beantragt und erneut um das Armenrecht 
Itp ^ e i n i  BG. hat durch Beschl. v. 1. Nov. 1940 den 
- süch Zus.rZUngsantrag sowie das erneute Armenrechts- 

ruckgewiesen und die Berufung als unzulässig
> ° r rfen:

hat gegen diesen Beschluß sofortige Be- 
inn®evviihr<7ln®'e*eSt und gebeten, die Wiedereinsetzung 
A :I ist ,en...Ul\d die Berufung zuzulassen. Das Rechts- 
<>3t ¿j -ulässig und begründet. Das BG. hat zu Un- 

H 'j., oraussetzunnen des § 233 ZPO. für nicht ue-Ueh an oraussetzungen des § 233 ZPO. für nicht ge- 
r>  am in  . n' hlas Armenrechtsgesuch des Bekl. ist 
Vv^Ksfrisj .Juni 1940, eine Woche vor Ablauf der Be- 
rl. ’ nei dein BG. ein rre izanö 'e ti flns A rm e n rp c h t|̂. ., o ivuo I kl IIIVIII will

Sn.°.rechtzeitig erbeten, daß eine Entscheidung 
O  s ~~ "n Falle der Bewilligung des Armen-
ifisf ¿tohn(>eca nl.egHnS der Berufung durch den Armen- 
s(aiJ hatte p^hwlerigkeit noch vor Ablauf der Berufungs-

Jst

Cri* I b_ “  “ W V I I  * l  L I I I I  U  I  U V I  V / V I U l U I l g O -

iQlgen können. Daran ändert auch der Um-
ulsn . zur Begründung des Gesuches nur 
Becrr-'^j11 Ausführungen Bezug genommen, eine 

ierfür lla, >n Aussicht gestellt und um kurze 
Bai| "°t\v,.n;i.ebeten war. Ein Armenrechtsgesuch braucht 
O *  rij„ rlg eine Begründung zu enthalten; auf jeden 
fetten. Daß Ln?nabme au  ̂ hi*6 früheren Ausführungen 
oJJten w ., “ A. K. die Einreichung der in Aussicht 

Da ’rfJeu Begründung verzögert hat, ist ohne 
vtrJ')li lgan {p1- hätte daher bei der Beschlußfassung 
»  §en diirf J as Armenrecht nicht mit der Begründung 
Jiih i rufiinr,J’ ^ab der Bekl. schuldhaft die Einhaltung 
He tJer hfeu’^  versäumt habe, sondern hätte auf 

^ätschp-?eri£en Ausführungen des Bekl. eine sach-

müssen. Solange das nicht geschehen war, war der Bekl., 
der, wie ausgeführt, rechtzeitig das Armenrecht erbeten 
hatte, als durch seine Armut verhindert anzusehen, Be
rufung einzulegen; daß das BG. das Gesuch aus for
mellen Gründen abgelehnt hat, ist ohne Bedeutung. Nach 
alledem liegt ein unabwendbarer Zufall i. S. des § 233 
ZPO. vor. Nach der am 13. Juli 1940 erfolgten Zustellung 
des Beschl. v. 6. Juli 1940 hat der Bekl. rechtzeitig am 
27. Juli 1940 Wiedereinsetzung in den vorigen Stand be
antragt. Diese hätte ihm erteilt werden müssen. Zu Un
recht ist sein Antrag zurückgewiesen und seine Berufung 
im Hinblick auf diese Zurückweisung als unzulässig ver
worfen worden. Das BG. wird nunmehr über das Armen- 
rechtsgesuch des Bekl. sachlich zu entscheiden, auch 
gegebenenfalls zu prüfen haben, ob der Berufung etwa 
andere Gründe als die Versäumung der Berufungsfrist 
entgegenstehen.

(RG., VI. ZivSen., Beschl. v. 11. Dez. 1940, VI B 12/40.)
[He.)

Anmerkung: Dem Beschluß ist im Ergebnis zuzustimmen.
Zum zweiten Satz der dem Beschluß im Abdruck voraus

geschickten Rechtssätze ist zu bemerken, daß dieser Satz 
nicht etwa zu der Annahme verleiten darf, das RG. habe 
als Mindesterfordernis eines hinreichenden Armenrechts
gesuchs die ausdrückliche Bezugnahme auf die früheren 
Ausführungen verlangt. Das wäre natürlich ein un
angebrachter Formalismus. Auch das Gesuch, das weiter 
nichts enthält als die Erklärung* ein Rechtsmittel ein- 
legen zu wollen, und die Bitte, hierzu das Armenrecht 
zu bewilligen, genügt; es liegt darin die stillschweigende 
Erklärung, daß die Begründung des Armenrechtsgesuchs 
in den früheren Ausführungen des Antragstellers zu fin
den sei.

Bedenken erregt der Satz der Begründung, solange 
nicht eine sach l i che  Entscheidung über ein Armen
rechtsgesuch getroffen sei, sei der Antragsteller als durch 
seine Armut verhindert anzusehen, Berufung einzulegen; 
die Ablehnung des Gesuchs aus formellen Gründen 
(wegen bereits eingetretenen Ablaufs der Berufungsfrist) 
sei ohne Bedeutung. Soweit ich sehe, ist bisher stets an
genommen worden, daß mit der Bekanntgabe des das 
Armenrechtsgesuch ablehnenden Beschlusses das bisherige 
Hindernis für die Einlegung des Rechtsmittels behoben 
sei, gleichviel auf welche Gründe der ablehnende Be
schluß sich stützt; denn mit einem solchen Beschlüsse 
erfährt der Antragsteller, daß er auf Bewilligung des 
Armenrechts nicht zu rechnen hat und deshalb verpflich
tet ist, anderweitige zur Wahrnehmung seiner Rechte 
geeignete Schritte zu tun. Auch das RG. selbst erkennt 
an, daß mit der Zustellung des Beschlusses am 13. Juli 
1940 die zweiwöchige Frist des § 234 ZPO., die von der 
Behebung des Hindernisses an läuft, zu laufen begonnen 
hatte. Die Ablehnung des Gesuchs aus formellen Grün
den war also keineswegs „ohne Bedeutung“ . Insoweit 
enthält die Begründung des im Ergebnis richtigen Be
schlusses einen Widerspruch.

MinDir. L i n d e m a n n ,  Berlin.
*

12. LG. — § 751 ZPO. Bei der Vollstreckung von Ren- 
tenansprüchen ist die Pfändung wegen der erst nach Zu- 
Stellung des Pfändungsbeschlusses fällig werdenden wie
derkehrenden Leistungen jedenfalls dann unzulässig, wenn 
es sich um andere Forderungen des Schuldners als 
Arbeitsentgelt handelt, f )

Die Rspr. stand bis in die letzte Zeit einhellig auf dem 
Standpunkt, daß die Pfändung künftig fällig werdender 
Ansprüche des § 751 ZPO. wegen überhaupt ausgeschlos
sen sei Von diesem Grundsatz sind indessen Schrifttum 
und Rspr. in letzter Zeit abgewichen. Jonas - Poh l e  
meint in ZPO. § 751 Anm. I Abs. 2, bei der Vollstreckung 
von Rentenansprüchen sei die Pfändung wegen der erst 
nach Zustellung des Pfändungsbeschlusses fällig werden
den wiederkehrenden Leistungen jedenfalls dann nicht 
zu beanstanden, wenn die Pfändungswirkungen jeweils 
auf den dem Fälligkeitstag folgenden Tag hinausgescho
ben würden und wenn nach der Person des Drittschuld
ners eine ordnungsmäßige Erledigung erwartet werden 
könne. Dieser Standpunkt wird jetzt auch in der Rspr 
vertreten (JW. 1939, 803; 1940,256; DJ. 1940, 632 u. 778)
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allerdings jeweils nur in Entscheidungen, die sich mit der 
Frage der Zulässigkeit dieser Pfändungsart in Arbeits
entgelt befaßt. Zustimmend ist zu der Frage insoweit 
auch in DJ. 1939,1138 Stellung genommen.

Das LG. Berlin dagegen hat noch im Jahre 1039 die 
Meinung vertreten, daß diese Pfändungsart durch § 751 
ZPO. untersagt sei (JW. 1938, 636; 1939, 95). In JW. 
1940,95 bejaht andererseits auch K l eebe r g  die Zu
lässigkeit dieser Art der Pfändung. Er weist aber darauf 
hin, daß Jonas-Po hie sie mit Recht auf die Lohn
forderungspfändung beschränkt, daß sie aber nicht zu
gelassen werden können z. B. für die Mobiliarpfändung 
oder für Pfändungen von Forderungen, bei denen dem 
Schuldner Urkunden (Hypothekenbriefe, Wechsel) weg
zunehmen sind.

Es kann hier dahingestellt bleiben, ob die angefochtene 
Pfändungsart wegen künftig fällig werdender Renten- 
ansprüche in Lohnforderungen des Schuldners zulässig 
ist. Denn in dem hier zur Entscheidung stehenden Fall 
wird nicht in eine Lohnforderung vollstreckt. Gepfändet 
wird vielmehr die Forderung des Schuldners gegen eine 
Bank „aus laufender Geschäftsverbindung und aut Ab
rechnung uild Rückzahlung des gesamten Guthabens 
nach erfolgter Abrechnung“ . Die Frage geht also dahin, 
ob die angefochtene Pfändungsart auch zugelassen wer
den kann, wenn in andere als Arbeitsentgeltforderungen 
vollstreckt wird. Dies ist zu verneinen.

Nach §751 ZPO. darf die Vollstreckung wegen eines 
Anspruchs, dessen Geltendmachung vom Eintritt eines 
Kalendertages abhängig ist, nur beginnen, wenn der 
Kalendertag abgelaufen ist. Die Zwangsvollstreckung 
durch Pfändung einer Forderung beginnt aber regel
mäßig mit der Zustellung des Pfändungsbeschlusses, 
einerlei wann die Pfändungswirkungen selbst eintreten. 
Denn schon mit der Zustellung setzt der Gläubiger ein 
Vollstreckungsmittel an. Er tut mit ihr all das, was er 
nach Erwirkung des Pfändungsbeschlusses zum Zwecke 
der Betreibung überhaupt tun muß. Er macht also mit 
der Zustellung des einheitlichen Pfändungsbeschlusses 
wegen eines Rentenanspruchs, der erst in der Zukunft 
fällig wird, von einem Vollstreckungsmittel schon zu 
einer Zeit Gebrauch, in der ihm die Vollstreckung nach 
§ 751 ZPO. noch verwehrt ist. Dieses vorzeitige Ge
brauchmachen von Vollstreckungsmitteln mag dem Gläu
biger aus reinen Zweckmäßigkeitsgründen bei der Pfän
dung von Arbeitsentgelt zugestanden werden. Es kann 
ihm aber über diesen Ausnahmefall hinaus angesichts 
der Vorschrift des §751 ZPO. nicht eingeräumt werden. 
Denn bei anderen a'ls Arbeitsentgeltforderungen entfallen 
auch die Zweckmäßigkeitsgründe, die bei der Pfändung 
des Arbeitsentgelts für die einheitliche Pfändung sprechen. 
Die Pfändung des Lohns wegen künftig fällig werdender 
Forderungen wird meistens schon deshalb zum Erfolg 
führen können, weil der Schuldner seinen Arbeitsplatz in 
der Regel nicht beliebig wechseln kann. In allen anderen 
Fällen aber kann er jeweils nach Zahlung einer fällig 
gewesenen Rentenrate beliebig über die ihm zustehende 
Forderung gegen den Drittschuldner verfügen und sie 
damit ohne weiteres den Wirkungen des einheitlichen 
Pfändungsbeschlusses entziehen. Ein böswilliger Schuld
ner wird dies auch regelmäßig tun. Die Pfändung wegen 
der künftig fällig werdenden Rentenansprüche wird dann 
aber bedeutungslos und verliert damit ihre Rechtferti
gung. Es kann daher jedenfalls kein Bedürfnis dafür an
erkannt werden, die angefochtene Pfändungsart auch in 
andere als Arbeitsentgeltsforderungen zuzulassen. Sie stellt 
ohnedies bei der Pfändung von Arbeitsentgelt nichts 
anderes dar als eine aus Zweckmäßigkeitserwagungen 
zugelassene Ausnahme von der Vorschrift des § 751 
ZPO., die ohne zwingende Gründe nicht verallgemeinert 
werden darf — dies auch schon im Hinblick darauf nicht, 
daß sie der Gesetzgeber bei der Neufassung der ZPO. 
selbst nicht zugelassen hat. An diesen zwingenden Grün
den aber fehlt es hier.

(LG. Konstanz, Beschl. v. 26. Okt. 1940, 1 T 34/40.)
[He.J

Anmerkung: Der Entsch. ist beizupflichten. Sie ist um 
so eher anzuerkennen, als die Frage der Vorratspfändung 
hinsichtlich des Arbeitseinkommens inzwischen durch § 6 
Abs. 3 LohnpfändungsVO. 1940 v. 30. Okt. 1940 (RGBl. 1,

1451) ihre abschließende Lösung gefunden hat. Der Oj; 
setzgeber hat hier klar ausgesprochen, daß Arbeits U 
men wegen Unterhaltsansprüchen und Schadens „ 
t'orderungen aus einer Körper- oder Gesundheitsver ^  
auch wegen der erst künftig fällig werdenden Ansp n2e» 
gepfändet werden kann, wenn gewisse Voraussetzu 
erfüllt sind. Hiermit hat der Gesetzgeber eine g. 
auch die vorliegende Entsch. ausführt — durchaus -, ,|en. 
mäßige Rspr. sanktioniert, allerdings mit der ,klf  fflens 
den Maßgabe, daß die Pfändung des Arbeitsemkonu 
auch hinsichtlich der erst künftig fällig werdendl 
spriiehe sofort mit Erlaß bzw. Zustellung des Pia c-0g- 
beschlusses wirksam wird, nicht etwa erst mit d.eIJ? mineii 
werden der künftigen Ansprüche. Das Arbeitseim■ .̂ ¡¡ch 
des Vollstreckungsschuldners wird mithin ki « nrfiche 
der fälligen und der künftig fällig werdenden Aj 1 ztl. 
besonderer Art, derentwegen eine Vorratspfanü 
lässig ist, vom Augenblick des Wirksamwerdens ,n.
dungsbeschlusses an blockiert dergestalt, daß v gin
gen über diese Teile des schuldnerischen Arocits . ung 
mens — gleich ob im Wege rechtsgeschäfthcher veri ^  
oder im Wege der Zwangsvollstreckung — nic>̂  u n 
möglich und zulässig sind. Das „dann jeweils 1 verde» 
teil des §6 Abs. 3 a.a.O. hat mit dem Wirksam 
der Vorauspfändung nichts zu tun; hierdurch w  Zeit
lich ausgeschlossen, daß wegen der erst in sPm ¡ts das 
räumen fällig werdenden Ansprüche auch ‘£.|.:Lr|<eits- 
Arbeitseinkommen des Schuldners im ersten  ̂ $jjs ei-
Zeitpunkt hinsichtlich seines ganzen pfändbaren : ^  
schöpft wird. Ist wegen 100 M l  monatlicher £ -Ten 
rente gepfändet worden, beträgt aber der pfan“ 
des schuldnerischen Arbeitseinkommens monahi ^ ,alitiar- 
so kann nicht etwa im Januar 1941 wegen den
unterhalt und der Hälfte des Februarunterhaiti- daß
Gläubiger ausbezahlt werden, sondern ausge n der 
nur werden wegen 100 MM Januarunterhalt. Miete1 
Februarrate darf trotz der an sich bestehenden korn- 
Pfiindungsmöglichkeit erst das Februar-Arp aber cr' 
men in Anspruch genommen werden. Darin dann 
schöpft sich bereits auch die Bedeutung -.«iiduni 
jeweils“ ; über das Wjrksainwerden der y 0.1? \,ü dieS„ 
ist damit nichts ausgesagt. Wegen Einzelheiten rkurlge 
Frage darf ich — insbes. auch was die Aus schul« 
der Vorauspfändung auf die Kreditfähigkeit ^ ^ 1 9  
ners angeht — auf meine Ausführungen d k - ^
Bezug nehmen. „w der V°f «LnIndem der Gesetzgeber hier die Möglichkeit j,aff 
Pfändung in einem ganz bestimmten Rahmen = h na 
hat, gab er gleichzeitig auch zu erkennen, eia übrig., 
seinem Dafürhalten eine Vorratspfändung ru
—- entsprechend der Vorschrift des §751 3751 R^L
zugclassen werden soll. Die Aushöhlung, die 8 Arb<m 
durch die Rspr. hinsichtlich der Pfändung Grün« t 
einkommen erfahren hatte, beruhte auf %try.ch aner^fh tdie nunmehr auch der Gesetzgeber ausdrucW L pQ. 11U
hat. Darüber hinaus die Vorschrift deŝ fe ^  £ip
zu beachten, besteht 
genannten Gründen

-  insbes. aus den i» üVfund.
kein anzuerkennend gerb"'

LGR. Dr. M e r t e n ,
* ,

** 13. RG. -  §§ 1041, 1027, 1048, 99 ZPO- ^  „icj
1. Der Aivfhebungsklage nach § 1041 Z - Ros ,ä,

entgegen, daß der Schiedsspruch den Kl- . j 
punkte belastet. Die Vorschrift des §99 ^
nicht anwendbar. , %?0’.¡Lr

2. Das Formerfordernis des § 1027 A • reChtsfa
nicht für Schiedsklauseln in Satzungen m ^
Vereine, t )  jq30 v°r!,ed<s

Die Bekl. sind Mitglieder der \m )wre  AÖ- l Mt$ 
meisten Aktionären der Großen Muh >ange jet?-
Wahrnehmung ihrer gemeinschaftlichen de*®?
Aktienbesitz gegründeten SchiRzgemein Mitglied d,e
geltende Satzungen auf dem Beschluß ^ne0 w« ¿e( 
Sammlung v. 8. Dez. 1932 beruhen. Gleich x 1 geho%' fjo* 
beiden KL Aktionäre der Mühle i  *
Schutzgenieinschaft. Die Kl. zu 1 v ¿¡e K •
1936 ihren Aktienbesitz von 65 000 ^  Ajd ^
einige Zeit später ihren Besitz von 500 ̂  Da de erf°f

ie

an uie Lanawins»uwiwücu«ii« 
sichtsrat der Mühle die dazu nach derei
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gliche Genehmigung versagte, unterblieb die Übereig- 
nung; die Kl. zu 2 übertrug aber ihre Aktien an die Kl. zu l. 6
„ Die Bekl. haben als Schiedskläger gegen die Kl. als 
“Chiedsbeklagte wegen des Verkaufs ihrer Aktien an ein 
^'chtmitglied die in § 12 Abs. 1 der Satzung der Schutz- 
pfneinschaft vorgesehene Vertragsstrafe geltend gemacht 
,na das durch § 13 dieser Satzung für Streitigkeiten aus 
eni Gemeinschaftsverhältnis bestimmte Schiedsgericht 
wecks Festsetzung der Strafe angerufen. Das Schieds- 

«encht hat durch den beim LG. O. niedergelegten Spruch 
d' Jan. 1939 die Klage abgewiesen, wobei es die Kosten J  Verfahrens je zur Hälfte den Bekl. und den Kl. auf- 
ei% e.
l !m gegenwärtigen Rechtsstreit haben die Kl. die Auf- 
2pJing des Schiedsspruchs gemäß § 1041 Nr. 1 und 3 
w gefordert, soweit ihnen dadurch Kosten auferlegt 
eraren> da der Schiedsvertrag der Form des § 1027 ZPO. 
ni^Hgele, auch die Schiedskläger im Schiedsverfahren
”lcht nach Vorschrift der Gesetzê  vertreten gewesen seien. 

Klage ist vom LG. abgewiesen worden. Im Be-Die löl VUIll J_VJ. augtwicoui wuiucu. xiii
' ungsverfahren haben die Kl. die Aufhebung des 
Jjedssprudis schlechthin verlangt und ferner die Fest- 
(ja; Ung begehrt, daß die Schutzgemeinschaft, hilfsweise, 
wep » Schiedsvertrag nichtig sei. Die Bekl. haben dem- 
|i?nüber Klageänderung eingewendet. Das BG. hat den 
ke;tleclssPruch durch sein Urteil aufgehoben, die Nichtig- 
1(1 der Schiedsabrede festgestellt, im übrigen aber die 

abgewiesen. Mit den beiderseitigen Rev. verfolgen 
sn, Parteien ihre Sachanträge, soweit ihnen nicht ent- 
™chen ist, weiter.
ße;.Der Schiedsspruch hat die damalige Schiedsklage der 
1(0 ■ abgewiesen und den jetzigen Kl. einen Teil der 
jn '®n des Schiedsverfahrens auferlegt. Das mit der Rev. 
¡da,, chtene Urteil hat den gegenüber der Aufhebungs- 
Einw ^es § 1041 Nr. 1, 3 ZPO. von den Bekl. erhobenen 
ltla„ ancF daß unter diesen Umständen eine Aufhebungs- 
h4l°®. Mangels einer sachlichen Beschwer der Kl. über- 
derPi . unzulässig sei, für nicht begründet erachtet und 
stau age aus dem Gesichtspunkt des § 1041 Nr. 1 ZPO. 
Abgesehen, weil der Schiedsvertrag der Form des § 1027 
auCL1 ZPO. ermangele. Dementsprechend hat das BG. 
Schien r Flilisfeststellungsklage bzgl. der Nichtigkeit der 
in g^abrede stattgegeben. Die Bekl. rügen mit der Rev. 
siebter Linie die Entscheidung des Vorderrichters hin- 
he|J1(41 der verfahrensrechtlichen Zulässigkeit der Auf- 
ErfQ] Silage als nicht haltbar, können damit aber keinen 
llO^K haben. Richtig ist zwar, daß auch die Klage des 
Scheji ^ O .  wie jeder sich gegen eine richterliche Ent- 
Vofa, , nS wendende Rechtsbehelf eine Beschwer des Kl. 
(¡er ĵ anetzt. Diese besteht aber im Streitfall einmal in 
daß ,0stenbelastung der Kl., ferner aber in der Tatsache, 

p Schiedsgericht entgegen der von ihnen vertre- 
befaß. “ echtsansicht sich überhaupt mit der Streitsache 
fiir (jj u.nd durch seine Sachentscheidung die Grundlage 
leben i lrn Schiedsspruch getroffene Kostenverteilung ge- 
die r> Jat. Mit zutreffenden Ausführungen hat das BG.

n-J mmung des § 99 Abs. 1 ZPO. auf einen solchen 
®ar a.1Ca* für anwendbar erklärt. Sie ist nicht unmittel- 
AnfhPLWendbar, weil, wie der Vorderrichter darlegt, die 
der ¿p^Ssklage des §1041 ZPO. kein Rechtsmittel i. S. 
IW  y -  ist; es verbietet sich aber auch die Übertra- 
*iti|t aes in §99 enthaltenen Rechtsgedankens aus Ge- 
die ,Pl|nkten der Rechtsähnlichkeit auf den Streitfall, weil 
Ihff J^b.ungsklage der Kl. eben nicht nur einen An- 

dies dj e ihnen nachteilige Kostenentscheidung eines 
ÄnS(aer,Entscheidung berufenen Gerichtes, sondern eine 

unS der rechtlichen Voraussetzungen dieser 
hiedsvt? *n bezug auf die Zulässigkeit des ganzen 

r t ^e l l t n-  rens und damit des Schiedsspruches selbst 
?'e Kl " ^ 'ese Beanstandung ist unabhängig davon, daß 
pben‘ ln der Sache selbst im Schiedsverfahren obgesiegt 
■jfge kann ihnen nicht durch die auf diese Sach-
'Tq dht zugeschnittene Bestimmung des § 99 Abs. 1 

jSesproehen werden.
?’! hiernach gegen die Aufhebungsklage an sich 

^hlicK n. grundsätzliches Bedenken, so ist sie doch
1. ß nicfd gerechtfertigt.

er Vorderrichter sieht die Schutzgemeinschaft als

nicht rechtsfähigen Verein an, meint aber, daß die 
Schiedsklausel für einen solchen der Form des § 1027 
Abs. 1 ZPO. unterfalle. Diese Entscheidung unterliegt in
sofern keinen Bedenken, als sie die Rechtsnatur der 
Schutzgemeinschaft betrifft. Entgegen der Meinung der 
Kl., die aus der Beschränkung der Mitgliedschaft die 
Natur der Schutzgemeinschaft als einer Gesellschaft des 
bürgerlichen Rechtes herleiten will, ist den Erwägungen 
des angefochtenen Urteils, daß die körperschaftliche Ver
fassung der Schutzgemeinschaft, ihre Benennung, ihre Un
abhängigkeit vom Wechsel der Mitglieder den Vereins
charakter begründeten (vgl. RGZ. 60, 96), beizutreten. Die 
Ausführungen des BG. enthalten in dieser Hinsicht keiner
lei Rechtsirrtum.

Ist die Schutzgemeinschaft aber als Verein anzusehen, 
so besteht kein rechtlicher Hinderungsgrund, die Grund
sätze der früheren Entscheidung des RevG. (RGZ. 153, 
267 =  JW. 1937, 1557 18) zur Formfrage bei Schiedsabre- 
den in Vereinssatzungen (§§ 1027, 1048 ZPO.) auch auf 
den Streitfall anzuwenden. Die Erwägung des Vorderrich
ters, daß der nicht rechtsfähige Verein nach §54 BGB. 
als Gesellschaft zu behandeln sei und daher das Form
erfordernis des § 1027 Abs. 1 ZPO. für eine satzungs
mäßige Schiedsabrede bestehe, kann nicht für zutreffend 
erachtet werden, und seine Hinweise auf die rechtlichen 
Verschiedenheiten rechtsfähiger und nicht rechtsfähiger 
Vereine vermögen von der Folgerichtigkeit abweichender 
Behandlung der Schiedsverfügungen in den Satzungen 
beider Vereinsformen nicht zu überzeugen. Es mag dahin
stehen, wie zu entscheiden wäre, wenn der nicht rechts
fähige Verein keine schriftliche Satzung besitzt. Wo aber 
wie im vorl. Falle eine solche mit allen wesentlichen Be
standteilen vorhanden ist, besteht in dem hier fraglichen 
Punkte zwischen rechtsfähigem und nicht rechtsfähigem 
Verein keine grundlegende Verschiedenheit. Auch beim 
rechtsfähigen Verein hat der Inhalt der Satzung vor seiner 
die Rechtspersönlichkeit des Vereins begründenden Ein
tragung nicht die Eigenschaft eines Willensaktes des Ver
eins, sondern wie beim nicht rechtsfähigen Verein ver
tragliche Wesensart. In beiden Fällen aber gilt die 
Satzung, sobald der Verein ins Leben getreten ist, als 
die von der Persönlichkeit seiner Mitglieder losgelöste 
Verfassung seines Eigenlebens und damit als eine nicht 
auf Vereinbarung beruhende Verfügung i. S. von § 1048 
ZPO. Dann spricht aber die innere Folgerichtigkeit gegen 
die Anwendbarkeit des § 1027 Abs. 1 ZPO., da die urkund
liche Einsetzung eines — die Streitigkeiten der Vereins
mitglieder mit dem Verein auf Grund der Satzung betr. 
— Schiedsgerichts in der Vereinssatzung eine besondere, 
von anderen Abmachungen losgelöste schriftliche Nieder
legung der Schiedsabrede entbehrlich macht und die 
Ernstlichkeit des Willens der Vereinsmitglieder, die den 
Verein ins Leben gerufen haben, hinreichend verbürgt (so 
auch J o n a s - P o h l e ,  „ZPO.“ § 1048 Abs.I Ziff.2).

2. Ist hiernach die Schiedsverfügung gültig und der 
Aufhebungsgrund des § 1041 Ziff. 1 ZPO. zu verneinen, 
so muß die Aufhebungsklage fallen, da auch der Klage
grund aus § 1041 Nr. 3 ZPO., wie der Vorderrichter dar
gelegt hat, nicht durchgreift. Das angefochtene Urteil hat 
den von den Kl. behaupteten Mangel der gesetzlichen 
Vertretung der Bekl. im Schiedsverfahren dahingestellt ge
lassen und den Kl. nur das Recht zur Geltendmachung 
eines solchen Mangels auf dem Wege des §1041 ZPO. 
abgesprochen. Der Begründung des BU. für diesen Stand
punkt ist beizutreten. Auch gegenüber den Bedenken der 
Rev. der Kl. sind sowohl die Fassung des Gesetzes wie 
die vom angefochtenen Urteil angeführten inneren Grunde 
entscheidend dafür, daß nur die von dem Vertretungs
mangel selbst betroffene Partei diesen im Verfahren nach 
§ 1041 ZPO. geltend machen kann.

Für die Aufhebungsklage, und zwar auch mit ihrem in 
der Berlnst. erweiterten Inhalt ist demgemäß das klage
abweisende Urteil des ersten Rechtszuges wiederherzu
stellen.

II. Auch die im zweiten Rechtszuge geltend gemachten 
Feststellungsanträge, deren verfahrensrechtliche Zulässig
keit der Vorderrichter gemäß §280 ZPO. bedenkenfrei 
feststellt, sind nicht begründet.

1. Die Kl. wollen die Nichtigkeit der Schutzgemein-
57
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schaft daraus herleiten, daß deren Satzung eine Knebe
lung der Mitglieder von gegen die guten Sitten ver
stoßendem Ausmaß bedeute. Das angefochtene Urteil hat 
das Vorliegen dieses Nichtigkeitsgrundes verneint, indem 
es die Satzung weder nach deren Inhalt noch nach ihrem 
Beweggrund und Zweck als sittenwidrig bezeichnet. Der
artige Schutzgemeinschaften von Aktionären zur Wahr
nehmung ihrer gemeinschaftlichen Interessen seien von 
grundsätzlichen Gesichtspunkten aus nicht zu beanstan
den, der Zusammenschluß der Mitglieder sei auch im 
Streitfall freiwillig und ohne Druck geschehen, die in §8 
der Satzung ausgesprochene Verfügungsbeschränkung hin
sichtlich des Aktiensbesitzes der Mitglieder diene dem 
Zweck der Verhütung einer Überfremdung der Mühle, 
auch sei weder die unbeschränkte Zeitdauer der Schutz
gemeinschaft und ihre Erstreckung auf die Erben ver
storbener Mitglieder noch die Sicherung der Einhaltung 
der Satzung durch hohe Vertragsstrafen zu beanstanden. 
Diese Erwägungen enthalten nach keiner Richtung einen 
Rechtsirrtum und werden von der Rev. der Kl. zu Un
recht angegriffen. Diese geht selbst davon aus, daß Be
weggrund und Zweck der Schutzgemeinschaft nicht ver
boten, vielmehr erlaubt seien. Sie meint aber, der Vor
derrichter habe die Frage der sog. Knebelung nur für 
die Verhältnisse zur Zeit der Entstehung der Schutz
gemeinschaft geprüft. Die in der Satzung ohne zeitliche 
Grenze vorgesehenen Verfügungsbeschränkungen hin
sichtlich der Aktien der Mitglieder und die Unmöglichkeit 
ihrer Veräußerung ohne Kursdruck, die übermäßige Höhe 
der Vertragsstrafen ließen unter veränderten Personen
verhältnissen in der Leitung der Schutzgemeinschaft die 
ursprünglich nicht zu beanstandende Satzung jetzt in ihrer 
Auswirkung und Handhabung als sittenwidrig und darum 
unzulässig erscheinen. Dabei wird übersehen, daß die 
Schutzgemeinschaft, wenn sie nicht von vornherein durch 
den I n h a l t  ihrer Satzung oder deren etwaige spätere 
Änderungen nichtig war, nicht nachträglich durch die 
H a n d h a b u n g  der Satzung von seiten bestimmter Per
sonen nichtig werden konnte, und daß die Gefahr von 
Kursverlusten bei der Abstoßung von Aktien für die 
Rechtswirksamkeit der Satzung ohne jeden Belang ist. Die 
Rev. der Kl. weist auch zu Unrecht darauf hin, daß inner
halb der Mühle die Minderheit der Aktionäre (Gruppe 
N.) mundtot gemacht und der Willkür der Mehrheit 
(Gruppe O.) ausgeliefert sei; denn um die Sittenwidrig
keit etwaiger Beschlüsse der Aktionäre der Großen 
Mühle O. handelt es sich im Streitfall nicht. Es ist auch 
ohne Belang, ob durch die Satzungsvorschrift über die 
Erschwerung der Veräußerung der Aktien die Abwick
lung der Kl. zu 1 aufgehalten wird. Die Frage, ob das 
Verhalten des Vorstands der Bekl. gegen eine sinngemäße, 
Treu und Glauben entsprechende Handhabung der Sat
zung verstößt, kann offen bleiben; denn gerade mit der 
hierauf bezüglichen Ausführung wird zugegeben, daß die 
Satzung bei verständiger Auslegung inhaltlich einwand
frei ist. Glaubt ein Aktionär seine Belange in der Aktien
gesellschaft Große Mühle O. besser außerhalb der Schutz
gemeinschaft gewahrt, so bleibt ihm unbenommen, ihr 
nicht beizutreten, da sie keine Zwangsgemeinschaft ist. 
Schließt er sich dagegen der Schutzgemeinschaft an, so 
hat er sich auch den Beschränkungen und Verpflichtun
gen zu fügen, an deren Einhaltung die Satzung die Wahr
nehmung seiner Belange knüpft, da sie inhaltlich nach 
keiner Richtung einen Sittenverstoß erkennen lassen (vgl. 
RGZ. 119, 248 (257]).

Die Abweisung der auf Nichtigkeit der Schutzgemein- 
schaft gerichteten Feststellungsklage durch das BG. ist 
somit zu bestätigen.

2. M it ihrem Hilfsantrag auf Feststellung der Nichtig
keit der Schiedsabrede können die Kl. um deswillen nicht 
obsiegen, weil er auf die Verletzung der Form Vorschrift 
des §1027 Abs. 1 ZPO. gestützt ist, die wie oben dar
gelegt, für eine in einer Vereinssatzung enthaltene Schieds- 
verfügung nicht gilt. Das angefochtene Urteil ist deshalb 
insoweit aufzuheben.

Der Rev. der Bekl. ist nach alledem stattzugeben, die 
der Kl. dagegen zurückzuweisen.

(RG., VII. ZivSen., U. v. S.Nov. 1940, VII 44/40.) [He.]

[Deutsches Recht, Wochenausg2̂

Anmerkung: Die Entsch. behandelt verschiedene wü
tige Fragen des schiedsrichterlichen Verfahrens, über o 
bisher noch keine höchstrichterlichen Entsch. ergang 
waren.

1. Das Urteil enthält zunächst einen bedeutsamen 
trag zu der Lehre von der Aufhebungsklage (§ 1 
ZPO.). Ist die Aufhebungsklage auch dann zulass|[ 
wenn eine Partei sich gegen die Zulässigkeit des scme 
richterlichen Verfahrens gewandt hat, trotzdem “ 
aber ein Schiedsspruch ergangen ist, der dem 
antrag dieser Partei entsprochen, dieser Partei aber er
Teil der Kosten auferlegt hat? Man könnte daran , , * iggAbs. ‘

lecht auciidie Zulässigkeit der Klage in Anlehnung an 
ZPO. zu verneinen. Das Urteil läßt aber mit 
in einem derartigen Falle die Aufhebungsklage zu,davonFür die Beantwortung dieser Frage muß man - . e 
ausgehen, daß es sich bei der Aufhebungsklage um 
selbständige Klage, und zwar um eine Gestaltungski 
handelt. Die Vorschriften der Prozeßordnung, die . iß 
auf Rechtsmittel beziehen, gelten für diese Klage n .£ 
dies nimmt die vorliegende Entsch. zutreffend an-
Aufhebungsklage setzt wie jede Klage für ihre Zuiässg
keit ein Rechtsschutzbedürfnis voraus. Ein Rechtssc 
bedürfnis ist, auch unabhängig von der Kostenentsc^_ 
düng, stets dann gegeben, wenn eine Partei d.16 nS 
lässigkeit des ganzen schiedsrichterlichen Verla ^  
und damit auch des Schiedsspruchs verneint. jje]e 
kann auch hier meines Erachtens nicht eine I « .ae[n 
zu den Rechtsmitteln ziehen. Bei den Rechtsm 
wird angenommen, der Bekl. sei durch eine Sacnau.Hicr 
sung statt der beantragten Prozeßabweisung 
nicht beschwert, ein Rechtsmittel daher nicht s;e 
Auch für die Partei, zu deren Gunsten ein ge£e„„c

vr n u r in^cnv/uvrvi .  Ovl uu: v.u viiiv* f|Tl3

sung statt der beantragten Prozeßabweisung /f^jässig-

:,n ¿ a n i«eingelcitetes schiedsrichterliches Verfahren ausgeb ^jcp- 
ist, ist ein Bedürfnis nach Rechtsschutz nach de Hu
tung anzuerkennen, daß klargestellt wird, ob dies ^  
spruch überhaupt vor einem Schiedsgericht ge‘tc 
macht werden darf oder nicht. _

2. Der zweite wichtige Rechtssatz der vorlief® dcr 
Entsch. ist der, daß ein Schiedsgericht, das ¡st,
Satzung eines nicht rechtsfähigen Vereins vorges® q an- 
als angeordnetes Schiedsgericht i. S. des |  ^ ^ T h r if t t11!1'

en e<l
itzt

dlö dUgCUlUIlCICÖ OllUCUbgCilllil 1.0. UCS £ \ q U r \

Zusehen ist. Bisher vvar in der Rspr. und im
hauptsächlich der Fall behandelt worden, d 
Schiedsgericht durch die Satzung einesSatzung
Vereins oder sonstiger juristischer P e r s o n e n  e m< s.e: :
worden ist; diese Schiedsgerichte werden £â l-,M$ZPP; 
gend als angeordnete Schiedsgerichte i. S. des ' Auf!;/ 
angesehen (so z. B. Baumbac h ,  „ZPO. Yp<S.3 , 
§ 1048 Anm. 1 b; S c hönk c ,  „Zivilprozeßrem ^  316)- 
anders grundsätzlich He i ne ma n n :  Gruchot ^  jas 
Zutreffend legt das vorliegende Urteil dar, reChtS" 
gleiche auch für ein in der Satzung eines nie gelte11 
fähigen Vereins vorgesehenes Schiedsgericht p 0 b Ic ’ 
11 (so bisher ausdrücklich bereits J ° naj> iCr AP;". 

9.“  (16. Aufl.) § 1048 Anm. 12). Aus diesj l?0
hat
„ZPO . . _
fassung ergibt_sjch, daß die vom | t1Ui'ingClialten1027 Abs-
aufgestellten Formerfordernisse 
werden brauchen.

3. Zutreffend scheint schließlich, daß n lir ,r..*en W?f’ 
die nicht nach Vorschrift der Gesetze vtr ^ jt d 
diesen Aufhebungsgrund (§1041 Nr. 3 ZI y-> 
Aufhebungsklage geltend machen bann, mc 5 jy ' ' 
der Gegner. Für den gleichlautenden §5bi VcrtL

pad®1’

wird zwar angenommen, daß auch die von jVlafl?rA
tungsmangel nicht selbst betroffene Partei “  urJg w> 
rügen kann. Als Begründung für diese Aut n.Qe&netrügen Kann, /ub Dcgiunuung iui -- , T crC
bei §551 ZPO. darauf hingewiesen, ^ ‘^¡„keitsklak, 
der Gefahr ausgesetzt sei, mit 
auf Grund des § 579 Abs. 1 Nr. 4 ZPO. „  für 
werden (RGZ. 126, 263); dieser Grund tri» 
Verfahren gemäß § 1041 ZPO. nicht zu

Prof. Dr. Schönke ,  Freiburß
B-

7. AP1
14. A a  — Zwangsvollstreckung.- D,e f ) . „

1938 (RGBl. I, 378) ist auf Juden unanwenem ^ ^ g te »  
Gläubigerin hat wegen einer nicht b®vlL s Sc'"1 

Forderung (§ 850 b ZPO.) die Lohnbezug
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llers bei der Drittschuldnerin in Höhe von ! /s des 150 M t  
Monatlich brutto übersteigenden Betrages gepfändet und 
S'ch zur Einziehung überweisen lassen. Schuldner bean- 
jragt, den 35 XÄ brutto wöchentlich übersteigenden Frei
t a g  auf Vs zu erhöhen, so daß nur noch Vs pfändbar 
bliebe.

Zur Begründung hat er sich auf die VO. v. 7. April 
H38 berufen und ausgeführt: er selbst sei Jude, seine 
brau dagegen deutschblütig. Aus der Ehe seien vier 
K'nder im Alter von 14, 12, 10 und 13/« Jahren hervor- 
Segangen. Von diesen Kindern ist das älteste, W., nach
gewiesenermaßen getauft und hat einen Dienstausweis 
7 r HJ., die drei übrigen Kinder gehören keiner Reli
gionsgemeinschaft an. Die Oroßeltern väterlicherseits 
,!?rcn mosaisch, die mütterlicherseits christlich getauft, 
bne Stcuerkarte des Schuldners ergibt, daß er mit Rück- 
lcnt auf die Kinder in Gruppe IV eingestuft ist.

Nach der von dem Schuldner angerufenen VO. vom 
•April 193g (RGBl. I, 378) kann das Vollstreckungs- 

| er‘cht „den nach §850b ZPO. pfändbaren Teil der 
rŝ ziige dem Schuldner so weit belassen, als dies mit 
jy'cksicht auf den besonderen Umfang der gesetzlichen 

bterhaltspflichten des Schuldners geboten erscheint und 
stp|r'viegende Belange des Gläubigers nicht entgegen- 
Jbeu“ . Diese VO. verfolgt in erster Linie bevölkerungs
in i c'le Ziele, d. b. s*e W'B kinderreiche Schuldner 

um ihrer selbst willen, sondern eben der Kinder 
dal?en) stützen. In der Rspr. dieses Gerichts steht fest, 
„«schon das Vorhandensein von drei Kindern die An- 
Sch * ng der VO. rechtfertigt und daß diese nicht durch 

"btzunwürdigkeit des Schuldners selbst in Frage ge- 
^ wird, da er persönlich gar nicht geschützt wer-

tie? v  Schuldner ist Jude. Für eine Reihe von Maßnahmen 
daß . dslreckungsschutzes und ähnlicher Art steht fest, 
W  -Sl? ai|f Juden unanwendbar sind. So für die Schulden- 
au„ei.n'.£ung, die richterliche Vertragshilfe, das Kriegs- 
25 ^ichsverfahren, die HypothekenfälligkeitsVO. vom 
^ ‘ Bez. 1938 (KG.: DR. 1939, 2110) und — regelmäßig
2%o'ff)die v a  v- , ' Sept‘ 1939 (vg1’ K l em m :  DR- ,939-

fastUCtl d‘e VO. v. 7. April 1938 ist nach der Rechtsauf- 
e#ts E® des erR- Gerichts auf Juden unanwendbar. Nicht 
bicht e'dend für diese Frage ist es, daß die VO. dieses 
m 1 selbst sagt. Denn keinesfalls kann hieraus entnom- 
\verriWerden, es müsse nun der Gegenschluß gezogen 

die Judeneigenschaft sei belanglos. Auch der 
dic daß Ausnahmen eng auszulegen seien, ist weder in 
detT.er Allgemeinheit überhaupt richtig, noch gerade auf 
herK . ebiete des Judenrechts geeignet, richtige Entsch. 
Es jjeiZuführen (so mit Recht R i l k :  JW. 1938, 2533ff.>. 
Iti(e‘r®St auf der Hand, daß der Gesetzgeber gar kein
Diie vAe an der Förderung jüdischer Kinder haben 

vo. v. 7. April 1938 gilt also nicht für Juden.
kann.

n Nua
,°?reits ergibt aber die VO. v. 7. April 1938 selbst, wie
N i^ l  erwähnt, daß sie den Schuldner_nicht selbst, 

1. ^  Die Kinder des Schuldners sind Mischlinge

seine Kinder schützen will. Die Tatsache, daß 
^endes r c UC*e ist, besagt daher noch nichts Entschei-

also i ' le[ grundsätzlich zu entscheidende Frage ist 
'Ven’dlv d'C VO. v. 7. April 1938 auf solche Kinder an- 
MiSch“ ?r 'st oder nicht. Wie die nähere Betrachtung des 
diese ¿ngsproblems zeigen wird, ist es nicht angängig, 
für r. , a2e mit dem Gegenschluß abzutun: da die VO. 
V'endi en r)*cht gelte, sei sie auf Mischlinge eben an- 
bef j^ar- Diese Methode der Rechtsfindung (angewandt 
gleicIr.a Jfm b a c h , „VertragshilfeVO. und Kriegsauf- 
1’?ch M -  ^nm. 1 zu §33 VertragshilfeVO.) wird 
nicht o*einung des Gerichts jedenfalls dann dem Problem 
nicht ger.ecbt, wenn Fragen der Bevölkerungspolitik (und 
schäft„Wle Bei Baumbachs  Stellungnahme, des Ge- 

jj. ' und Erwerbslebens) hineinspielen.
Qeŝ  Beurteilung des Mischlingsproblems durch den 
sPrun Sê er hat einen Wandel durchgemacht. Der ur- 
s°ziii; *• Standpunkt (vgl. dazu Ger cke :  „National- 
'vUrHp tlsShe Monatshefte“  Heft 38 [Mai 1933] S. 197 ff.) 
denc] n sPa*er als den Schwierigkeiten nicht gerecht wer- 

autgegeben (zur neuen Beurteilung vgl. S t u c k a r t -

G l o b k e ,  „Reichsbürgergesetz, Blutschutzgesetz, Ehe
gesundheitsgesetz“ , S. 17 ff. und L ö s e n e r - Kn o s t ,  
„Die Nürnberger Gesetze“ , 3. Aufl., S. 15 ff.). Fest steht, 
daß die Mischlinge, besonders diejenigen 1. Grades, zwi
schen den Rassen stehen und teils den Deutschblütigen 
gleich, teils ihnen ungleich behandelt werden ( S t uc k a r t -  
G l o b k e  S. 17; L ö s e n e r - K n o s t  S. 15). Dabei be
stehen erhebliche Verschiedenheiten zwischen der Behand
lung von Halb- und von Vierteljuden; nur für die letzten 
ist entschieden, daß sie im deutschen Blut aufgehen sollen 
( L ö s e n e r - K n o s t  S. 16).

Eine Überprüfung der gesetzgeberischen Maßnahmen 
ergibt in der Tat, daß die Mischlinge weder stets wie 
Juden noch stets wie Deutschblütige behandelt werden 
und daß die Behandlung der Mischlinge 1. Grades ge
rade in bevölkerungspolitisch wichtiger Beziehung sich 
mehr derjenigen der Juden nähert, während dies bei den 
Mischlingen 2. Grades umgekehrt ist. Im einzelnen ist 
folgendes von Belang:

Staatsangehörige jüdische Mischlinge sind (vorläufige) 
Reichsbürger (§2 Abs. 1 der l .VO. zum RBürgerG.). 
Ihr Fernhalten von Organisationen, die nicht Parteiglie
derungen sind, ist unerwünscht (§6 Abs. 2 der zit. VO.); 
die Mitgliedschaft in DAF., NSV. und NSKOV. ist daher 
seit einigen Jahren auch möglich ( Lö s e n e r - K n o s t
S. 18 u. 132); auch die Mitgliedschaft in der Gesamt-HJ. 
ist nach § 7 der 2. VO. v. 25. März 1939 (RGBl. I, 710) 
möglich, nicht aber in der Stamm-HJ. (vgl. §2 Abs. 3 
der l.V O . v. 25. März 1939 [RGBl. I, 709]), die allein 
Gliederung ist. Das Zeigen der Reichsflagge ist Juden, 
nicht aber Mischlingen, verboten, ebenso das Halten von 
jüngeren deutschblütigen Hausangestellten (§§ 3, 4, 5 
Abs. 3 BlutschutzG.). Jüdische Steuerschuldner, deren 
Kinder Mischlinge sind, werden (wie Deutschblütige) in 
Steuergruppe IV eingestuft (§32 Abs. 5 Nr. 4 und Abs. 6 
EinkStG. v. 27. Febr. 1939 [RGBl. I, 297]). Mischlinge 
können den Doktorgrad an deutschen Hochschulen er
werben ( L ö s e n e r - K n o s t  S. 138). Die VO. über die 
öffentliche Fürsorge für Juden v. 19. Nov. 1938 (RGBl. I, 
1649) gilt nicht für sie, so daß ihr etwaiger Anspruch 
auf staatliche Fürsorge nicht beschränkt ist.

In allen diesen Beziehungen ist eine Gleichbehandlung 
der Mischlinge mit Deutschblütigen festzustellen.

Auf der anderen Seite stehen die Fälle, in denen sie 
völlig oder doch annähernd den Juden gleichbehandelt 
werden.

Zunächst gilt mietrechtlich das Ges. v. 30. April 1939 
(RGBl. I, 864) grundsätzlich dann auch zu Lasten von 
Mischlingen, wenn der Haushaltungsvorstand Jude ist.

Sodann können Mischlinge nur ausnahmsweise Vor
gesetzte in der Wehrmacht und im RAD. werden. Sie 
können nicht Beamte (§ 25 DBG.), Bauern (§ 13 REG.), 
Schriftleiter (§§5u.6 SchriftleiterG.) oder Zeitungsver
leger ( Lö s e n e r - K n o s t  S. 133) werden. Am stärksten 
tritt die Stellung der Mischlinge 1. Grades zwischen den 
Rassen jedoch in den Fragen der Eheverbote und des 
außerehelichen Verkehrs, also gerade in bevölkerungs
politischer Beziehung hervor. Danach d ü r f e n  Mischlinge 
1. Grades keinen Deutschblütigen oder Mischlinge 2. Gra
des ohne Genehmigung heiraten (§3 Abs. 1 der 1. VO. 
zum BlutschutzG.), und § 11 der zit. VO. ergibt, daß der 
außereheliche Verkehr eines Mischlings D Grades wede 
mit einer Deutschblütigen noch mit einer Jüdin Kassen
schande darstellt. . , „  . ,

In dieser Beziehung sind auch zwei Erlasse des Reichs
innenministers ( Lö s e n e r - Kn o s t  S. 140 u. 145) von 
Belang, deren erster bei Abschluß eines Adoptionsver
trages zwischen einem Deutschblütigen und einem Misch
ling 1. Grades einen Bericht an den Minister fordert, 
während der zweite feststellt, daß Juden und Mischlinge 
1 Grades als Vormünder für Deutschblutige und Misch
linge 2 Grades ungeeignet sind und daß ein Deutsch- 
blütiger oder ein Mischling 2. Grades als Vormund für 
einen Mischling 1. Grades nur in besonderen Fällen in 
Betracht kommt.

Die zu der Mischlingsfrage veröffentlichten gericht
lichen Entsch. ergeben ebenfalls, daß die Behandlung 
der Mischlinge je nach der Natur der Sache bzw. nach 
dem Grade (1. oder 2.) abgestuft ist. Das RG. hat aus
gesprochen (DR. 1939, 437 f.), daß der Hinweis auf die

57*
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Mischlingseigenschaft im Wettbewerb grundsätzlich un
zulässig ist; es ist von dem grundlegenden Satz ausge
gangen: „Jüdische Mischlinge oder von solchen geleitete 
Unternehmen erfahren in ihrer geschäftlichen Betätigung 
grundsätzlich keine Beschränkung.“  Dieser Satz muß als 
richtig anerkannt werden, denn wenn man die Misch
linge von den Juden unterscheidet, kann man ihnen die 
Betätigung im Geschäfts- und Erwerbsleben auch nicht 
grundsätzlich beschneiden.

Das KG. hat (DR. 1939, 580 f.) einen jüdischen Te
stamentsvollstrecker als für den Erben untragbar ent
lassen, weil dieser Mischling 2. Grades war. Die Entsch. 
folgt dem aus den gesetzlichen Maßnahmen abzuleiten
den Grundsatz, wonach diese Mischlinge im deutschen 
Blut aufgehen sollen.

Ähnlich liegt es bei der Entsch. des OLG. Zweibrücken 
(DR. 1940, U lf . ) ,  nach welcher der Irrtum über die 
Eigenschaft des Vertragspartners als Mischling 2. Grades 
nicht nach §119 BGB. beachtlich ist. Ausdrücklich mit 
einem Mischling 1. Grades befaßt sich das KG. in einer 
Entsch. (JW. 1938, 2972 f.), in der es dessen Antrag (als 
Erbe) auf Entlassung des jüdischen Testamentsvoll
streckers ablehnte und grundsätzlich aussprach: „Es be
steht kein Interesse des Volkes daran, jüdische Misch
linge unter allen Umständen zum Anschluß an die deut
sche Volksgemeinschaft zu bringen.“  Dieser Auffassung 
ist auch das erk. Gericht, wenigstens für Mischlinge 
1. Grades. Faßt man das aus Gesetzgebung und Rspr. 
gefundene Ergebnis zusammen, so ist festzustellen, daß 
in bevölkerungspolitischer Hinsicht die Behandlung von 
Mischlingen 1. Grades mehr derjenigen der Juden als 
der von Deutschblütigen angenähert ist. Hieraus ist der 
Schluß zu ziehen, daß die VO. v. 7. April 1938 zum 
Schutze von jüdischen Mischlingen 1. Grades nicht an
wendbar ist. Denn es kann dem Gesetzgeber nicht unter
stellt werden, daß er deutschblütigen Gläubigern zumu
ten will, eine Beschränkung der Pfändung zugunsten von 
zwischen den Rassen stehenden Personen zu dulden, 
deren endgültige Zuordnung zu der einen oder anderen 
Rasse nach dem Willen des Gesetzgebers noch nicht ent
schieden ist und grundsätzlich auch erst in der auf sie 
folgenden Generation entschieden werden soll.

Gegen die Entsch. spricht nicht die Regelung im 
Steuerrecht; denn dort handelt es sich um die Frage, 
welcher Steuerabzug vom verdienten Lohn gerechtfertigt 
erscheint, so daß die Unterscheidung von Mischlingen 
und Juden verständlich ist. Hier dagegen handelt es 
sich um die Frage, ob einem Gläubiger etwas ihm nach 
§850b ZPO. Zustehendes genommen werden kann. 
Auch die Regelung für die Gesamt-HJ. spricht nicht 
gegen die Entsch., denn die Einordnung von Mischlingen 
ist noch nicht für jeden einzelnen die Entsch. i. S. seiner 
Zuordnung zum deutschen Volk. Hinzukommt gerade 
hier im konkreten Fall, daß Schuldner Wert darauf legt, 
daß die Zugehörigkeit seines ältesten Sohnes zur Gesamt- 
HJ. ohne und gegen seinen Willen erfolgt sei (daß der 
Entschluß der Eltern für die Zuordnung von Mischlingen 
zum Judentum — in § 5 Abs. 2 der 1.VO. z. RBürgerG. 
— wesentlich ist, hebt L ö s e n e r - K n o s t  S. 17 mit 
Recht hervor).

Schließlich zwingt auch die VO. v. 19. Nov. 1938 nicht 
zu einer anderen Auffassung. Denn angesichts der Tat
sache, daß die öffentliche Fürsorge von anderen Sätzen 
für die Bedürftigkeit ausgeht als die VO. v. 17. April 
1938, die in weiterem Umfange eingreift, kann nicht ge
sagt werden, daß die Ablehnung einer Pfändungs
beschränkung auf Kosten der Volksgesamtheit (des Fis
kus) gehe.

Die Entsch. ist rechtskräftig.
(AG. Hamburg, Beschl. v. 2. Nov. 1940, 79 M 12376/40.)

Anmerkung: Die vorstehende Entsch. ist vor dem In
krafttreten der LohnpfändungsVO. 1940 v. 30. Okt. 1940 
(dem 1. Dez. 1940) ergangen und kommt auf Grund ein
gehender Überlegungen zu einem durchaus ' billigens- 
werten Ergebnis. Es brauchen insoweit die zutreffenden 
Ausführungen der Entsch. nicht wiederholt zu werden.

Wäre die Entsch. bereits während der Geltung der 
LohnpfändungsVO. 1940 ergangen, so hätte die Problem-

[Deutsches Recht, Wochenausgabe

Stellung allerdings eine andere sein müssen. An sich ist 
der Inhalt der in der Entsch. genannten VO. v. 7. Apr» 
1938 in § 8 LohnpfändungsVO. —■ Pfändungsschutz >n 
Ausnahmefällen — aufgegangen dergestalt, daß zum bis
herigen Inhalt der genannten VO. noch die Möglichkei 
getreten ist, dem Vollstreckungsschuldner besondere» 
Pfändungsschutz auch dann zu gewähren, wenn dies m1 
Rücksicht auf besondere Bedürfnisse des Schuldners au 
persönlichen oder beruflichen Gründen geboten ist un_ 
überwiegende Belange des Gläubigers nicht entgegn?' 
stehen. Hier kann nicht mehr gefragt werden, ob u 
LohnpfändungsVO. für Juden und Mischlinge gilt °a 
nicht; an sich kann es zunächst keinem Zweifel unte: - 
liegen, daß diese neue VO. auch für und gegen Jp“ 
gilt. Der Geltungsbereich der neuen VO. in sachlich. 
Hinsicht ist der gleiche wie der des allgemeinen 
Streckungsrechts in der Reichs-ZPO. oder in den ,1}n 
halb des Gebiets Großdeutschlands geltenden Exekution 
Ordnungen. Eine Einschränkung ist lediglich wegen 
eingegliederten Ostgebiete vorhanden insofern, als nt 
ausdrücklich bestimmt ist, daß die neue VO. auch ?„ s 
gelte, wenngleich hiermit nichts gegen eine wenigst, 
sinngemäße Anwendung in den eingegliederten » 
bieten gesagt ist. Für Juden und Mischlinge aber m 
die neue VO. in dem gleichen Umfange gelten wie 
allgemeine Recht der Vollstreckung in eine Geldto 
rung; soweit hier nicht ganz grundsätzliche Einsen 
kungen vorhanden sind (z. B. was die Stellung von Jll‘ j  
als Gläubigern angeht), unterstehen auch Juden “ as 
Mischlinge diesem Recht. Auf diese Weise ist mit'linnaCli 
in der vorliegenden Entsch. behandelte Problem ^ n; 
dem Inkrafttreten der LohnpfändungsVO. nicht zu * ^e, 
denn daß es nicht angeht, bei Feststellung der ["?ts ct%va 
daß die neue VO. auch für Juden gelte, späterhin 
einzelne Vorschriften dieser VO. von der Geltung ^.e 
Juden auszunehmen, bedarf wohl keines Beweises. 
Lösung wird alsdann vielmehr darin zu finden sein, g0 
die Anwendungsvoraussetzungen bei einem Jtme 
scharf sie auch sonst zu prüfen sein mögen, stetaChteti 
noch unter dem besonderen Gesichtspunkt zu betra ,
sein werden, ob sie im Faile der Anwendung ein gej„ 
chen Vorschrift auf einen Juden überhaupt enu‘* r£jen 
können. Im Rahmen des §8 LohnpfändungsVO. " j njer. 
beispielsweise selbst die erheblichsten gesetzlichen afj. 
haltspflichten eines Juden niemals die Belange e*n ^  
sehen Gläubigers überwiegen können; die Interes 
arischen Gläubigers an schnellster Deckung cte Um
sehen Verpflichtung werden den Ansprüchen d J0j er
sehen Abkömmlinge usw. vorzugehen haben. Dan .¡e um 
in ähnlicher Weise dürften sich die Probleme, 0j,ne 
derartige Fragen überhaupt entstehen können, st ^yeg 
jegliche Schwierigkeit lösen lassen. Ob nicht die  ̂ v0r- 
einer Begründung des zutreffenden Ergebnisses ¿er 
liegenden Entsch. auch bereits nach dem wort 
VO. v. 7. April 1938 der einfachere gewesen wa > ge-
hier angesichts der Tatsache, daß auch gegcn1 ist,
griindung der Entsch. selbst nichts einzuwen ^40 
dahingestellt bleiben. Für die Lohnpfändungsy -^ggti 
wird es bei den vorstehend dargelegten Aust 
allein bleiben müssen. Ri,rlin-

LGR. Dr. Me r t en ,

15. KG. -  §§41, 13 Ziff. 1 und 3, 52 RAGejA ^  
Bei Vergleich in der Beschwlnst., der über u ¿¡g »/i» 

stand der Beschw. hinausgeht und so nicht n Rege*J
Beschwerdevergleichsgebühr, sondern die y enfsiej!
gebühr des § 13 Ziff. 3 RAGebO. erwachsen m u  
auch die Prozeßgebühr über die "/lo-Bcscbw  ̂ yer- 
gebühr hinaus in Höhe von s/i» nach ,^emf Tn|erschjJ 
gleichsstreitwert, die sich jedoch um den u un(j ¿e
betrag zwischen der 3/io-Beschwerdeprozeßge r«in<*fn
•/m-Prozeßgebühr nach dem Beschwerdestreit 

Dabei tritt eine Gebührenerhöhung nach 8 
nicht ein. _ 7 p0 . ef'

Gegen die auf Antrag der KL gern. § “  . e vott 
gangene einstweilige Anordnung auf Heraus Kl- 
Führung eines abgesonderten Haushalts du . 3OO ^ , 
nötigten Gegenstände im Werte von ins?f oesdi'U11 
hat der Bekl. Beschwerde eingelegt. In der
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sind die Parteien zur persönlichen Anhörung vor den 
Berichterstatter geladen worden. In diesem Termin haben 
üle Parteien zu gerichtlichem Protokoll einen Vergleich 
geschlossen, inhalts dessen sie sich über das Eigentum 
an den gesamten von ihnen beiden in die Ehe ein
gemachten oder während der Ehe angeschafften Sachen 
auseinandergesetzt haben. Der Streitwert der Beschwerde 
■st v°m ßeschwO. auf 300 MM, der des Vergleichs auf 

festgesetzt worden.
Dem Bekl. ist für das Beschwerdeverfahren und für 

Vergleich das Armenrecht bewilligt und der jetzige 
p'nnerungsführer als Armenanwalt beigeordnet worden. 
r hat nunmehr die Erstattung einer 6/10-Prozeßgebühr 

“!11 12,20 5?M, einer Vergleichsgebühr mit 24,40 3tM und 
iner Beschwerdegebühr mit 4,40 5RM. zuzüglich Umsatz- 
euer un(j Auslagen aus der Reichskasse beantragt. Der 
risundsbeamte hat indes Prozeß- und Vergleichsgebühr 
r nach den Sätzen des § 41 RAGebO., d. h. in Höhe 

]e s/xo nach dem in Betracht kommenden Streitwert
Ies*gesetzt.
an̂ ‘crS'egen richtet sich die Erinnerung des Armen- 
H;./aus) welche in erster Reihe eine Vergleichsgebühr in 
des t? ^0n 10/iP. ferner aber deren Erhöhung auf 13/io>
nochweiteren eine 6/ 10-Prozeßgebühr und schließlich auch

eine um 3/io erhöhte Beschwerdegebühr aus § 41
Veriangt,

Erinnerung konnte nur zum Teil Erfolg haben.
57/¿mr ^enat hat bereits in seiner grunds. Entsch. 20 Wa 
au , 21. Juni 1940 (DR. 1940,1389, in gleichem Sinne
Fra" ÜLü- Dresden v. 19. April 1940: DR. 1940,1388) zur 
Senn ^er Vergleichsgebühr in der Beschwlnst. Stellung 
hpjjnjüen. Danach erwächst die 8/ l0-Vergleichsgebühr 
Uesch 41 RAGebO. i. Verb. m. § 13 Ziff. 3 das. in der 
(¡er nwmst. dann, wenn durch den Vergleich nur die mit 
gCst |.eschwerde zur Entscheidung der höheren Instanz 
nämr h Ansprüche erledigt werden. Andernfalls, wenn 
Weite,ch (lie Beschwerde zum Anlaß genommen wird, 
strgif phende Ansprüche, insbes. den gesamten Rechts- 
schw Dvenn dieser nicht schon den Gegenstand der Be
das or<Je bildet), durch Vergleich zu erledigen, dann ist
die Se?chwerdeverfahren........................“ “  '

SsfiSESS
lediglich der äußere Rahmen, 

anläßlich deren es zu dem Vergleich 
iesfalls erwächst die volle Regelgebühr des § 13

zur
an-

_.ololla
S'fiich ^ ^ ^ ehO. so, wie sie auch sonst Tür diesen Ver- 

p. erwachsen würde, d. h. als 10/ 10-Vergleichsgebühr. 
sriuvee ,s°Rhe ist vorliegend entstanden. Denn die Be 
Heraur<le r ‘chtete sich nur gegen die Verpflichtung
Seftihrt^a^e c*er ‘n der einstweiligen Anordnung _
aus » |en Gegenstände mit 300 'JtM Gesamtwert, während 
.gesamt .dieser Beschwerde die Parteien sich über das 
0eni , beiderseitige Eigentum auseinandergesetzt haben, 
als ist der Streitwert des Vergleichs auch höher
Nach [T ^er Beschwerde und beläuft sich auf 750 M. 
aus d p rn e.m Streitwert ist also dem Erinnerungsführer 
gleicher, u.'jhskässe die volle und nicht nur die 3/ 10-Ver- 

gebühr zu erstatten.
^AGeko^höhung dieser Vergleichsgebühr nach § 52 
0n>mt a.Um 3/io> wie s‘e der Erinnerungsführer begehrt, 

nUch r i^ffegen nicht in Frage. Diese Erhöhung greift 
Verfahre n, 1GebO. nur in Bcrufungs- und Revisions- 
auch (jy”  , Für sie ist also im Beschwerdeverfahren 

j - n Raum, wenn dieses nur als der äußerei n ,,r'der Ba i, l*ie vergleichsweise Beilegung des gesamten, 
Reoh*C \we-r^e an s*cb n‘cht zur Entscheidung stehen- 

r oh(>n stre‘ts s‘ch darstellt (so auch OLG. Dresden in
en

der

p*QZeß(r ”T‘" ‘ sein> wie sich in ueranigen rauen uie 
Gebühr e_? b h r berechnet. An sich erwächst sie als 
" 4l RAor,“ cn Geschäftsbetrieb in der Beschwlnst. gern. 
a°H sy cbO. ¡.Verb. m. §13 Ziff. 1 das. nur in Höhe 
Cs Senate / voRen Gebühr. Nach der ständigen Rspr. 
a83 Und ß “  VK'- Entsch. v. 14. Nov. 1936: JW. 1936, 
/„ek e V - }£• Febr. 1938: JW. 1938, 901, beide bei Gae-  
h1 einem StRsP,r- 1938 Nr. 198), erhöht sich aber, wenn 
■.a5gige .^cnchtlichen Vergleich bisher nicht rechts
t e r  d Ansprüche der Parteien einbezogen werden, 
l Walts e y erSie‘chsgebühr auch die Prozeßgebühr des

nur.}} 5/1(1 ^sprechend, allerdings gern. § 14 RAGebO. 
'^duno- Grundsatz muß jedenfalls auch dann An- 

8 Ilnden, wenn eine solche Einbeziehung in der

Beschwlnst. erfolgt. Hier kann die für die Beschwlnst. 
vorgesehene Prozeßgebühr um so weniger eine angemes
sene Abgeltung der Tätigkeit des Anwalts bewirken, als 
diese Gebühr nur als 3/ i0-Gebühr vorgesehen ist.

Für die Berechnung dieser 5/10-Prozeßgebühr gilt nach 
den erwähnten Entsch. des Senats, daß diese Erhöhung 
sich nach dem Unterschied der Gebühr nach dem bis
herigen und dem erhöhten Streitwert errechnet. 5/io des 
Unterschiedsbetrages sind derjenige Gebührenanteil, um 
den sich die bisher erwachsene Gebühr erhöht. In Ver
folg dieser Berechnungsmethode stellt sich die Berech
nung in Fällen der vorliegenden Art wie folgt dar, wobei 
grundlegend einerseits auf § 14 GKG. („für Akte, welche 
einen Teil des Streitgegenstandes betreffen, sind die Ge
bühren nur nach dem Wert dieses Teiles zu berechnen“ ), 
andererseits auf § 14 RAGebO. (nichtstreitige Erledigung 
des Auftrages) zurückzugreifen ist: Würde bei dem hier 
in Betracht kommenden Streitwert von 750 .ÄÄ dem An
walt die Vergleichsgebühr von 6/io ungekürzt zustehen, 
so würde sich (nach den Sätzen des § 1 ArmAnwG.) eine 
Gebühr von 9,40 ergebenen dieser S/,0-Prozeßgebühr 
aber auch die entsprechende Prozeßgebühr nach dem 
geringeren Beschwerdestreitwert von 300 9tM enthalten 
sein (d. h. mit 5,65 31M). Als Beschwerdeprozeßgebühr ist 
sie jedoch für den Anwalt nur in Höhe von 3/io er
wachsen, so daß der Unterschiedsbetrag von 5,65 — 3,40 
=  2,25 SRM von der Gesamtgebühr von 9,40 ‘UM in Abzug 
zu bringen ist, da andernfalls der Anwalt nicht nur zu
sätzlich 5/,0 des Unterschiedsbetrages, sondern 6/ i0 nach 
dem erhöhten Vergleichsstreitwert voll erhalten würde. 
So ergibt sich hier eine gesamte Gebühr, welche sich 
zusammensetzt aus 3/ 10-Prozeßgebiihr nach 300 StM und 
6/10-Prozeßgebühr nach dem Unterschiedsbetrag zu 750 ‘JtM 
in Höhe von 7,15 ¡UM.

Auch hier ist, wie für die Vergleichsgebühr, eine An
wendung des § 52 RAGebO. ausgeschlossen.

Eine Erhöhung der Beschwerdeprozeßgebühr ihrerseits 
wiederum um 3/ 10, nämlich von 3,40 auf 4,40 9tM, wie sie 
der Erinnerungsführer anregt, entfällt naturgemäß aus 
denselben Erwägungen.

(KG., 20. ZivSen., Beschl. v. 6. Jan. 1941, 20 Wa 157/40.)

Recht der O stm ark
16. RG. — §76 Abs. 1 DurchfVO. z. EheG. v. 27. Juli 

1938 (RGBl. I, 923); §614 ZPO.; §§482, 483 ÖstZPO. 
Das RG. sieht die Geltendmachung anderer als der in 
der Klage geltend gemachten Klagegründe im Eheverfah
ren auch im Bereich der österreichischen Prozeßgesetze, 
wie auch die verteidigungsweise Einwendung der Schuld 
oder Mitschuld der klagenden Partei nach §60 Abs. 3 
und § 61 Abs. 2 EheG., auch noch im zweiten Rechtsgang 
bis zum Schluß der mündlichen Berufungsverhandlung als 
zulässig an.

Das RG. hat in seiner Rspr. den § 76 Abs. 1 DurchfVO. 
v.27. Juli 1938 (RGBl. I, 923), der die Wortfassung des 
§ 614 RZPO. ohne Abweichung übernommen hat, im Sinn 
dieser gesetzlichen Bestimmung ausgelegt. Danach ist 
entgegen dem nach §§482/2 und 483/3 ÖstZPO. im Be
rufungsverfahren geltenden Neuerungsverbot in streitigen 
Ehesachen auch im Bereich der ÖstZPO. die Geltend
machung neuer Klagegründe noch im zweiten Rechts
gang als zulässig anzusehen. Zu diesem Grundsatz konnte 
man sich um so leichter entschließen, als schon das gel
tende österr. Recht wegen der stärkeren Betonung des 
Untersuchungsgrundsatzes im streitigen Eheverfahren 
nach dem gern. § 108 EheG, übernommenen § 10 JMVO. 
v.9. Dez. 1897 (RGBl. Nr. 283) und §14 Hofd. v. 23. Aug. 
1819 (JGS. 1595) das Neuerungsverbot nicht mehr unein
geschränkt gelten ließ (OGHEntsch. v. 28. Mai 1926: 
ZentrBI.44,333; v. 3. Juli 1937: JurBl. 1917, 538). Das RG. 
sieht daher die Geltendmachung anderer als der in der 
Klage geltend gemachten Klagegründe im Eheverfahren 
auch im Bereich der österr. Prozeßgesetze, wie auch die 
verteidigungsweise Einwendung der Schuld oder Mit-

60 Abs. 3 und 61 
echtsgang bis zum

schuld der klagenden Partei nach 
Abs. 2 EheG, auch noch im zweiten 
Schluß der mündlichen BerufungsverhandTung ais zu
lässig an (RG. v. 10. Febr. 1940, IV608/39: RGZ 162 65- 
v. 3. Okt. 1940, IV 190/40: DR. 1940, 2124«), '
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Die Bestimmung des §76 Abs. 1 der DurchfVO. ist 
auch nicht dahin einzuschränken, daß nur das einmal ge
stellte Klagebegehren durch weitere Klagegründe gestützt 
werden könne. Schon nach dem Wortlaut, zu dessen ein
schränkender Auslegung kein Anlaß besteht, kann auch 
ein auf Scheidung gerichtetes Begehren durch eines auf 
Aufhebung ersetzt werden oder umgekehrt oder zu einem 
dieser Begehren das andere als Hilfsbegehren hinzu
treten. Die Klageänderung innerhalb der auf Scheidung 
oder Aufhebung gerichteten Auflösungsbegehren wurde 
auch stets in der Rspr. zu § 614 RZPO. zugelassen.

Der Rekurs verweist darauf, daß im § 76 Abs. 2 der 
DurchfVO. neues Vorbringen und Widerklage gleich be
handelt werden, und will daraus folgern, daß die Zu
lässigkeit neuen Vorbringens ebenso wie die Widerklage 
auf den ersten Rechtsgang beschränkt sein müsse. Selbst 
wenn — was hier nicht zur Erörterung steht — auch für 
das Gebiet der streitigen Ehesachen daran festzuhalten 
ist, daß der beklagten Partei eine Widerklage im zweiten 
Rechtsgang versagt ist, so würde das nicht dazu zwingen, 
der klagenden Partei die Geltendmachung weiterer Klage
gründe im zweiten Rechtsgang zu versagen. Die Rechts
lage ist in den beiden Fällen insofern eine wesentlich 
verschiedene, als die beklagte Partei nicht auf die Wider
klage zu ihrer Verteidigung angewiesen ist, sondern sich 
hierzu auch der schlichten Anträge nach §§60 Abs. 3 
und 61 Abs. 2 EheG, bedienen kann, deren Zulässigkeit, 
wie bereits oben erwähnt, für den zweiten Rechtsgang 
anerkannt ist. Es würde ihr daher nur die Möglichkeit 
entgehen, ihrerseits die Scheidung oder Aufhebung der 
Ehe zu erwirken, wenn der Anspruch der klagenden 
Partei aberkannt werden sollte. Sie wäre aber nicht ge
hindert, den Anspruch einzuklagen und in einem folgen
den Rechtsstreit zu verfolgen, wenn auch wegen der Ein
heit der Entscheidung in Ehesachen die beiden Rechts- 
streite nicht nebeneinander laufen können.

Auch wegen der Kostenregelung können gegen die 
Zulässigkeit dieser Klageänderung durchschlagende Be
denken nicht hergeleitet werden.

Das Gesetz räumt sonach der klagenden Partei in 
diesem Fall den Anspruch auf Klageänderung ein. Es 
verpflichtet nicht das Gericht, auch im Fall des Wider
spruchs gegen die Klageänderung — wie im Fall des 
§235 östZPO. — die für die Klageänderung sprechenden 
Zweckmäßigkeitserwägungen anzustellen. Daher ist die 
Zulassung der Klageänderung nicht mehr unter diesem 
Gesichtspunkt zu prüfen. Danach ist auch nicht zu unter
suchen, ob etwa die schon vorausgegangene Klage
änderung im Verfahren des ersten Rechtsganges auf den 
Scheidungsanspruch eingewirkt hat.

(RG., IVB ZivSen., Beschl. v. 25.Nov. 1940, IV B 49/40.)
[R.]

* 17

17. RG. — §§1295, 1304 ABGB. (§§254, 823 BGB.). 
In einem dreistöckigen Miethaus muß die Treppe wäh
rend der Dunkelheit, solange das Haus offen und damit 
dem allgemeinen Verkehr geöffnet ist, dauernd beleuchtet 
sein.

Der Bekl. ist Eigentümer des Hauses Nr. 1763 in T., 
die Kl. wohnte im dritten Stockwerk dieses Hauses bei 
ihm zur Miete. Sie ist am 29. Sept. 1935, als sie etwa 
gegen 63/4 Uhr abends zu ihrer Wohnung hinaufging, 
auf der Treppe zwischen dem ersten und zweiten Stock
werk gefallen, weil das Licht plötzlich ausging, und hat 
eine Fehlgeburt gehabt. Mit der Klage verlangt sie an 
Schmerzensgeld und Verdienstentgang aus Hausschnei
derei insgesamt 25800 Kr. Beide Vorinstanzen haben die 
Klage abgewiesen, weil die Kl. das alleinige Verschulden 
an ihrem Sturze treffe.

Nach den getroffenen Feststellungen befinden sich 
Schalter für die Treppenbeleuchtung am Hauseingang 
und neben den Eingängen zu den drei Wohnungen im 
Zwischenstock zwischen den einzelnen Stockwerken, da
gegen nicht neben den Eingängen zu den Wohnungen im 
ersten, zweiten und dritten Stock. Die Beleuchtung kann 
von jedem dieser Schalter aus jederzeit ausgeschaltet wer
den. Die Vorinstanzen nehmen an, daß dies auch vor dem 
Unfall geschehen ist, und machen der Kl. den Vorwurf, 
daß sie nicht den Versuch gemacht habe, durch Rufen 
die Wiedereinschaltung der Beleuchtung zu erreichen,
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und daß sie sich beim Weitergehen nicht am Gelan 
festgehalten habe. Die Art der Treppenbeleuchtung 
ten sie für ausreichend. Dem kann nicht beigetreten

. v-w T i  r  t i  l _______AA n  ««/>
ren sie tui ausre icucuu. u c m  *.<um m u n
den. Der Unfall hat sich in einem Miethaus ereignet, 
dem sich sowohl in den drei Stockwerken wie in je“ 
Zwischenstock Wohnungen befinden. In einem soi 
Hause muß die Treppe während der Dunkelheit, sow 
das Haus geöffnet ist und damit dem allgemeinen 
kehr offen steht, dauernd beleuchtet sein. Die Mog 
keit, daß die Beleuchtung von verschiedenen Stellenkeit, daß die Beieucntung von verscmeuenen uiu--- ^  
Hauses aus ausgeschaltet werden kann, bildet eine ¿eii 
fahrenquelle, die durch eine Dauerschaltung yerm daS 
werden kann und vermieden werden muß, solangewerden Kann unu v e rin icu L ii w c iu c u  iu u u , au» °
Haus allgemein zugänglich ist und deshalb von de 
zelnen Teilen des Hauses nicht zu übersehen ist, o .¡e 
noch andere Personen auf den Treppen befinden, u der 
Kl. durch die plötzlich eintretende Dunkelheit au 
Treppe zu Fall gekommen ist, obwohl die Licnti 
in Ordnung war, hat die unzweckmäßige Art der & 
penbeleuchtung ihren Sturz herbeigeführt. Für dies ‘ 
ist der Bekl. nach § 1295 ABGB. sowohl als Hau A|cr. 
ti'imer wie als Vermieter der Kl. verantwortlich, 
diugs war das Verhalten der Kl., als das Licht e 
ebenfalls nicht richtig. Die Vorinstanzen weisen mi „g 
darauf hin, daß sie auf alle Fälle trotz ihrer .Benin clie 
durch ihren vierjährigen Sohn und die Einsam 
sich am Geländer hätte festhalteu müssen. rlieri j eB) 
um so mehr ein Verschulden der Kl. gesehen . nDte 
als sie die Art der Beleuchtung des Treppenhause ¿iüa<r 
und wußte, daß ein plötzliches Erlöschen der Bew LsChuI' 
durchaus im Bereich der Möglichkeit lag. Das v ^¡t 
den beider Teile ist etwa gleich hoch zu bewert 
Rücksicht auf § 1304 ABGB. ist deshalb aUS?Hfßte de[n 
daß der Schadensersatzanspruch der Kl. zur riai 
Grunde nach zu Recht besteht.

(RG., VIII. ZivSen., U. v. 14. Nov. 1940, VIII 502/-^

18. RG. — § 4 VO. über die deutsche Staatsangen ^  
keit v. 5. Febr. 1934. Wenn ein Reichsdeutsche j,at, 
letzten Wohnsitz im Reichsgau Sudetenland geGgyfscbe 
so sind für seine Beerbung nach §4 VO. über die  ̂ ¿er 
Staatsangehörigkeit v. 5. Febr. 1934 mit §1 .“Dj en sudejlaiouiigLUizi • g ■»v.«» * * -z* » v.*z» • * * ***** o  , A p T l 3  ̂ i

D. über die deutsche Staatsangehörigkeit in und
tendeutschen Gebieten v. 12. Febr. 1939 das A c r̂ens'
VO.
tendeutschen Gebieten v. 12. Febr. 1939 das C,„rfaurens" 
die in §798 ABGB. in Bezug genommenen v 
bestimmungen anzuwenden. . cÜe

Nach dem Notariatsprotokoll v. 18. Juli J94 g de111 
Verstorbene bald nach dem Jahre 1900 die Eh . selbst 
Reichsdeutschen M. geschlossen, damit also a cüe®e 
die deutsche Staatsangehörigkeit erlangt. , r ¡ner P1,' 
trotz ihres Verbleibens in Polen nach dem y er geV0l7
tat behalten hat oder polnische Staatsangehor „  q
den ist, steht bisher nicht fest. Ebenso ist z'v , üblich 1 
die Verstorbene ihren letzten Wohnsitz tat “ ^  uiy 
Karlsthal (Lager) gehabt hat oder ob es si j eH 
einen Aufenthalt in einem Übergangslagcr g delll.,-

Wenn die Verstorbene bei ihrem Tode Ke „ phabt JJ®; 
war und ihren letzten Wohnsitz 
so sind für ihre Beerbung

itschf
>ei ihrem 1° ° e,u i CTehabt f
hnsitz in Karlsthal g uh

so sind tür ihre Beeröung nach § 4 Abs. 1 d1 /rGp'-. ’
die deutsche Staatsangehörigkeit v. 5. Febr. w „
oc\ j --  —Cj1 g i unter a der VO. Ober Oeb,e\u

örigkeit in den sudetendeutschen j e gii >
85), der nach , 
Staatsangehörig»taatsangehorigkeit in den sudetenaeuw^■ , nqe
v. 12. Febr. 1939 (RGBl. I, 205) auch im £ Büß- „rl-
sachlich die Vorschriften des dort geltenden dort  ̂a 
verfahrensrechtlich nach § 798 ABGB. auch ^  kont

und
■&

vertahrensrechtlich nach § /yö advjd. an- Es .
tendcn Verfahrensvorschriften maßgebend- nechte 
nicht die Erteilung eines Erbscheins nach 7 aUf PrVs 
deutschen BGB., sondern die Einantwortu g Sinnc 
bedingter oder unbedingter Erberklarung gntg^es 
ricfptrpiVhicrhpn Pprh+Q in Fraise. Da nun ,österreichischen Rechts m Frage. Da nun V^0ri 
nähme solcher Erberklärungen und die t i  ^ eCj,.
Nachlasses dem im AGBez. Posen ...«.naiw-, 
sind, ist eine Übertragung der Ver asse ^  5̂4, - 
lung an dieses Gericht nicht möglich t e dahef iea 
=  DR. 1940, 1958S3). Die Abhandlung wäre ge)tefla 
AG. Würbenthal nach den für dieses Gerinn ^  de„ 
Vorschriften durchzuführen und auch aU‘M 7maß zU, jrt 
gegliederten Ostgebieten befindlichen Geriet
strecken, wobei es die Rechtshilfe aride
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selh îUĈ  ne*,men könnte, soweit es nicht die Geschäfte 
m v°rnehmen muß, wie Beschlußfassungen und Kund- 
AltrpUngen' ^ ur Erteilung eines etwa für das Gebiet des 
üec Äues notwendigen Erbscheins wären die Gerichte 

a Altreichs nach § 2369 BGB. und § 73 FGG. berufen.
¡n die Verstorbene ihren letzten Wohnsitz weder 
l,au aiJsJ,al noch sonst im sudetendeutschen Gebiete ge- 
lichp . en> so würde die Verlassenschaftssache mög- 
7u,J vv,e.lsp nach § 14 der VO. zur Vereinheitlichung der 
igj/PdfSkeit in Familien- und Nachlaßsachen v. 31. Mai 

g WGB1.1, 472) an das AG. in Berlin abzugeben sein. 
Staate die Verstorbene zur Zeit ihres Todes polnische 
Amjg^pS^hörige gewesen sein, so wäre nach §§23,140

VI11- ZivSen., Beschl. v. 14.Nov. 1940, V illip GB136/40.')’

iti«Ü1chRGc“~ § ̂ 07 ÖsterrZPO. Die Auswanderung eines 
Vo]iS( en, Schuldners in feindliches Ausland gefährdet die 
ênten e'ner 8eSen *hn bestehenden Forderung auf

steiiun^hlrjl'g und rechtfertigt den Anspruch auf Sicher
et .1,5' .Die _ Veränderung der Vermögensverhältnisse, 
begrüß ®ln Sicherstellungsantrag nach § 407 ÖsterrZPO. 
Bchen v ,w‘rd> darf nicht vor dem Schlüsse der miind- 
den pP(,5[":!ncl*unK 'n dem den Rentenanspruch betreffen- 

r eingetreten sein.

kl;

Jer seiner Berufsunfähigkeit zugesprochen.

duldet-̂  Jan- 1938 wurde Kl. durch einen vom Bekl. ver
klage ,I?n Autounfall verletzt. Über seine Schadensersatz- 
¡Un| -k 1 Vg 104/38) fand die letzte mündliche Verhand
elten ^‘ -Febr. 1939 statt, die zur Einholung von Aus- 
v.22.Msna?h § 193 ZPO. geschlossen wurde. Mit Urt. 
uid e: arz *939 wurde dem Kl. ein Betrag von 3199,42 M/. 
ffir di'"S. Wochenrente von 21,80 9UI ab 24. Febr. 1939 

ln uaue
e  K?eiaamr,19- Aug. 1939 eingebrachten Klage begehrte 
»s Siche f Behl- zum gerichtlichen Erlag von 22672 
« 407 7n ^ e**unS lü r die künftigen Rentenzahlungen gern. 

Öie t m verhahen.
ien, niefgerichte haben das Klagebegehren abgewie- 
va£ der1*!3! .’^rer Ansicht seit dem 22. März 1939, dem 
■^chlerf/f ^slallun£ *m Vorprozeß, keine wesentliche 
e,rigetret. erunS der Vermögensverhältnisse des Bekl. 
..Eine

ä
____  ______ &  ________W . . . W  « W -

r l|iff 'n den Fällen möglich, in welchen wegen
PCrVCrlf*+ 7nne r n r lp r  F r p n ip i+ c p n + 7 ip h i in iT  H o lH .

¡?**a'dXe7Ö eii1,ng zu Leistungen, die erst nach Er
logen Ms Urteils fällig werden, ist bei Unterhaltsforde-

£etrrten sei ‘ 
le 
i d 
:n

Perverletzung oder Freiheitsentziehung Geld- 
5evviß n5 e®Pr°chen werden. In diesen Fällen ist es un- 
l'^dncrKM, e. Geldrente zur Zeit ihrer Fälligkeit auch 
irt deji y sein wird. Die Bestimmung des § 407 ZPO. 
v.̂ lnSHehli '̂reP*<’ F'er Hdfe zu gewähren und die Ein- 
w e". n- er ^ en.*en zu sichern, die erst künftig fällig 

renn 1; l|®e, Bestimmung kann angewendet werden, 
p?r notw» v/eherstellung der künftigen Zahlungen offen- 
C n Mißh g erscheint“  (l.Satz des § 407 ZPO.). Um 

erl raucu dieser zugunsten der Forderungsberech 
a  assenen BesHmmnncr 7ii vprhiifpnV» atz dPQ‘ «sc,1i en Bestimmung zu verhüten, setzt der 

Jû öa-enc, PZ ZPO. fest, daß eine Veränderung in den 
1&« ist V,erhältnissen des Verpflichteten erst zu be- 

rauetl j e n ,n  s'e erheblich ist. Dieser Schutz gegen 
darf aber nicht übersehen lassen Haft Her

8,407 hieH„.ge,örtlichen Bestimmungen im 
jn,r er2elegt ist und daß daher der fi

l.Satz des 
Anspruch aufOlG H n p 1 n> , u u u  u u i i v i  u c i  n . i i ö j j x  U V . l t  d U l

,etlSiin«;Puge^en ist> wenn der „Verpflichtete ver- 
tiJ Eürgern_hrer geworden ist“  (vgl. Sper l ,  „Lehrbuch 
Vm ^oflstr« i n Rechtspflege“  S. 513), wenn „die künf- 
i  der Rentenforderung gefährdet ist“

,JVh \v i o h l e > »Kommentar zu § 324 der ZPO.“ ). 
%5?nsverhhute.m Zeitpunkt die Veränderung der Ver- 
itti r.arkeit tni.sse,. welche eine Gefährdung der Voll- 
i|H8r?esetz ,i mit s'c*1 bringt, eingetreten sein muß, ist 
biühi^ückt »i 5a? Wort „inzwischen“  nicht genau 
V ‘chen v  1S Zeitpunkt ist der Schluß derjenigen 
iKVrUng Verhandlung anzusehen, in welchem die Ver- 
¿Pp. (vgl. Postens hätte geltend gemacht werden kön- 

¿¡ f f . ^Has-Pohle,  „Kommentar zu § 324 der 
"erhatAHi'• vorliegenden Fall ist dieser Zeitpunkt 

1‘»Ölung v. 21. Febr. 1939 und nicht der Tag der

Urteilsfällung, da die Verhandlung gern. § 193 ZPO. ge
schlossen war.

Zu dieser Zeit hatte der Bekl., wenn er auch nach Aus
sage des S. Anfang September 1939 nach Triest gefahren 
war, noch ein Geschäft in der K.gasse, ein Haus in der 
R.-Straße und gegen die Versicherungsgesellschaft eine 
Forderung von rund 6000M t, deren Betrag erst nach der 
Urteilsfällung im Mai 1939 bei Gericht erlegt worden ist 
(Akt HL 33/39).

Die Veränderung nach dem 21. Febr. 1939 bestand 
darin, daß der Bekl. nach Australien auswanderte, daß 
sein Geschäftsbetrieb endgültig aufgegeben worden ist 
und daß die Versicherungssumme im Großteil von der 
Arbeiterkrankenversicherungskasse und der Reichsunfall
versicherung in Anspruch genommen wurde, so daß nun
mehr die Versicherungssumme erschöpft ist und für die 
künftigen Rentenforderungen keinen Deckungsfond bietet. 
Die Auswanderung des Bekl. nach Australien bedeutet 
mehr als die Verlegung seines Wohnsitzes in das Aus
land i. S. des § 379 Abs. 2 Ziff. 2 EO., denn es handelt 
sich nicht bloß um eine Erschwerung der Einbringlichkeit 
durch den Zwang, das Urteil im Ausland zu vollstrecken; 
Australien befindet sich im Kriegszustand mit dem Deut
schen Reich. Eine Exekutionsführung auf das in Australien 
befindliche Vermögen des Bekl. ist nicht bloß erschwert, 
sondern unmöglich. Darin liegt aber — vom Standpunkt 
der Einbringlichkeit der Forderungen aus gesehen — eine 
erhebliche Verschlechterung der Vermögensverhältnisse 
des Bekl. Ob der Kl. auf das letzte Declcungsobjekt im 
Inland, das Haus in der R.-Straße, bei der künftigen Fäl
ligkeit der einzelnen Rentenforderungen greifen kann, ist 
ungewiß geworden, da der Bekl. -  ein Jude -  in feind
liches Ausland ausgewandert ist.

Bei dieser Veränderung der Umstände ist zu befürch
ten, daß die Vollstreckung der künftigen Rentenforde
rungen gefährdet ist, wenn sie nicht unmöglich wird. 
Hierin ist aber eine erhebliche Verschlechterung der Ver
mögensverhältnisse des Bekl. zu erblicken und daher der 
Anspruch nach § 407 ZPO. gegeben.

(RG., VIII. ZivSen., U. v. 14. Nov. 1940, VIII 119/40.)
IN-1*

** 20, RG. — §§3, 4 Tschech. Anfechtungsordnung vom 
27. März 1931 (SdGuV. Nr. 64).

1. Zur Frage der Anfechtbarkeit der sog. „gemischten 
Schenkung“.

2. Zur Anfechtung einer Veräußerung wegen Vermö
gensverschleuderung genügt es, daß der Anfechtungsgeg
ner erkennen mußte, daß das von ihm zu entrichtende 
Entgelt unangemessen niedrig und deshalb die Weggabe 
des Vermögensstücks gegen dieses Entgelt geeignet war, 
etwaige Gläubiger des Veräußerers zu schädigen. Ob er 
wußte, daß der Veräußerer derzeit Schulden hatte, ist 
ohne Bedeutung.

Si. schuldet der KI. aus einem rechtskräftig geworde
nen Wechselzahlungsauftrag 40000 K nebst Zinsen und 
Kosten, die Zwangsvollstreckung gegen ihn ist fruchtlos 
verlaufen. Si. war Miteigentümer des Grundstücks E. Z. 519 
in Sch. zur Hälfte und des Grundstücks E. Z. 176 dort zu 
einem Drittel, er hat beides mit Kaufvertrag v. 12. Dez. 
1936 für zusammen 15000 K an den Bekl., seinen Schwa
ger, verkauft. Die Einverleibung des Miteigentums des 
Bekl. ins Grundbuch ist am 14. Dez. 1936 erfolgt. Nach 
dem eingeholten Sachverständigengutachten beträgt der 
Wert nach Abzug der Belastungen für die Hälfte der 
E.Z. 519 17 000 Kund, für das Drittel dei’ E.Z. 176 12000 K.

Mit der am 7. März 1937 eingereichten Klage ficht die 
Kl. die Veräußerung der Gruudstücksteile wegen Gläu
bigerbenachteiligung nach §§2 Nr. 3, 3 und 4 Nr. 1 AnfO. 
(Ges. v. 27. März 1931 (SdGuV. Nr. 64]) an. Das Erst
gericht hat die Klage abgewiesen; es verneint das Vor
liegen einer Benachteiligungsabsicht bei Si., der Kennt
nis und des Kennenmüssens davon bei dem Bekl., 
verneint auch eine die Gläubiger Si.s benachteiligende 
Vermögensverschleuderung und hält eine Unentgeltlich
keit der Veräußerung nicht für vorliegend. Dagegen hat 
das BG., das im übrigen dem Erstgericht beitritt ein 
„negotium mixtum“  angenommen und der Anfechtung 
insofern stattgegeben, als es den Bekl. schuldig erkennt
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zu dulden, daß die Kl. sich wegen ihrer Forderung durch 
Exekution in 9/34 der E. Z. 519 und in 7/39 der E. Z. 176 
in Sch., früher dem Si. gehörig, befriedige.

Mit der auf § 503 Nr. 2 und 4 ZPO. gestützten Rev. rügt 
der KI., daß seinem Anfechtungsantrage nicht in vollem 
Umfange stattgegeben worden sei. Sie ist auch begründet.

Während das Erstgericht die Veräußerung der Liegen
schaftsanteile mit Rücksicht auf ihren Oesamtcharakter 
und Hauptzweck, die Tilgung der Forderung des Bekl., 
als entgeltliches Geschäft auffaßt, nimmt das BO; ein 
„negotium mixtum" an, weil der Wert, den die Sach
verständigen ermittelt haben, den Kaufpreis erheblich 
übersteigt, ohne sich mit der Frage zu beschäftigen, ob 
der Wille der Vertragschließenden auf eine (teilweise) 
unentgeltliche Zuwendung gerichtet war. Allerdings hat 
der Bekl. das BU. nicht angefochten, aber auch vom 
Standpunkt der Kl. aus war diese Prüfung geboten, weil 
erst dann beurteilt werden kann, ob die Anfechtung 
nicht wegen des ganzen Geschäfts Erfolg haben muß.

Nicht jeder zweiseitige Vertrag, der dem einen Teil 
einen größeren Vorteil bringt als dem anderen, kann als 
Schenkung des Mehrwerts angesehen werden. Nun spricht 
die AnfO. allerdings im § 4 Nr. 1 nicht von Schenkungen, 
sondern von unentgeltlichen Verfügungen des Schuldners. 
Aber auch bei Beurteilung der Unentgeltlichkeit kommt 
nicht schlechthin der wahre Wert von Leistung und 
Gegenleistung, sondern zugleich deren Wertung durch 
die Beteiligten in Betracht; insofern hat auch die Schen
kungsanfechtung eine subjektive Seite (Jaeger,  „Gläu
bigeranfechtung", 2. Aufl., Anm. 46 zu § 3). Ging der 
Wille der Vertragschließenden auf einen billigen Verkauf, 
so liegt keine Unentgeltlichkeit vor. War dagegen der 
Hauptzweck des Geschäfts Freigebigkeit, so unterliegt 
das Geschäft der Gläubigeranfechtung wegen Unentgelt
lichkeit. ln der Regel wird dann aber das Geschäft in 
seiner Gesamtheit anfechtbar sein. Nur wenn das Ge
schäft sich in einen entgeltlichen und einen unentgelt
lichen Teil zerlegen läßt, kommt eine Teilanfechtbarkeit 
in Frage.

Auch wie sich diese Teilanfechtbarkeit auswirkt, ist 
zweifelhaft. Doch bedarf es keines weiteren Eingehens 
auf diese Fragen, weil die Anfechtung aus § 3 AnfO. 
begründet ist.

Die Benachteiligung der Kl. „als einzigen Gläubigerin“  
des Schuldners durch die Veräußerung der Liegenschafts
hälften haben die Vorinstanzen bereits festgestellt. Sie 
verneinen die Anfechtbarkeit aus §§2 Nr. 3 und 3 AnfO., 
weil weder der Schuldner Si. noch der Bekl. von dem 
Vorhandensein dieser Gläubigerin gewußt habe. Das 
schließt aber die Anfechtbarkeit aus § 3 AnfO. wegen 
Vefmögensverschleuderung, der Hingabe Von Vermögens- 
stücken „in leichtsinniger Nichtachtung des wahren Wertes“  
(Weiß,  „Tschechosl. Konkursordnung usw.“ , Anm.34 zu 
§§30,31 KO.), nicht aus. Wenn diese Bestimmung die 
im letzten Jahre vor der Anfechtung vom Schuldner ein
gegangenen Kauf-, Tausch- und Lieferungsvertrage für 
anfechtbar erklärt, sofern der andere Teil in dem Ge
schäfte eine die Gläubiger des Schuldners benachteiligende 
Vermögensverschleuderung erkannte oder erkennen mußte, 
so genügt für ihre Anwendbarkeit neben der zur Zeit 
der Klage vorliegenden Benachteiligung von Gläubigern 
des Schuldners die Erkenntnis oder fahrlässige Nicht
erkenntnis des Anfechtungsgegners bei Vertragsabschluß, 
daß das von ihm zu entrichtende Entgelt unangemessen 
niedrig und deshalb die Weggabe des Vermögensstückes 
gegen dieses Entgelt geeignet ist, etwaige gegenwärtige 
oder künftige Gläubiger des Veräußerers zu schädigen. 
Ob er weiß, daß der Veräußerer derzeit Schulden hat, 
ist ohne Bedeutung. Nach den Feststellungen der Vor
instanzen hat der Bekl. die Liegenschaftsanteile zu einem 
Preise (15 000 K) erworben, der unter ihrem halben 
Werte lag. Dieses Mißverhältnis hätte er, wenn er es 
tatsächlich nicht erkannt haben sollte, jedenfalls bei An
wendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt erkennen 
und die Folgerungen daraus ziehen müssen. Der Tat
bestand des § 3 AnfO. ist somit gegeben und daher in 
Abänderung der ergangenen Urteile dem Anträge der 
Klage in vollem Umfange stattzugeben.

(RG., Vllf* ZivSen., U. v. 25. Nov. 1940, VIII 484/39.)
[He.]

Reichsarbeitsgericht

** 21. RArbG. -  §2 ÖffArbOG.; §2 TarO.

öffentlichen Verwaltungen __ ____
TarO. A für Gefolgschaftsraitglieder im öffentlichen ‘-'-Ja 
v. 30. April und 19. Dez. 1938 (RGBL I, 476 und ' ° j.

Der Angestellte im öffentlichen Dienst **aiQun ..jeiit' 
baren Anspruch auf besondere Vergütung für außer*i nörd
liche Mehrarbeit nur auf Grund entsprechender

des Führers der Verwaltung oder des Bet zu 
r ist aber verpflichtet, eine solche Anordnung ^ 

wenn die Voraussetzungen dafür (Nr. 3 voiH 
der Fass. v. 19. Dez. 1938; früher Erlaß des Rf ” 1- t<

nung

treffen,
uer rass. v. iv. uez. ivjo; iruiier liiuji uo Tsflt
6. Juni 1938 (RBesBl. 222J) gegeben sind. Untertan
das schuldhafterweise, so kann der Angestellte ü g^g. 
sprechenden Beträge unter dem Gesichtspunkt de „„flicht 
densersatzes wegen Verletzung der Fürsorg V 
fordern, f )  be-

Der Kl. war bis Ende März 1939 Angestellter uL eil,e 
klagten Stadtgemcinde. Er hatte Anwartschaft 
über die reichsgesetzliche V e r s i c h e r u n g s p f l i c h t  

gehende Alters- und Invalidenversorgung ua‘f r1Qjg bis 
gung der Bekl. Er hat in der Zeit v. 3. Okt. *
7. Febr. 1939 178 Überstunden geleistet. 1 0 )4

Er begehrte die Verurteilung der Bekl. zht e‘ v<>n 
einer Vergütung für diese Überstunden ¡n tll 
268,78 cJtM brutto. Er trug vor, daß er die Oben* ^

¡ndefl

auf Anordnung „des ßienststellenleiters" u^ ej,r als 
51 ständige Wochenarbeitszeit hinaus während t ‘ ¿gl) 
drei Wochen „regelmäßig" habe leisten müssen g der 
diese Arbeitsleistung zur Bewältigung des Umtai» 
Geschäfte notwendig gewesen sei. (( ßbet-

Die Bekl. bestritt die Leistung „regelmäßigst 
stunden. Sie machte außerdem geltend, daß dieT \ paUef'
solcher an den Kl. als versorgungsberechtigten■ ge-
angestellten im freien Ermessen des Behörden! un“ 
legen habe und an die Voraussetzung sehnt“ 1 . gpe 
begründeter Anordnung durch diesen geknüptt
solche Anordnung sei nicht ergangen. daß

Das bestritt der KI. nicht, machte aber ge' rStunde°_ 
der Oberbürgermeister um die Leistung der. ■tujehe 
gewußt und diese gewünscht habe, die sehnt ‘ °c'
ordnung aber nur infolge irrtümlicher Auslegung 
Stimmungen verweigert habe. . . zlxrüc>i'

Das BG, gab der Klage statt. Die Rev. 1S 
gewiesen. .... 0bef'

Der Streit betrifft die Frage, ob der Kl. Rpzahlun»

¡ist ‘V

stunden, die er geleistet hat, eine besondere ¡n 
verlangen kann. Die Grundlage derjenigen ° \rt 
das Vertragsverhältnis zwischen den öffentlichn oirem;1'-“  niefl

öffentlichen Jschäften und den Angestellten im ötteniuc»'-“  _ ¡,en, >~ 
Hinsicht der Leistung von Mehrarbeit ^ r jegffeiltlic ¡|e

Ä
daß ...„een

§ 2 TarO. A für Gefolgschaftsmitglieder im
Dienst v. I. April 1938 (RArbBl. VI, 475). Dort U"
Gruppen von Angestellten vorgeschrieben, ,.e:stung 
stunden — diese werden begrifflich als Dien 
bestimmt, die über die festgesetzte regelmaüg r aL  
zeit (Abs. 1 Satz 1) hinausgehen — aut drinÄ j2 all* o 
zu beschränken und, soweit tunlich, gleichm & Sa"Lf, 
Gefolgschaftsmitglieder zu verteilen sind ü \ J eine , , zt 
ferner, daß sie regelmäßig durch die aUg .£ ziile e 
giitung der Angestellten abgegolten werden. fern c, f 
genannte Regelung erfährt in Abs. 3 Satz 2 j j C We
Durchbrechung, als Gefolgschaftsmitglied , ¡̂Bdi 
nach §§ 11-14 RAngVersQ. versicherungsmn v
Anwartschaft auf eine über die reichsges ^¡„ter/1 
sicherungspflicht hinausgehende Alters- pi-ellStbereC ginc 
benenversorgung unter Beteiligung des u  ßeihe t,er 
ten haben, für geleistete Überstunden in er ¡t so* pjg 
entsprechende Dienstbefreiung, bei Unmog soIle!IVor- 
aber eine näher bestimmte Bezahlung e™a nntefl ¿\e

Kl 4
auci v-iiic iiauci ucbiuunm. »**-*“ & - rrpnaHH 
Gefolgschaftsmitglieder, die nach den g ^ r 
Schriften versicherungsfrei sind oder, w . 
dort näher bestimmte Anwartschaft a ., e0 Pe.ruais 
haben, enthält sich die TarO. A einer w 
inung; für sie müßte also, sofern das kc
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d ‘e Ordnung ausschließlich durch diese TarO. fände, 
0h en, allgemeine Regel gelten, wonach für geleistete 
werden I r ”  e’ne besondere Vergütung nicht verlangt

p a s s e n  sind für die Bestimmung der beiderseitigen 
crpj1 • und Pflichten weiterhin die Vorschriften der all- 
foW ?6?, Dienstordnung (ADO.) für nichtbeamtete Ge- 
Betr-ursniitglieder bei öffentlichen Verwaltungen und 

?n> insbesondere zur TarO. A für Gefolgschafts- 
Bl r!,e-ä?r ’m öffentlichen Dienst v. 30. April 1938 (RG- 
MinH tu' heranzuziehen, die nach § 17 OffArbOG. als 
binmel tbe.dingungen des Arbeitsverhältnisses rechtsver- 

'ch sind. Nr. 2 ADO. zu § 2 TarO. A bestimmt:
.■ 5ei .  außerordentlichem und dringendem Bedürfnis 
füh die An£esteHten aut Anordnung des Gefolgschafts- 

nrers verpflichtet, in den gesetzlich zugeiassenen 
abzule^f aUcb meh*' als die regelmäßige Arbeitszeit

, $ •  ̂  iautete in seiner ursprünglichen, bis zum 30. Nov. 
tien i£cJ‘enden Fassung, die nach der alsdann eingetrete- 

Anderung zur Nr. 4 geworden ist:
Abweichungen mit geldlicher Auswirkung sind an 

Zustimmung des Reichsministers der Finanzen 
sonst zuständigen Reichsministers gebunden.

d'et  ^ Us*ünmung des Reichsministers der Finanzen und 
sonst zuständigen Reichsministers gebunden.

'uiswi ib’er vorgcsehenen „Abweichungen mit geldlicher 
inifgiighung“  konnten auch von solchen Gefolgschafts-Ausv.."“ UllJ

geleistete Überstunden betreffen, die i. S. von 
TarO. A versicherungsfrei waren oder die dort

s bte Anwartschaft hatten, ßie Bestimmung eröffnete 
Sesteiit r Dienstbehörde einen Weg, auch diesen An- 
stundp n Ulder Umständen eine Bezahlung für Ober
en pni oU verschaffen. Diese Möglichkeit wurde durch 
entsrV- i- öes RFM. v. 6. Juni 1938 betr. Überstunden- 
aUseeu dlgUnff für Angestellte (RBesBl. 1938, 222) weiter 
ZeiFri?aur  ^ er Erlaß, dessen Bestimmungen in der Folge
rnd ,Urcb we>tere Erlasse v. 8. Sept. 1938 (RBesBl. 263) 
'viirden ^  ■ SePt-1938 (RBesBl. 275) teilweise abgeändert 
Rechf/1’ suchte, wie er ausdrücklich ausspricht, seine 
§ 2 vSJUudlage in der Ermächtigung der Nr. 3 ADO. zu 
stelinndrU- A- ^ein Inhalt besteht demgemäß in der Auf- 
seine ? v°n Voraussetzungen, unter denen der Minister 
§Htt!np0r* erforderlich erklärte Zustimmung zur Ver- 
Festset VOn Überstunden von vornherein allgemein unter 
der BeDng bestimmter Beträge erteilt. Die Eigenschaft 
demu K- a*s Selbstverwaltungskörper hat nur die Be- 
ministeg’, rd.ab die Mitwirkung eines sonstigen Reichs- 

r ibre Entschließungen, Überstunden an solche 
Stilen,,, te ,zu bezahlen, nicht nötig war. Denn die Zu- 
Wurd^T e*nes anderen Ministers neben der des RFM. 
seiner 7 rcb Nr. 3 ADO. zu § 2 TarO. A nur im Falle 
Vitium Pfündigkeit erfordert, d. i. sofern ihm die oberste 
den o-pi . <js Verwaltungszweiges, in dem die Überstun- 
i aufsicU-et wurden> oblag, nicht etwa nur die bloße 
^Perschaft1” 8' e*ner a”  S'cl’ selbständigen öffentlichen

aien j S.!> n.ach alledem der Meinung des BG. zuzustim- 
ginn' ( j f 5 der KI- nach dem Rechtszustand, wie er zu Be- 
y0n j i s Zeitraums gegeben war, für den er Bezahlung 
ShrUch * nnden fordert, zwar keinen unmittelbaren An
der l-Uui solche Vergütung hat, daß der Behördenleiter 
J-138 Vo 1 aher, falls die dafür in dem Erlaß v. 6. Juni 
*üllt w r£esehenen Voraussetzungen im Falle des Kl. er- 
Sütuiin.dretl> *n der Lage war, die Zahlung dieser Ver-

- L anzuordnen.. u.
die Pfu ,e,ntsteht die weitere Frage, ob dem Dienstherrn 
fagebenr.1« l ier Fürsorge für den Angestellten gebot, 

• das Re s diese Anordnungen zu treffen. Auen das 
’’dt PPr.iT , / entgegen den Ausführungen der Revision 
Ji'cht i,r,1i . Jbei aht. Die Grundlage dafür enthält freilich 
i ArbOr' Aei bar die Vorschrift des § 2 Abs. 2 Satz 1 
'v°hl aus den angeführteil Bestimmungen so-
rj><ig an i ar9- A 'Y*e der ADO. ergibt sich die Forde- 
eitliurii-i1r en öffentlichen Dienstherrn, seinen Betrieb so 
^dentlif-r,611’ daß Überstunden auf die Fälle eines „außer- 
Aerüe,,. ne.n und dringenden Bedürfnisses“  beschränkt 
o t soll C!"e regelmäßig erforderlich werdende Arbeits- 
Vefol(rc„i,nit t  durch solche zusätzlichen Leistungen von 
satz i-.f-aattsmitgliedern bewältigt werden. Dieser Grund- 

o t m gleicher Weise auch für Gefolgschaftsmitglie

der, die in dem gedachten Sinne versicherungsfrei oder 
mit Anwartschaft auf weitergehende Versorgung aus
gestattet sind. Seine Beobachtung muß, weil ganz offen
bar eine der wichtigsten Beziehungen des Arbeitsverhält
nisses betreffend, als in den Umfang der Fürsorge des 
Führers der Verwaltung fallend angesehen werden. Diese 
erhält dadurch ihren unmittelbar rechtlich beachtlichen 
Inhalt. Die angeführte Bestimmung des Gesetzes zur 
Ordnung der Arbeit in öffentlichen Verwaltungen und 
Betrieben machte daher dem Dienstherrn die Anwendung 
dieses Grundsatzes zur Pflicht. Ihm gegenüber stellt aber 
die Möglichkeit, von dem Angestellten gleichwohl über 
diese Grenzen hinaus Mehrleistungen zu verlangen, je
doch gegen eine besondere Vergütung, lediglich ein Min
deres dar. Aus diesem Zusammenhang folgt die Ver
pflichtung des öffentlichen Dienstherrn, in derartigen Fäl
len dafür Sorge zu tragen, daß der in Anspruch genom
mene Angestellte wenigstens die unter den gegebenen 
Voraussetzungen vorgesehene besondere Vergütung er
hält. Aus alledem ergibt sich die eigentliche Bedeutung 
der von dem RFM. in dem Erlaß v. 6. Juni 1938 getroffe
nen Regelung. Sie zielte darauf ab, die Grenzen der nicht 
außergewöhnlichen Belastung solcher Angestellten all
gemein und gleichmäßig festzulegen. Wenn der Minister 
daher entsprechend der ihm durch die allgemeine Dienst
ordnung gegebenen Befugnis die Möglichkeit, für Ar
beiten dieser Angestellten, die über jene Grenze hinaus 
geleistet wurden, eine Sondervergütung zu zahlen, in be
stimmter Weise ausgestaltete, so ergeben sich daraus not
wendigerweise entsprechende Folgerungen für die nähere 
Bestimmung des Inhalts der Fürsorgepflicht der Behör
denleiter gegenüber derart in Anspruch genommenen An
gestellten. Jene mußten dafür Sorge tragen, daß diesen 
die von dem Minister näher bestimmte Abgeltung zuteil 
wurde.

Auf welche Weise das zu geschehen hatte, bedarf hier 
keiner näheren Erörterung. Hervorzuheben ist lediglich, 
daß aus den vom BG. hervorgehobenen Gründen zumal 
die in dem Erlaß v. 6. Juni 1938 ausgesprochene Forde
rung schriftlicher Anordnung in diesem Zusammenhang 
ohne Bedeutung bleiben muß. Wenn es sich dabei nach 
dem Willen des Ministers wirklich nicht lediglich um 
eine bloße Ordnungsvorschrift, sondern um eine Voraus
setzung der Leistung selbst handeln sollte, so konnte ihre 
Erfüllung, die sonstigen Erfordernisse des Erlasses vor
ausgesetzt, jedenfalls nicht im Belieben des Behörden
leiters stehen. Zurückzuweisen ist ferner die Meinung der 
Revision, daß es in der Hand des Dienstherrn gelegen 
habe, ob er, wenn nach dem Erlaß die Voraussetzungen 
der Zahlung solcher Entschädigung gegeben waren, von 
der Möglichkeit ihrer Gewährung Gebrauch machen 
wollte oder nicht, und daß er insbesondere aus Gründen 
der Führung einer sparsamen Verwaltung von entspre
chender Veranlassung habe absehen dürfen. Solche wirt
schaftlichen Erwägungen können die Pflichten des Dienst
herrn gegenüber dem einzelnen Gefolgschaftsmitglied nur 
ausnahmsweise berühren, und sie können niemals dazu 
führen, Verpflichtungen unerfüllt zu lassen, die sich auf 
Grund allgemeiner Regelung als Inhalt der Fürsorge
pflicht ergeben, zumal wenn diese die Leistung einer der 
Arbeitslast des Gefolgschaftsmitgliedes entsprechenden 
Vergütung betreffen.

Schon vor dem l.Dez. 1938 gebot daher die Fürsorge
pflicht dem Leiter der Bekl., dem Kl., falls die Voraus
setzungen des Erlasses gegeben waren, die Überstunden
vergütung zu verschaffen und die dazu nötigen verwal
tungsmäßigen Schritte zu tun. Mit Wirkung v. 1. Dez. 
1938 ist der Inhalt des Erlasses des RFM. v. 6. Juni 1938 
durch die Erste Änderung der ADO. usw. v. 19. Dez. 1938 
(RGBl. 1,1830) als neue Nr. 3 zu § 2 TarO. A in die 
ADO. eingefügt worden. Die entsprechende Verpflichtung 
des Dienstherrn wurde nun also unmittelbar durch die 
ADO. verlautbart. Das hatte die Bedeutung, daß auch 
diejenigen Behörden, die -  anders als die Bekl. -  nach 
der bisherigen Nr. 3 ADO. zu § 2 TarO. A noch der Zu
stimmung des „sonst zuständigen Reichsministers“  be
durften, von dieser durch die im Einvernehmen sämt
licher in Betracht kommender Minister erlassene Erste 
Änderung freigestellt wurden. Eine sonstige Änderung' 
der Rechtslage trat aber nicht ein. Es kann insbesondere 
nicht angenommen werden, daß die Zahlung der Über-
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Stundenvergütung auf Grund des § 17 ÜffArbOG. zum 
Gegenstand eines unmittelbaren Anspruchs des Angestell
ten gemacht worden sei und daß der Angestellte also, 
indem er solche Vergütung fordert, nicht mehr auf den 
Umweg des Schadensersatzes aus Verletzung der Für
sorgepflicht angewiesen sei. Die aus dem Erlaß v. 6. Juni 
1938 unverändert übernommene Ausdrucksweise der Vor
schrift: „Werden... Arbeitsstunden... gefordert, so 
kann . . .  entschädigt werden“ , muß vielmehr ebenso, wie 
die gegenständliche Erwägung, daß, übereinstimmend mit 
den sonstigen Grundsätzen des öffentlichen Dienstrechts 
— vgl. besonders § 3 Abs. 2 TarO. A —, die Beurteilung 
der Voraussetzungen für eine bestimmte Abgeltung der 
Tätigkeit des Angestellten dem Führer der Verwaltung 
oder des Betriebes Vorbehalten bleiben muß, zu dem Er
gebnis führen, daß die Entstehung des unmittelbaren An
spruchs auf Zahlung der Überstundenvergütung auch 
nach der Änderung der ADO. an die entsprechende An
ordnung des Führers der Verwaltung oder des Betriebes 
gebunden geblieben ist. Doch ebenso besteht nach wie 
vor dessen Verpflichtung, unter den gegebenen Voraus
setzungen diese Anordnung zu treffen. Unterläßt er das 
schuldhafterweise, so kann der Angestellte die entspre
chenden Beträge unter dem Gesichtspunkt des Schadens
ersatzes wegen Verletzung der Fürsorgepflicht verlangen.

Das BG. hatte daher zu untersuchen, ob in Ansehung 
der Mehrleistung des Kl. die Voraussetzungen des Er
lasses v. 6. Juni 1938 oder der Nr. 3 ADO. zu § 2 TarO. A 
(neuer Fassung) erfüllt waren. Das angefochtene Urteil 
stellt zunächst fest, daß es sich dabei um „regelmäßige“  
Überstundenarbeit gehandelt habe, da die entsprechende 
Inanspruchnahme des Kl. sich über drei zusammen
hängende Wochen und über 51 Wochenstunden hinaus 
erstreckt habe, ferner, daß diese Überstunden zur Bewälti
gung der anfallenden Arbeit erforderlich waren und auf 
Veranlassung des zuständigen Abteilungsleiters gemacht 
worden sind. Das gibt zu rechtlichen Bedenken keinen 
Anlaß und wird auch von der Revision nicht angegriffen.

Außer diesen Voraussetzungen muß jedoch, wie das 
BG. weiterhin nicht verkannt hat, ein ferneres Erfordernis 
erfüllt sein: Die Leistung der Mehrarbeit, um die es sich 
handelt, muß dem Willen des Führers der Verwaltung 
oder des Betriebes entsprochen haben. Das ergibt sich 
sowohl aus dessen schon berührtem „Direktiönsrecht“  
wie auch aus der Gestaltung der Bestimmungen selbst; 
es ist der richtige Kern, der der Verteidigung der Bekl. 
zugrunde liegt, daß die schon in anderem Zusammen
hänge berührte Anforderung nicht erfüllt sei, die der 
Erlaß v. 6. Juni 1938 und die ADO. in ihrer neuen Fas
sung mit dem Satze aufstellen:

Die Anordnung zur regelmäßigen Arbeitsleistung
über 51 Stunden hinaus in der Woche für einen länge
ren Zeitraum als drei Wochen ist schriftlich unter An
gabe des hierfür maßgebenden Grundes von dem zum
Abschluß von Arbeitsverträgen ermächtigten Dienst
stellenleiter oder seinem Vertreter zu treffen.

Die Bedeutung dieses Satzes kann, wie bereits dargelegt 
wurde, nicht darin bestehen, daß der Führer der Ver
waltung oder des Betriebes es in der Hand hätte, durch 
Unterlassung der schriftlichen Anordnung dem Angestell
ten die ihm nach den übrigen Gegebenheiten zukommende 
Vergütung vorzuenthalten; die Bestimmung ist aber der 
Ausdruck dafür, daß es sich um Mehrarbeiten handeln 
muß, die in dem entsprechenden Willen des Führers der 
Verwaltung ihre Grundlage finden. Auch dies Erforder
nis ist nach der Feststellung des BG. im gegebenen Fall 
erfüllt. Denn das angefochtene Urteil sagt weiter, daß die 
Ableistung der Mehrarbeit des KI. dem Behördenleiter 
nicht nur bekannt war, sondern daß er ihre förmliche An
ordnung allein mit der unzutreffenden Begründung ab
gelehnt hat, Angestellte, die Anwartschaft auf eine Alters
und Hinterbliebenenversorgung hätten, bekämen Über
stunden sowieso nicht bezahlt.

(RArbG., Urt. v. 18. Sept. 1940, RAG 62/40. -  Breslau.)

Anmerkung: Der Fall zeigt einmal mehr die Schwierig
keiten, die den Körperschaften des öffentlichen Rechts 
die arbeitsrechtlich sachgemäße Behandlung ihrer nicht 
im Beamtenverhältnis stehenden Gefolgschaftsmitglieder

(Deutsches Recht, Wochenausgabe

bereitet. Die Behördenleiter sind vielfach geneigt, aiicl> 
auf ihre im privaten Dienstverhältnis beschäftigten An- 
gestellten beamtenrechtliche Grundsätze anzuwenden, 
ihre arbeitsrechtlichen Maßnahmen als Verwaltung5' 
handlungen zu betrachten, dabei ein freies, gerichtlic 
nicht nachprüfbares Ermessen für sich in Anspruch t 
nehmen und sich bei der Ablehnung vertraglicher An
sprüche auf das Fehlen von Haushaltsmitteln zu berutei ■ 
Das RArbG. hat schon häufig Gelegenheit genau > 
demgegenüber darauf hinzuweisen, daß das Diensw® 
hältnis der Behördenangestellten keineswegs öffentlich 
Natur ist und daß darauf die für öffentlich-rechtlic
Verhältnisse maßgeblichen Grundsätze auch nicht 
sprechend angewendet werden können (vgl. RArn ■ 
v. 13.0kt. 1937: ArbRSamml. 32, 31 und allgeme»1 
Wacke:  ZStW. 100, 185ff.).

Die für Behördenangestellte geltenden Tarif- 33 
Dienstordnungen tragen den Erfordernissen des orte 
liehen Dienstes schon weitgehend Rechnung. In W‘C 
gen Fragen, so besonders bei der Eingruppierung “ 
Angestellten schließen sie die gerichtliche Nachprui 
weitgehend aus (vgl. dazu die interessanten Entscti. 
RArbG. in ArbRSamml. 39, 418, 425 u. 429). 
liegenden Falle handelte es sich um Ü b e r s t u n u ^  
die während eines zusammenhängenden Zeitraums 
mehr als drei Wochen regelmäßig geleistet werden 
ten. Für sie bestimmt die Allgemeine Dienstordnung 
nichtbeamtete Gefolgschaftsmitglieder bei offen«1 
Verwaltungen und Betrieben (ADO.), daß eine ne 
dere Entschädigung gewährt werden kann. Tc(n3r ,rS. 
vorgeschrieben, daß die Anordnung solcher vergüt 
fähiger Überstunden vom Dienststellenleiter oclê -S..ndes 
Vertreter s c h r i f t l i c h  und unter Angabe des Or ¡ef 
zu treffen ist. Gegenüber der Forderung des Kl. ^ ne 
sich die verklagte Stadtgemeinde darauf, daß j jC 
solche schriftliche Anordnung nicht ergangen se“ ssen 
Bezahlung der Überstunden überdies im freien Erm ^  
des Behördenleiters gestanden habe. Das RArbU- 
wie schon früher in ähnlichen Fällen, die F ü r so Bpje
p f l i c h t  des Führers der Verwaltung herangezogen. ^  
Fürsorgepflicht, die in Ansehung der Arbeitszeit , 
die Vorschriften der TOA. und ADO. einen ß °V 0teri,
Inhalt empfangen habe, habe dem Behördenleite1' £ son. 
nicht nur die Überstunden schriftlich anzuordnem vgr. 
dem auch die in der ADO. vorgesehene Überstun ^nter. 
gütung zu bewilligen. Wenn er dies schuldhaft aUS 
lassen habe, so müsse die Stadt dem Kl. den 1 . a(jen 
der Verletzung der Fürsorgepflicht erwachsenen jes 
ersetzen. Dagegen wird ein unmittelbarer Anspru 
Kl. auf Zahlung der Überstundenvergütung vom 
ausdrücklich abgelehnt. .g ein

Ich halte die Entsch. insofern für richtig,,a ?̂t.Sgr oh 
völlig freies Ermessen des Behördenleiters Uaru j 
die Überstundenvergütung gezahlt werden ¡¡n-
nicht, verneint und auf die im §2 Abs. 2 Arbu  j aS
erkannte Fürsorgepflicht verweist. D o c h  scheint zii 
RArbG. einen überflüssigen Umweg eingesem ßa 
haben, und auch das Ergebnis befriedigt n‘c"\Jejse 
der Schadensersatzanspruch nicht in gleicher goh'1'
vorrechtigt ist wie der Lohnanspruch. (Nach ] r über' 
pfändungsVO. 1940 würde z. B. die Hälfte 0' g^a- 
stundenvergütung unpfändbar sein, während j per 
densersatzanspruch in voller Höhe pfändbar w ■ <eB> er 
Kl. verlangt Bezahlung der geleisteten übers gc|iadens' 
macht einen Lohnanspruch geltend, R?'n.eni,nansprUC 1 
ersatzanspruch. Für die Frage, ob ihm ein Lon ¡e]cfl, 
zusteht, kann die Fürsorgepflicht eine R°‘ „,.JS tifl“ 
denn diese „beherrscht“  das r — Arhpitsvern e,,- 
beeinflußt daher auch die

ganze Arbcitsvernau'‘g ;bt
.............. .................. Lohnzahlungspflichb^deii-
sich, daß bei richtiger Beurteilung der dem pflic11'
leiter gegenüber seiner Gefolgschaft obliegen - sr gegenüber 
ten die Überstunden hätten vergütet werden . lirite 
ist ein Lohnanspruch nicht erfüllt worden, st3*3 
diesem rechtlichen Gesichtspunkt war der 
zugeben. .. ne er5t

Das RArbG. meint, eine Lohnforderung °^yjide3 
entstehen, wenn der Behördenleiter die ¡ner \ u 
schriftlich angeordnet habe, aber auf Orun” . treffe,’
Sorgepflicht sei er gehalten, die Anordnung sjch a 
wenn die Leistung regelmäßiger ÜberstunQ
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Vorstellungerweis?- Das scheint mir eine gekünstelte 
hiebsfüh"8 ZiU i eitl\  Die Fürsorgepflicht kann dem Be- 
ordnen riVL docb niemals gebieten, Überstunden anzu- 
Wohin’ T 6" "  «jemand wird behaupten, daß dies dem 
findet cUaf Gefolgschaftsmitgliedes dient. Nicht selten 
"he in ri„, 1" Betriebs- und Dienstordnungen, ähnlich 
daß üher'+. hi er maßgebenden ADO., die Bestimmung, 
lieh l\n(" n nur anerkannt werden, wenn sieschrift- 

oder ..genehmigt“  sind. Damit soll das 
langt dann V0Il,  Überstunden verhindert werden. Ver
bunden ,, e.ltl Gefolgsmann Bezahlung geleisteter Über
dies BetrinK weist er nach, daß diese im Interesse 
Gleicht 6S i Unumg^nglich nötig waren, kann er sich 
Seines ,10ch auf eine mündliche Anordnung
nis de« B 7e-n, v ?rgesetzten oder auf das Einverständ- 
^SDnirh • iSb8fflhrcP berufen, so stützt er diesen 
Wrdnnnn-niCht j 3u  ̂ das Unterlassen der schriftlichen 
Mehrarhnu 30ndern auf die geleistete und notwendige 
?eiolgsrhirr er^n Bezahllmg ein auf das Wohl seiner 
0rtnellen v  bedachter Betriebsführer trotz Fehlens der 
sPruch ior 9raussetzung nicht verweigern kann. Sein An
teil nicht Lohnanspruch, nicht Schadensersatzanspruch, 
"he da« i \ , ®Pruch aus auftragloser Geschäftsführung, 
angenommArbr ‘ LeiPzig kürzlich bei ähnlicher Sachlage 

, omnien hat (ArbRSamml. 40, 12).
äeUvenwu, UeL/jrdenfeiter die Gewährung der Überstun- 
u^chtunrr ? “ belassen, so muß er seine Entsch. unter 
V üt k der f ürsorgepflicht treffen. Versagt er die 
s,°llen or“ ! obgleich er sie hiernach hätte gewähren 
¡kn. Da« brau.ci,<: diese, Entsch. nicht anerkannt zu wer- 
Leistunrr . Gericht kann dem Gefolgschaftsmitglied die 

n„-2u| prf?ben, die ihm bei zutreffender Würdi- 
?°rgenfii„i, ac1'1jage unter Berücksichtigung der Für- 
piineu K .^ b ü h r t ,  also den Lohn für die Überstunden, 
r  Fällen- Sf hadensersatz. Zum Vergleich können 
o 1j nen’ ,in denen der jetzt allgemein anerkannte
■ ̂ ftsm Lr- , gleichmäßigen Behandlung aller Gefolg- 
lchu Ä lletler durchgreift. Auch dabei handelt es 
rSL Verstfi(üne Auswll;kung der Fürsorgepflicht, gegen die 
o r'gen Ut’ wenn elnem Gefolgscliaftsinitglied eine den 
Ahlich’ Wean auch freiwillig, gewährte Leistung ohne 
Tl auch Grund ,vorenthalten wird. In diesen Fällen 
l^aftsnij, das RArbG. dem beeinträchtigten Gefolg-n J I , ,r* , UCU1 ueeiniracnugien uerolg-

*tifikat i led stets die betreffende Leistung selbst (die 
»„.nicht d?s Ruhegeld usw.) zugesprochen und hat 
iWränkf t i eiJ?en bloßen Schadensersatzanspruch be- 
^ ; 3ö, ä Ä  die Urteile des RArbG.: ArbRSamml. 35, 

’ 37, 273 ; 39, 49, 65).

Prof. Dr. A r t h u r N i k i s c h ,  Kiel.

üa d
}V  die A r,b9- — § 13 ArbZO. v. 30. April 1938; VO. 
v 93)- DiW a!*®2®1*. der .Bearn,en v. 13. Mai 1938 (RGBLSie n* a scannen v. IJ. M ai 1 I KUBl .

i? Angestellten im öffentlichen Dienst haben im
lü, " ohn; r  e J ,r C mam,en regelmäßige Mehr- 
J? diejenit bes?ndere Vergütung zu leisten. Das gilt auch

^ C S u g f t f 8 ' 3Uf d'e §2 der Tar° ‘ A nicht
^  bis zum l.Aug. 1939 mehrere Jahre lang 

^ t e l l f e r  « * “  i jer Verwaltung ihrer Stadtwerke als 
lV8lSe rv tat‘g- Bis zum Sommer 1938 betrug die regel- 
X  & ns/ze it48 Stunden Nachdem durclf VO. vS , 
n,. für u (RGBl. 1,593) v. 1. Juli 1938 an die Arbeits- 
%r>1."'ür<Jei Hte iaufA wöchentlich 51 Stunden festgesetzt 

die stäfiHdurch Anordnung des Bürgermeisters auch 
ii^itszei*dt.lsch“ , Angestellten die 51stündige Woclicn- 
&  Ä u enHngefnh rt Der Kl. ist der Ansicht, daß die 
dlSrbeit " d-en h(n?usgehende Arbeit zuschlagpflichtige 
¿ • V  d l T  l',nd v at. Klage auf Feststellung erhoben, 

48 s L  " dĈ  Zeit v- L April 1938 bis 31. März 1939 
hrarbeit c+deri  hlnaus ge|eisteten Arbeitsstunden als ln, cir-otunden zu vergüten seien.

%
„ ____

i ,h a tedad f f  ArbG- dem Klageanträge erkannt 
^glos LArbG. die Klage abgewiesen. Die Rev. war

Sä SterrintitSV-e/ h,ältni,S deS als städtischen Angestell- 
Allcrp £ se*t dem 1. April 1938 zwar der Bestimmung 

^meinen Tarifordnung für Gefolgschaftsmitglieder

im öffentlichen Dienst (ATO., RArbBl. 1938, VI, 471), da- 
n'cht der Tarifordnung A (§ 1 Abs. 2 ATO., RArb- 

BL VI, 475), weil die Bekl. keine 10000 Einwohner hatte. 
Diese ist vielmehr von der Bekl. gemäß Nr. 1 der AI1- 
T-™6'nen Dienstordnung zu § 1 TarO. A erst zum 1. April 
1931 eingeführt worden. Es galt somit für die hier frag
liche Zeit nicht die Bestimmung des § 2 Abs. 1 TarO. A 
C,l;lßeidleJ Ve^ütung für die gern. § 8 Abs. 2 ATO. über 
48 stunden hinaus zu leistende Arbeit in dem Tarifgehalt 
mit enthalten ist. Indessen kann der Kl. einen Anspruch 
auf Sondervergütung seiner Arbeitsleistung in den 49. bis 
51 Wochenstunden nicht allein daraus herleiten, daß nach 
8 8 Abs. 2 ATO. die in den Grenzen der Arbeitzeitord- 
nung .über 48 Stunden hinaus zu leistende Arbeit als 
Mehrarbeit gehen soll. Denn einen allgemeinen Grund
satz, daß jede über die gesetzliche Mindestarbeitszeit hin
aus zulässige Mehrarbeit besonders zu bezahlen ist, gibt 
es nicht und hat es nie gegeben, insbesondere nicht für 
Angestellte, von denen früher mit Rücksicht auf ihr festes 
Monatsgehalt gerade Überarbeit ohne besonderes Entgelt 
^wartet wurde. Auch in dem durch Ges. v. 14. April 1927 
/d9 c * r , ^  in .dle Arbeitszeitverordnung v. 21. Dez. 1923 
(KuBI. I, 1249) eingeliigten § 6a ist ein solcher Anspruch 
aut angemessene Vergütung nur für bestimmte Fälle zu- 
erkannt. Zudem konnten auch in diesen Fällen die Be- 
»u i?11 elIl9 ändere Regelung treffen, insbesondere eine 
Abgeltung für Mehrarbeit durch einen einheitlichen Lohn 
was wiederum für Angestellte in weitem Maße üblich 
war- Die Arbeitszeitordnungen v. 26. Juli 1934 (RGBl. I 
804) und v. 30. April 1938 (RGBl. I, 447) haben diese Be
stimmungen ohne Änderung übernommen und insbeson- 
dere einen solchen Anspruch auf Sondervergütung in dem 
r alle nicht anerkannt, daß die für die Beamten geltende 
längere Arbeitszeit auch auf die Angestellten derselben 
Verwaltung ausgetiehnt ist (§ 10 ArbZO. 1934 und § 13
AlbZ, ° V ^ i8)\uDei ln der § 10 (§ I3) i3f dem § 14 Abs. 1 (§ 15 Abs. 1) ArbZO. ebenso wie in dem § 6a 
(\fb^VO. 1927 der S 14 ArbZVO. für Angestellte vom 
18. Marz 1919 (RGBl. I, 315) nicht mit aufgeführt.

Der Kl war nun städtischer Angestellter, nicht etwa 
Angestellter eines selbständigen Betriebes oder einer 
selbständigen Verwaltung. Denn die Stadtwerke der Bekl 
haben unstreitig keine besondere selbständige Verwaltung 
gebildet. Ihre Verwaltung war demgemäß allenfalls eine 
Abteilung der allgemeinen städtischen Verwaltung in da
neben Angestellten auch städtische Beamte tätig sind 
Gern. § 10 Abs 2 ArbZO. 1934 (§ 13 Abs. 2 ArbZO. 1938) 
galt somit die für Beamte durch VO. v. 13. Mai 1938 ein- 
gefuhrte verlängerte Arbeitszeit ohne weiteres auch für 
die städtischen Angestellten, falls nicht durch Einzel- 
abrede, Dienstordnung oder Tarifordnung für diese eine 
andere Arbeitszeit festgeiegt war. Daß dies durch seinen 
Anstellungsvertrag oder eine besondere Dienstordnung 
tur die Stadtwerke vorher geschehen ist, hat der Kl. 
selbst nicht behauptet. Der Preußische Angestelltentarif, 
der nach den Behauptungen beider Parteien kraft still- 
schwdgender Vereinbarung bis zum 1. April 1938 für die 
städtischen Angestellten und auch für den Kl. galt, schrieb 
im Gegenteil in § 20 ausdrücklich vor, daß die Angestell- 
' en gleichen Maß wie die Beamten ohne besondere 
Abgeltung bis zu 54 Stunden zur Mehrarbeit verpflichtet 
seien. Selbst wenn diese Bestimmungen, wie der Kl. 
meint, mit dem Inkrafttreten der Allgemeinen Tariford
nung für den öffentlichen Dienst (8 21 Abs. 1) ihre Wir- 
kurtg verloren hat, so galt doch dieser Grundsatz auch 
später insofern, als mit dem Inkrafttreten der VO. über 
die Arbeitszeit der Beamten, dem 1. Juli 1938, diese gern.
§ 10 Abs. 2 ArbZO. 1934 (v. 1. Jan. 1939 gern. § 13 Abs. 2 
ArbZO. 1938) für ihn auch ohne besondere Anordnung 
galt. Denn wenn es auch im § 8 Abs. 2 ATO. heißt ,,das 
Nähere bestimmt die Dienstordnung oder der Arbeits
vertrag“ , so ist damit nicht etwa zugunsten der Ange
stellten bestimmt, daß eine Verlängerung der Arbeitszeit 
über die 48 Stunden hinaus in jedem Fall durch Dienst 
Ordnung oder Arbeitsvertrag festgesetzt werden miissP’ 
Es fehlt jeder Anhalt dafür, daß der ReirTietr-P,,h"USjSe‘ 
für den öffentlichen Dienst die Regel d i  s iO 
ArbZO. außer Kraft setzen wollte Der Q n i l ^  R 
Beamte und Angestellte, die in derselben Verwaltung 
nebeneinander tätig sind, dieselbe Arbeitszeit haben is! 
vielmehr e»n selbstverständliches Erfordernis jeder g e o rj

58*
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neten Verwaltung und ist deshalb in allen Arbeitszeit
regelungen vorhanden. Die fragliche Bestimmung des 
§ 8 Abs. 2 ATO. kann daher keine andere Bedeutung 
haben, wie etwa die Nr. 1 des § 27 ArbOG., daß nämlich 
die Einzelheiten über die verlängerte Arbeitszeit durch 
Dienstordnung oder Einzelvereinbarung festgelegt wer
den sollen. Gilt aber die verlängerte Arbeitszeit der 
Beamten kraft Gesetzes auch für die Angestellten, so be
steht gern. § 14 Abs. 1 ArbZO. 1934 (§ 15 Abs. 1 ArbZO. 
1938) kein Anspruch auf Sondervergütung.

Aus den stets gleichgebliebenen Bestimmungen der Ar
beitszeitverordnungen in Verbindung mit den tariflichen 
Regelungen für Angestellte der öffentlichen Körperschaf
ten, § 20 PrAngTar. und des RAngTarVertr. und jetzt 
§2 TarO. A, muß sonach der allgemeine Grundsatz ent
nommen werden, daß die Angestellten im öffentlichen 
Dienst im gleichen Umfange wie die Beamten regel
mäßige Mehrarbeit ohne besondere Vergütung zu leisten 
haben.

(RArbG., Urt. v. 16. Okt. 1940, RAO 88/40. -  Königs
berg i. Pr.)

Anmerkung: Das RArbG. glaubt den Anspruch des KI. 
mit der einfachen Erwägung abweisen zu können, daß 
die Pflicht zur Mehrarbeit sich im vorliegenden Falle 
aus § 13 Abs. 2 ArbZO. ergeben habe und § 15 ArbZO., 
der die Mehrarbeitsvergütung regelt, für die Fälle des 
§ 13 keine Mehrarbeitsvergütung vorschreibt, auch keine 
andere Rechtsgrundlage für den Anspruch zu finden sei. 
Die Entsch. mag vielleicht im Ergebnis zutreffen, die 
Begründung aber gibt zu einigen Bedenken Anlaß.

Drei Fragen müssen auseinandergehalten werden: 
1. Konnte die regelmäßige Arbeitszeit des Kl. mit W ir
kung v. 1. Juli 1938 in Anpassung an die Neuregelung 
der Arbeitszeit für die Beamten auf 51 Wochenstunden 
festgesetzt werden und auf welche Vorschrift war diese 
Maßnahme zu stützen? 2. War die über 48 Stunden hin
ausgehende Arbeitszeit besonders zu vergüten? 3. Mußte 
diese Vergütung einen sog. Mehrarbeitszuschlag nach 
§ 15 ArbZO. enthalten?

1. Ob die Verlängerung der Arbeitszeit, wie das 
RArbG. anriimmt, auf § 13 ArbZO. gestützt werden 
kann, ist mindestens zweifelhaft. Abs. 1 dieser Vorschrift 
ermächtigt die Vorgesetzte Dienstbehörde, die für Be
amte gültigen Dienstvorschriften über die Arbeitszeit auf 
die Gefolgschaftsmitglieder zu übertragen. Das gilt aber 
n i c h t  für gemeindliche B e t r i e b e ,  und um einen sol
chen dürfte es sich hier gehandelt haben. Abs. 2, den das 
RArbG. im Auge hat, überträgt zwar die Arbeitszeit der 
Beamten ohne weiteres auf die Angestellten, setzt aber 
voraus, daß diese „gemeinsam mit Beamten beschäftigt 
werden“ . Das RArbG. glaubt das schon deshalb bejahen 
zu können, weil der Kl. nicht Angestellter eines selb
ständigen Betriebs oder einer selbständigen Verwaltung, 
sondern städtischer Angestellter gewesen sei und weil 
in der städtischen Verwaltung neben den Angestellten 
auch Beamte tätig seien. Das kann aber nicht genügen. 
Man muß vielmehr verlangen, daß die Tätigkeit der An
gestellten und der Beamten im Dienstbetrieb derart in- 
einandergreift, daß eine einheitliche Regelung der Ar
beitszeit im Interesse des Dienstes nicht zu entbehren 
ist (vgl. E r d m a n n - M e i ß i n g e r ,  „Komm, zur Arb
ZO. v. 1934“  S. 265; W a c k e ,  „Öffentliches Dienst
recht“  S. 65). Ob das hier zutraf, hätte mindestens ge
prüft werden müssen.

War die Frage zu verneinen, so konnte die Arbeits
zeitregelung nur auf § 8 ATO. i. Verb. m. § 7 ArbZO. 
gestützt werden. Wenn § 8 Abs. 2 ATO. eine von der 
48-Stundenwoche abweichende Regelung der Arbeitszeit 
„in den Grenzen der ArbZO.“  für zulässig erklärt, so 
hat der Treuhänder für den öffentlichen Dienst damit 
gemäß der ihm nach § 7 ArbZO. zustehenden Ermäch- 
tigung gehandelt und nur mit Rücksicht auf die ver
schiedenen Bedürfnisse der einzelnen Dienststellen von 
der Festsetzung einer einheitlichen Arbeitszeit abge
sehen, die genauere Regelung vielmehr auf den Weg der 
Dienstordnung oder des Arbeitsvertrages verwiesen. Daß 
dtes zulässig ist, kann nicht bezweifelt werden. Die An
ordnung des Bürgermeisters hinsichtlich der Arbeitszeit

der Angestellten war also jedenfalls unter diesem Ge" 
sichtspunkt nicht zu beanstanden.

2. Ob die hiernach zulässige Mehrarbeit besonders 
bezahlen ist, kann nicht, wie das RArbG. meint, oe 
§15 ArbZO. entnommen werden. Wenn dort den 6-' 
folgschaftsmitgliedern für bestimmte Fälle von Men ■ 
arbeit „Anspruch auf eine angemessene Vergütungen 
den Lohn für die regelmäßige Arbeitszeit hinaus § 
geben wird, so soll damit nicht gesagt sein, daß 
arbeit in diesen Fällen überhaupt bezahlt werden mL's ’ 
sondern daß sie höhe r  zu bezahlen ist als anae 
Arbeit (vgl. N i k i s c h ,  „Komm, zur ArbZVO.“  v 
21. Dez. 1923/14. April 1927, Anm. 6 zu § 6a; Erdman» 
M e i ß i n g e r  a, a. O. S. 340). Daß die in der verlang 
ten Arbeitszeit geleistete Mehrarbeit überhaupt beza 
wird, versteht sich bei Arbeitern von selbst, mögen . 
im Stundenlohn oder im Akkord beschäftigt werden-  ̂
Angestellten dagegen ist es zulässig und auch viel „ 
üblich, daß das feste Monatsgehalt auch die Me'?rartern 
wenigstens in gewissen Grenzen, abgelten soll. ‘ llsokein,e0konnte das RArbG. mit Recht sagen, daß es ' ' jylin- 
Grundsatz gebe, wonach jede über die gesetzliche ^  
destarbeitszeit hinaus zulässige Mehrarbeit besonder 
bezahlen ist. ,

Es fragt sich also nur, ob und inwieweit das Gesag 
für den Kl. zutraf. Da die TOA., die eine dahingen ¡[ 
Bestimmung in ihrem § 2 Abs. 1 enthält, bis zum 1; *jer 
1939 für den Kl. nicht galt, wird man, falls sich 1 ¿en 
Dienstordnung keine entsprechende Regelung en>
sollte, auf den Arbeitsvertrag zurückgehen m_ ^n. 
Dieser unterstand bis zum 1. April 1938 dem Priml 's0aat 
gestelltentarif, der die Angestellten zur Mehrarbeit 
bis zu 54 Stunden ohne besondere Entschädigung ajs 
pflichtete. Das Gehalt des Kl. war also en/LsigeI1 
Entgelt für seine gesamte in den hiernach z U l j  ¿a- 
Grenzen geleistete regelmäßige Arbeit gedacht1 ^ rajt
bei verblieb es auch, nachdem jener Tarif außer 
getreten war. ¿aß

3. Daraus folgt aber noch nicht ohne w<;*itrAr’bZG- 
dem KI. nicht die Mehrarbeitsvergütung nach § 15 „  die 
zustand. Diese verfolgt sehr wesentlich den Zvve gost- 
an sich zulässige Mehrarbeit für den Dienstherr 
spieliger zu machen, damit dieser von ihr nur /  j<oinrnt 
lieh dringenden Fällen Gebrauch macht. Dabeii g£.
es darauf an, auf welche Vorschrift die Mehra \ zu- 
stützt wird, denn gewisse Fälle von Mehrarbeit _ ¿et 
schlagsfrei. Zu ihnen gehört auch die Mehrar g 
Gefolgschaftsmitglieder im öffentlichen Dienst n w
ArbZO. Aber es wurde unter 1 gezeigt, “ aß b sicl1 
wendbarkeit dieser Vorschrift zweifelhaft ist. t 23j-0„ *? 
die Zulässigkeit der Mehrarbeit nur aus der rarbei‘> 
handelte es sich um t a r i f l i c h  zulässige M 
und diese ist zuschlagspflichtig. j aß d|c

Es versteht sich auch keineswegs vonselbs , ;e fgü' 
Mehrarbeit zuschlagsfrei ist, wenn die Grün  per 
t u n g  schon im festen Gehalt eingeschlossen ”  M1'
Angestellte hat in einem solchen Falle zwar | ¡ylehr' 
Spruch auf Zahlung der Grundvergütung für J j e,j Zu' 
arbeitsstünde, aber er hat eineiig Anspruch naJ,{, eltu j, 'jtu rn -u o cm u iu c , u u u  e i u a i v inv .ii ******r  . « 0  C * •
schlag. Die Festsetzung einer P a u s c h a l a  
für die Mehrarbeitszuschläge würde dem oben ¡.f dieS,e u
Zweck des §15 ArbZO. nicht entsprechen, un 22. Jü!
Sinne hat sich auch das RArbM. im Beschei ^  «rij > 
1927 geäußert, wo es nur für angängig e unen, 11 
statt jede einzelne Mehrarbeitsstunde zu be g n® 
die gesamte Mehrarbeit etwa unter Unterscn und 
ihrem Umfang Pauschvergütungen festzusetze« ^ ß ig  
besondere Zuschläge zum Lohn für die “ ,eSem‘L r 
Arbeitszeit zu zahlen. Man sieht hieraus, ^  _ jjfjft •
die Feststellung war, auf Grund welcher «e> pan 
Kl. zur Mehrarbeit herangezogen werden ^  j aßivi. zur menrarueu nerangezogcu . ..,
ist der Gedanke des Gesetzes offenbares - entUc^

1 ......... oll, wenn g
______________________  . « ‘« Ä
leistet werden muß. Deshalb einerseits die -be$c\ ä,lei' 
bei Angestellten, die mit Beamten zusamm der A'iLj- 
werden, andererseits die völlige Herausnan , r„  Ar ,.s

ist oer vjeuanite ues öttei*1; ,njl
Mehrarbeit der Angestellten und Arbeiter d n sie 
Dienstes nur dann zuschlagsfrei sein soll, willen *
der besonderen Bedürfnisse dieses Diens rieiChter,1f.gtits die trie> haftis

werden, andererseits die völlige herausna...-- „  
ter in den Gemeindebetrieben, die wie alle *ejiujjg 
ter auch behandelt werden sollen. Die Recnx



¿M ahrgang 1941 Heft 8J Rechtsprechung 461

davnn Lnes Angestellten in einem Oemeindebetrieb hing 
Zu«m~ , .°>enstüche Gründe im Hinblick auf eine 
der A » * « *  m'I Beamten eine einheitliche Regelung 
festo-Pct níSzelt ,erforderten. Daß dies nicht einwandfrei
des i i‘r+e-i wor< êi1 ist) scheint mir ein erheblicher Mangel 'Jneiis zu sein.

Prof. Dr. A r t h u r  N i k i s c h ,  Kiel.
*

*« o.» PA l
frag Ái F t  ~  Lohnansprüche aus nichtigem Lehrver- 
vertrio-¿Cl1 -. ne Bestehen eines rechtswirksamen Arbeits
ein I Wurde sieh bei tatsächlichen Arbeitsleistungen 
Lohns nan®Pruch in Höhe des Tarifs oder des üblichen 
v°raus rf e„ n l(önnen- Der tarifliche Anspruch setzt aber 
Keführí l , ,?er Gefolgsmann eben die Arbeiten aus-

Der K ’ d‘e d6r Tarif vorausse,zf- 
fragen e i’a!P'nit der Bekl. einen dreijährigen Lehrver- 
Polierer u n , rm über seine Ausbildung als Möbel- 
16. Aprii ig37SChl°SSen' Das Lehrverhältnis begann am

das Lpt^a^'nn ^es Lehrverhältnisses der Streitteile hatte 
BandwerJntFSWesen ' n ^er badischen Möbelindustrie der 
den Mnhoi aV1mer Karlsruhe unterstanden. Diese hatte 
Un(l Lehrr POllererberuf als Facharbeiterberuf anerkannt 
Melassen'H?6 d‘eses Berufszweiges zur Gehilfenprüfung 
der j de.r Folgezeit war das Lehrlingswesen in
Karlsruhp "?.~uslr>e auf die Industrie- und Handelskammer 
des Mnhni„U r  r^ ê anSen- Diese hatte die Anerkennung 
mit Sehroik llererberufs abgelehnt und lehnte demgemäß 
des Lelm„> .n V- 2‘ untl Aug. 1937 die Anerkennung 
Lehrvertr-if  ̂ ra^es ^es KL un^ die anderer gleichartiger 
ab, Wej, age und deren Eintragung in die Lehrlingsrolle 
p°lgezeit h t  Möbelpolierer kein Lehrberuf sei. In der 
men mit n a 'e • ̂ e‘cbs?ruPPe Industrie im Einverneh- 
deIs,<ammper Arbeitsgemeinschaft der Industrie- und Han
dels Beizer™ ln ^er ,Pe‘cbsWirtschaftskammer den Beruf 
Lehr- UJ S und Polierers in die Liste der anerkannten 
nahtne io* „Anlernberufe aufgenommen und diese Auf- 
jjigt worrf» dec d.es Jabres 1939 von dem RWiM. geneh- 

riüunp nie c Se‘ldem werden auch Möbelpolierer zur 
Der g| Facharbeiter zugelassen.

§esehet]n f erbielt zunächst die im Lehrvertrag var- 
, r Kl. J-I'mehungsbeihilfe. Am 22. Febr. 1938 erklärte 

i Lehrber" f es ungewiß sei, ob der Möbelpoliererberuf 
°rtsetzen ,  anerüannt würde, das Lehrverhältnis nicht 
kalbet „„¿i WoJlen. Er wurde dann als Hilfsarbeiter be- 
S« 16 lahr erüielt den Lohn als Hilfsarbeiter von 14 
J»trie JllnHeV ach der TarO. für das Holzgewerbe (In- 
% chia " a Handwerk) im Wirtschaftsgebiet Siidwest- 

F2- März , 1 * .  ?6- Juli 1936 (RArbBl. VI, 790). Am 
h- bat am i «lst.er aus dem Dienst der Bekl. geschieden. 
Ulenst (jPr »v/Pri1 I 938 die Laufbahn als Berufssoldat im 
.Der j,, „ehrmacht angetreten, 
lim n'cht ^or, seine Tätigkeit bei der Bekl. könne 

als 11t Lehrzeit angerechnet werden. Er sei somit 
Machen A lnS tatlg geworden. Er habe daher den 
Jüsarbejtpr^H ’eb auf Gewährung des Lohnes für 
St,nn seinpr i^ c h e n  14 und 16 Jahren bereits vom Be- 
s dndenlohn f a 'gkeit bei der Bekl. ab erworben. Der 

G e s a m t0,29 ^  die Stunde. Der Kl. berechnet 
hin behande n eru?g aus der Zeit> in der er als Lehr- 

i,h'sbeihin„ wurde, abzüglich der erhaltenen Erzie-
•UrbQ ! e auf n°ch 5 1 5 ,2 0 ^ .

^ Mit deni npd‘e Klage abgewiesen. 
hehl'Muno- ri « k?n"  davon ausgegangen werden, daß die 
v. nf auch „ 1?® Lehrlings in einem anerkannten Lehr- 
U^eiin m nne ausdrückliche vertragliche Abmachung 
U teertraa4 .Ausnahmefällen absieht —, Ziel des 
e¡ner lng nach v „ idab, es al.so '.nsbes- sein Ziel ist, dem 
?rb,

UhpCrtraJec ;v?n .Ausnahmefällen absieht 
ein/ 'ng n»pv, fl’ , , 8 es also insbes. sein ¿.ici ist, uem 

¿. °rdnum-rc ^oücudung der Lehrzeit zu ermöglichen, 
¿der abzm®ernaße Prüfung als Geselle oder Fach- 
>n sPäteiP, ngen. ,utld damit die Voraussetzungen für 

eM Zpi ir, Beri*fsleben zu schaffen.
,,/  Punkt des Verb-ao-caKc-m,,,)P14M  dieL^y- ,des Vertragsabschlusses war die Errei- 

d“h , der [(,,„J?.es n'cht möglich. Sie war auch im Zeit- 
3wVehrverhäh lgung des jedenfalls tatsächlich bestehen-S

hiöi'•iqm. vprhsi. ■ —*» j'-'Jtuians laisairuicn uesicucu- 
fiin„1ch, wärp ü'sses durch die Erklärung des Kl. nicht 

Vor ,ipe a5er durch die spätere Zulassung der Prü- 
m Ende der im Vertrag ursprünglich vor

gesehenen Lehrzeit doch möglich geworden. Es kann frag
lich sein, ob bei dieser Sachlage der Auffassung des BG. 
beigetreten werden kann, daß der Lehrvertrag unwirk
sam geblieben sei. Man könnte, abgesehen von der Nich- 
tigkeit des Lehrvertrages, auch an die Möglichkeit eines 
Rücktrittsrechts des Kl. vom Lehrvertrag wegen der 
früheren Nichterreichbarkeit des Vertragsziels denken, 
ferner an ein Recht zur fristlosen Aufkündigung. Zu allen 
diesen Fragen braucht aber nicht endgültig Stellung ge
nommen zu werden. Auch wenn der dem Klageanspruch 
günstigste Standpunkt, der der ursprünglichen Nichtig
keit des Lehrvertrages angenommen würde, aber auch bei 
der Annahme der anderen Möglichkeiten ließe sich der 
Anspruch des Kl. auf die tarifliche Bezahlung als Hilfs
arbeiter während der Zeit seiner Ausbildung nicht recht- 
fertigen.

Aus der Nichtigkeit des Lehrvertrages würde für die 
geldlichen Ansprüche des Kl. zunächst die Nichtigkeit der 
vorl. Vereinbarung über die Gewährung einer Erzie
hungsbeihilfe folgen. Ob dann der Anspruch auf die Er
ziehungsbeihilfe auf Grund des tatsächlichen Lehrverhält
nisses gerechtfertigt werden könnte, kann unerörtert blei
ben, da der KI. diese Beträge erhalten hat und die Be
rechtigung dieser Zahlungen außer Streit ist. Mindest
sätze für die Erziehungsbeihilfe enthält die TarO., wie 
an dieser Stelle erwähnt werden soll, nicht.

Aus der Nichtigkeit des Lehrvertrages oder einem 
Rücktritt oder der fristlosen Aufkündigung folgt noch 
nicht das rechtliche Bestehen eines Arbeitsvertrages. 
Weder der Kl. noch die Bekl. haben vor dem 22. Febr. 
1938 die Absicht gehabt, die gegenseitigen Rechte und 
Pflichten, die sich aus einem Arbeitsvertrag ergeben wür
den, zu übernehmen.

Aber auch ohne Bestehen eines rechtswirksamen Ar
beitsvertrages würde sich bei tatsächlichen Arbeitslei
stungen, also bei dem Vorliegen eines Beschäftigungsver
hältnisses allerdings ein Lohnanspruch in Höhe des Tarifs 
oder des üblichen Lohns ergeben können (vgl. RArbG. 
21, 257 [260]). Dies nimmt das BG. an und spricht mit 
dieser Begründung den Tariflohn der Hilfsarbeiter zu. 
Es hält für unerheblich, daß der Kl. nicht als Hilfsarbei
ter, sondern als Lehrling beschäftigt worden ist und hält 
sich durch die Unabdingbarkeit der TarO. gebunden. Da
mit verkennt das BG. die Voraussetzungen, an die ein 
tarifrechtlicher Anspruch gebunden ist. Der tarifrechtliche 
Anspruch setzt voraus, daß der Gefolgsmann eben die 
Arbeiten ausgeführt hat, die nach der tariflichen Regelung 
die Voraussetzungen für das Erdienen des Tariflohns sind. 
Das BG. stellt im Gegenteil ausdrücklich fest, daß der 
Kl. tatsächlich als Lehrling ausgebildet und nicht als 
Hilfsarbeiter beschäftigt worden ist. Danach ist der Kl. 
nicht als Hilfsarbeiter tätig gewesen und kann den für 
den Hilfsarbeiter in der TarO. ausgeworfenen Lohn nicht 
beanspruchen.

Das geltende Recht kennt auch keinen Rechtssatz dahin, 
daß jeder, der in einem tarifgebundenen Betriebe beschäf
tigt ist, in jedem Fall die Lohnsätze der Mindestgruppe 
des Tarifs zu erhalten hat. Für Tätigkeiten, die in der 
TarO. nicht vorgesehen sind, kann auch in tarifgebun
denen Betrieben der Lohn frei vereinbart werden. Ein 
Anspruch des Kl. auf Bezahlung als Hilfsarbeiter läßt sich 
insbes. nicht aus der Bestimmung in § 2 Abs. 1 Satz 1 
der TarO. folgern: „Diese TarO. erfaßt alle in den nach
folgend genannten Betrieben beschäftigten Gefolgschafts
mitglieder mit Ausnahme der Gehaltsempfänger.“  Aus 
dem Gesamtinhalt der TarO., zumal aus der Aufzählung 
der Lohngruppen im § 4 (Fachkräfte, angelernte Kräfte, 
Hilfskräfte), ergibt sich, daß sie die Lehrlinge nicht mit
umfaßt. Dann läßt sich aber auch aus der wieder
gegebenen Bestimmung nicht schließen, daß der Reichs
treuhänder an die Fälle nichtiger Lehrverträge gedacht 
und dem als Lehrling Beschäftigten den Lohn eines Hilf- 
arbeiters zubilligen wollte. Hiernach läßt sich kein un
abdingbarer Anspruch des Kl. auf die Bezahlung als 
Hilfsarbeiter rechtfertigen. Der geltend gemachte An
spruch ist unbegründet.

(RArbG., Urt. v. lö.Okt. 1940, RAG 81/40. — Karls
ruhe.)

*
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24. RArbG. — § 2 ArbOG. Die Gewährung eines Ruhe
gehalts ist nach heutiger Rechtsanschauung nicht Gegen
leistung für frühere Dienste, sondern ein Ausfluß der Für
sorgepflicht. t )

Das LArbG. hat die Ruhegehaltsansprüche in erster 
Linie abgewiesen, weil die angebliche Zusage eines lebens
länglichen Ruhegehaltes unter den gegebenen Umständen 
eine unentgeltliche Zuwendung i. S. des § 516 BGB. ge
wesen sei und der Schriftform bedurft hätte. Da der Kl. 
nur sechs Jahre bei der Bekl. tätig gewesen sei, könne 
nämlich, selbst wenn er in dieser Zeit der Bekl. wertvolle 
Dienste geleistet habe, nicht von einem durch die Ar
beitsdauer und Arbeitsleistung verdienten Ruhegehalt die 
Rede sein. Es würde ein im Wirtschaftsleben einzig
artiger Vorgang sein, daß einem Gefolgschaftsmitglied 
eines privatwirtschaftlichen Betriebes nach so kurzer Be
schäftigungszeit, möge er auch wertvolle Dienste ge
leistet haben, ein lebenslängliches Ruhegehalt von 538StM 
monatlich und seiner Witwe eine Rente von der Hälfte 
dieses Betrages zugesagt werde.

Diese Begründung vermag indessen die Entscheidung 
nicht zu tragen. Sie verkennt, daß nach den heutigen 
Rechtsanschauungen die Gewährung eines Ruhegehaltes 
nicht die Gegenleistung für frühere Dienste, sondern ein 
Ausfluß der Fürsorgepflicht ist (RArbG. 22, 130 1137] 
=  DR. 1940, 51 882 u. a.). Diese Fürsorgepflicht kann aber 
sehr wohl dazu führen, auch einem Gefolgsmann, der erst 
kurze Zeit in dem Betriebe tätig gewesen ist, ein Ruhe
gehalt zu gewähren, wenn er aus irgendwelchen Gründen 
vorzeitig arbeitsunfähig wird. Es ist auch durchaus üb
lich, Angestellten, die erst in älteren Lebensjahren ein- 
treten, auf deren Erfahrung und Kenntnisse man aber be
sonderes Gewicht legt, insbesondere leitenden Angestell
ten, die Zusage eines Ruhegehaltes zu geben, auch wenn 
damit zu rechnen ist, daß bereits nach 5—10 Jahren das 
Ruhegehalt tatsächlich gezahlt werden muß. Ebenso ist 
es nicht gänzlich ausgeschlossen, auch einem jüngeren 
Angestellten bei vorzeitigem Ausscheiden ein lebensläng
liches Ruhegehalt zuzusagen, wenn er aus besonderen 
Gründen voraussichtlich nicht in der Lage ist, sich sei
nen Lebensunterhalt künftig selbst zu verdienen. Gerade 
wenn seine bisherigen Dienste für den Betrieb besonders 
wertvoll gewesen sind, so würde die Zusage eines lebens
länglichen Ruhegehaltes auch unter diesen Umständen 
noch im Rahmen der Fürsorgepflicht liegen. Auch wenn 
man dem BG. zugeben will, daß das Versprechen eines 
Ruhegehaltes an den Kl. bei seinem Alter und seiner kur
zen Dienstzeit außergewöhnlich ist, so genügt doch diese 
allgemeine Erwägung nicht, um dem Versprechen den 
Charakter einer Ruhegehaltszusage zu nehmen, es zu 
einem Schenkungsversprechen zu machen. Es hätten viel
mehr besondere Umstände festgestellt werden müssen, 
die dafür sprachen, daß das Versprechen eines Ruhe
gehaltes auf Lebenszeit hier nicht Ausfluß der Fürsorge
pflicht war, sondern eine unentgeltliche, von dem bis
herigen Dienstverhältnis unabhängige oder nur ganz lose 
mit ihm im Zusammenhang stehende Zuwendung war.

Einer Aufhebung des Urteils wegen dieses Mangels 
und einer Zurückverweisung zwecks Feststellungen in 
dieser Fi insicht bedarf es indessen nicht, da die weitere 
Begründung der Abweisung der Ansprüche, daß der 
Nachweis der Zusage eines Ruhegehaltes auf Lebenszeit 
nicht geführt sei, vom Rcchtsstandpunkt aus nicht zu 
beanstanden ist.

(RArbG., Urt. v. 2. Okt. 1940, RAG 52/40. -  Berlin.)

Anmerkung: Vgl. RArbG. 21, 322 =  DR. 1940, 131 mit 
Anm. N i k i  sch.

Preußisches Oberverwaltungsgericht

25. §§ 14, 44, 55 PolVerwG. Allgemeines Polizeirecht. 
Baurecht. Polizeiliche Zwangsmittel. Ausführung durch 
einen Dritten. Nachbarliche Verhältnisse im Baurecht.

Das polizeiliche Zwangsmittel der Ausführung auf Ko
sten des Pflichtigen nach § 55 PolVerwG. betrifft nur die 
Ausführung durch einen Dritten, während die zwangsweise

erfolgende Ausführung durch Polizeikräfte sich als An 
Wendung unmittelbaren Zwanges darstellt.

Die unmittelbare Ausführung einer polizeilichen M®. 
nähme nach § 44 Abs. 1 Satz 2 PolVerwG. kann, falls 
infolge Widerstrebens des Pflichtigen unter Anwena 
eines Zwangsmittels erfolgt, sowohl im Wege des unnu 
baren Zwanges als auch im Wege der Ersatzvorna 
durch einen Dritten durchgesetzt werden. ,

Eigentum verleiht nicht nur Rechte, sondern verpflk 
auch im Interesse der Volksgemeinschaft. . ,

Ist ein Bauwerk entgegen den Vorschriften des matef*  ̂
len Baurechts errichtet, so kann der Eigentümer des r* 
bargrundstückes polizeilich nicht zum Unterlassen s o i . 
baulicher Maßnahmen gezwungen werden, die an sien « 
den baupolizeilichen Vorschriften zulässig find un“ . a|b 
Beeinträchtigung des ersten Grundstücks lediglich o .̂ s. 
herbeiführen würden, weil dieses sich in einem vorsen 
widrigen Zustand befindet.

Der KI. hat auf seinem Hofgrundstück einen seit U 
ren bestehenden, etwa 90 cm von der Grenze cn aUf 
Zaun gegenüber dem Wohnhause seines Nacho3 
zirka 2 m erhöht. Auf Beschwerde des Nachbarn, de5 
drei Fenster seines Hauses infolge der Erhöhung gab 
Zaunes nur noch ungenügende Lichtzufuhr erhielt , 
die Polizeibehörde dem Kl. auf, den Zaun bis z , ung 
von 1 m zu entfernen. Falls der Kl. der Autto ^al)„ 
nicht nachkomme, wurde ihm angedroht, daß 0 ß <jcf 
auf seine Kosten abgerissen werde. Schließlich . ufs¡’clit 
Bürgermeister durch zwei Arbeiter unter seiner 
den Zaun bis zur Höhe von 1 m beseitigen. ver-

Das BezVerwGer. wies die Klage ab. Das O 
wies die Sache zurück.

Aus den Gründen des OVG.: führ11'1®
Der Vorderrichtcr nimmt an, daß die Ersatzaus 

im vorliegenden Fall nicht durch einen Dritten» und 
durch die Polizei selbst mit Hilfskräften gesch g keine 
alsdann gemäß dem Kommentar von F r i e d r i  rforder/  
Veranschlagung der Kosten in der Androhung esetz‘ >
lieh sei ( F r i e d r i c h s ,  „Polizeiverwaltung fa abei
2. Aufl., Anm. 8 zu § 55). Dieser Annahme 3 ¡„ d<n 
nicht beigetreten werden. F r i e d r i c h s  vertr . da» 
Tat an der angeführten Stelle (S. 273) die ,:js[ier¡getn 
die Ersatzausführung nicht mehr, wie nach s0ncRrn 
Recht (§ 132 LVG.), nur durch einen Dritten, . h,n- 
auch durch die Polizei geschehen könne, un rgan 
zu, daß „eigene Handlungen der Polizei-y<o Z'va!’if
bald als Ersatzausführung, bald als unmittel cchon d, 
gegen die Sache“  aufgefaßt werden könnten. AU 
Unsicherheit, die aus der Möglichkeit versch ¿er M  
fassungen gerade für die hier streitige rrao s Si 
drohung des zu veranschlagenden KostenD 
ergibt, läßt hiergegen Bedenken aufkomm •. bez'e 
r i chs  gibt seiner Ansicht keine Begründung ^  v 
sich aber in einer Anmerkung auf den ^ e„ n K 
K ü c h c n h o f f  im RuPrVerwBl. 52, 788 prao-e in 7gt))
che
tracht

h e n h o t t  nn Kui-’rverwDi. oz, ‘ °? ‘ craot " 
n h o f f  in dem fü r die vorliegende “  (S 
lt kommenden Teil seiner Ausführu t  ßeiiracni KOinmeiiuen ich seiuci m“ 1“ "-- Tjnn ut‘‘< ,,d- 

darlegt, es sei im § 55 Abs. 2 PolVerwG. » ,e0 H3'
den'Fällen der Ausführung der zu erzwing (efl der 
lung a) durch die Polizei, b) durch eujen vom ^ e':rh- 
dic Rede“ , daß damit zwei verschieden gennze, 
anerkannte Arten der sog. Ersatzvornahm » wcf‘ g
net seien, so kann dem nicht beigep ^s fü l’1 ¡fl 
Diese Ansicht gründet sich hinsichtlich <■ ”  stc|ie
durch die Polizei“  offenbar (da eine a, , und aU‘n)1ie 
Abs. 2 nicht ersichtlich ist) auf Abs. 2 8a tz genaj,,flC 
Meinung, daß die dort in einem Neb Ma®”?!{tel' 
„unmittelbare Ausführung einer polizei ~ un[U 
(§ 44 Abs. 1 Satz 2)“  lediglich die A u s « « h 
baren Zwanges durch die Polizei, also Ä e0 Z'■ "cs 
wendung eines der drei im Abs. 1 S , »fend. ^  cjnei' 
mittel darstelle. Das ist aber nicht zU. .-führUfl£hesOn' 
handelt sich bei der unmittelbaren und insq\]Ö‘ 
polizeilichen Maßnahme, wie in der K P ■ gntscj1' 
dere in der im Aufsatz selbst angefuh ¡|jre ReS g jt 
22, 421 anerkannt ist und wie ferner duR effend?1? utn 
in dem die polizeilichen Verfügungen ledig’^ß e h  
PolVerwG. zum Ausdruck kommt, n lt‘. ltnehr n 
die Anwendung eines Zwangsmittels,
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s sich dabei um den Erlaß einer polizeilichen Verfii- 
£“ »*. 1T|R deren Ergehen gleichzeitig die sofortige Durch- 

nrung der verlangten Leistung verbunden ist und fer- 
vprr,aU j ^ wang — beim Widerstreben des Pflichtigen — 
h c-nden *.e‘n kann, aber nicht notwendigerweise — 

‘ tmmrtawtoJ, des Pflichtigen — verbunden ist. Und 
nurrf 1C7 Kommt, wenn Zwang augewendet wird, nicht 
der d3S ^ wangsni>ttel des unmittelbaren Zwanges, son- 
p n au.c'1 das der Ausführung durch einen Dritten in 
de®6’- j S s.e'n Wesen, wie weiter unten ausgeführt wer- 
,r„ w.!!d, nicht etwa dadurch verliert, daß der „Dritte“  
L ^ nuber einem widerstrebenden Pflichtigen der Beglei- 
di„!? JJnd des Schutzes eines Polizeibeamten bedarf. Le- 
lj.ii . das Zwangsmittel des Zwangsgeldes (einschließ- 
Sei seiaes Ersatzmittels der Zwangshaft) scheidet nach 
li/piUL atur *3ei der unmittelbaren Ausführung einer po- 
Vpru r--len Maßnahme i. S. des § 44 Abs. 1 Satz 2 Pol- 
56) n ' aU? ^ 'gL dazu OVG. 102, 141 =  RVerwBl. 60, 
crimH aSr  hat in den seiner bisherigen Rspr. zu-
rUn ® hegenden Fällen bei der unmittelbaren Ausfiih- 
Atiivend^C nia^ig e’ne Koppelung der Anordnung mit der 
jedort, ng unmittelbaren Zwanges angenommen, ohne 
nur dip auszusprechen, daß auch in anderen Fällen stets 
ancrkai + z'wangsmittel in Frage komme. Es muß aber 

1 mittelh . ^ erden, daß eine zwangsweise erfolgende un- 
durch <̂fe ^ ush’hrung auch im Wege der Ersatzvornahmc 
lieh ¡st H'11 dritten, z. B. durch einen Handwerker, mög- 
hof f  ,1; u,er,nach kann den Ausführungen von Küchen-  

D weht beigetreten werden.
^ t w a ^ m i f H von F r i e d r i c h s  läßt sich auch nicht 
Zen. 7„, den Gesamtwortlaut des § 55 PolVerwG. stüt- 
Aufzäiii,?r sPr’cht der § 55 PolVerwG. in Abs. 1 bei der 
bei der . ?r . .gegebenen Zwangsmittel und in Abs. 5 
ausdriir-ur0irscbr’H “ her die Einziehung der Kosten nicht 
rung rii , cl}> wie § 132 Ziff. 1 LVG., von der Ausbil
der Aucfru e’nen Dritten“ , sondern statt dessen von 
Abs. 2 c.l) 1r.Unjf  »auf Kosten des Pflichtigen“ ; und i 
bei A u 2 4 des § PolVerwG. ist dann gesagt, da 
"e Höhe l iUn?r ” durch einen Dritten“  in der Androhung 
:i. jvtji ,.aes Kostenbetrages vorläufig zu veranschlagen

die Höhe ” dur<-h einen Dritten“  in der Androhung 
sei. Mit r|- CS Kostenbetrages vorläufig zu veranschlag 
HervorheheSer ^ orschrift des Satzes 4 ist aber nicht eine 
Art der snUn̂ pUnd Sonderbehandlung einer bestimmten 
Dritten) ■ g' Ersatzvornahme (nämlich der durch einen 
Der s i l 1?  Gegensatz zu einer sonstigen Art erfolgt, 
mehr aus <|S ba4zes 4 in Abs. 2 des § 55 ergibt sich viel- 
lung mit fi em Zusammenhang und der Gegeniiberstel- 
Androhunp61̂  v°Hiergehenden Satz 3; dieser schreibt die 
j ndgülti(jpr Zwangsgeldes in bestimmter, d. h. auch 
des Satzes 4° -  e vor> während das Gesetz für den Fall 
angepaßfp D ein,e andere, der Besonderheit dieses Falles 
"'cht endsHH^eLunS dahin getroffen hat, daß der — oft 
?r?hung J  bestimmbare — Kostenbetrag in der An- 
, einerlei On, » ,zu veranschlagen ist. Es ist auch 
n eresse dpo”  nc»rs*c?1̂ 'ch> weshalb das Gesetz die im 
v st'nimuniT •nichtigen im Satz 4 a. a. O. ergangene 
.Kosten nur fr, 5r die Mitteilung der wahrscheinlichen 
nn geben wr i n .e‘ne" Fall, nicht aber auch, wenn es 
’ahme hart,, ' ’’ r den anderen Fall der Ersatzvor-n”ie hattf, i '  r t’ llr öen anderen Fall der Ersatzvor- 
r?1? dem h ili ■ n s°Hcn. Eine derartig auffallende und 
a ,tte kenn»» ieri?en n̂ur die Ersatzvornahme durch 
„aber der n.,„rer!' Recht abweichende Regelung hätte„ ■ der h l  7  Kecllt abweichei
rt"! so mehr = ? T en Hervorhebung im Gesetz bedurft, 
,, ckliche And .d’eses grundsätzlich, soweit es nicht aus- 
bstand mjt i ;,!'l !lnffen enthält, den bestehenden Reclits- 

ßG2 LVo a,,c m,soweit auch den Rechtszustand nach 
Umrandung ,,, ®cht" rha,t. was im übrigen auch in der 
rl„ar zum Auch 111, Gesetzentwurf bezüglich des § 55 
J l  3.Wahin„ j l k kommt (vgl. DrucksLandt. Nr. 5933 
Satß davon a u ^ 6 L T a gung 1928/31 S. 43). Hiernach 
C 4 PolVerwG ffa"?en werden, daß im §55 Abs. 2 
sat ten“  die 2 -  n.,lt der Ausführung „durch einen 
in Zy°rnahme o-oi?e lm Gesetz vorgesehene Art der Er- 
Art bs- lu .5  ^kennzeichnet ist und daß der Wortlaut 

enthalt ni»f,r l ,ne allgemeinere Fassung für diese 
Es ¡et , aber noch eine andere Art mitumfaßt.

siel

° ist H V. ---- V.U1V aiiUAl v A li nmuimauw
PolVerwG Auffassung abzulehnen, daß nach 

rl’ i‘gen auch iC'nu Ersatzvornahme auf Kosten des 
UnmittetK^UUrc,, die Polizei selbst erfolgen könne; 
ielmehr aPS iY0rgeben mit eigenen Kräften stellt

dar, die beim Widerstreben nicht aber beim Einverständ
nis des Pflichtigen, also vielfach aber nicht stets, unter 
Zwangsausübung erfolgt und nach dem PolVerwG. keine 
Kostenerstattungspflicht des Pflichtigen begründet; das 
gilt auch dann, wenn es sich um eine unmittelbar der 
Herbeiführung des angestrebten polizeimäßigen Zustan
des dienende Tätigkeit der Polizei handelt der Art, daß 
ihre Organe selbst die erforderlichen Arbeiten, gegebe
nenfalls auch unter Hinzuziehung von an sich sonst nicht 
zur Polizei gehörigen Hilfskräften, ausführen (vgl. auch 
OVG. 42, 82). Wird für den Fall weigerlichen Verhaltens 
dem Pflichtigen die Ausführung durch Polizeikräfte an
gedroht, so bedarf es dabei mangels seiner Kostenpflicht 
nach dem PolVerwG. keiner Veranschlagung eines Ko
stenbetrages; die Androhung stellt sich in solchem Falle 
als Androhung unmittelbaren Zwanges dar (vgl. OVG. 
22, 421), ebenso wie in dem Falle, in dem gegenüber 
dem widerstrebenden Pflichtigen die Anwendung körper
lichen Zwanges in Aussicht gestellt wird, um durch 
dessen Ausübung unmittelbar die Erfüllung der polizei
lichen Forderung, insbesondere auch die persönliche Vor
nahme der verlangten — vielleicht nur von dem Pflich
tigen ausführbaren — Leistung herbeizuführen. In dem 
Erläuterungsbuche von S c h ä f e r - W i c h a r d s - W i l l e  
zum PolVerwG. ist auf S. 193, 196, 197 zum Ausdruck 
gebracht, daß zwar die zwangsweise Ausführung der 
Handlung ausschließlich durch eigene Kräfte der Polizei 
sich als Anwendung unmittelbaren Zwanges darstelle, 
dagegen (S. 193) Ersatzvornahme durch einen Dritten 
(„Ausführung durch Dritte auf Kosten des Pflichtigen“  
S. 197) vorliege, wenn die Ausführung zwar durch Kräfte 
der Polizei, aber unter Mitwirkung Dritter erfolge. Dem 
kann jedoch hinsichtlich des letzteren nicht beigepflich
tet werden. Wenn die Polizei sich nicht auf eine Auf
sichtstätigkeit beschränkt, sondern selbst zusammen mit 
nichtpolizeilichen Hilfskräften die durchzusetzende Hand
lung ausführt, so handelt es sich in erster Linie um eine 
Tätigkeit der Polizei, welcher von den angenommenen 
Hilfspersonen, wie ihr Name besagt, nur „geholfen“ , nur 
eine Unterstützung geboten wird. Es kann aber nicht an
genommen werden, daß das Wesen einer derartigen ge
meinsamen Tätigkeit sich nach den Hilfskräften und 
nicht nach der die Hauptkraft darstellenden Polizei be
stimmt. Im übrigen können zwar, wie in der Rspr. an
erkannt ist, an sich nichtpolizeiliche Hilfspersonen der 
Polizei sehr wohl eine polizeiliche und der Polizei zuzu
rechnende Tätigkeit ausüben, die Polizei aber kann sich 
ihres Charakters nicht derart entäußern, daß ihre Tätig
keit als eine nichtpolizeiliche, als Tätigkeit eines Dritten 
aufgefaßt werden könnte. Die Polizei kann gegenüber 
dem Pflichtigen nur Polizei, nicht aber „Dritter“ , d. h. 
eine neben der Polizei und dem Pflichtigen stehende 
weitere Person sein.

Im vorliegenden Falle handelt es sich hiernach weder, 
wie das BezVerwG. angenommen hat, um eine Ersatz- 
vornahme durch die Polizei mit Hilfskräften, die das 
PolVerwG. nach den obigen Ausführungen nicht kennt, 
noch um unmittelbaren Zwang i. S. des § 55 PolVerwG. 
Letzterer kommt nicht etwa deshalb in Frage, weil der 
Bürgermeister als Polizeiorgan Aufsichtstätigkeit aus
übte, und wäre auch dann nicht in Frage gekommen, 
wenn der Bürgermeister einen Widerstand des Pflichti
gen hätte überwinden müssen. Von jeher ist nach der 
Rspr., wenn die Ausführung durch einen Dritten ange
droht war und dann die Begleitung des Dritten durch 
einen Polizeibeamten, oft wegen des widerspenstigen 
Verhaltens des Pflichtigen, sich als notwendig erweist, 
lediglich das Vorliegen einer Ersatzvornahme durch 
Dritte angenommen worden. Das angedrohte Zwangs
mittel der Ausführung auf Kosten des Pflichtigen, d. h. 
durch Dritte, ändert sich nicht dadurch in seinem We
sen und wird nicht dadurch zu einer nichtangedrohten 
Ausübung unmittelbaren Zwanges i. S. des § 55, daß 
seine Verwirklichung polizeilichen Schutzes bedarf. Denn 
es handelt 'sich bei diesem Schutz, auch wenn ein ge
wisser Zwang gegen den widerstrebenden Pflichtigen 
erfolgt, nicht um einen u n m i t t e l b a r e n ,  d. h. un
mittelbar das polizeiliche Ziel verwirklichenden Zwang, 
vielmehr dient dieser Zwang nur der Verhinderung von 
Störungen seitens des Pflichtigen, mithin nur m i t t e l -
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bar  der Herbeiführung des erstrebten polizeimäßigen 
Zustandes. Die Aufsichtstätigkeit oder Schutzgewährung 
der Polizei ist in solchem Falle lediglich Durchführung 
des polizeilichen Dienstbetriebes.

Hiernach kommt im vorliegenden Falle, in welchem 
dem Kl. die Beseitigung des Zaunes auf seine Kosten 
angedroht ist, nur die kostenpflichtige Ausführung durch 
D r i t t e ,  nämlich die zu entlohnenden Arbeitskräfte, in 
Frage. Die Aufsichtstätigkeit des Bürgermeisters stellt 
lediglich Dienstausübung dar und scheidet daher für die 
Kostenberechnung aus. Unter diesen Umständen hätte 
daher gemäß der zwingenden Vorschrift des § 55 Abs. 2 
Satz 4 die Höhe des Kostenbetrags für die Arbeitskräfte 
in der „Androhung“  vorläufig veranschlagt werden müs
sen. Da dies nicht geschehen ist, ist die A n d r o h u n g  
rechtsungültig (RVerwBl. 56, 862; D re w s ,  „Preußisches 
Polizeirecht“ , Bd. 1, 5. Aufl., S. 108). Das BezVerwGer., 
das eine vorläufige Veranschlagung nicht für nötig er
achtet hat, hat diese Rechtslage verkannt.

Das BezVerwGer. hat in seiner Entsch. weiterhin 
ausgeführt, der polizeiwidrige Zustand, daß die Bewoh
ner des Nachbarhauses infolge Lichtentziehung in ihrer 
Gesundheit gefährdet würden, sei nur durch die Errich
tung des erhöhten Zaunes des Kl. herbeigeführt worden. 
Hierzu ist folgendes zu bemerken:

Es ist zwar ein alter deutscher und dem nationalsozia
listischen Rechtsempfinden entsprechender Grundsatz, 
daß Eigentum nicht nur, Rechte verleiht, sondern auch 
im Interesse der Allgemeinheit verpflichtet. Niemand — 
und demgemäß auch der Kl. nicht — darf seine Eigen
tumsrechte ohne Rücksicht auf die anderen Volksgenos
sen oder gar aus Schikane ausnutzen. Andererseits ist 
aber auch Kein Eigentümer gehalten, sich selbst bei Aus
übung der ihm zustehenden Rechte Beschränkungen oder 
Schädigungen aufzulegen, damit der Nachbar auf seinem 
Grundstück Vorteile erlangt, die ihm sonst nicht erreich
bar wären. Das hat ganz besonders dann zu gelten, wenn 
diese Vorteile in der Herstellung oder Beibehaltung eines 
polizeiwidrigen Zustandes des Grundstücks bestehen. In 
diesem Sinne hat das OVG. in früheren Entsch. ausge
sprochen, daß dem Eigentümer eines Nachbargrund
stücks von der Polizei keine Auflagen gemacht werden 
dürfen, um auf dem Baugrundstück einen polizeimäßigen 
Zustand zu schaffen (OVG. 42, 353; 33, 413). Der Nach
bar braucht sich nicht solchen Einschränkungen in der 
Art der Ausnutzung seines Grundstücks, die in der BauO. 
nicht vorgesehen sind, wegen der Art der Bebauung des 
anderen Grundstücks zu unterwerfen (OVG. 65, 414). Die 
Polizeibehörde kann daher nicht verlangen, daß der 
Nachbar mit seinen aus dem Eigentum folgenden Befug
nissen Einschränkungen erleide, damit das Baugrund
stück in einem polizeimäßigen Zustande bleibt; dafür hat 
nur dessen Eigentümer zu sorgen (OVG. 39, 391, 396; 40, 
391; PrVerwBl. 27, 9; ferner B a l t z - F i s c h e r ,  „Preu
ßisches Baupolizeirecht“ , 6. Aufl., S. 91,165).

Aus diesen Grundsätzen ist zu folgern, daß, wenn ein 
Bauwerk entgegen den Vorschriften des materiellen 
Baurechts errichtet worden ist, der Nachbar polizeilich 
nicht zum Unterlassen solcher baulicher Maßnahmen ge-
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zwungen werden kann, die an sich nach den baupolize - 
liehen Vorschriften zulässig sind und das erste Gruna- 
stück nur deshalb beeinträchtigen würden, weil dieser 
sich in einem vorschriftswidrigen Zustand befindet, t  
derartiger polizeilicher Schutz polizeiwidriger Anlag 
würde der gesunden Rechtsauffassung widersprechen- 

Das BezVerwGer. wird also in erster Linie zu 
haben, ob der Zaun den Bestimmungen der maßgeben
den BauO. widerspricht. Sollte dies der Fall sem, 
würde die Polizeibehörde, da eine Befreiung nicht g 
währt ist, berechtigt gewesen sein, die Herstellung “ 
rechtmäßigen Zustandes, d. h. die Beseitigung des m 
rechtmäßigen Teiles des Zaunes, zu fordern. Es wur 
dann also nicht auf den polizeimäßigen oder P°‘‘z 
widrigen Zustand des Nachbargrundstücks ankomm ■ 

Entspricht der Zaun jedoch den Vorschriften der Baui ■> 
so wird weiterhin zu untersuchen sein, ob die Aniag 
der drei Fenster im Nachbarhause den Vorschriften 
maßgebenden BauPolVO. entspricht und ob sie, 
dies nicht der Fall sein sollte, etwa auf Grund e 
Baubefreiung (eines Dispenses) genehmigt worden > 
die ihrerseits eine Abänderung des materiellen Baure 
für den Einzelfall darstellt. Ist die Fensteranlage 
rechtmäßig, so kann die Polizei nicht gegen*den j. 
wandfreien Zaun, sondern nur gegen das Nachbargr 
stück vorgehen. e

Ergibt sich schließlich, daß Zaun und Fensterama^ 
nach der BauO. rechtmäßig sind, so besteht au( 
ihrer Bestimmungen keine Möglichkeit eines Ems ^ eit 
tens. In diesem Falle würde das BezVerwGer. zu P elI 
haben, ob ungeachtet der Erfüllung der Bestimm* _ 
der BauO., also außerhalb des Kreises der vonr 1Bund' 
faßten polizeilichen Gefahren, eine konkrete u ta„d 
heitss-efahr für die Bewohner des Nachbarhauses o n.heitsgefahr für die Bewohner des Nachbarhauses 
und deshalb von der Polizeibehörde auf Grund a . 
gemeinen Bestimmungen des §14 PolVerwG. ^  Ap, 
schritten werden konnte (OVG. 100, 265, 266 /  . ' uni 
1938, 618). Da das BezVerwGer. diese Feststellung ‘ ‘ ^  
auf Grund eigener Sachkunde zu treffen in der Lag 
wird es das Gutachten eines ärztlichen Sachversta | en 
herbeizuführen haben. Ergibt sich hiernach däsvo' .be. 
einer Gesundheitsgefährdung, so würde die j zeiner uesununeubgeiamuuug, wmuc /crhO1
hörde ihrerseits nach pflichtmäßigem Ermessen 1= tefl; 
Bd. 1 S. 47; S c h ä f e r - W i c h a r d s - W i l l e  S. 73 g ¿7) 
D re w s ,  „Preußisches Polizeirecht“ , Bd. 1, 5. Auti-, eIt
haben wählen können, ob sie zu ihrer Beseitigung * j,eri 
J... T__ _______Uä+te vorg ...naDen warnen Können, ou sie zu imci vnrgen
den Zaun oder gegen die Fensteranlage hätte w  B ter
wollen. Das BezVerwGer. wird aber in diesem r  „¡g 7fi 
Abwägung der beiderseitigen Interessen sorf ’ fails 
prüfen haben, welche Nachwirkungen gegebenen ^ r. 
Vorgehen gegen den Zaun zur Folge haben k ^ r  
Sitzung eines Fensterrechts, Bauwich für den ¿r0-ebfl}s 
künftigen Gebäudeerrichtung) und ob nach dem & ßah- 
dieser Prüfung das Vorgehen gegen den Kl. als, her a*® 
men des pflicntmäßigen Ermessens erfolgt u.n aUßerha'B 
rechtmäßig anzuerkennen ist, oder ob es a]®,fflgßjg
dieses Rahmens liegend und somit als unrechtmäß S 
Zusehen ist.

(PrOVG., Urt. v. 4. April 1940, IV C 176/38.)
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Ö«» ymdlequtde Weck du JtamuoctäiM"

von Univ.-Prof. Dr. Car l  S c h m i t t ,  Preuß. Staatsrat

Völkerrechtliche Großraumordnung
mit Interventionsverbot fü r raumfremde Mächte 

8., erweiterte Auflage

1 n h a l t :  I. Beispiele unechter und überholter Raumprinzipien. -  II. Die Monroedoktrin als der Präzedenzfall 
eines völkerrechtlichen Großraumprinzips. — III. Der Grundsatz der Sicherheit der Verkehrswege <- es ri isc en 
Weltreiches. — IV. Minderheiten- und Volksgruppenrecht im mittel- und osteuropäischen Großraum. -  V. Der 
Reichsbegriff im Völkerrecht. —■ VI. Reich und Raum.

Dieses neue Werk des bekannten deutschen Staatsrechtslehrers Staatsrat Prof. Dr. Carl  Schmitt hat 
im ln- und Auslande größtes Aufsehen erregt und ist noch immer Gegenstand längerer Abhandlungen 
in europäischen und außereuropäischen Zeitungen. Wenn es in kurzer Zeit schon in dritter Auflage 
vorgelegt werden kann, so beweist dies, daß das Buch nicht so sehr den Wissenschaftler anspricht, 
wie jeden, der sich bewußt ist, daß wir eine Zeitenwende miterleben und inmitten der größten aller 

Revolutionen, der Raumrevolution, stehen.

Preis kart. 4.20 RM., Lw. 5.70 RM.

Z u  b e z i e h e n  d u r c h  d e n  B u c h h a n d e l  o d e r  d i r e k t  v o m  V e r l a g

Rutscher Rechtsverlag G.m.b.H. • Berlin  W35 • Leipzig 01 • W ien I

Arbeitsrecht
von

mts9erichtsrat Dr. Johannes Loschke

Kartoniert RM 2.10
U'eSc(

GrunTiK ^em *~eser Klarheit über die arbeitsrecht- 
(jjf vermitteln und ihn befähigen, sich
ü^hbarem "frotxlenüich weitverzweigten und schwer 
erf n’ Wie PS , iele des Arbeitsrechtes so zurechtzu- 

°rdert. ßp Cei Praktische Dienst für das Arbeitsleben 
Jjde des A r i m‘t e‘ner Erklärung der Grund- 

aus dp ei s*ehens erläutert der Verfasser die ein- 
häit sSeniP-m f^heitsleben entstehenden Begriffe, die 

die l?SChaft l,nd deren Arbeits- und Lehrver- 
Die v„ lfĈ stScmeinschaft und die Hausgemein- 

tiJa'en Ehret' 3 . n der Arbeitsgerichtsbarkeit und der 
heh § der Qp^erichtsbarkeit werden unter Berücksich- 
An 3ndelt, D setzgebung bis Oktober 1940 eingehend 

ê Utlg Un(j S. deft gibt dem lernbeflissenen Leser
lst ihm Wegweiser zu weiterer eigener

he;
zHen

vv tgWCIÖCI ¿U WCll
ertiefung seiner Kenntnisse.

Utch den Buchhandel oder direkt vom Verlag 
L
Rer Re chtsver lag  G. m. b. H

er|,n W 35 ■ Leipzig C 1 • Wien I

ln  d e r  R e ih e  „ R e c h t s p f l e g e  u n d  V e r w a l t u n g “

erschien H e f t  8:

S c h u l d  u n d  f j n f t u i i g
Von

fim tsgerichtsrat Dr. f  edder

Das neue Heft erläutert zunächst das Hecht der Schuldverhältnisse 
und zwar des Allgemeinen und des Besonderen Teiles. I r a n  
knapper Darstellung wurde auf Vollständigkeit größter W ert ge g , 
auf übersichtliche Gliederung und klare emfache Sprache. Der
Aufbau der Arbeit fo lg t im allgemeinen der Gliederung des BOB. 
Besonders wurden auch die Zusammenhang,: *w.s<:hen d ein«¡Inen 
Abschnitten und m it anderen Rechtsgeb.e^n zur Ve.t.emng 
Verständnisses dargelegt. Die einschlägige W indel der Auf-
sten Zeit wurde eingehend gewürdigt.und d «  Handel
fassungen seit der n,ahb™ *d tek tu de r Darstellung erhöht,
liehe Rückblicke wurde ^ eci,t der Wertpapiere
S C jli^Ü ch ■' l , pd .tpI,n Bestimmungen aus diesem Gebiet gegeben, 
und die wichtigsten Verfasser bemüht, durch Hinweise auf
Auch h lf . ba' i ' f  S1 d wirtschaftlichen Zusammenhänge das Int er-die geschichtlichen imd wutscnatt^ _  Das Heft wurde

füTdie'theoretisclm Ausbildung der jungen Rechtswahrer geschrie- , 
ben empfiehlt sich aber auch für den praktischen Gebrauch. Auch 
b.fh  Rechtsstudenten erleichtert es die Durcharbeitung eines großen 
Rechtsgebietes. Ebenso kann es seiner allgemeinverständlichen Dar
stellung wegen auch jedem interessierten Laien empfohlen werden. 

K a r t o n i e r t  2.40 RM.

Zu b e z ie h e n  d u rc h  den B u c h h a n d e l o d e r d i r e k t  v o m  V e r la g

Deutscher Rechtsuerlacj G. m. b.
Berlin W 35 • Leipzig C 1 • Wien 1



S o e b e n  e r s c h i e n  i n  2. A u f l a g e :

S c h e i d u n g  o h n e  O e r f c h u l d e n

von Rechtsanwalt Dr. G. Don Scönjoni
Die Broschüre behandelt den wohl interessantesten Teil des neuen deutschen Eherechts, nämlich die Möglichkeit, eine

Ehe 
hat. D‘ewegen eines Grundes zur Scheidung zu bringen, der mit „Schuld“ des einen oder anderen Gatten nichts zu tun h ^  

durch das großdeutsche Eherecht neu hinzugekommenen vier Gründe sind ausführlich behandelt; die reichsgeric 
Rechtsprechung ist beinahe lückenlos dargelegt. Die Sprache ist klar und in ihrer Form- und Ausdruckssicherheit nie
für den Rechtswahrer, sondern auch für den Laien verständlich. Gerade die Laienwelt, die über die Neureglung

begruhen'großdeutschen Eherechts noch immer sehr verworren, ja teilweise falsch urteilt, wird das Erscheinen d a n k b a r

Preis kart. RM 1.89

Zu bez iehen du rch  den B u c h h a n d e l  oder  d i r e k t  vom Ver lag
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Bewerbungen a u f Z i f f e r a n z e ig e n  stets m it  der 
Z iffe rn u m m e r kennzeichnen; a u c h  a u f  d e m  U m 
s c h la g ,  d o rt am besten in  der lin ke n  un teren  Ecke, 
m it  B u n ts tif t  um rahm t. — Bei B e w e rb u n g e n  au f 
S te lle n a n z e ig e n n ie m a ls  O rig inalzeugnisse, sondern 
m it  Nam en und Adresse gekennzeichnete Z e u g n is a b s c h r i f t e n  
beifügen. A u f L i c h t b i l d e  r n  müssen Nam e und Adresse a u f der 
R ückseite ve rm e rk t sein. U n te r „E in sch re ib e n “  oder „E ilb o te n “  
eingesandte Bewerbungen können n u r als „E in sch re ib e n “ - oder 
„E ilb o te n “  - B r ie fe  w eitergesandt w erden , wenn das P orto  h ie r 
fü r  be ige füg t ist. Diese A r t B r ie fe  und m ehrere Bewerbungsschre i
ben a u f verschiedene Z iffe ranzeigen dürfen a u f dem äußeren U m

Z u r
D e a d i fu n g !

schlag die Z iffe rn u m m e r n ic h t  tragen, ^ nZe 
an die Anze igenabte ilung zu richten- —•«-**.
preis: die viergespaltene 4b m m  u' ‘' ' l , ehrSflI1, l;i!- 
45 R p f. ; fü r  V erlege r- und Frenidenver t \egen 
r rFi R n f * -fiiv /stAll/an- und pinSDclItii?® <• i56 R p f.; fü r  .Stellen- und einspaltige ,g ^  M 

anzeigen 25 R p f.; fü r  Fam ilienanzeigen und N aC uChe fa- 
Z iffe rg e bü h r fü r  Stellenangebote 1.50 RM.; fürStelleng^.^ ¿erJ ^  
legenheitsanzeigen 5 0 R pf. •  A n z e ig e n s c h lu ß : ' e ¿we*1® ,jj- 
nerstag der Vorwoche, n u r fü r  e ilige  Stellenanzeige111 1 £rs ^  po*1' 
noch zu r V e rfügung  steht, jew eils  der M ontag- de auf <6
Woche. •  Zahlungen fü r  Anzeigenbeträge ^ ^ . 4$
S checkkonto  des D eu tschen B ech tsve rlages GmbH. -in  au t verschiedene zarteranzeigen a únen  aur aem auueren u m - scnecjukonio aes ueuiscxienri.ecm&veriagcs \j *»*^*' | | ( 6 ^  ^

A n ze ig e n -A b te ilu n g “' D eutscher R ec h ts v e rla g  Gm bH., B erlin  W 35 , LUtz0^ —■ ^
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Offene Stellen • • ••  M

Für die Dauer meines Wehr
dienstes suche ich ab sofort

Vertreter
(Bürovorsteher vorhanden). 

Sund,
Rechtsanwalt und Notar, 

W o lgas t ,  Breite Straße 21 c.

Vertreter
für Mai und Juni in schön ge
legene Harzstadt

gesucht.
Langjähriger Bürovorsteher vorh. 

H ö s e ,
Rechtsanwalt und Notar, 
B a l lens ted t  am Harz.

Wegen Einberufung zum Heeres
dienst suche ich zum 1. 4. 1941 
oder früher einen

Vertreter.
Georg  Noack,  

Rechtsanwalt und Notar, 
F o rs t  (Lausitz)

Wegen E i n b e r u f u n g
Vertreter

für Land- und Amtsgerichtspraxis 
nach Pommern

gesucht.
Angebote unter A. 1460 an Anzei
gen-Abteilung Deutscher Rechts
verlag, Berlin W35, Lützowufer 18.

Affeffocen oder Rechtsanwälte
für bäuerlichen Aufbau im Warthegau,

Vergütung nach Gruppe 1—III der TO. A., sowie einige

|urift!|che Sachbearbeiter
(möglichst Bürovorsteher), Vergütung nach Gruppe V und 
VI der TO. A, möglichst sofort gesucht. Angebote mit kurzem 

Lebenslauf und Zeugnisabschriften an:

Bauernsiedlung Posen G. m. b. H., Posen
Postschließfach 243

A b  s o f o r t  o d e r  s p ä t e r  g esU

j u r i f t  mit guten Fachkenntnissen, a' |ejter" 
Sachbearbeiter in Abteilung urld 
eigenschaft für die Scha 
Rechtsabteilung.

die n*0b
Bewerbungen von Herren, ^ gc-
lichst im Direktionsbetrie g îs-
wesen sind, m it Lebenslau > ^  
abschriften und L ic h tb ild  an

Öffentlich-rechtliche
Lebensversicherungsanstalt Ostp .

(LADOL) K ö n i g s beri\ ^ - ^

■ j u r i f i i a i
o d e r  V o l k s w i r t ' "

■ -her
zur Überwachung rechtlicher und steÛ L r interL 
legenheiten sowie zur Erledigung scjnsug geSlicn 
santer Aufgaben in Dauerstellung >ur ‘ LebenslaU |
Kurze Bewerbung mit handschriftlichem ^ eten 
Foto und Angabe des Gehalt: anspruc

•------- - K o ^ V
MASCHINENFABRIK CARL WlESSNEK 

GÖRLITZ

_ = = k W h  w  1+  O p f e r t  f ü r  d a s



«■ . » T ms!eher<ta)^nwalts- und Notariatsbüro
f"rSof,,V eíler B^rogehi Ife 

° rt °der später
Offert £ esuęh t .

Reclit' (jthaltsansprüchen an 
^7c l' baenWalt P ie i f f e r ,

e r£ im Riesengebirge.

Als Ersatz für meinen langjährig, wegen 
Krankheit ausgeschiedenen BUrogehilfen 
s u c h e  ich zum 1. April oder früher
geeignete

Bürokraft (Herrn od. Dame),
gut eingearbeitet und gut bezeugt, per
fekter Sienotypist, in A U e in s te l lu n g .
Gehalt bis 200 RM.

Dr. H a r t w i g ,  
Rechtsanwalt und Notar,

B e r l i n  C2, Dirksenstraße 26/27. 
Tel. 52 48 77.

Braunkohlenwerk der Niederlausitz
, sucht

mit bJ¡®ufm iuim fdi*n Pngeftolltcn
Sachcn. w l "  Kenntnissen in Grundstücks- und Grundbuch 

„„l sęoote unter A 1 an Anv îrrAn-A htAilirnrr Dnntsche?bT'G unter A. 1456 an Anzeigen-Abteilung Deut- 
Kechtsverlag, Berlin W 35, Lützowufer 18.

da^ e n o ty p is t
ürrnd

in
evtl- zur Aushilfe

H t S;
gesucht.

Rh. Kühn
B erl*n W50,

ai,entzi,enstraße 20.
75 75.

Diese Anzeige nimmt den 
Raum von 30 einspaltigen 
Millimeter-Zeilen ein und 
kostet bei e i n m a l i g e r  
Veröffentlichung 6.90 RM

- .... .

,,*,**M«!!!!!*''*'*«*****»*Mt**MI**l»*tM»(*MJIt*tMM(MM

Besuchte Stellen iifliiH!
••••••••••• • • • • • • • • • • • • •

ör
K

sprax¡s BrzchritcIa.ngrer; erfolgreicher Prozeß- und Be-
Q o l l j u r i f t

0 L‘ *uXjS r,|„ * LllUlglLlUlcI I I U/.CIJ" UHU Dt.“

in Haidens- v» n^ alt' g r°ßcr Erfahrung auf dem Gebiete 
Veram e'Ssachen r,S|oherungs- und Automobilrechts, bewandert 
^htijp ’Ohunpsvniu« u‘ Bankwesen, sucht selbständigen,

Wrsfrhp en Wirkungskreis bei industriellen Untcr- 
und v r°vinz. p frunSsgesellschaft oder Bank in der mittleren 
V  »eLrsiehernru erenzen erster industrieller Unternehmungen 
S ^ Abt' Deuts,.bSge?,ellschaf,en- Zuschriften unter A. 1457 an 

— _ ner Rechtsverlag. Berlin W 35, Lützowufer 18.

V w *echtsanwalt>
7 ' sPrachPni lnftstellerisch

v hH t  - nkund

tWbAbte¡L ¿gPb.u-A.1464
itlW3sUrt -^ller Rechts- 

Lützowufer 18.

s : " S 8teheHn)

“ ,*u W; /  et, geht - . bei,en ®e“
als Sckre-

jgn. :rUng 7 ‘4CI “ ^imen, Bank 
!,.>beten ^sebote mit Ge-
>'AbteiIUnp n ter A - < 4 6 2  an

-  LmUtSCher Rech,s-* 1-Ut2zowufer 18.

Bürovorsteherin,
beide Fächer, vorzügl.Zeugnisse, 
10jährige Bürovorstehertätigkeit, 
Gehalt 400 RM, wünscht sich zum 
1.4.41 oder später in Berlin zu ver
ändern. Keine Kriegsvertretung. 
Gefl. Angeb. u. A. 1461 an Anzei
gen-Abteilung Deutscher Rechts- 
veriag, Berlin W35, Lützowufer 18.

]uf(lHiftcn auf 
3tffcran]cigcn bitte fdion auf 

Dem Bclefumfililog Deutlich 
mit bet Jiffcrnummcr 

hennie idinen!

Bekanntmachungen verschiedener Art j

Ich bin zur Rechtsanwaltschaft beim Amts-, Land- u. Oberlandes
gericht in Posen zugelassen. Meine Büroräume befinden sich

Pofen, fiönigsplotj 6 0 . fernruf 5215

Ą c lm ,
Rechtsanwalt

Praxis
als alleiniger Anwalt und Notar 
in ostpreuß. A.G.-Stadt mit Büro 
und Wohnung

abzugeben.
Angebote unter A.1463 an Anzei
gen-Abteilung Deutscher Rechts
verlag, Berlin W35, Lützowufer 18.

Zu kaufen gesucht:
1. Der Deutsche Volkswir t ,  
Jahrg. 1940, 2. Die Deutsche 
Volkswir tschaft ,  Jahrg. 1940. 
Preisangebote für nur v o l l -  
stän dige Jahrgänge in gut. Zu
stande erbeten u. A. 1459 a. Anzei
gen-Abteilung Deutscher Rechts
verlag, Berlin W 35, Lützowufer 18.

B ü r o u o r f t c h c r
34 Jahre alt, langjährige Praxis in beiden Fächern, selbständiger 
und gewissenhafter Arbeiter, im Umgang mit Parteien, Be
hörden und Gefolgschaft bestens erfahren, da u. a. einige Jahre 
als Vertreter des Vorstehers einer großen Rechtsabteilung der 
Industrie erfolgreich tätig gewesen, außerdem flotter Steno
graph und Maschinenschreiber, beste Zeugnisse und Referenzen, 
sucht zum l.März oder später entsprechenden Wirkungskreis 
nur in Berlin. Angebote unter A . 1458 an Anzeigen-Abteilung 

Deutscher Rechtsverlag, Berlin W 35, Lützowufer 18

?(ultquavifd)cé ffluuchot:
BßB.«ilommettfitr d. 5f!(5.-9iäten. 8. 9I„ 6 8 be. 1934/35 geb. (143.—) 5RSUI 60.— 
3aeger, Somm. 31U Jlonf.-Orb. 6./7. 91. 2 S5be. 1931/36 gcb. (105.—j 3Í3JI 70.— 
(SntícbeibunflenbcsíK®. in  3i»ilfa<ben. Sb. 1-150 u.'Hea. 1-150 gcb. 'J(9J! 300.— 
3of)om, 3 “ f)rb. b. ttntjd). b. ilammerger. Sb. 1—53 (1881-1922).. SKOT 150.—
3of)rbu(f) bes Seuifcben ÓfeiSts. 1904-Í937................................. gcb. 95SD1 300.—
Scd)tfprcd)ung ber DE©., 46 Sbe. 1900-27 (alles erfĄtenene) geb. SSI 100.—
SReidjsgefefjblatt. 1900-1939 (ab 1922 I I .  I unb I I ) ...............geb. SS! 280.—
ÜBotfjcnfdjrfff, 3u rift., 1900-1938 (1936-38 ungebunben).... geb. 3i'S! 200.—

<$d)»t»eikcr S o r t i m e n t  / » e r l i t t  288 8
^rcm3Öfiicf>c Gtrafoe 16 / fternfprecfjer 121167/68 

SttdjrjftitMtma un& Mntiouartat fü r unö Söirtfdjaftanjiffenfdjaften

W ic  k a u fe n  z u rü ck :

Deutfches Recht Bereinigt mit lurlftifche IDodienfchrlft
Jahrgang 1933: Heft 42

„  1940: Heft 6, 7, 8, 41
zum Preise von 50 Pfg. je Heft zuzügl. Versendungskosten 
Übersendung erbeten an

Deutscher Rechtsverlag G. m. b. H., Leipzig C 1,
Inselstraße 10

Anzeigenschluß is t j e w e i l s  der 
D o n n e r s t a g  

d e r  V o r w o c h e !  D e u t s c h e r  Rechtsver lag 
G. m. b. H., A n z e ig e n - A b te i l u n g ,  B e r l i n  W35, 
L ü t z o w u f e r  18. Tel. 22 40 86.

■ n b a n d d e c k e 2. B a n d  1 9 4 0 ist lieferbar.

t

2

z u m
Der Preis für diese Einbanddecke, die in rotem Ganzleinen mit Goldaufdruck hergestellt Ist, beträgt 
wieder RM 2.— zuzügl. 50 Pf. Versandkosten.
Allen unseren Lesern, die das Einbinden des Jahrgangs 1940 noch nicht vorgesehen haben, emp
fehlen wir, nunmehr dazu die Original-Einbanddecken zu bestellen.
Das Register zum 2. Band 1940 ist, wie schon bekanntgegeben, mit Heft 7 des lfd. Jahr
ganges ausgegeben worden, dem es am Schlüsse angeheftet ist.
Für den  I .B a n d  1940 sowie für den Jahrgang 1939 sind die Einbanddecken in derselben 
Ausführung und zu gleichem Preise lieferbar.

■ Alle Bestellungen auf Einbanddecken für die Jahrgänge 1939 und 1940 sind nur an unsere Geschäfts-
stelle LeiPzi9 c 1. Inselstraße 10 zu richten.

^  s C h e r R E C H T S V E R L A G  G . M . B . H . ,  Z W E I G S T E L L E  L E I P Z I G  C I



£ ) t e  e r f t e n  J T e u e t f c f y e m u n g e r t  1 9 4 1

Die neue Lohnpfändungsverordnung 1940
Textausgabe m it  Anm erkungen und Beispielen von Rechtsanwalt Egon Alberli.

K a rto n ie r t 1.50 RM .

D ie  Berechnung des pfändbaren Arbe itse inkom m ens ändert sich e inhe itlich  im  Großdeutschen R eich ab 1. 12' ^ g b l -  
Zusam menstellung des gu tun te rrich te te n  Verfassers is t m it  v ie len A nm erkungen versehen und  behandelt an odeB 
reicher Beispiele die neuen P fändungsm öglichkeiten. D ie S c h rift is t daher fü r  alle m it  der Lohnpfändung b .gkeit.
Praktiker, w ie Betriebsführer, Lohnbüros, R e c h t s a n w ä l t e  und V e r w a ltu n g s b e h ö rd e n ,  von größter

Das Gnadengesuch
G em einverständliche E in fü h run g  in  die P raxis  des Gnadenrechts und das Recht des S tra freg is te rs  

polize ilichen Führungszeugnisse. Von Regierungsrat Wolfgans Menschell.

K a rto n ie r t 2.10 RM .

D ie Frage, wann ein Gnadengesuch gestellt werden kann und was zu r Aufnahm e des Verfahrens unternomm en 
m uß, is t  dem, der den Gnadenweg beschreiten w ill,  b isher u n k la r gewesen. Das neue B uch  des H auptste ilen le ite rs ^
und Sachbearbeiters im  A m t fü r  Gnadensachen der Kanzle i des Führers w il l  dem La ien em zuverlässiger e oDitt°  
darüber hinaus auch jedem  anderen, der sich m it  Fragen des Gnadenrechts befassen m uß, von  N utzen sein, . .^ f lic l*  
dem A n w a lt und dem Rechtswahrer von O rganisationen. D ie im  M ai 1940 ergangenen neuen Vorschriften  u 
L isten und Führungszeugnisse, die auch in  der Ostm ark gelten, sind ausführlich  wiedergegeben.

Bereinigung alter Schulden
Reichsgesetz in  der Fassung vom  3. September 1940 m it  Anm erkungen und m in is terie llen  Verfüg

Von Amtsgerichtsrat I  ran* Holtkamp,
D ritte , vö llig  neu bearbeite te Auflage. —  K a rto n ie r t 2.70 R M . ¡ur^

Das Schuldenbereinigungsgesetz w il l  Volksgenossen, die durch  die W irtsch a ftsn o t vo r der M achtübernahm e ^  £r 
E insatz fü r  die Bewegung verschu ldet s ind, du rch  Gewährung von Stundung, Ratenzahlungen, Zmsermämg ^  fs» 
laß der Schuld w ieder entlasten. A lle  Schuldner und  G läubiger sind an dem Gesetz wegen seines gegenüber ^  
sung erw eiterten Geltungsbereiches in teressiert. Das Buch is t fü r  alle Personen- und Behördenkrcise ge ^  
ein praktisches H ilfs m itte l fü r  den R echtswahrer, der n ic h t zu einem um fangreichen K om m en ta r grelle

ong«9’

ihr*0

dd*'Kriegssadisdiäden'-V erordnung
vom 30. November 1940. Textausgabe m it Erläuterungen von S ta d ts y n d  ik u s  D r .  Sp«c 

* • * * » * * ■  ,
Die Kriegssachschäden-Verordnung vom 30. November 1940 gibt der Verwaltung die Grundlage für eine VülksgeO«s 
der durch Sachschäden betroffenen Bevölkerung. Allgemein zu tragende Vermögensschäden sind von je ■ e Bescbädlg 
in Kriegszciten als ein selbstverständlicher Kriegsbeitrag anzusehen, dort aber, wo im Zusammenhang ml bilfe geb°  (  
oder dem Verlust einer Sache besondere unmittelbare Schäden verbunden sind, ist eine erweiterte Sc ‘ denVerofd° f 
Hervorgegangen aus der Sachschädenfeststellungsverordnung vom 8. September 1939, der Gebäu e gibt di« 
vom 11. Dezember 1939 und zahlreichen dazu erlassenen Durchführungsverordnungen und Runder d e I f i ^
KSSCHVO. eine Zusammenfassung, Klärung und Verbesserung der bisherigen Vorschriften. Dort, w ^  f l bergart5 
KSSCHVO. noch der Erlaß einzelner „R ichtlin ien“  für die praktische Anwendung erforderlich ist, ist m einzel»er L t f  
im Rahmen des geltenden Rechts durch vorsichtige, der neuen Regelung nicht vorgreifende Anwenc “  die t ' e ^ e 
geltender Erlasse tatkräftig Hilfe zu leisten. Im  Gegensatz zur bisherigen Regelung ist das Ziel mc scbe de»11 ie s
des Schadens, sondern die tatsächliche Entschädigung. Die Anwendung der Verordnung soll nach dem ^ ^ u n g  1 ^  
marschalls „schnell, einfach, gerecht und frei von Engherzigkeit“  sein. — Die Erläuterungen der neue_ndern ge«ade 
vorliegenden Schrift sind nicht nur für den Juristen oder die zuständigen Stellen der Verwaltung, 
für den Laien verständlich und wertvoll. tI $ *

x V e * 1
Z u  b e z i e h e n  d u r c h  d e n  B u c h h a n d e l  o d e r  d i r e k t  v  o

D e u ts c h e r  R e c h ts v e r la g  G . in ,  1». H -, B e r l in  W  35 • L e ip z ig  C 1

\


